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P A U L  J O H A N S E N  t

W orte des Gedenkens, gesproA en auf der 
HansisA en Pfingstversamm lung in M agdeburg 

am 9. Juni 1965

von

A H A S V E R  v. B R A N D T

Am Osterm ontag des Jahres 1965 starb im 64. Lebensjahr n aA  sA w erer 
K rankheit Paul Johansen, O rdentliA er Professor für H ansisA e und 
OsteuropäisAe GeschiAte an der U niversität Ham burg, V orstandsm it­
glied des Hansischen G esA iA tsvereins seit 194 7 und SA riftleiter der 
HansisA en G esA iA tsblätter seit 1950. M it ihm hat die nordosteuro­
päische G esAichtsforsA ung einen ihrer bedeutendsten deutsA en V er­
treter, der H ansisA e G esA iA tsverein insbesondere aber einen M ann 
verloren, der n iA t nur im w issensA aftliAen und organisatorisA en, son­
dern m ehr noch im m ensA liA-persönlichen Sinne zu seinen tragenden 
und m ittelpunktbildenden G estalten gehörte.

In  der T a t verkörperte Paul Johansen ja  auA  in siA  selbst das 
„H ansisA e“ in ganz eigener und heute sAon nahezu einm aliger W eise: 
er w ar n aA  Herkunft, D enkart und wiss'ensAaftliAem A nliegen ein 
Kind des althansisA en Kernraum es zwisAen K attegatt, Elbe und La- 
doga in so ausgeprägter Form  wie wohl kein anderer in unserem Kreise. 
In einer der größten und eA testen H ansestädte dieses m itte lalterliA en  
BereiAes, in Reval, ist er geboren und aufgew aA sen, bis in das reife 
M annesalter auch in dieser S tadt und für sie als A rA ivar berufliA  tätig  
gewesen; in der hansisA en W eltstad t unserer Zeit, in H am burg, ha t er 
schließlich ein V ierte ljahrhundert lang  als Lehrer und ForsA er gewirkt 
und h ier sein Lebenswerk allzu früh beenden müssen. D arüber hinaus 
gehört es aber zu den Besonderheiten dieses Lebens, daß Johansen in 
Reval — dessen estn isA er Nam e T allinn  ja  bis heute die E rinnerung an 
die D änenburg V aldem ars des Siegers festhält — als Sohn d ä n i s c h e r  
E ltern  geboren wurde, m it dänisA er M utterspraA e, aber dann doA  na­
türlich hineinwachsend in jene deutsAbestim m te bürgerliA e OberschiAt 
der S tadt und des Landes, die jahrhunderte lang  eine so starke Assimi­
lationskraft bewiesen hat. Dazu kam dann noA  von früh auf, wiederum  
selbstverständlich für den Estländer, die enge kulturelle und mensAliche 
Berührung mit den alteinheimischen Bewohnern der Lande um die F in­
nische BuAt, m it Esten und Finnen zumal, m it der kleinen schwedisAen 
M inderheit, aber auA  m it den russisAen N aA barn , unter deren H err­
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schaft seine H eim at j a  noch bis in seine letzten Schuljahre stand; schließ­
lich hat er dann auch dem  neuen estnischen Staats- und Gemeinwesen 
durch anderhalb Jahrzehn te  treu gedient, wie so viele Baltendeutsche, 
in deren Kreis w ir ihn nun doch wohl rechnen dürfen. Er selbst hat 
freilich zuweilen, halb  im Scherz, halb im Ernst, geklagt, daß er nicht 
wisse, in welchem Volkstum und welcher Sprache er sich eigentlich hei­
misch fühlen solle; m an konnte ihm erw idern, daß er eben ein ech­
testes Kind der althansischen W elt sei, für deren Um schreibung die n a ­
tionalen Kategorien nie ganz ausreichten, nicht einm al das W esentlichste 
waren. Gleichwohl w ar er schließlich gewiß ein guter Deutscher, stark 
geprägt in diesem Sinne schon durch die Leipziger Studienzeit, dann 
durch die Ehe m it der Tochter eines baltendeutschen Geschlechts, end­
lich durch das gemeinsame Schicksalserleben mit der baltendeutschen 
Volksgruppe, bis zu der erzwungenen A bw anderung aus der alten  und 
dem Heimischwerden in der neuen, reichsdeutschen, aber w iederum  auch 
hansestädtischen H eim at. E r w ar ein g u t e r  Deutscher in der Nachfolge 
H erders aber, und zumal ein guter Hanse, auch in der Hinsicht, daß er 
sich ohne nationale Beengtheit in dem großen Ostseebereich bis zuletzt 
wohl und zu Hause fühlte, daß er sich in allen Sprachen dieses Gebietes 
zwanglos ausdrücken konnte — wie er denn auch in fünf Sprachen wis­
senschaftlich publiziert h a t — und daß er eine echte Liebe zu allen jenen 
Volkstümern der baltischen Küsten fühlte, besonders wohl zu dem est­
nischen der alten H eim at, zu dessen Sprach-, Siedlungs- und K ulturge­
schichte er eine Reihe wesentlicher Beiträge geliefert hat. Es h a t seine 
tiefe Berechtigung, daß  er nicht nur in dieser baltischen H eim at und dann 
in Deutschland, sondern darüber hinaus auch in Schweden und Finnland 
viele und hohe wissenschaftliche Ehrungen erfahren hat, von denen nur 
die Ernennungen zum Korrespondierenden M itglied der Finnischen A ka­
demie der W issenschaften (Suomalainen Tiedeakatem ia, 1951) und der 
schwedischen „Kungl. V itterhets H istorie och A ntikvitets A kadem ien“ 
(1959) erw ähnt seien; der Ehrendoktortitel der U niversität Turku, der 
ihm in diesen W ochen ha tte  verliehen w erden sollen, h a t ihn nicht mehr 
erreicht.

D am it ist auch schon angedeutet, daß Paul Johansens wissenschaft­
licher Arbeits- und Interessenbereich den ganzen europäischen N ord ­
osten umspannte, m it dem Schwerpunkt freilich im alten  L iv land  und 
insbesondere in der V aterstad t Reval, deren unerschöplichen und in  m an­
cher Hinsicht exemplarischen Geschichts- und Kulturschicksalen bis zu­
letzt seine innerste Liebe gehörte. Es kann h ier nicht im entferntesten 
ein Bild dieses ganzen ungem ein reichen wissenschaftlichen Lebenswerkes 
gezeichnet werden. Ich erinnere nur an die zahlreichen A rbeiten  zur 
Revaler und estländischen Sozial-, Siedlungs- und Kulturgeschichte, be­
ginnend mit der D issertation bei Rudolf Kötzsdhke über „Siedlung und
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A grarw esen der Esten im M itte la lte r“ (1924, gedruckt 1925) 1, dann 
u. a. fortgesetzt m it den großen Ouellenveröffentlichungen und Verzeich­
nissen aus dem Revaler Stadtarchiv, wo er seit 1924 tätig  war, seit 1934 
als A rchivdirektor Nachfolger Otto Greiffenhagens. Diese bis zuletzt 
festgehaltene Forschungsrichtung zur Geschichte der alten H eim at gipfelte 
in den beiden umfangreichsten und gelehrtesten W erken seiner Feder: 
der m onum entalen Bearbeitung der „Estlandliste des Liber Census Da- 
n iae“ (1933), jener einzigartigen Quelle des 13. Jahrhunderts zur H err­
schafts-, Siedlungs-, Volkstums- und Kirchengeschichte des dänischen 
N ordestland am Ende der valdem arischen Zeit, und der inhaltlich nicht 
w eniger gewichtigen Forschungsleistung, m it der in schwierigster quel­
lenkritischer In terpretation und m it geistvoller Kom binationsgabe der 
kom plizierte Entstehungsvorgang Revals und die schwedische A nsied­
lung in ihren bevölkerungs-, kultur- und missionsgeschichtlichen Zusam ­
m enhang gestellt wurden: „Nordische Mission, Revals G ründung und 
die Schwedensiedlung in E stland“ (1951). Daß jenes W erk  von 1933 
auf Kosten des dänischen Carlsbergfonds, dieses 1951 in den A bhand­
lungen der schwedischen V itterhetsakadem i erschien, ehrt den A utor und 
die nordischen Freunde gleichermaßen, wie es auch für Paul Johansens 
übernationalen wissenschaftlichen R uf und seine übernationale wissen­
schaftliche H eim at kennzeichnend ist.

Von hier aus sind dann auch seine A rbeiten zu den historischen V er­
bindungen zwischen D e u t s c h l a n d  und der baltischen H eim at zu ver­
stehen, die uns nun unm ittelbar auch in Johansens hansegeschichtliche 
Leistung im eigentlichen Sinne hineinführen. Schon die frühen U n te r­
suchungen zur Siedlungs- und Stadtgeschichte aus den zwanziger und d rei­

1 Für diese und die folgenden Literaturangaben sei verwiesen auf das von 
Friedrich-Karl Proehl zusam m engestellte Schriftenverzeichnis in: Rossica E x ­
terna, Studien zum 15.— 17. Jahrhundert. Festgabe für Paul Johansen zum 
60. Geburtstag, Marburg 1963, 179— 188. Es muß noch durch die Veröffent­
lichungen der letzten drei Jahre ergänzt werden: Albert Bauer (1894— 1961), 
in: ZfO  11 (1962), 476— 478. — Der hansische Rußlandhandel, insbesondere 
nach N ovgorod, in kritischer Betrachtung, in: D ie Deutsche H anse als M ittler 
zwischen Ost und W est (W iss. Abh. d. Arbeitsgem. f. Forschung d. Landes 
N ordrhein-W estfalen, Bd. 27), K öln/O pladen [1963], 39— 57. — N ationale  
Vorurteile und M inderwertigkeitsgefühle als sozialer Faktor im m ittelalter­
lichen L ivland, in: Alteuropa und die m oderne Gesellschaft. Festschrift für 
Otto Brunner, Göttingen [1963], 88— 115. — Ein lutherisches Schreiben über 
den Vorstoß der Gegenreformation nach L ivland 1582, in: ZfO 12 (1963), 
699— 708. — E inige Funktionen und Formen m ittelalterlicher Landgem einden  
in Estland und Finnland, in: Vorträge und Forschungen Bd. V III, Konstanz 
und Stuttgart 1964, 273—306. — Kronist Balthasar Rüssowi päritolu ja m il- 
jöö (Herkunft und U m welt des Chronisten Balthasar Rüssow; ins Estnische 
übersetzt von E. Blum feldt), in: Tulim uld, Eesti kirjanduse ja kulturi aja- 
kiri 15 (Lund 1964), 252— 260. — D ie Kaufmannskirche, in: V isby-sym posiet 
för historiska vetenskaper 1963: D ie Zeit der Stadtgründungen im Ostseeraum  
(A cta V isbyensia I). Visby 1965, Museum G otlands Fornsal, 85— 134. — Art. 
Kobmandskirke, in: Kulturhistorisk Leksikon för nordisk m iddelalder, Bd. X , 
Kopenhagen 1965, Sp. 74— 75.
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ßiger Jah ren  eröffneten hier vielfach N euland naturgem äß auch für die 
Hanse-, Deutschordens- und deutsche Stadtgeschichte. D ann aber kam, 
schon im Kriege und von H am burg aus datiert, der große A ufsatz, mit 
dem der nunm ehrige Professor für hansische und osteuropäische G e­
schichte sich seinen sicheren Platz im engeren hansischen Arbeitskreis 
sicherte: „Die Bedeutung der H anse für L iv la n d “ (1941). Ebenso sehr 
durch die Fülle der Fakten, Quellenhinweise und neuen Gesichtspunkte 
im einzelnen wie durch sein thematisches G rundanliegen ist dieser A uf­
satz sehr fruchtbar geworden, obwohl oder auch gerade weil sein G rund­
gedanke nicht unbestritten geblieben ist; denn die bewußt einseitige und 
zum Teil thesenhaft überspitzte Betonung des hansischen A nteils am 
W erden und Sein von A ltliv land , welche die Kritik beanstandet hat, war 
die wohl unvermeidliche Voraussetzung dafür, daß und wie hier ein 
em inenter sozialgeschichtlicher Zusam m enhang neu ins Bewußtsein ge­
rufen werden konnte. W as an diesem echten Neuansatz hansischer For­
schung von vornherein bestach, w ar ja  die von Johansen schon erprobte 
Kombination siedlungsgeschichtlicher M ethodik bester Kötzschke-Schule 
m it dem von Rörig erregten neuen Verständnis der hansischen U r­
sprünge, erfüllt und bereichert durch eine imm er para te  Kenntnis auch 
der entlegensten Quellen (schriftlicher wie nichtschriftlicher A rt) zur alt- 
livländischen Geschichte. D ieser Ansatz nun ist im letzten V ierte ljah r­
hundert von Paul Johansen imm er erneut aufgegriffen und vervoll­
kommnet worden: teils in Spezialisierung auf Besonderheiten der liv- 
ländischen K ultur- und Siedlungsgeschichte — so in den fü r die F rüh­
geschichte des Landes so aufschlußreichen Aufsätzen über „Lippstadt. 
Freckenhorst und Fellin in L iv land“ (1955), über „Eine R iga-W isby- 
U rkunde des 13. Jah rh u n d erts“ (1958), über „Die Legende von der 
Aufsegelung Livlands durch Brem er K aufleute“ (1961), ferner in dem 
von besonderer innerer A nteilnahm e bewegten Beitrag über „W estfä­
lische W esenszüge in der Geschichte und K ultur A lt-L iv lands“ (1958) —. 
teils in Erw eiterung auf die dam it so eng verflochtenen hansisch-russi­
schen Beziehungen („N ovgorod und die H anse“, 1953; „Der hansische 
Rußlandhandel, insbesondere nach Novgorod, in kritischer B etrachtung“. 
1963), teils schließlich in A nw endung dieser methodischen Erkenntnisse 
und Fragestellungen auf das Ganze des hansisch-nordischen Raumes, so 
vor allem in den beiden für uns H ansen doch wohl wichtigsten Arbeiten 
program matischer A rt, die er uns hinterlassen hat und ohne die heute 
hansische stadtgeschichtliche Forschung kaum m ehr denkbar ist: den 
„Umrissen und A ufgaben der hansischen Siedlungsgeschichte und K ar­
tographie“ (1955) und der „Kaufmannskirche“ (1957 u. o.). W enn es das 
charakteristische Kennzeichen des großen Forschers ist, daß er nicht so 
sehr in D arstellungen, die imm er vergänglich und zeitgebunden sind, 
als in der Eröffnung neuer Forschungsfelder und neuer Gesichtspunkte, 
im Stellen fruchtbarer Fragen weiterlebt, so gilt dies von Paul Johansen.
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An den Forderungen und A ufgaben, die diese zuletzt genannten Studien 
uns stellen, werden siA  noA  auf lange Z eit die ForsA ungen zum W esen 
nam entliA  der früh- und vorhansisA en Z eit zu orientieren und zu mes­
sen haben. N iA t unerw ähnt darf dabei bleiben, daß für alle diese und 
zahlreiche andere A rbeiten  Johansens ein kennzeichnendes E lem ent die 
vielen, in der Regel von ihm selbst entw orfenen K a r t e n  sind, und 
zwar n iA t als Illustration, sondern als methodisches W erkzeug der U n- 
tersuAung. Das Bild seines W erkes würde gerade in dieser H insiA t noch 
eindrücklicher sein, wenn n iA t du rA  unentsA uldbare Versäumnisse an ­
derer eine seit zehn Jah ren  fertige G ruppe von in Fragestellung und 
M ethode neuartigen  K arten zur gesam ten HansegesAichte noA  immer 
unveröffentlicht in einem V erlagsarA iv versteA t lägen. SAIießlich aber 
verd ien t in diesem gleichen Rahmen auch Johansens so starkes Interesse 
an biographischer ForsAung, die immer und gerade „problem atisA en“ 
G estalten gegolten hat, noA  eine Erw ähnung: das g ilt von der m erk­
w ürdigen und rätselhaften  PersönliA keit des Fürsten und Kriegers, 
Mönchs, P rä la ten  und S tädtegründers B ernhard  zur Lippe (in dem oben 
sAon erw ähnten Lippstadt-A ufsatz), ferner von denjenigen des großen 
Chronisten H e in riA  von L ettland (1953), des spanischen H ofm alers und 
Revaler Bürgers M iA el Sittow (1940 u. ö.), des Dichters Pau l Fleming 
in seinem V erhältnis zum europäisAen Osten (1960), j a  sogar der Le­
gendengestalt des „Ewigen Ju d en “, der er ein besonders reizvolles 
Kabinettstück seiner m ethodisA en und darstellerisA en Kunst gewidmet 
h a t (1951). U nvollendet blieb leider Johansens jahrzehntelange Bemü­
hung um eine besondere Lieblingsgestalt seiner Forschung, den Revaler 
P rediger und Chronisten aus der Endzeit A ltlivlands, B althasar Riissow; 
nu r eine knappe Zusam m enfassung der biographisA en Ergebnisse, als 
V ortrag  geplant, ist kürzliA  noA  in estnischer Sprache erschienen.

W enn w ir uns in unserem hansischen Kreise an Paul Johansen e r­
innern, denken w ir aber, so glaube iA, n iA t einmal in erster Linie an 
den G elehrten von europäischem Ruf oder an den O rganisator und T rä ­
ger w issensA aftliA er A rbeit — so dankbar w ir ihm gerade auA  in d ie­
ser zweiten Hinsicht freilich sein müssen: für die immer tatk räftige  und 
ideenreiche M itarbeit im V orstand des Hansischen Geschichtsvereins und 
nam entliA  für die anderthalb  Jahrzehnte, in denen er die H ansisA en 
G esA iA tsblätter aus erstem  spärlichen W iederbeginn  nach dem Kriege 
zu einem O rgan hoher G eltung und W ertsA ätzung im ganzen europä­
ischen N orden (und darüber hinaus) gem aA t hat. G leiA wohl ist und 
bleibt für uns ein anderes doch wichtiger: die mensAIiche W irkung, die 
Paul Johansen auf uns, auf den Kreis seiner Kollegen und SA üler und 
auf viele andere ausgeübt hat. Es w ar das M erkwürdige an ihm, daß er 
meines W issens keine Feinde hatte, daß aber viele es als Ehre em pfan­
den, sich seine Freunde nennen zu dürfen: er strahlte  eine freundschaft­
liche W ärm e aus, der man siA  sA w er entziehen konnte. Dabei w ar er
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der bescheidenste Mensch, dem es auf Selbstbestätigung so wenig ankam 
wie auf jeglichen Schein gelehrter oder akademischer Ehren. So h a rt­
näckig er in der Sache seine wohlbegründeten Überzeugungen festzu­
halten und zu verteidigen wußte, so energisch und zielbew ußt er han­
delte, wo es um das W ohl oder die Leistung eines anderen ging — eines 
Schülers, Landsmanns, Kollegen —, so selbstlos und gleichmütig konnte 
er da sein, wo die eigene Person ins Spiel kam. G ern tra t er mühsam 
Erarbeitetes ab, wenn er einem anderen dam it helfen konnte, und ver­
zichtete leichten Herzens auf das H ervorheben der eigenen Leistung. 
Ein gewisser Zug resignierten Humors, wie er vielen seiner baltischen 
Landsleute eigentümlich und freilich auch schicksalbedingt ist, gehörte 
zu seinem liebenswerten W esen. In großer Gesellschaft konnte er zu­
rückhaltend, ja  fast scheu wirken, und gegen offizielle M assenveranstal­
tungen jeglicher A rt zeigte er eine gesunde und unverhohlene A bnei­
gung. Ihn quälte die Geschäftigkeit und U nrast, zu der ihn sein Beruf 
an der G roßstadtuniversität doch immer wieder zwang. Umso glücklicher 
w ar er in dem bescheidenen ländlichen Refugium, das er sich in den 
letzten Jahren  hatte  schaffen können und zu dem er imm er häufiger und 
immer lieber flüchtete. Seine ganze Liebenswürdigkeit und Lebensfreude, 
Plauderlust und Herzlichkeit en tfalteten  sich, wo er in vertrautem  Kreise 
m it einigen wenigen, die er schätzte, zusammen saß. D as w ar wiederum 
echt baltisch — aber auch echt hansisch. U nd so w erden w ir ihn wohl 
in der Erinnerung behalten: nicht nur als den R epräsentanten großer 
hansischer Wissenschaft, sondern m ehr noch als ein Beispiel besten h an ­
sischen Menschentums.



„ S C H W E R T E R  A U S  L Ü B E C K “

Ein handelsgeschichtliches Rätsel aus der Frühzeit des hansischen
Frankreichhandels

von

A H A S V E R  v. B R A N D T

Kürzlich hat R. S p r a n d e l  in einem aufschlußreichen Aufsatz die e r­
haltenen Nachrichten und Quellenbelege über „Die wirtschaftlichen Be­
ziehungen zwischen Paris und dem deutschen Sprachraum im M itte la lte r“ 
zusam m engestellt und eingehend e rlä u te r t1. Zu den ältesten Zeugnissen 
über (regelmäßige) E infuhr deutscher Erzeugnisse nach Paris gehört eine 
W arenzoll-L iste vom Ende des 13. Jahrhunderts, vermutlich aus dem 
Jah re  1296, die freilich nicht im Original, sondern nur in einer Abschrift 
des 15. Jahrhunderts überliefert is t2. Diese Liste ist auch für die hansische 
Handelsgeschichte nicht ohne Interesse, da sie m ehrere G üter aufführt, die 
als charakteristisch hansische H andelsw aren bezeichnet w erden können und 
aller W ahrscheinlichkeit nach auf dem W ege über die C ham pagner Messen 
nach Paris gelangt sind, sei es direkt durch deutsche, sei es durch V erm itt­
lung einheimischer Kaufleute. Dazu gehören z. B. m ehrere Pelzsorten wie 
G rauw erk „slavischer“ Herkunft und norwegische H asenfelle, ferner H e­
ringe sowie Stahl (acicr d ’Alm aigne), bei dem m an wohl am ehesten an 
rheinisch-westfälische Herkunft zu denken hat. Eine ganz auffallende 
W arenbezeichnung enthält aber die — nach Sach- bzw. H ändlergruppen 
geordnete — Liste unter der Überschrift Fourbisseurs d ’espees: hier w er­
den vier verschiedene Sorten von Schwertern (d. h. wohl Schwertklingen, 
wie sie gewöhnlich gebündelt gehandelt wurden) aufgeführt, die je nach 
D utzenden zu verzollen und von denen zwei mit Herkunftsbezeichnungen 
versehen sind. A n letzter Stelle wird nämlich la douzaine d ’espees de Flo- 
renze genannt, aber schon an erster Stelle La douzaine d ’espees de Luibec 
en A lm aigne.

M it dieser Bezeichnung werden w ir vor ein handels- und produktions­
geschichtliches Rätsel gestellt. N irgends sonst, soweit w ir sehen können, 
ist in den Quellen zur hansischen Handelsgeschichte älterer oder jüngerer

1 In: V SW G  -19 (1962), 289— 319; vgl. H G bll. 81 (1963), 162 f. Herrn Kollegen  
Sprandel danke ich für den mündlichen H inw eis auf das hier zu untersuchende 
Problem.

2 Veröffentlicht und kommentiert von Douet d’Arcq in: Revue Archeologique IX  1 
(1852), 213 ff.

1 HGbll. 83
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Zeit je  von „Lübecker Schw ertern“ als einem unter dieser M arken­
bezeichnung geläufigen A usfuhrartikel die Rede. Insbesondere erwähnen 
auch die uns zugänglichen Quellen über hansestädtische und speziell 
lübische Beziehungen zu Frankreich und den Cham pagner Messen des
13. Jah rh u n d erts3 nirgends ein solches Exportgut aus Lübeck — dies 
alles im Gegensatz zu den so oft zitierten „Kölner Schwertern“, die 
ja  zu den S tandardartikeln  des m ittelalterlichen W elthandels gehören4. 
Gewiß sprechen die — im ganzen übrigens recht spärlichen — Quellen, 
die überhaupt hansestädtischen W affenhandel erwähnen, gelegentlich auch 
davon, daß Lübecker m it Schwertern handelten. Daß ein solcher H andel 
vorausgesetzt wurde, zeigen z. B. die Untersuchungen, die auf Befehl 
des englischen Königs 1295 über die Fracht m ehrerer lübischer Schiffe 
angestellt wurden, die jedoch ergaben, daß der Verdacht auf W affen­
ladungen bei diesen Schiffen unbegründet w a r5. Bem erkenswerter ist 
noch, daß das im Jah re  1252 auf A ntrag des Lübecker U nterhändlers 
Her man Hoyer den Lübecker und anderen deutschen Kauf leuten gewährte 
Zollprivileg für das flandrische Damme (also die Sw ijnm ündung vor 
Brügge) u. a. eine Position fasciculus gladiorum  a u ffü h rt6. D er Lübecker 
G esandte muß also wohl dam it gerechnet haben, daß solche W are  von 
seinen Landsleuten in F landern  eingeführt wurde. W affen w erden ferner 
1369 z. B. von Lübeck nach Stralsund ausgeführt; da die gleiche W are 
aber im gleichen Ja h r  auch über Oldesloe in Lübeck e ingeh t7, kann wohl 
mit Sicherheit angenomm en werden, daß es sich bei dem Export nach 
Stralsund um in Lübeck um geschlagene W are aus den bekannten rheinisch­
westfälischen W affenproduktionszentren8 handelt. Gleiches g ilt offensicht­
lich für die Schwertklingen, die im 15. Jah rhundert als lübische Aus­
fuhrgüter nach Livland und nach Schweden erscheinen, oder für diejenigen,

3 Über diese vgl. allgem ein F. Bourquelot, fitudes sur les foires de Champagne 
(M emoires p r e se n te s ... ä l ’A c. des Inscr. et Belles-Lettres, IIe serie, t. V), 
Paris 1865, bes. 199ff.; ferner R .-H . Bautier, Les Foires de Cham pagne, in: 
Recueils de la Societe Jean Bodin V: La Foire, Brüssel 1953, sowie vor allem  
H . Ammann, Untersuchungen zur Geschichte der Deutschen im mittelalterlichen  
Frankreich I: Deutschland und die Messen der Champagne, in: D A L V  3 (1939), 
306 ff., bes. 317 ff. W ertvolle und ausführliche H inw eise auf die hansischen 
Frankreichbeziehungen hat K. Höhlbaum  gegeben; sie sind leider in mehreren 
sehr langen Anm erkungen und Nachträgen in H U B  III (14 ff., 452 ff., 469f.)  
fast unauffindbar versteckt.

4 Vgl. dazu B. Kuske, „K öln“, Zur G eltung der Stadt, ihrer W aren und Maßstäbe 
in älterer Zeit, in: JbKölnGV 1935, Neudruck in: B. Kuske, Köln, der Rhein 
und das Reich, Köln 1956; hier bes. 156 f.

5 K. Kunze, Hanseakten aus England 1275— 1412 (Hans. Geschichtsquellen 6), 
H alle/S . 1891, 19 ff.

8 H U B  I, Nr. 432, 144 unten.
7 G. Lechner, D ie hansischen Pfundzollisten des Jahres 1368 (Quellen und Darst. 

zur hans. Gesch. N F  10), Lübeck 1935, Teil I, Nr. 148 sow ie 498 und 851.
8 Über diese vgl. Kuske, a. a. O., sowie vor allem H .-J . Seeger, W estfalens Handel 

und Gewerbe vom 9. bis 14. Jahrhundert, Berlin 1926, passim, bes. 24 f., 
8 2 ff.; L. Beck, Geschichte des Eisens, Bd. II, Braunschweig 1893, 393; O. Jo-
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die der Frachttarif der Lübecker B ergenfahrer a u ffü h r t9. N iem als jed en ­
falls w erden diese W affen als „Lübecker Schwerter“ o. ä. bezeichnet — 
sei es im Sinne einer lübischen Eigenproduktion oder sei es im Sinne 
einer vorzugsweise vom Lübecker K aufm ann gehandelten M arkenw are 
anderw eitiger Herkunft.

Im m erhin mögen also auch Lübecker gelegentlich m it Schwertern wie 
m it jed e r anderen W are  gehandelt haben. U nd da ihre Beziehungen 
zu den Cham pagner Messen vielfach bezeugt s in d 10 — sowohl auf dem 
W ege über Flandern, also in Fortsetzung des Seeverkehrs m it Brügge, 
als auch auf dem Land- bzw. Flußwege über (Köln-)K oblenz-Pont-ä- 
Mousson — , so wäre es, trotz des Schweigens der Quellen, ja  auch 
durchaus denkbar, daß solche W are etw a von Troyes oder einem der 
anderen M eßorte aus weiter nach Paris gelangt wäre. A ber „Schwerter 
aus Lübeck“ als ein spezifischer M arkenartikel auf dem Pariser M arkt? 
Das fordert unweigerlich zwei Fragen heraus. Erstens: ist es wirklich 
vorstellbar, daß so weit westlich des Rheines ein im übrigen nicht nach­
weisbarer A rtikel m it dieser Bezeichnung derartige Bedeutung gehabt 
haben sollte, daß er ausgerechnet hier die sonst in ganz W esteuropa 
(und darüber hinaus) vorherrschenden Kölner Schwerter verdrängt haben 
sollte? U nd zweitens: wer hätte  denn diese „Lübecker Schwerter“ eigent­
lich hergestellt? Von Köln wissen wir, daß das Schwertfegerhandwerk 
dort seit alters b lü h te11, und gleichwohl ist es sicher, daß ein G roßteil 
der „Kölner Schwerter“ des M ittelalters nicht in Köln hergestellt war, 
sondern aus dem Bergischen Land stam mte und durch seine „M arken“- 
Bezeichnung lediglich die dom inierende Stellung des kölnischen K auf­
manns im V ertrieb der W are dokum entierte. Dem gegenüber ist aus Lü­
beck, über dessen ältere Handwerksgeschichte w ir ja  relativ  gut un ter­
richtet sind, nichts über eine besondere zahlenm äßige Stärke oder quali­
tative Bedeutung des Schwertfegerhandwerks ü berliefe rt12; im Gegenteil 
setzt die Rolle der Schwertfeger von 1473 sowie eine Bestimmung über 
das V erhältnis zwischen Kräm ern und Schwertfegern von 1489 ausdrück -

hannsen, Geschichte des Eisens, 3. Aufl., D üsseldorf 1953, 190 ff.
0 K. H. Saß, Hansischer Einfuhrhandel in Reval um 1430 (W iss. Beiträge z. 

Gesch. u. Landeskunde O st-M itteleuropas 19), M arburg/Lahn 1955, 94; F. Bruns, 
D ie lübeckischen Pfundzollbücher von 1492— 1496, in: H G bll. 1907, 484, 491; 
ders., D ie Lübecker Bergenfahrer und ihre Chronistik (Hans. Geschichtsquellen  
N F  2), Berlin 1900, L X II, 217.

10 V gl. oben Anm. 3.
11 Kuske, a .a .O .;  Johannsen, a .a .O .;  H. Bächthold, D er norddeutsche H andel 

im 12. und beginnenden 13. Jahrhundert, Berlin 1910, 119 Anm. 364.
12 J. H ohler, D ie A nfänge des Handwerks in Lübeck, in: Archiv f. Kulturgesch.

1 (1903), 129 ff., bes. 131. D ie Berufsbezeichnung Schwertfeger erscheint in 
Lübeck Ende des 13. Jhs. nur einm al ganz vereinzelt, das Amt ist nicht vor 
dem 15. Jh. belegt. C. W ehrm ann, D ie älteren lübeckischen Zunftrollen, 2. Aufl. 
1872, 290, 455. — Man vergleiche demgegenüber, daß in Paris selbst nach 
R. Sprandel (300) um 1290 bereits nicht weniger als 40 Schwertfegermeister 
nachweisbar sind!

1*
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R. Sprandel in seinem eingangs zitierten A ufsatz in Betracht gezogen: 
er nim m t a n 16, daß es sich um s c h w e d i s c h e  Erzeugnisse gehandelt 
habe, die dann als „Lübecker Schwerter“ auf dem M arkt erschienen. 
Auch diese Möglichkeit da rf indessen als ausgeschlossen gelten. Gew iß 
kennen w ir die Rolle, die das Schwert als vornehm stes Erzeugnis des 
Schmiedes schon in der W ikinger- und Sagazeit spielte; und daß Schwerter 
zu allen Zeiten für den Eigenbedarf aus nordischen Erzen hergestellt 
worden sind, bedarf nicht des Beweises. Indessen ist doch ebenso bekannt, 
daß diese Eigenproduktion eines ländlichen Schmiedehandwerkes im noch 
nicht urbanisierten N orden niem als den dortigen B edarf decken konnte, 
sondern daß schon in karolingischer Zeit Schwerter rheinischer Herkunft 
zu den begehrtesten und m assenhaft nachweisbaren A rtikeln  des kon­
tinentalen  Exports nach Schweden gehört h a b e n 17. Das hat sich m it 
Sicherheit auch im Hoch- und Spätm ittelalter nicht geändert. V erarbeitete 
M etallprodukte jeglicher A rt fehlen unter den uns recht genau be­
kannten schwedischen Exportw aren dieser Zeit so gut wie gänzlich18. 
Die Eisen- und K upferausfuhr Schwedens auf den K ontinent beschränkt 
sich vielm ehr bis tief in das 16. Jah rhundert auf das verhüttete, allenfalls 
halbverarbeitete  Rohprodukt selbst („O sem und“, Stangeneisen, Kupfer 
in Barren- oder Scheibenform, Stahl in Fässern, also ebenfalls in Form 
wohl von Scheiben oder Knüppeln). Ein W affenexport hätte  ein dem ­
entsprechend leistungsfähiges städtisches Gewerbe vorausgesetzt; ein sol­
ches fehlte aber in Schweden, wo z. B. in der weitaus größten und be­
deutendsten Stadt, in Stockholm, noch 1460 nur drei Schwertfeger nach­
weisbar s in d 19.

Es bleibt also die Frage: wie sind die espees de Lnibec des Pariser 
T arifs  zu erklären? Eine A ntw ort wäre natürlich, daß der Abschreiber 
des 15. Jahrhunderts seine Vorlage von ca. 1296 m ißverstanden oder 
falsch abgeschrieben oder nach G utdünken ergänzt oder verändert h a t20. 
Sehr einleuchtend will diese Notlösung des Problem s freilich nicht e r­
scheinen. Es wäre recht sonderbar, wenn der Schreiber einer Zeit, in 
der Lübeck und Lübecker H andelsw aren auf dem Pariser M arkt ganz 
gewiß keine Rolle mehr spielten, bewußt oder unbewußt ausgerechnet 
die „Lübecker Schwerter“ in seinen T ext eingeführt h ä tte 21.

18 V SW G  49 (1962), 293.
17 H ier genüge der H inw eis auf H. Arbman, Schweden und das Karolingische 

Reich, Stockholm 1937, bes. Kap. VIII.
18 V gl. hierzu W . Koppe, Lübeck-Stockholmer Handelsgeschichte im 14. Jahr­

hundert, Neumünster i. H . 1933, und K. Kumlien, Stockholm, Lübeck und 
W esteuropa zur Hansezeit, in: H G bll. 71 (1952), 9— 29.

19 N.  A hnlund, Stockholms historia före Gustav V asa, Stockholm 1953, 303.
20 Daß die Lesung Luibec en Almaigne im vorliegenden T ext selbst unzweifelhaft 

ist, hat freundlicherweise Pierre Jeannin, Paris, auf m eine Bitte nachgeprüft.
21 Über den V erfall der Champagner Messen bzw. das Ausscheiden der Deutschen 

aus ihnen im 14. Jh. vgl. die oben, Anm. 3, genannte Literatur. E inen sehr 
m erkwürdigen Versuch zur W iederherstellung dieser Beziehungen und seiner
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Ein anderer Lösungsversuch soll hier wenigstens als H ypothese vor­
geschlagen werden. E r geht von den p o l i t i s c h e n  V erhältnissen der 
Zeit um 1296 aus.

Die urkundlichen Quellen über Betätigung und Privilegierung des lü- 
bischen H andels in N ordfrankreich konzentrieren sich in auffallender 
W eise auf die gleichen 1290er Jahre , in die auch die Pariser Quelle 
gesetzt wird. Der besseren Übersicht halber seien die einschlägigen Belege 
hier kurz zusammengestellt:
1294, M ärz 18 König Philipp IV. von Frankreich bekundet, daß die

Kaufleute aus Lübeck mit W aren  deutschen U rsprun­
ges jeden  beliebigen W eg zu den C ham pagner Mes­
sen benutzen dürfen, m it W aren aus F landern  aber 
über Bapaume einreisen m üssen22.

1295, Februar 23 Derselbe gew ährt den Bürgern von Lübeck. G otland,
Riga, Kämpen, Ham burg, W ism ar, Rostock, S tra l­
sund, Elbing u. a. sicheren Verkehr in Flandern, 
ausgenommen den Um satz englischer W aren; er be­
hält sich vor, Schiffe dieser K aufleute kauf- oder 
mietweise für Zwecke seiner K riegführung [gegen 
England] in Anspruch zu nehm en23.

1295, M ärz 6 Derselbe schränkt die Bestimmung über Inanspruch­
nahm e der Schiffe dahin ein, daß den Kaufleuten 
genügend Schiffsraum für den Rücktransport ihrer 
W aren  gelassen werden so lle24.

1297, M ärz 23 Derselbe gew ährt den Lübeckern sicheren H andels­
verkehr und Schutz vor A rrestierung in [dem jetzt 
von ihm beherrschten] Brügge und auf dem S w ijn 25.

1297, September 21 Derselbe erw eitert den G eleitbrief für die Lübecker
auf alle deutschen und andere Kaufleute, außer den 
E n g ländern26.

alten M arktstellung hat Ende des 15. Jhs. Troyes, einst d ie führende Meßstadt 
der Champagne, unternommen: in einer Denkschrift hat es sich um eine Rück­
verlegung der Lyoner M esse bemüht und dabei ausführliche Angaben darüber 
gemacht, wie und auf welchen W egen u. a. die W arenzüge aus dem Norden  
und Osten über Lübeck (und weiterhin Köln, Pont-ä-M ousson) w ieder nach 
Troyes gelenkt werden könnten (mit Angaben über Entfernungen, Reise­
zeiten usw.!). Doch ist das eben nichts als ein weiterer Beleg dafür, daß 
solche Lübecker Beziehungen zum französischen Binnenland damals nicht mehr 
existierten, wenngleich noch nicht vergessen waren. D en H inw eis auf diese 
Q uelle verdanke ich ebenfalls der Liebenswürdigkeit von P. Jeannin; vgl. den 
Druck der Denkschrift bei J. Pierre, N otes sur les foires de Cham pagne et de 
Brie, in: Congres Archeologique de France L X lX e session, 1902.

22 H UB I, Nr. 1140; LUB I, Nr. 600. D ie Urkunde ist 1295 und 1302 nochmals 
transsumiert worden. — In diesen Zusammenhang gehört auch noch die 
spätere Erwähnung von zwei in Troyes ansässigen und für ihre H eim atstadt 
tätigen Lübeckern (1302, LU B II, N r. 150, 151).

23 H U B I, Nr. 1173; LUB I, Nr. 617.
24 H U B  I, Nr. 1175, LUB I, N r. 619.
25 H U B  I, Nr. 1237; LUB II, Nr. 95.
26 H U B  I, Nr. 1248, 1249; transsumiert von Brügge 1297, Sept. 27.
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Herzog Otto von Braunschweig-Lüneburg, Herzog 
Albrecht von Braunschweig-Göttingen sowie die H er­
zoge Johann und Albrecht von Sachsen verw enden 
sich bei König Philipp IV. von Frankreich für die 
G ew ährung von Schutz- und H andelsprivilegien für 
Lübeck27.
Lübeck beglaubigt bei König Philipp IV. die R at­
m änner Johann  Runese und Johann  van U lsen 28. 
König Philipp IV. gew ährt den Lübeckern ein großes 
Schutz- und H andelsprivileg unter Zusicherung freien 
Handels und Verkehrs a u c h  f ü r  d e n  F a l l  d e s  
K r i e g s z u s t a n d e s  zwischen dem französischen und 
dem deutschen König oder einem anderen F ü rsten29.

Aus der Zusam m enstellung dürfte  deutlich werden, daß Lübeck sich 
im letzten Jahrzehn t des 13. Jahrhunderts äußerst nachdrücklich und 
erfolgreich um Sicherung gerade des H andels m it Frankreich bem üht hat. 
Selbstverständlich stehen diese Bemühungen in engem Zusam m enhang mit 
den französisch-flandrisch-englischen W irren  jener Jah re , die ja  seit 1296 
(und bis 1302) dazu führten, daß der französische König auch tatsächlicher 
H err großer Teile Flanderns war. D er Zusam m enhang ergibt sich auch 
aus den gleichzeitigen V erhandlungen Lübecks m it niederrheinischen T e r­
r ito rien 30 und aus dem bekannten Privileg der schottischen V erbündeten 
Frankreichs für die Lübecker, das gewiß ebenfalls nicht zufällig in den Herbst 
1297 fä l l t81. Indessen können diese politischen Voraussetzungen des kom­
m erziellen Strebens der Lübecker nach Bewegungsfreiheit im französischen 
Machtbereich noch in einem weiteren Zusam m enhang gesehen werden. 
A uf ihn verw eist jene m erkwürdige Ausnahm ebestim m ung zugunsten der

27 H U B  I, N r. 1253— 1255; LUB I, Nr. 584, und II, Nr. 102G.
28 H U B  I, N r. 1256; LUB II, N r. 1026.
28 H U B  I, N r. 1285; LUB II, Nr. 101.
80 M it Johann II. von Brabant (1298, März): H U B I, Nr. 1271; Johann I. von  

H olland (1298, April): H U B  I, N r. 1276.; Guido von Flandern (1298, Mai): 
H U B  I, N r. 1279. Übrigens standen alle drei Fürsten auf der englischen 
Seite (vgl. dazu u. a. F. Trautz, D ie  Könige von England und das Reich, H eid el­
berg 1961, 127, 133 ff.). Das zeigt, daß die Lübecker D iplom atie es verstanden  
hat, sich von beiden Kriegsparteien Begünstigungen einzuhandeln (besonders 
drastisch im Fall Flanderns, wo die Stadt sowohl vom  französischen Eroberer 
w ie von dem mit England verbündeten G rafen privilegiert wurde). Ebenso 
w ie gegenüber König Philipp bedienten sich die beiden Lübecker U nterhändler  
in allen  diesen F’ällen, Joh. Runese und joh . v. U lsen, erfolgreich der Für­
sprache der norddeutschen Nachbarfürsten (H U B I, Nr. 1257— 60); nur im 
Falle Englands selbst haben sie die befürwortete Privilegienerw eiterung (H UB  
I, N r. 1262— 64) damals offenbar nicht erreicht. — Äußerst bemerkenswert 
ist noch, daß sowohl das holländische w ie das flandrische P rivileg  die g le i­
che Garantiebestim m ung für den Fall eines Krieges mit dem deutschen König
enthält w ie das französische. D ie Bestimmung geht also offensichtlich auf 
lübische In itiative zurück, bmerkenswert genug für eine Reichsstadt und für 
ihr Verhältnis zu A dolf von Nassau!

31 H U B  I, Nr. 1251.

1297, Ende

1297, Ende

1298, Ju li 11
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Lübecker für den Fall eines deutsch-französischen Kriegszustandes im 
Privileg von 1298. D enn die U rkunde von 1298 ist nur neun Tage nach 
dem Schlachtentode des deutschen Königs A dolf von N assau bei G öll­
heim ausgestellt w orden32 — und m it A dolf befand sich Philipp der 
Schöne tatsächlich bereits seit dem August 1294 im form alen Kriegs­
zustand! Dam it gewinnt die Bestimmung des Privilegs über den Schutz 
und die H andelsfreiheit der Lübecker auch bei Kriegszustand eine durch­
aus aktuelle und dem onstrative Bedeutung.

Dies ist nun um so m ehr der Fall, als das V erhältnis der norddeutschen 
Reichsstadt zu dem N assauer von A nfang an recht unerfreulich gewesen 
war. D er König hatte sogleich nach seinem R egierungsantritt und im 
Zusam m enhang mit einem seiner kom plizierten Geldgeschäfte die Stadt 
(alternativ  mit Goslar) an den Braunschweiger Herzog verpfändet (Mai 
1292)33, was nicht nur ihren Privilegien, sondern auch der Tatsache 
widersprach, daß sie bis 1298 infolge von V orauszahlungen an König 
Rudolf steuerfrei w a r34. Lübecks H altung  wird aus einem Schreiben Adolfs 
vom Novem ber des gleichen Jahres deutlich35, in dem er der S tadt vor­
wirft, daß sie ihm bisher nicht gehuldigt habe, und die Entsendung von 
Boten an den Königshof verlangt. Im folgenden J a h r  hat A dolf zwar 
die Privilegien der Stadt b estä tig t36. Aber wiederum  anderthalb  Jahre 
später, im Januar 1295, kündigte er der Stadt erneut seine U ngnade wegen 
ihres passiven Verhaltens ihm gegenüber an, bestellte den alten Gegner 
der Seestädte, M arkgraf Otto IV. von Brandenburg, zum Reichsvogt für 
Lübeck und verlangte von der S tadt unter starken D rohungen die so­
fortige Besendung Ottos, der den Lübeckern weitere königliche W eisungen 
zu eröffnen habe37. Es ging dabei natürlich w ieder um Geld: der M ark­
g raf forderte von Lübeck, im Anschluß an die bereits an König Rudolf 
gezahlten Vorausleistungen, eine erneute Reichssteuerzahlung auf zehn 
Jah re  im voraus (7500 M ark lüb.), was der R at offensichtlich ab lehn te3S. 
Lübeck suchte gegenüber diesen D rangsalierungen Rückhalt bei den H er­

32 Göllheim : Juli 2. D ie Urkunde ist datiert von Taverny (bei Paris), Juli 11, 
ist also jedenfalls verhandelt, wahrscheinlich auch ausgefertigt worden, bevor 
man Kenntnis vom Tode A dolfs hatte (König Philipps Glückwunsch an 
Albrecht I. setzt die Frankfurter W ahl vom 27. Juli voraus, datiert also erst 
von M itte August; M G H Const. IV, 55 Anm. 1).

33 LUB I, Nr. 589— 591.
34 Vgl. P. Kallmerten, Lübische Bündnispolitik von der Schlacht bei Bornhöved  

bis zur dänischen Invasion unter Erich M enved, Kiel 1932, 34.
35 LU B I, Nr. 596.
36 Ebd. I, Nr. 604.
37 Ebd. I, Nr. 628, 629.
38 W ie daraus hervorgeht, daß die von A dolf zugesagten G egen- und Garantic- 

urkunden nicht vorliegen. Zur Sache vgl. H. Krabbo, Regesten der Mark­
grafen von Brandenburg, 1910, N r. 1606; Kallmerten, 35 f.; ferner Regesta 
Imperii VI 2, Nr. 539, und V. Samanek, N eue Beiträge zu den Regesten König 
A dolfs, W ien 1932, 39, 65 f.
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zögen von Sachsen, Johann II. und Albrecht III., die es sich (seit 1297?) 
gegen entsprechende Zahlungen zu Schutzvögten verpflichtete39. Albrecht 
von Sachsen aber gehörte seit spätestens eben diesem Ja h r  1297 zur 
antinaussauischen Partei, die sich dam als in P rag  förmlich konstituiert 
h a t40. — Das alles zeigt, daß König Adolfs westeuropäischer H au p t­
gegner, Philipp der Schöne, allen A nlaß hatte, den kom merziellen W ü n ­
schen der norddeutschen Führungsstadt weitgehendes Entgegenkom men 
zu erweisen — um so mehr, als ihm daran  gelegen sein m ußte, auch 
Flanderns H andelsbeziehungen für die eigenen Zwecke nutzbar zu machen. 
Die französischen Privilegien für Lübeck und die Osterlinge entsprechen 
Schritt für Schritt diesen politischen Zusam m enhängen.

Vom Ausgangspunkt dieser Betrachtung, den „Lübecker Schwertern“ 
des Pariser T arifs von 1296, haben w ir uns m it dieser Skizze der po liti­
schen G egebenheiten scheinbar entfernt. Um  zu ihm zurückzukehren, be­
d arf es indessen noch eines Blicks auf Köln, Lübecks ältere und im w est­
europäischen H andel überlegene Konkurrentin. Kölns Lage im Rahm en 
jener großpolitischen Zusam m enhänge w ar naturgem äß eine ganz andere 
als diejenige Lübecks. Z w ar hatte sich die Stadt, im Bündnis m it B ra­
bant, Jülich, Berg und M ark, bei W orringen 1288 den Ansprüchen ihres 
Erzbischofs endgültig entziehen können; die von König Rudolf bestätigte 
Reichsfreiheit schien dam it gesichert41. Gefährlich blieb indessen imm er 
die Tatsache, daß Erzbischof Siegfried, Adolfs „Königsmacher“, in engster 
V erbindung zum Nassauer stand und daß eben die m ittel- und n ieder­
rheinischen Territorien , zwischen denen Köln eingeschlossen lag, den 
H auptrückhalt für Adolfs Königtum b ilde ten42. Auch nach der Aussöh­
nung m it dem Erzbischof sollte es noch zehn Jah re  dauern, bis die 
S tadt sich auch mit ihrem anderen H auptgegner aus den Käm pfen der 
verflossenen Jahre , m it Geldern, wieder verglichen hatte  (1299) 43. Sie 
selbst stand noch unter dem Interdikt; und König A dolf hatte  dem 
Erzbischof die V erhängung auch der Reichsacht über Köln zugesagt, falls 
die Gegensätze neu aufflammen so llten44. U n ter dem Druck dieser U m ­
stände hat sich Köln alsbald vorbehaltlos auf die Seite des Königs schlagen 
müssen; bereits im Spätsommer und Herbst 1292 hielt sich A dolf m onate­
lang in Köln a u f45. Folgte die Stadt also in den nächsten Jah ren  durchaus 
der Politik des Nassauers, so lag das im übrigen auch in ihrem  eigenen

39 Kallmerten, 35.
40 A. Hessel, Jahrbuch d. dt. Reiches unter König Albrecht I., 1931, 47 f.
41 L. Ennen, Geschichte der Stadt Köln, II, 1865, 232 ff.
42 Vgl. hierzu V. Samanek, Studien zur Geschichte König A dolfs, W ien  1930, 45 ff., 

54 ff., 65 ff.
43 Ennen, II, 251.
44 Regesta Imperii VI 2, Nr. 9 (§ 10), 757; vgl. Samanek, Studien zur Geschichte 

König A dolfs, 61 (mit Anm. 45).
43 Samanek, Studien, 64; A dolfs A ufenthalte in Köln: Regesta Imperii VI 2, 

Nr. 62— 107 (1292, A ug.— Okt.) und 828— S48 (1297, M ai— Juni).
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Interesse. Der m it Köln (aus dem Lim burger Erbfolgekrieg) wie nun­
m ehr auch mit König A dolf eng verbundene Herzog Johann von Brabant 
w ar zugleich ja  der Schwiegersohn König Edw ards I. von England und 
in jenen Jahren  der H auptvertre ter der englischen Politik im nieder­
rheinisch-niederländischen Bereich46. W ie König A dolf, so stand auch 
der Brabanter im Solde Englands gegenüber Frankreich. U nd fü r die 
Stadt Köln selbst w ar die A ufrechterhaltung ihrer alten Vorherrschalt 
im Englandhandel von lebenswichtiger Bedeutung. — Die Schlußfolge­
rung liegt auf der H and: anders als Lübeck hat sich Köln unzweifelhaft 
eindeutig für die englische Partei m it König A dolf und Brabant enga­
gieren müssen — und das heißt gegen Frankreich! W enn, wie V. Samanek 
wahrscheinlich gemacht hat, König A dolf im September 1294 durch ein 
Rundschreiben die Vasallen in den westlichen G renzlanden zur Rüstung 
gegen Frankreich und zum Verbot der A usfuhr von Pferden, W affen (!) 
und Lebensmitteln in König Philipps Machtbereich aufgefordert h a t47, 
so w ar eben die Reichsstadt Köln in ihrer prekären Lage gewiß die 
letzte, die sich einem  solchen Verbot hä tte  entziehen können. Das heißt, 
daß seit 1294 eine m ehrjährige Unterbrechung mindestens in der Aus­
fuhr der berühm ten und begehrten „Kölnischen Schwerter“ nach F rank­
reich eingetreten sein muß. M an w ird w eiterhin verm uten dürfen, daß 
Frankreich h ierauf m it entsprechenden Gegenm aßnahm en gegen den 
Kölner H andel überhaupt geantw ortet ha t; dafür scheint die Verordnung 
zu sprechen, m it der König Philipp im Jah re  1302 — also nach der 
völligen Umwälzung der Partei- und Koalitionsverhältnisse — die G e­
w ährung freien H andelsverkehrs für die Kölner in seinem Reich ver­
kündet und bisherige Behinderungen u n tersag t48.

W ir können nunm ehr auf unser eigentliches Problem, die „Lübecker 
Schwerter“ in Paris, zurückkommen.

Handelspolitik und Diplom atie Lübecks standen in jenem  letzten Ja h r­
zehnt des 13. Jahrhunderts, nicht zuletzt dank so begabten U nterhändlern  
wie den R atm ännern Johan van Doway, Johan  Runese und Johan  van 
U lsen49, in der ersten großen Blüte ihrer Leistungsfähigkeit. E rinnert 
sei nur an den erfolgreichen Kam pf m it Visby um die Führung in N ov­
gorod, an die Auseinandersetzung m it Norwegen, an die schwedischen 
(1295), flandrischen, brabantischen und holländischen Privilegierungen 
(sämtlich 1298), schließlich an die oben erörterten Privilegien Philipps 
des Schönen aus den Jah ren  1294— 1298. Ganz zu Recht hat K. Höhlbaum

46 Trautz, 127, 134, 146; Samanek, Studien, 137 f.
47 Regesta Imperii VI 2, N r. 441; Samanek, Studien, 142 f. (m it Anm. 16).
48 H U B  II, Nr. 23.
49 D ie beiden letztgenannten Ratmänner haben die Stadt bei den sämtlichen oben 

erwähnten westeuropäischen Verhandlungen von 1297/98 vertreten; Runese 
war damals Bürgermeister.
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darau f h ingew iesen50, wie rasch Lübeck namentlich im Falle Flanderns 
die politische W endung der Dinge sogleich zu seinem eigenen Vorteil 
ausgew ertet hat. Sollte da die Verm utung zu kühn sein, daß w ir auch 
in der E rw ähnung der „Lübecker Schwerter“ nur einen weiteren Beleg 
für diese blitzschnelle Nutzung der Gunst des Augenblicks durch den 
Lübecker Kaufm ann zu sehen haben? M it anderen W orten: haben die 
Lübecker die oben wahrscheinlich gemachte Behinderung des Kölner F rank­
reichhandels seit 1294 etwa dazu benutzt, sich sogleich in das große 
W affengeschält der alten rheinischen K onkurrentin hineinzuschieben und 
die — beim westfälischen Produzenten aufgekauften, über F landern  w ei­
tertransportierten  — „Kölnischen Schwerter“ nunm ehr als „Lübecker 
Schwerter“ auf den französischen M arkt zu bringen? Das hieße, daß 
die M arkenbezeichnung des Pariser T arifs aus der einm aligen Gunst einer 
nur wenige Jah re  dauernden handelspolitischen K onjunktur zu verstehen 
is t51, und das würde erklären, warum  weder früher noch später eine 
Spur von „Lübecker Schwertern“ in unseren Quellen zu finden ist. Aus 
einem handelsgeschichtlichen Rätsel wäre ein nicht uninteressantes Zeugnis 
für die handelspolitische A ktiv ität Lübecks im Augenblick seiner ersten 
nordeuropäischen Gipfelstellung gewonnen.

50 H U B I, 418 Anm. 2.
51 Douet d ’Arcq verweist in seiner Edition der Pariser Quelle (vgl. oben, Anm. 2) 

auf eine inhaltlich gleichlautende ( „ . . . l e s  memes a rtic les . . . “) spätere Pariser 
T axe von 1349. Diese aber enthält die Position espees tatsächlich überhaupt 
nicht mehr (vgl. den Druck bei M. Fclibien, Plistoire de Paris, t. III, Paris 
1725, 435 ff.).
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ten Erbgang und damit Besitzhäufung in der H and der Überlebenden8, der 
Menschenmangel ein Steigen der Löhne. Beides zusammen führte vor allem 
in den Städten — denn dort insbesondere war Besitzballung praktisch 
möglich und nutzbar — zu einer Erhöhung der Kaufkraft und der Lebens­
bedürfnisse. Dies und die Schrumpfung des Absatzmarktes infolge der 
Verringerung der Bevölkerung rief auf dem Lande eine Agrarkrise her­
vor, die in einer Aufgabe von Feldern und Höfen und in einer A bw ande­
rung in die Stadt gipfelte. Denn dort winkten ja  hohe Löhne.

Bevölkerungsgeschichtlich wäre danach die Folge der Seuchenzüge — 
über die Dezimierung der Bevölkerung hinaus — eine Verschärfung des 
Gefälles vom Lande zur Stadt. M an spricht von einer Landflucht als einem 
allgemeinen Symptom der damaligen Zeit. Es wird zu fragen sein, ob 
und wie sich diese Erscheinung in den Hansestädten ausgewirkt hat.

(EconHistRev. X IV  [1961/62], 71 ff. und 218 ff. — nach H G bll. 80 [1962], 
193). Vor allem aber erheben sich Stimmen, die auf einen — im G egensatz 
zur Krisentheorie wohl evolutionär zu verstehenden — wirtschaftlichen Struk­
turwandel hinweisen. J. M. W . Bean bezweifelt einen ständigen Bevölkerungs­
rückgang und sucht für das Sinken der Grundstückspreise und den A nstieg  
der Löhne eine ökonomische Erklärung (Plague, population and economic 
decline in England in the later m iddle ages, in: EconH istRev. X V  [1962/63], 
423 ff. — nach H G bll. 82 [1964], 163 f.). Karlheinz Blaschke (Bevölkerungs­
gang und W üstungen in Sachsen während des späten M ittelalters, in: Jb bN at­
Stat. 174 [1962], 4 1 4 ff.) legt trotz Anerkennung eines gewissen Bevölkerungs­
rückganges das Hauptgewicht auf die Entwicklung von einer landwirtschafts­
betonten zu einer gewerbe- und industriebetonten Wirtschaft, einen Vorgang, 
mit dem in Sachsen eine Verschiebung der Bevölkerung ins G ebirge und in 
die Städte verbunden war. Bronislaw Geremek (Problem sily roboczej w  
Prusach w pierwszej polowie X V  w. =  Das Problem der Arbeitskraft in Preu­
ßen in der ersten H älfte des 15. Jahrhunderts, in: PrzeglH ist. X L V III 2 
[1957], 195ff. — nach H G bll. 77 [1959], 227) sucht die Ursache für den 
M angel an Arbeitskräften vor allem  in einem A nstieg des Bedarfs in folge  
einer allgem einen Erstarkung der Wirtschaft. Ernst Pitz weist auf strukturelle 
Veränderungen in der Landwirtschaft hin: vom grundherrschaftlich-extensiven  
Betrieb zum marktverflochtenen Einzelbetrieb, und zwar bei gleichzeitigen  
W andlungen in der gewerblichen Sphäre, „die eine Abwanderung überschüs­
siger Arbeitskräfte aus der Landwirtschaft erleichterten“ (Vortrag über „Die 
Wirtschaftskrise des späten M ittela llers“ auf der Tagung der „A rbeitsgem ein­
schaft des Hansischen Geschichtsvereins in der D D R “ am 4. N ov. 1964 in 
L eipzig — nach einem Expose des Vortragenden). — D ie Frage kann und 
braucht hier nicht näher erörtert zu werden. Ein G esam tbild der Entwicklung, 
das die „biologische“ Krisentheorie ablösen könnte, scheint sich mir noch nicht 
abzuzeichnen. Eine andere Frage ist es, w iew eit sie — besonders hinsichtlich 
der gewerblichen Wirtschaft — eingeschränkt und durch die E infügung anderer 
Faktoren ergänzt werden muß. Zw eifelsfragen ergeben sich auch aus der vor­
liegenden Untersuchung.

8 Es sei ergänzend zu Abel (99) auf einen Vertrag hingewiesen, den Geistlichkeit 
und Stadt Osnabrück 1381 m iteinander schlossen (Osnabrücker Geschichtsquellen 
IV, 1927, 59): Der Vertrag bestimmte, daß Güter, die zynt den groterj stervcnc 
in geistlichen Besitz übergegangen waren, künftig nicht mehr von den bürger­
lichen Lasten befreit sein sollten. D ie Pest von 1350 war also noch drei Jahr­
zehnte später im Bewußtsein der Bürger der Ausgangspunkt für einen stärkeren 
Ü bergang von Bürgergut in die sog. „tote H an d “.
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aber bleiben die Bürgerbücher zugleich weit h in ter einem Z uw anderer­
verzeichnis zurück. Denn es fehlen in der Regel, von relativ  wenigen A us­
nahmen abgesehen, die Frauen und die von den Zuw anderern m itgebrach­
ten K inder12. Dasselbe g ilt für die Beisassen oder Inwoner, von deren 
Söhnen oben die Rede war, das Gesinde und einen Teil der G ese llen13.

Rechnet m an dieses Plus und M inus gegeneinander auf, so bleibt zwei­
felsfrei im Ergebnis ein stark negativer Saldo. Die N eubürgerzahlen sind 
stark nach oben zu korrigieren, um zu den Zuw andererzahlen zu gelangen. 
Die Frage ist nur: um wieviel? Für eine einigerm aßen sichere Berechnung 
fehlen zuverlässige U nterlagen. Es läßt sich nur eine M indestziffer nennen. 
M an w ird auf jeden  N eubürger im Durchschnitt wenigstens 1,5 bis 2 wei­
tere Z uw anderer rechnen müssen (Frauen, Kinder, Gesellen, Gesinde, Bei­
sassen mit eigenem Haushalt), die nicht in den Bürgerbüchern erscheinen. 
Die Zahl der N eubürger ist also m it 2,5 zu m ultiplizieren, um zur M indest­
zahl der Z uw anderer zu gelangen14.

W ir wollen diese Umrechnung zunächst noch nicht vollziehen, sondern 
uns auf das Ausgangsm aterial, die Neubürgerzahlen, beschränken. Die 
Zahlen sind in Abbildung 1 für eine Reihe von Städten zusammengestellt,

und Beruf 1537— 170!) [W iss. Beiträge z. Gesch. u. Landeskunde O st-M ittel­
europas 13], 1954, T afel I. Für 1560— 1600 liegen die Zahlen für die Bürger­
söhne nicht vor). D ie zeitlichen Schwankungen konnten also erheblich sein. Ent­
sprechendes wird man auch von Ort zu Ort in Erwägung ziehen müssen.

12 Eine Ausnahme ist z. B.  Coesfeld, wo der Rat 1349 beschloß, daß auch die von  
auswärts zugezogenen Ehefrauen von Bürgern das Bürgerrecht erwerben sollten  
(Franz Darpe, Coesfelder Urkundenbuch, II 3, 1908 [Beilage zu dem Jahres­
berichte über das Schuljahr 1907 des Gymnasiums zu C oesfeld], N r. 12). In 
Bremen scheint ein gleicher Brauch ebenfalls im 14. Jh. aufgekom m en zu sein 
(s. Anm. 15). D as zeitlich nächste mir bekannte Beispiel, G öttingen, gehört erst 
dem 16. Jahrhundert an (Kronshage, 71 f.).

13 W iew eit die Erfassung der Zuwanderer ging, hängt von verschiedenen U m ­
ständen ab: einerseits von den in den einzelnen Orten geltenden Bestimm ungen, 
zum anderen von deren H andhabung und schließlich von den V orteilen , die 
man mit dem Bürgerrecht gewann. W enn nämlich, w ie in W esel im 15. Jh., die 
Nicht-Bürger die gleichen Rechte genossen w ie die Bürger, ausgenomm en nur 
die Z ollfreiheit, dann ist es verständlich, wenn sich viele um die Bürgerrechts­
gewinnung, die ja  mit der Zahlung eines Bürgergeldes verbunden war, zu 
drücken suchten (Langhans, LI). Kam dann noch eine m angelhafte Aufsicht h in ­
zu, so schwoll die Zahl der sog. Beisassen oder Inwoner, die ohne Bürgerrecht 
in der Stadt saßen, an. Man suchte diese Leute dann wohl von Z eit zu Zeit 
zu erfassen. In W esel z. B.  registrierte man in den Jahren 1500, 1512 und 1513 
insgesamt 580 solcher Drückeberger (Langhans, L ll) ,  und zwar bei vielleicht 
4000— 5000 Einwohnern. In Hannover vermerkte das Bürgerbuch zum Jahre 1444: 
novi cives 10 und de mandato consulum facti sunt cives 23 (s. Anm. 15: Leon­
hardt, 99). Es kann aber kein Z w eifel daran bestehen, daß sich ständig w ieder 
neue Beisassen ansammelten (vgl. Bücher, 137 f., 324, für Frankfurt a. M.).

14 N ähere Angaben dazu s. Penners, in: LiinebBll. 2 (1951), 50 f. (Anm . 25). Dort 
ist als Minimum ein Reduktionsfaktor von 2,5-3 eingesetzt. Ich gehe hier auf 
2,5 zurück, da ich damals die Beisassensöhne unberücksichtigt gelassen habe. Sie 
waren selbst keine Zuwanderer, müssen aber (nach der Rechtslage) in den 
Bürgerbüchern erscheinen und können daher die obige Ziffer etwas drücken.

2 HGbll. 83
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fahren. Doch genügt es, um die regionalen Unterschiede, auf die es uns 
zunädist ankommt, hervortreten  zu lassen.

Die D arstellung ist für das 14. Jah rhundert — nur diese Zeit soll hier 
näher erörtert w e rd en 16 — recht aufschlußreich. Es tritt ein bemerkens­
w erter Unterschied zutage zwischen den linkselbischen Städten einerseits 
und den Seestädten, insbesondere denen an der Ostsee, auf der anderen 
Seite.

In den westdeutschen Binnenstädten erreicht die höchste jährliche Durch­
schnittszahl nur 46 N eubürger (in Soest), und auch das erst in der zweiten 
H älfte  des 14. Jahrhunderts, also nach dem Einsetzen der Pestepidemien. 
In den Seestädten dagegen liegt die niedrigste Zahl — abgesehen von der 
K leinstadt Braunsberg — bei 48 (Bremen, erste Jahrhunderthälfte), also 
etwa auf der Ebene der Höchstzahl in den Binnenstädten. Selbst das S tädt­
chen Braunsberg steht mit einem Durchschnitt von jährlich 23 Neubürgern 
nodi auf einer Stufe mit H annover und Göttingen. Städte wie Lübeck 
und Danzig — und zwar hier allein die Rechtstadt! — erreichen das 
V ier- bis Fünffache von Dortm und, Soest oder Frankfurt a. M. Es ist 
augenscheinlich, daß die Neubürgerzahlen in den Küstenstädten einer an­
deren G rößenordnung angehören als die der nordwestdeutschen Binnen­
städte.

A uf der Suche nach einer E rklärung für diese auffällige Erscheinung 
w ird m an natürlich zunächst nach Irrtüm ern fahnden. M an w ird die Z ah­
len unter die Lupe nehmen, nach möglichen Unterschieden in der Gew in­

gerbuch der Stadt Soest [Veröffentl. d. Histor. Komm. f. W estfalen  X X V II ],  
1958, 26 ff.). —  S t r a l s u n d :  1319— 1348 =  1288 Neubürger (Robert Ebe- 
ling, Das älteste Stralsunder Bürgerbuch [Veröffentl. d. H ist. Komm. f. Pom ­
mern I, 2], 1926, 14 f. D ie späteren Jahre — s. Anm . 21 — sind ungedruckt). — 
W e s e l :  1308— 1350 =  625 Neubürger, 1351 — 1400 =  942, 1401 — 1450 =  739 
(A. Langhans, D ie Bürgerbücher der Stadt W esel 1308— 1677, 1933). — W i s ­
m a r :  1290— 1340 =  57 im Jahresdurchschnitt (Friedrich Techen, D ie Bevöl­
kerung W ism ars im M ittelalter und die Wachtpflicht der Bürger, in: HGbll. 
1890/91, 66). — D as R o s t o c k e r  Bürgerbuch, das laut Städtebuch ab 1364 
(mit Lücken) erhalten ist, könnte noch eine w ertvolle Ergänzung sein.

16 D ie Zahlen aus der ersten H älfte des 15. Jhs. sind nicht ohne weiteres durch­
sichtig. Ihre Aufnahm e in die D arstellung soll lediglich auf w eitere Fragen hin- 
weisen, die bei einer Ausdehnung der Untersuchung auftreten. Es fä llt vor 
allem  die geringe Zahl der Neubürger in Reval auf — w enn man sie mit den 
allgem ein sehr hohen Einbürgerungsziffern der Seestädte im 14. Jh. und Danzigs, 
Hamburgs, Bremens sowie selbst Braunsbergs und Marienburgs (im Binnen­
land außerdem Krakaus) im 15. Jh. vergleicht. Freilich ist ungewiß, ob sie nicht 
auch in Reval im 14. Jh. größer war. Doch gew innt man den Verdacht, daß 
hier, wo die Unterschicht der Bevölkerung überwiegend aus Nicht-Deutschen, 
vor allem  aus Esten, bestand, die Bürgerbücher ein besonders unvollkommener 
Spiegel der Zuwanderung sind. V gl. Heinz v. zur Mühlen, Versuch einer sozio­
logischen Erfassung der Bevölkerung Revals im Spätm ittelalter, in: H G bll. 75 
(1957), 48 ff. In welchem U m fang die Undeutschen zum Bürgerrecht zugelassen  
waren, ist dort allerdings nicht gesagt und mir nicht bekannt. Zu den U ndeut­
schen in Riga vg l. F. Benninghoven, Rigas Entstehung und der frühhansische 
Kaufmann (N ord- und osteur. Geschichtsstudien Bd. 3), Ham burg 1961, 101 ff.
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Die Zuw anderung w ar in den Ostseestädten des 14. Jahrhunderts von 
einer geradezu erstaunlichen Stärke. In dem Städtchen Braunsberg (A lt­
stadt), das um 1350 kaum m ehr als 2500 Einwohner gehabt haben wird, 
w urden in der zweiten H älfte  des 14. Jahrhunderts 1236 N eubürger re ­
gistriert. Das bedeutet nach unserem U m rechnungsfaktor (2,5) m indestens 
3000 Zuw anderer und dam it m ehr als in H annover, Göttingen und W esel, 
Städten von etwa doppelter Größe, und nur 1000 weniger als in F rank­
furt a. M., einer Stadt von dam als rund 10 000 Einwohnern. In Danzig, 
das um 1380 ebenfalls rund 10 000 Einw ohner hatte, ließen sich in der 
zweiten H älfte  des 14. Jahrhunderts allein in der Rechtstadt rund 21 000 
Personen, also das Doppelte der Einwohnerzahl!

In Stralsund, W ismar und Lübeck, wo uns die Zahlen aus der ersten 
H älfte  des 14. Jahrhunderts vorliegen, sind die Verhältnisse zwar nicht 
ganz so extrem wie in Danzig. Doch sind sie auch hier noch eindrucksvoll 
genug. Stellen wir die Zuwanderungszahlen der ersten Jahrhunderthälf te  
der Einwohnerzahl um 1350 gegenüber, so lautet das Verhältnis im groben 
Durchschnitt der drei Städte etwa 1:1. In den nordwestdeutschen Binnen­
städten dagegen kommt es kaum über 1:2 hinaus.

Die Ostseestädte müßten sich danach rechnerisch in einem erstaunlichen 
Tempo vergrößert haben — im Schnitt (ohne Eigenvermehrung) um das 
Doppelte und mehr binnen 50 Jahren. Ein solches Wachstum läßt sich 
aber, soweit unser geringes Wissen um die Bevölkerungszahlen eine Be­
urteilung zuläßt, nur für Danzig bestätigen. Dort soll die Bevölkerung 
(nach dem Deutschen Städtebuch) von 10 000 um 1380 auf 20 000 um 1415 
gewachsen sein, also innerhalb von 35 Jah ren  auf das Doppelte. W en ig ­
stens ein großer Teil der Zuw anderung findet hier somit in der Bevölke­
rungszunahme seine E rk lä rung18.

Im m erhin aber auch hier: nur ein großer Teil. Denn der Bevölkerungs­
verm ehrung um rund 10 000 Einwohner stehen im gleichen Zeitraum  
(1380— 1415) etwa 17 000 Z uw anderer gegenüber. W as w urde aus den 
übrigen 7 000? Für sie ist in dieser Aufrechnung einfach kein Platz.

In den anderen Städten sind die Verhältnisse noch überraschender. 
Lübeck etwa, dessen Einwohnerzahl 1350 auf 18 000 geschätzt w ird und 
wo von 1317 bis 1350 6 073 N eubürger registriert, also rund 15 000 P er­
sonen zugewandert sind, hätte  danach (bei Ausschluß jeder E igenver­
mehrung!) im Jah re  1316 nicht m ehr als 3 000 Einwohner haben dürfen.

18 Rechtstadt Danzig 1380— 99: 3333 Neubürger =  8300 Zuwanderer, 1400— 09: 
etwa 1690 Neubürger -  4200 Zuwanderer, 1410— 15: etwa 780 Neubürger =  
1900 Zuwanderer =  zusammen rund 14 000 Zuwanderer. Jungstadt 1400— 15: 
jährlich etwa 75 Neubürger (nach dem Durchschnitt 1400— 25) =  3000 Z u­
wanderer. Es lassen sich also in der Rechtstadt und Jungstadt von 1380— 1415 
insgesamt etwa 17 000 Zuwanderer errechnen. D ie Bevölkerung wuchs aber 
in dieser Zeit „nur“ um etwa 10 000 Personen. —  Zu den Bevölkerungszahlen  
Danzigs vgl. auch H . Samsonowicz (s. oben Anm. 17).
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A llerdings, von der M itte des 14. Jahrhunderts ab bricht m it den 
Seuchenzügen ein neuer Faktor in diese V erhältnisse ein. Zw ar wissen wir, 
daß in den Ostseestädten trotz der verheerenden W irkungen der Pesten 
der Zuzug aus dem nördlichen A ltdeutschland nicht abbrach. Doch treten 
diese Pestwirkungen, zu denen auch ein verstärkter Zuzug in die Städte 
gehörte, jetz t neben die altdeutsche W anderbew egung. So kann die starke 
Bevölkerungsvermehrung, die w ir in D anzig um 1400 feststellten, das E r­
gebnis beider Vorgänge sein, der altdeutschen N achwanderung sowohl wie 
der m it den Seuchenzügen verbundenen Landflucht; und ebenso braucht 
jener beträchtliche Teil der D anziger Zuw anderung, der nicht in der Be­
völkerungsverm ehrung aufgeht, je tz t keineswegs m ehr das Symptom einer 
über den M enschenbedarf hinausgehenden Anziehungskraft der Stadt zu 
sein. Es kann sich lediglich um den Ausgleich für die entstandenen Pest­
verluste handeln. Für Braunsberg gilt Ähnliches.

D er Frage nach den A u s w i r k u n g e n  d e r  S e u c h e n z ü g e ,  der wir 
dam it konkret begegnen, kann h ier für die Ostseestädte leider nicht näher 
nachgegangen werden. Es fehlen veröffentlichte Bürgerbücher, die über 
beide H älften  des 14. Jahrhunderts h inw egführen21. N ur Lübeck, dessen 
Bürgerbuch von 1317— 1355 reicht, bietet einen kleinen Ansatzpunkt. Im 
übrigen aber sind w ir vorwiegend auf westdeutsche Städte angewiesen.

Gehen w ir w ieder von einer bildlichen D arstellung aus. Die in den 
A bbildungen 3 und 3a gezeigten D iagram m e umfassen das 14. und 15. 
Jah rhundert und bringen die N e u b ü r g e r z a h l e n  — nicht also die der 
Zuw anderung — im Jahresdurchschnitt der einzelnen Ja h rz e h n te 22.

Die Fülle der Linien, die die D arstellung enthält, ist sicher zunächst 
verw irrend. Erschließen w ir sie uns von dem bereits G esagten her, so ist 
zunächst festzustellen, daß die S tädte des N ord- und Ostseeraumes durch 
ihre Lage vorwiegend in den oberen Regionen herausspringen. Dagegen 
kommen die Linien der H ansestädte des nordwestdeutschen Binnenlandes 
nur vereinzelt und in wenigen Jahrzehnten  über einen Jahresdurchschnitt 
von 50 N eubürgern hinaus. Von den sechs übrigen Vergleichsbeispielen 
weist nur Krakau über m ehrere Jahrzehnte  hinweg Z ahlen  auf, die der 
G rößenordnung der hansischen Seestädte entsprechen.

21 Herr Dr. Konrad Fritze, G reifsw ald, machte mich darauf aufmerksam, daß das 
Stralsunder Bürgerbuch ab 1319 bis 1900 geschlossen erhalten ist. M ir stand  
nur der von Ebeling veröffentlichte T eil bis 1348 zur V erfügung (s. Anm. 15).

22 D ie U nterlagen dazu s. Anm. 15. D ie Linien der einzelnen nordwestdeutschen  
Binnenstädte sind, um das Bild übersichtlicher zu halten, aus Abb. 3 heraus­
genommen und in Abb. 3a gesondert dargestellt worden, wobei die Personen­
zuwachs-Koordinate überhöht wurde, um die in  geringem  Abstand voneinander  
verlaufenden Kurven nicht zusam m enfallen zu lassen. Abb. 3 zeigt nur eine 
Durchschnittskurve dieser Städte. D iese ist besonders für die Jahrzehnte bis 
1300 und 1300— 1310 ungenau, da ihr hier nur die W erte von zwei bzw. vier 
Städten zugrundeliegen (vgl. Abb. 3a).
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Abb. 3a: Die Z u w an d e ru n g  in den 
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Das ist bereits oben in den gröberen 50jährigen Durchschnitten gezeigt 
worden. Jetzt interessiert nur der V erlauf der Kurven; und auch dabei 
kommt es in diesem Zusam m enhang nicht auf die Einzelheiten der zeit­
lich begrenzten, meist nur lokal bedingten H öhen und T iefen an, sondern 
lediglich auf die allgemeine Bewegungstendenz, die in den L inien zum 
Ausdruck kommt.

W enn man das Diagram m  in seinen allgem einen Um rissen betrachtet, 
so tritt hervor, wie die Einbürgerungsquote von der M itte des 14. J a h r­
hunderts an stark anschw illt23. Das ist bekannt. Heinrich Reineke hat es 
bereits 1951 an den Zahlenreihen von H am burg und Lüneburg gezeig t24. 
H ier sind nur weitere Beispiele hinzugefügt. Im Laufe des 15. Jah rh u n ­
derts läuft diese hohe W elle von E inbürgerungen aus. In  dem Diagram m  
ist es sinnfällig gemacht in dem A bfall, den die meisten L inien besonders 
in der zweiten H älfte  des 15. Jah rhunderts  zeigen, und in ih rer V er­

23 Frankfurt a. M .bildet eine Ausnahme. H ier liegt die Spitze schon vor 1350, 
nämlich in den Jahren 1344 bis 1347 m it 69, 96, 111 und 78 Neubürgern gegen ­
über 25, 29, 26, 50, 34 und 26 in den Jahren 1349— 54 (Bücher, 328 f., Tab. 
X X II). D ie Dortmunder Kurve dagegen fügt sich (entgegen dem Anschein) in 
das allgem eine Bild ein. In dem Jahresdurchschnitt des 5. Jahrzehnts steckt 
nämlich auch das Jahr 1350 mit 119 Personen, der „höchsten Aufnahm eziffer, 
die im 14. Jahrhundert erreicht w urde“ (Otte, 23).

24 H G bll. 70 (1951), 14.
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Schwarzen Tod folgenden Jah ren  die N eubürgerzahlen hochspringen, daß 
sie dann  aber bald wieder abfallen und nur noch verhältnism äßig leicht — 
die G egenüberstellung in  der rechten oberen Ecke der A bbildung macht 
das deutlich — über dem Durchschnitt der 40er Jah re  bleiben. W ie u n ­
m itte lbar das Hochspringen der Pest folgt, h a t Heinrich Reineke besonders 
eindrucksvoll am Lübecker Beispiel gezeigt. D ort w urden innerhalb des 
Jahres 1350 in den M onaten Jan u ar bis Ju li 75 Personen eingebürgert, in 
den 5 M onaten nach der Pest dagegen 19625. Im folgenden Ja h r  1351 
schwoll die Zahl der N eubürger dann, wie das Diagram m  zeigt, w eiter auf 
422 an.

Eine A usnahm e von dieser Regel bildet in der Zeichnung Frankfurt, 
das 1349 von der Pest heimgesucht wurde. Die G ründe dafür kenne ich 
nicht. Ich bringe das Beispiel dennoch, um nicht den G lauben zu wecken, 
daß in der Pesttheorie alles reibungslos au fg eh t20. M an w ird der Frage, 
die diese und vielleicht auch noch andere A usnahm en aufw erfen, nach­
gehen müssen.

D ie U nm ittelbarkeit, m it der in den meisten Städten — die Beispiele 
ließen sich verm ehren — die E inbürgerungszahlen nach der Pest hoch­
schnellen, zeigt, daß in die durch den Tod gerissenen Lücken überraschend 
schnell Ersatz nachgeströmt ist. M an frag t sich, woher diese Leute in so 
kurzer Z eit kommen konnten. Es ist kaum anders denkbar, als daß sie zum 
guten Teil bereits vorher in der Stadt gesessen haben. D arauf ha t W alter 
Kronshage für Göttingen im 16. Jah rhundert hingew iesen27. Es w ird auch 
im 14. Jah rhundert und in anderen Städten nicht anders gewesen sein. 
Diese N eubürger werden sich großenteils aus den Beisassen und Gesellen 
rekru tiert haben, die nun ihre Chance w ahrnahm en und — teilweise sicher 
im W ege der E inheirat — in die entstandenen Lücken nachrückten.

D arin  liegt kaum m ehr als eine Beschleunigung des norm alen V organ­
ges. Gesellen und Beisassen, die sonst erst später oder überhaupt nicht 
zum Bürgerrecht gelangt wären, rückten nun sofort in die dezim ierte Bür­
gerschaft ein. Das Reservoir, aus dem die Menschen der ersten hohen E in­
bürgerungsspitze stammten, w ird im wesentlichen dasselbe gewesen sein 
wie vor der Pest — verändert möglicherweise nur insofern, als jetz t audi 
Leute eine „bürgerliche“ N ahrung fanden, die unter norm alen V erhält­
nissen außerhalb geblieben wären.

Die Kurve der Neubürger, die dargestellt ist, und die der Zuw anderer, 
über die w ir nur Verm utungen aussprechen können, sind also nicht iden­
tisch. Auch die Zuw anderung mag schon bald nach der Pest eingesetzt 
haben, doch w ird sie im allgem einen langsam er gefolgt sein, nicht in den

23 Heinrich Reineke, Bevölkerungsverluste der Hansestädte durch den Schwarzen
T od 1349/50, in: HGbll. 72 (1954), 90.

28 Zu Frankfurt vgl. die Angaben in Anm. 15; zur Pesttheorie im allgem einen
vgl. oben Anm. 7.

27 A. a . O.  73.
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bizarren Kurven der N eubürgerzahlen. Es ist als N orm alfall nicht vor­
stellbar, daß ein Bauernsohn oder Knecht oder ein ländlicher H andw erker 
unm ittelbar nach dem Abflauen der Pest den Pflug stehen gelassen oder 
seine W erkstatt geschlossen hat, um in die Stadt zu laufen und sich sofort 
als Bürger einschreiben zu lassen. Selbst wenn er relativ  schnell über­
siedelte, so führte ihn der norm ale W eg doch sicher zunächst in die Schicht 
der Nicht-Bürger, zumal den bäuerlichen Zuw anderer, der kein H and ­
werk gelernt hatte. Seine Chance lag zunächst hier, bei den U nselbstän­
digen, den „Lohnem pfängern“, die ja , wenn die obige Deutung zutrifft, 
doppelt dezimiert waren: durch die Pest sowohl wie durch den sozialen 
Aufstieg vieler und deren A ufnahm e in die Bürgerschaft. In den Bürger­
büchern wird diese Z uw anderung daher ihren Niederschlag großenteils 
erst in den späteren Jah ren  gefunden haben, allmählich oder auch mit 
einem neuen Peststoß. W ahrscheinlich kommt die V erstärkung der Z u­
wanderung, die durch die Pest bewirkt wurde, in den Bürgerbüchern bes­
ser in der Erhöhung des Durchschnitts 1353—60 zum Ausdruck, die auf 
dem Bilde rechts oben dargestellt ist, als in den Spitzen der N eubürger­
kurve unm ittelbar nach 1350.

Diese Überlegung ist nicht so überflüssig, wie sie zunächst erscheinen 
mag. Sie hat eine gewisse Konsequenz für die Frage nach den V erände­
rungen, die die Pesteinw anderung in der Bevölkerungszusammensetzung 
der Städte bewirkt hat, und dam it auch für die Frage nach den Be­
völkerungsbewegungen, zu denen die Pest den Anstoß gegeben hat. Es 
ergibt sich nämlich daraus, daß die N eubürgereintragungen unm ittelbar 
nach dem Schwarzen Tod keine sichere Auskunft darüber geben können. 
W ir müssen die Frage an dem M aterial einer längeren Periode un ter­
suchen. Das gilt um so mehr, als die von den Seuchen hervorgerufene A grar­
krise und damit auch eine Landflucht nur allmählich wirksam  geworden 
sein können.

Die Frage der Pesteinw anderung und speziell der Landflucht ist im ein­
zelnen noch nicht näher untersucht. D er übliche Verweis lediglich auf die 
Erhöhung der N eubürgerzahlen nach der M itte des 14. Jahrhunderts ist 
zu summarisch, als daß er überzeugen könnte. Gesichert ist nur, daß ein 
verstärkter Zug vom Lande in die Stadt stattgefunden hat. Das ergibt 
sich aus den W üstungen und gelegentlichen direkten Quellenhinweisen. 
N äheres wissen w ir n ich t28. Die vorhandenen Herkunftsuntersuchungen

28 W ilhelm  Abel, W üstungen und Preisfall im spätm ittelalterlichen Europa, in: 
JbbNatStat. 165 (1953), 380 ff., weist (420 f.) darauf hin, daß es sich bei den Ein­
bürgerungen „auch um interurbane W anderungen“ handelt. Er geht —  soweit 
ich sehe: als einziger — auf die Frage nach dem ländlichen A nteil der Zu­
wanderung ein, die sich damit stellt. Doch stand ihm dafür nur die ungedruckte 
Dissertation von H. Kullak-Ublick über „W echsellagen und Entwicklung der 
Landwirtschaft im südlichen Niedersachsen vom 15. bis 18. Jahrhundert“ (G öt­
tingen 1953) zur Verfügung. In dieser Arbeit w ird in der G öttinger Zuwan­
derung von 1330 bis 1630 zwischen gelernten Handwerkern und Leuten ohne
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der städtischen Bürgerschaften schenken der Frage wenig A ufm erksam ­
keit. Ih r M aterial müßte größtenteils neu darau fh in  durchgearbeitet w er­
den. Auch hier kann nur ein kurzer H inweis dazu gegeben w erden, und 
zwar beschränkt auf die Teilfrage nach der städtischen oder ländlichen 
H erkunft der Neubürger, und auch das nur an  H and zweier Stichproben 
für Lüneburg und H annover im 14. Jah rhundert. Die A bbildung 5 führt 
das Ergebnis im Diagram m  v o r29. E rgänzend hinzugefügt ist fü r Lübeck,

'JahrzM̂  «

bestimmten Beruf unterschieden. A bel glaubt, die letztgenannte Gruppe ( =  
74% ) im wesentlichen als „Landvolk“ ansprechen zu dürfen, und gelangt zu 
der Feststellung, daß der A nteil dieses „L andvolks“ im Jahrhundert der W ü ­
stungen, zwischen 1360/70 und 1460/70, „im ganzen nicht unbeträchtlich“ zu 
Lasten der gelernten Handwerker wuchs.

29 D ie U nterlagen dazu s. in Anm. 15.
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dessen Bürgerbuch nur bis 1355 erhalten ist, eine G egenüberstellung der 
Verhältnisse von 1344/49 und 1350/55.

Bekanntlich können solchen Z ahlen nur Feststellungen auf G rund der 
Herkunftsnam en zugrundeliegen. Diese erfassen im Durchschnitt gut die 
H älfte  der Neubürger, d. h. höchstens ein Fünftel der Z uw anderer. Gewiß, 
w ir stehen dam it wieder vor der alten Streitfrage, wieweit sich im 14. J a h r­
hundert noch aus den N am en die Herkunft der N am enträger ablesen läßt. 
Ich kann sie hier nicht näher e rö rte rn 30. Doch erhoffe ich m ir Zustim mung 
mit der Annahme, daß solche Angaben in Bürgerbüchern eine relativ 
größere G laubw ürdigkeit haben, als wenn sie in anderen Quellen auf­
tauchen. Denn hier handelt es sich im wesentlichen um Z uw anderer; und 
Ortswechsel zieht, solange die Fam iliennam en und deren Erblichkeit noch 
nicht allgemein üblich sind, in verstärktem  M aße auch einen Namenwechsel 
nach sich. Für den Stadtschreiber, der die Neubürger im Bürgerbuch näher 
zu kennzeichnen hatte, m ußte deren Benennung im alten  W ohnort un­
interessant sein — es sei denn, es handelte sich um Angehörige der K auf­
mannsschicht und andere Leute, deren Nam e durch H andel und Verkehr 
überörtlich bekannt war. In  der Regel aber w ird der Schreiber die N eu­
bürger noch lange so gekennzeichnet haben, wie sie in ihrer neuen U m ­
gebung gerufen wurden, oder — wenn sich ein solcher Rufnam e noch nicht 
durchgesetzt hatte  — nach eigenem Ermessen bzw. nach den A ngaben des 
Antragstellers, und das heißt vor allem auch nach der Herkunft. W enn in 
Lübeck innerhalb der 39 Jah re  von 1317—55 allein 93 N eubürger nach 
Bremen bezeichnet wurden, 86 nach M ünster und 68 nach Osnabrück, so 
springt einem, wie ich meine, der Schreibstubengeruch geradezu au fd ring ­
lich entgegen. H ier w ird es sich großenteils nicht um N am en, sondern um 
Angaben zur Person handeln.

Dennoch, das 14. Jah rhundert ist in den größeren H ansestädten zweifel­
los eine Zeit des Übergangs im Nam enbrauch von den persönlichen Ruf­
namen zu den erblichen Fam iliennam en. Das Bild, das uns die H erkunfts­
namen verm itteln, ist daher sicher nicht genau. Es w ird im einzelnen — 
zunehmend im Laufe des Jahrhunderts — zahlreiche Fehler enthalten. 
Hinzu kommt eine Unsicherheit in der Abgrenzung zwischen S tadt und 
Land. Sie ist auch dadurch nicht beseitigt, daß in dem D iagram m  alle 
M arktorte oder als solche verdächtigen Orte den Städten zugezählt sind. 
M an w ird den dargestellten Linien daher nicht mehr als eine allgemeine 
Richtigkeit beimessen dürfen.

Es sind zwei nennensw erte Sachverhalte, die in dem  D iagram m  zum 
Ausdruck kommen: Zunächst ist es ein Unterschied zwischen Lüneburg 
und H annover einerseits und Lübeck andererseits in der Relation zwischen 
N eubürgern städtischer und ländlicher Herkunft. In den beiden kleineren

30 S. dazu Penners, in: LünebBll. 2 (1951), 45 Anm. 15.
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Städten ist der städtische Zuzug eindeutig schwächer als der vom Lande. 
In  Lübeck dagegen ist es — wenigstens 1344—49 — um gekehrt. Die N eu­
bürger städtischer Herkunft überwiegen. Ob m an der U m drehung des V er­
hältnisses, das die Zahlen für 1350—55 anzudeuten scheinen, ganz trauen 
darf, ist m ir zweifelhaft. D enn der Unterschied ist nur klein, und die Z ah ­
len gehören großenteils der Neubürgerw elle unm ittelbar nach der Pest 
an, die, wie w ir hörten, die Zuw anderung nur unsauber widerspiegelt. 
A llgem ein w ird man jedoch dem in dem D iagram m  zutage tretenden 
Unterschied zwischen Lübeck und den beiden M ittelstädten trauen d ü r­
fen. E r entspricht der üblichen Annahm e, daß der Zug vom Land in die 
S tadt vor allem  in dem dichteren Netz der K lein- und M ittelstädte au f­
gefangen w orden ist und in den größeren Städten z. T . nur indirekt, als 
Zuzug aus den kleineren Städten, Eingang gefunden hat. Die D arstellung 
gibt noch keinen Beweis dafür. Doch bietet sie einen A nsatzpunkt zur 
Beantw ortung dieser Frage, die im übrigen bei Gelegenheit w eiter im 
Auge behalten werden sollte.

Das zweite Ergebnis, das die Zeichnung einbringt, ist wesentlicher. Es 
ist die überraschende Feststellung, daß sich die Kurve der ländlichen und 
die der städtischen N eubürger in beiden Städten, in Lüneburg wie in H an ­
nover, im 14. Jahrhundert ziemlich gleichlaufend bewegt. Vor allem  macht 
auch der städtische Zuzug den steilen Anstieg nach dem Schwarzen Tod in 
den 50er Jah ren  mit. Das entspricht nicht der üblichen Vorstellung, die in 
der V erstärkung der Z uw anderung nach 1350 nur eine Landflucht sieht. 
Auch die zwischenstädtische Bevölkerungsbewegung ist, wie sich hier zeigt, 
verstärk t worden. Die Pest scheint eine allgemeine M obilisierung der Be­
völkerung bewirkt zu haben.

Es hat keinen Sinn, schon jetz t näher über die A rt und die G ründe 
dieser Erscheinung zu spekulieren. W ir brauchen zunächst m ehr U n ter­
suchungen, die dann auch der Frage nachgehen müssen, welcher G rößen­
ordnung die Städte angehören, aus denen der verstärkte Zuzug kam. Denn 
es ist denkbar, daß es sich nicht um eine zwischenstädtische Bevölkerungs­
bewegung auf gleicher Ebene handelt, sondern — vereinfachend aus­
gedrückt — um einen gestuften Vorgang: vom Marktflecken zur K lein­
stadt, von dieser zur M ittelstadt und weiter in die G roßstadt. In V er­
bindung dam it wäre selbstverständlich möglichst auch nach Ä nderungen 
in der geographischen Herkunft zu fragen, d. h. danach, ob und wo es 
sich um eine intensivere Erfassung des alten Einzugsbereiches oder um 
dessen Ausweitung handelt.

Ich kann hier diese Fragen nur aufw erfen. Als Ergebnis läß t sich 
zunächst nicht m ehr buchen als die Feststellung, daß die K ausalver­
bindung Pest - Landflucht von den Städten her im Rahm en einer a ll­
gem eineren W irkung der Pesten auf die M obilität der Bevölkerung ge­
sehen w erden muß. Jedenfalls gilt das für Lüneburg und H annover

3 HGbll. 83
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und anscheinend — jedenfalls  im Ansatz erkennbar — auch für Lübeck.
Im übrigen tritt die Landflucht in dem D iagram m  nicht sehr über­

zeugend hervor. Zw ar steigt die Z ahl der ländlichen Z uw anderer in 
den 50er Jahren  steil an und liegt auch in den 60er Jah ren  noch recht 
hoch. Doch fällt sie gegen Ende des Jahrhunderts — im Gleichschritt 
m it der städtischen Zuw anderung — noch unter das N iveau der ersten 
Jahrhunderthälfte . Das überrascht um so mehr, als m an erw arten sollte, 
daß die A grarkrise sich zunehmend m it der Folge der Seuchenzüge aus­
gewirkt hat.

Auch in der Gesamtzahl der N eubürger ländlicher Herkunft ist die 
Zunahm e von der ersten zur zweiten Jah rhunderthälfte  nicht gerade 
imponierend. Sie beträgt in Lüneburg knapp 300 und in H annover gut 
100 Personen31. Das bedeutet eine Erhöhung um etwa ein V iertel bzw. 
ein Sechstel der ländlichen Z uw anderung der ersten Jahrhunderthälfte . 
Es sieht nicht so aus, als ob in dieser Differenz der Unterschied zwischen 
norm aler Stadtw anderung und Landflucht steckte. Natürlich kann diese 
Abweichung von dem Soll der Pesttheorie örtliche oder landschaftliche 
G ründe haben. Jedenfalls aber sind hier noch Fragen, die in der weiteren 
Forschung nicht unbeachtet gelassen w erden so llten32.

Ich möchte diesen Fragenkreis aber nicht abschließen, ohne noch auf 
einen um gekehrten Fall in einem anderen Gebiet des hansischen Raumes 
hinzuweisen, wo die W irkungen der Pest theoriegem äß sichtbar werden 
— jedenfalls bis zum Abzug des ländlichen B e v ö lk e ru n g s ü b e rs c h u s s e s  
in die Stadt. Es handelt sich um die A ltstadt E lb ing33. H ier sind zwar 
keine Bürgerbücher erhalten, so daß jeder A nhalt für die absoluten 
Zahlen der Zuw anderung vom Lande fehlt. Doch reden schon die V er­
hältniszahlen einigerm aßen deutlich: U nter den Bewohnern der Stadt, 
die (nach ihren Herkunftsnam en) aus A ltpreußen nachgewiesen werden 
können, war das V erhältnis zwischen städtischer und ländlicher H er­
kunft bis 1353 25:55, nach 1353 dagegen bis 1400 27:135! M it anderen 
W orten: Das V erhältnis zwischen städtischer und ländlicher Herkunft

31 In Lüneburg von 635 auf 754 und in H annover von 344 auf 391 Neubürger 
bestimmbarer Herkunft. Das sind in Lüneburg 69 bzw. 73 v. H. und in H an­
nover 75 bzw. 74 v. H. der Gesamtzahl der Neubürger bestimmbarer Herkunft. 
In Lüneburg wurden in der ersten Jahrhunderthälfte insgesamt 1500 und in 
der zweiten H älfte 1802 Personen eingebürgert, in H annover 982 bzw. 1156. 
Überträgt man die obigen Prozentsätze auf diese Zahlen, so ergibt das für 
Lüneburg 1035 bzw. 1315 und in H annover 737 bzw. 855 Neubürger ländlicher 
Herkunft.

32 Es ist denkbar, daß der W üstungsvorgang vor allem  mit einer Abwanderung  
in die ländlichen Berufe des H andwerks in den Kirch- und Marktorten sowie 
in die kleineren Städte gekoppelt war. Doch bleibt auch dann der Unterschied  
auffällig , der sowohl in Lüneburg w ie in H annover zwischen dem dritten und 
dem vierten Viertel des Jahrhunderts festzustellen ist.

33 Penners, Untersuchungen, 79, 158 f.
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h at sich von 1:2 in der ersten H älfte  des 14. Jahrhunderts auf 1:5 in der 
zweiten Jah rhunderthä lfte  verschoben.

Gewiß, diesen Zahlen liegen nur die H erkunftsnam en von Leuten 
zugrunde, die nicht durch Bürgerbucheintragungen (größtenteils) als Z u ­
w anderer ausgewiesen sind. Die Fehlerquelle ist also größer. Doch möchte 
ich darau f hinweisen, daß die A ngehörigen der kaufm ännischen O ber­
schicht hier ausgeschieden sind. Es stecken in diesen Z ahlen  im wesent­
lichen Leute der H andw erker-, der Mittelschicht, in der die H erkunfts­
nam en länger Aussagewert behalten.

Betrachtet m an unter dem Gesichtspunkt der genannten Verschiebung 
die Herkunftsorte dieser Elbinger Z uw andere r34, so fällt auf, daß das 
Einzugsgebiet der Stadt in der zweiten Jahrhunderthälfte  kaum erweitert 
ist. Die Verstärkung des Zuzugs vom Lande erfolgte im wesentlichen 
aus dem gleichen Umkreis der Stadt, aus dem die ländlichen Zuwanderer 
vorher gekommen waren. Dieses Gebiet ist jetzt intensiver erfaßt worden.

In diesem bevölkerungsmäßigen H in terland  ist nun das Gebiet der 
E lbinger H öhe im Nordosten der S tadt besonders interessant. Es ist ein 
altes Ausgangsgebiet der deutschen Siedlung im O rdensland. Von hier 
zogen im A nfang  des 14. Jahrhunderts, wie K arl Kasiske festgestellt 
h a t35, Siedler in das nördliche E rm land. In den 20er Jah ren  beteiligten 
sie sich östlich davon an der Besiedlung des W aldam tes Eisenberg und 
z. T . auch seit den 30er Jah ren  an der w eiterer G ebiete im preußischen 
H interland. D ort aber ist um die M itte des Jahrhunderts ein starker 
Siedlerm angel erkennbar. Ich glaube nicht fehlzugehen m it der Annahm e, 
daß er in Zusam m enhang steht m it der verstärkten Stadtw anderung, 
wie sie in Elbing in der zweiten Jah rhunderthälfte  sichtbar wird. W ii 
haben hier einm al ein Beispiel vor Augen für die U rsachenverbindung 
zwischen Pest, Stadtw anderung und Menschenmangel auf dem  Lande, 
und zwar diesen in seinen Auswirkungen auf die deutsche Siedelbewegung 
im Osten.

Kehren w ir von hier aus nochmals zurück zu der vorhin liegengelassenen 
Frage nach den W i r k u n g e n  d e r  S e u c h e n  a u f  d e n  a l t d e u t s c h e n  
Z u g  i n  d i e  O s t s e e s t ä d t e .  Sie sind, wie gesagt, schwer festzustellen. 
Es fehlen hier Bürgerbücher — jedenfalls im Druck zugängliche — , die 
über beide H älften  des 14. Jahrhunderts h inw egführen30. W ir müssen 
daher versuchen, auf einem Umweg an unsere Frage heranzukomm en.

34 Ebd., Karte 3 und 4.
85 Karl Kasiske, D ie  Sicdlungstätigkeit des Deutschen Ordens im östlichen Preußen  

bis zum Jahre 1410 (Einzelschriften der Histor. Komm. f. ost- u. westpreuß. 
Landesforschung 5), 1934, 69, 71, 114.

36 Direkte Feststellungen sind nur für Stralsund möglich (vgl. Anm. 21). Eine 
K ontrolle der nachstehenden Ergebnisse an H and des dortigen Bürgerbuches 
wäre wünschenswert.

3*
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Dazu bietet Braunsberg einen Ausgangspunkt. D enn das dortige 
Bürgerbuch bestätigt in absoluten Zahlen, was wir eben für Elbing in 
relativen Zahlen erfahren haben. D er Zuzug aus dem altpreußischen 
H in terland , dem H auptreservoir der ländlichen Zuw anderung, ist dort 
im Laufe der zweiten H älfte  des 14. Jahrhunderts erheblich gestiegen: 
von 32 und 33 N eubürgern (!) im fünften und sechsten Jahrzehn t auf 
68, 63 und 66 in den 60er, 70er und 80er Jahren . Im letzten Jahrzehnt 
fällt die Zahl wieder auf 39. Auch im A nteil an der Gesam tzuw anderung 
hat sich das kräftig  ausgewirkt, in einer Erhöhung nämlich von 59 v. H. 
in den 40er und 50er Jah ren  auf 73 v. H. im Durchschnitt der vier fol­
genden Jah rzehn te37.

Betrachten wir von hier aus noch einmal die E lbinger Verhältnisse. 
W enn in Braunsberg eine Erhöhung der Zuw anderung aus dem altpreu­
ßischen U m land festzustellen ist, so ist dasselbe für die Nachbarstadt 
Elbing, deren engeres Einzugsgebiet sich mit dem Braunsberger schnitt, 
auch wahrscheinlich. H ier hat sich der A nteil der aus dem Ordensland 
stammenden Bürger von der ersten zur zweiten H älfte  des 14. Ja h r­
hunderts von 38 v. H. auf 50 v. H. e rh ö h t38. M an w ird  darin  auch hier 
eine tatsächliche Verstärkung dieses Zuzuges zu sehen haben, vermutlich 
sogar eine Verstärkung, die — wie in Braunsberg — im Rahm en einer 
allgemeinen Zunahm e der Zuw anderung in diese Stadt steht. D am it aber 
werden auch die A nteilzahlen der a l t d e u t s c h e n  Z uw anderung inter­
essant. Es zeigt sich nämlich, daß sie — in der bürgerlichen M ittelschicht39 
— für W estfalen und Niedersachsen nur von 19 auf 16 v. H. sinken. Das 
ist angesichts der erheblichen Steigerung der Z uw anderung aus dem 
U m land (um 12 v. H.) wenig. M an w ird daher wenigstens d i e  Vermutung 
wagen dürfen, daß die altdeutsche Ostseewanderung, soweit sie in Elbing 
zutage tritt, durch den Eingriff der Pesten nicht wesentlich beeinträchtigt 
worden ist.

Das g ilt zunächst nur für Elbing. Doch m an wird verm uten müssen, 
daß es darüber hinaus auch allgem ein zutrifft. Jedenfalls legt dies eine 
Ü berlegung nahe, die sich an unsere Feststellung knüpft, daß die Pest­
folgen nicht nur die A bw anderung vom Lande, sondern auch die zwi­
schenstädtische W anderung verstärkten. W enn die Pesten nämlich eine 
allgemeine Erhöhung der W anderw elle  bewirkten, dann  w ird diese auch 
in den alten Kanälen gelaufen sein. D er Reiz der Ostseestädte kann sich

37 Penners, Untersuchungen, 88 f. Für eine Kontrolle sei bemerkt: Bei der Be­
rechnung der A nteilzahlen ist von der Gesamtsumme auszugehen, die sich aus 
der A ddition der dort angegebenen Zahlen für die E i n z e 1 landsdiaften ergibt 
(unter Ausscheidung also der zusam menfassenden Gebiete): 90, 180 und 144.

38 Ebd., 78. Zur Berechnung der A nteilzahlen  s. Anm. 37. A ls Gesamtsumm e er­
gibt sidi hier 241 für die Zeit bis 1353 und 345 von 1354 bis 1400.

39 S. o. 35.
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kaum verm indert haben. Auch in ihnen müssen die Pestverluste den Sog 
verstärkt haben.

N ur unter dieser Voraussetzung scheint es m ir auch verständlich zu 
sein, daß in der Rechtstadt Danzig noch im letzten D rittel des 14. J a h r ­
hunderts jeder dritte N eubürger aus dem altdeutschen Raum westlich 
von Elbe und Saale stam m te40. Das sind m ehr als 2 700 N eubürger 
(nicht Zuw anderer!) innerhalb von 36 Jahren , also 75 im Jahresdurch­
schnitt und dam it fast ebenso viele wie aus dem O rdensland Preußen, 
dem U m land der Stadt, das doch unter norm alen V erhältnissen weitaus 
an der Spitze liegen m üß te41. Jeder vierte N eubürger stam mte allein 
aus W estfalen und Niedersachsen, dem Kerngebiet der W anderungs­
bewegung. Jedenfalls also steckte in dieser Bewegung, soweit sie in Danzig 
zutage tritt, auch jetzt noch eine beträchtliche Kraft. Es mögen im Laufe 
des 14. Jahrhunderts Verschiebungen ihres Gewichtes zwischen den ver­
schiedenen Zielorten im Ostseeraum stattgefunden haben. Im ganzen aber 
scheint m ir die Ostseewanderung unverm indert durch das ganze J a h r ­
hundert hindurchgegangen zu sein.

Das ist nicht nur für die Frage der Seuchenwirkungen von Interesse. 
D arüber hinaus bietet diese Feststellung auch die G rundlage, von der 
aus m an eine grobe Vorstellung von der S t ä r k e  d e r  a l t d e u t s c h e n  
O s t s e e w a n d e r u n g  im 14. Jah rhundert gewinnen kann. Denn sie e r­
laubt uns, die in verschiedenen Städten gewonnenen, zeitlich begrenzten 
Ergebnisse auf das ganze Jah rhundert zu übertragen. Das gilt gewiß nicht 
für jede einzelne der vier größeren Städte, aus denen w ir die N eubürger­
zahlen kennen. Denn Danzig hatte  in der ersten Jah rhunderthä lfte  sicher 
nicht den gleichen Zuzug wie in der zweiten, aus der die Bürgerbücher 
vorliegen; und umgekehrt werden die für Lübeck, W ism ar und Stralsund 
aus der ersten Jah rhunderthälfte  überlieferten N eubürgerzahlen zweifel­
los h in ter denen der Folgezeit Zurückbleiben. — Dasselbe gilt dann nach 
dem Gesagten auch für die Stärke des altdeutschen Zuzugs. Doch dürfte 
sich dieses Zuviel und Zuwenig in der Summe der vier Städte wenigstens 
soweit ausgleichen, daß m an eine annähernde G rößenvorstellung ge­
winnt. Die Endsumme wird eher zu klein als zu groß sein. Das aber ent­
spricht gerade dem Ziel, über das die Schätzung ohnehin nicht h inaus­
kommen kann: der sicheren M i n d e s t z a h l  der altdeutschen Ostseew an­
derung.

W ir übertragen also für Lübeck, W ism ar, Stralsund und D anzig (Recht­
stadt) die aus diesen Städten bekannten N eubürgerzahlen auf das ganze 
Jah rhundert und ebenso den A nteil, den der altdeutsche Raum (nach

40 646 von 1877 (Penners, Untersuchungen, 51). Für eine Kontrolle: D ie nur in 
den zusammenfassenden Gebieten lokalisierten Herkunftsorte m ußten bei d ie­
ser Berechnung unberücksichtigt bleiben.

41 Nämlich 34 v. H. von 6289 Neubürgern (s. ebd.).
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den Herkunftsnamen) an diesen Neubürgern stellte. Es ergibt sich dann, 
daß in den vier Städten rund 20 000 Neubürger aus dem Raum westlich 
von Elbe und Saale stam m ten42.

W as aber besagt das für die Zuw anderung? Sicher ist zunächst nur, 
daß sie stärker war. Doch um wieviel? — D er oben43 allgem ein auf 
die G esam tzuwanderung (als Minimum) angew andte M ultiplikator 2,5 
w ird hier nicht anw endbar sein. Er ist zu groß. Denn bei dieser Fern­
w anderung ist vor allem  für die Frauen und K inder nicht dam it zu 
rechnen, daß sie im gleichen M aße beteiligt w aren wie beim Zuzug 
aus der Umgebung. Sicher werden auch sie sowie Gesinde und Bei­
sassen mit eigenem H aushalt und vor allem  Gesellen unter den a lt­
deutschen Zuw anderern gewesen sein. In welchem V erhältnis aber ihre 
Z ahl zu der der N eubürger stand, ist fraglich. W enn w ir nicht ins 
Raten verfallen wollen, müssen w ir uns auch hier w ieder mit der A n­
setzung einer M indestziffer begnügen. Als solche dürfte  die H älfte  der 
Z ahl der N eubürger ohne weiteres, auch ohne Beweis, der Sicherheits­
forderung genügen44. W ir kommen dann für die vier genannten Städte 
im 14. Jahrhundert auf ein M inimum von 30000 Zuw anderern  aus dem 
Raum westlich von Elbe und Saale.

Das sagt natürlich noch nicht genug. Es fehlen in dieser Rechnung 
Städte wie Rostock, Greifswald, Stettin, Elbing, Königsberg, Riga, Reval, 
von den Kleinstädten und von den in dieser Zeit hochkommenden skan­
dinavischen Städten ganz zu schweigen. W ie  stark ist der altdeutsche 
Zuzug dort anzunehmen?

Sicher ist nur, daß auch diese Städte vom altdeutschen W anderzug 
erreicht wurden. Es läßt sich allgemein feststellen, daß die Bürgerschaft 
der mittleren und größeren Ostseestädte zu etwa einem Fünftel bis einem 
Drittel aus dem Raum links von Elbe und Saale stammte. Dies gilt 
für Wismar, Rostock, Stralsund, Greifswald, Stettin, Rechtstadt Danzig 
und Altstadt Elbing. Darunter liegen die Kleinstädte Kiel und Brauns­

42 D ie Berechnungsunterlagen s. Anm. 15 (Neubürgerzahlen) und Penners, in: 
LünebBll. 2 (1951), 43 Anm . 5 (altdeutsche A nteilzahlen). Es ergibt sidi: Lübeck 
54 v. H. aus Altdeutschland bei einer Gesam teinbürgerung von 19 000 =  rund 
10 200; W ism ar 20 v. H. bei 5700 =  rund 1100; Stralsund 28 v. H . bei 12300 
=  rund 3400; D anzig (Rechtstadt) 33 v. H. bei 17 500 =  rund 5700. — D ie Zah­
len sind selbstverständlich nicht mehr als rechnerische Anhaltspunkte.

43 S. o. 17.
44 Einen allgem einen H inw eis bieten für die G esellen  Biichers Feststellungen aus 

Frankfurt a. M. im 15. Jh. (627 ff.). N adi ihnen kamen die G esellen zu 76 v. H. 
aus Gegenden über 10 M eilen Entfernung, die Neubürger dagegen nur zu 
24 v. H. (655). — Daß auch Frauen und Kinder w eitliegende Auswanderungs­
ziele erreichen, ist von der überseeischen Auswanderung des 19. Jhs. bekannt. 
Mis dem Regierungsbezirk Osnabrück z. B.  zogen 1832— 66 nach Übersee 11 071 
led ige Frauen (bei 15 298 ledigen M ännern) sow ie 7992 Fam ilien m it 34 261 
Personen (Karl Kiel, Gründe und Folgen der Auswanderung aus dem Osna- 
brücker Regierungsbezirk, insbesondere nach den V ereinigten Staaten, in: 
OsnMitt. 61 [ 1941], 176).
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berg sowie die N eustadt Elbing m it 10— 15 v. H., darüber Lübeck 
mit gut 50 v. H .45. Diese Z ahlen entstam m en zwar verschiedenen Z eit­
abschnitten und sind Untersuchungen entnommen, die sowohl nach ihrer 
Q uellengrundlage wie nach ihrer M ethodik von recht unterschiedlichem 
W ert sind. Doch ist ihre allgem eine Richtigkeit nicht zu bezweifeln. 
Sie bestätigen sich gegenseitig durch ihre einleuchtende Größenstufung. 
A n der Spitze steht Lübeck, dem m an wegen seiner Bedeutung und 
seiner geographischen Lage ohne Bedenken eine A usnahm estellung zu­
billigen w ird. Es folgen die größeren und m ittleren H andelsstädte, deren 
altdeutscher A nteilsatz von einem Fünftel bis einem D rittel auch für 
weitere Städte gleicher G rößenordnung gelten dürfte. Bei den kleineren 
Städten, vertreten  durch Kiel, die N eustadt von Elbing und Braunsberg, 
fä llt der altdeutsche A nteil m it 10— 15 v. H. stark ab; er w ird bei 
anderen Städten vielleicht noch tiefer liegen. — Die altdeutsche Ost­
seew anderung konzentrierte sich also vor allem auf die größeren und 
m ittleren Handelsplätze. Am deutlichsten tritt dies im Vergleich zwischen 
der A lt- und der N eustadt Elbing zutage (25:12 v. H.), der den U n ter­
schied zwischen — zugespitzt ausgedrückt — Kaufm anns- und G ew erbe­
stadt anzeig t40.

Die Untersuchungsbasis ist breit genug, um zu dem Schluß zu be­
rechtigen, daß die Stärke des altdeutschen Zuzugs allgem ein zur G röße 
und Bedeutung der Städte in einer Beziehung stand, daß also die Be­
völkerungszahl einen ungefähren A nhalt auch für die Stärke dieser Z u ­
w anderung b ie te t47. Nun hatten  w ir in Lübeck, W ism ar, S tralsund und

45 D ie zugrundeliegende Literatur s. bei Penners, in: LünebBll. 2 (1951), 43 
Anm. 5 und 6. Für Stettin ist jetzt Aßm ann heranzuziehen (s. o. Anm . 1).

46 Der Unterschied w iederholt sich, wenn man die altdeutschen A nteilsätze in der 
Reditstadt D anzig 1364— 99 mit denen in der Jungstadt 1400— 25 vergleicht. 
Sie lauten 33 bzw. 18 v. H . (Penners, Untersudiungen, 51 ff., 59). —  Können 
schon die Zahlen gegen Ende des 14. Jhs. nicht mehr genau sein, so g ilt das 
natürlich noch verstärkt für die des 15. Jhs.

47 Das w ird auch für die livländischen und skandinavischen Städte gelten, obwohl 
hier die Q uellen spärlicher fließen (s. Penners, in: LünebBll. 2 (1951), 53 Anm. 
33). In den livländischen Städten wird der A nteil der altdeutschen Zuwanderer 
höher gewesen sein als in den skandinavischen. In Reval weisen nach dem 
Wittschopbuch 1312—60 von 99 bestimmbaren Herkunftsnamen 53 auf das 
linkselbische Altdeutschland (ebd.). V gl. dazu bei H einz v. zur M ühlen (in: 
H G bll. 75 [1957], 50f.) die Karte nach dem Denkelbuch 1333— 74. Paul Jo- 
hansen (W estfälische W esenszüge in der Geschichte und Kultur A lt-L ivlands, 
in: Der Raum W estfalen IV 1, 1958, 267 ff.) weist dagegen darauf hin, daß 
in Riga die Handwerker im 15.— 17. Jh. vorwiegend aus dem kolonialen N ord ­
osten Deutschlands kamen, und nimmt dasselbe auch für die ältere Zeit an. 
Das würde einen landsmannschaftlichen Unterschied zu den K aufleuten bedeu­
ten, d ie vorw iegend aus W estfalen  stammten, und damit einen relativ  kleinen 
A nteil altdeutscher Zuwanderer im 14. Jh. Es bleibt aber zu fragen, ob der 
Rüdeschluß aus den späteren Verhältnissen gestattet ist. Der H inw eis auf Märta 
Äsdahl H olm bergs „Studien zu den niederdeutschen Handwerkerbezeichnungen  
des M ittela lters“ (Lunder Germanist. Forschungen 24, 1950) genügt jedenfalls  
für die hier gestellte Frage nach dem altdeutschen (also nicht nur dem west-
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Danzig, die zusammen um 1400 etwa 50—60 000 Einw ohner h a tte n 48, im 
14. Jah rhundert wenigstens 30 000 Z uw anderer aus Altdeutschland ge­
schätzt. Für die übrigen Ostseestädte m ittlerer und größerer Bedeutung, 
die zusammen eine wenigstens gleich große Bevölkerungszahl hatten, so­
wie für die kleineren Städte m it insgesamt vielleicht 20—30 000 Ein­
w ohnern wird daher in summa sicher ein mindestens gleich starker Zuzug 
von dort anzunehmen sein49. H ierbei ist bereits ein Sicherheitsspielraum 
offen gelassen50. Alles in allem  w ird also die Stärke der altdeutschen 
Ostseewanderung im 14. Jah rhundert im M inimum auf 60 000 Personen 
zu schätzen se in51.

fälischen) Element in der Handwerkerschaft nicht. Denn ostfälische D ialekt­
form en in Riga und Reval besagen hierzu wenig. Sie finden sich auch in Lübeck, 
dem Hauptzielort der westfälischen Auswanderung. W ie sie dorthin gelangt 
sind, könnte eine genauere Untersuchung des Lübecker Bürgerbuches 1317—55 
zeigen. Es enthält gut 350 Eintragungen von Neubürgern, für die sowohl der 
Beruf w ie die Herkunft angegeben sind. Schon eine flüchtige Durchsicht zeigt, 
daß unter den Handwerkern der ostfälische und nordalbingische A nteil — 
unterschiedlich nach den verschiedenen Berufszweigen —  recht stark war. W as 
in Lübeck gilt, wird verstärkt auch für die livländischen Städte zutreffen, wo das 
nicht-westfälische Element noch durch einen stärkeren ostdeutschen Zuzug ver­
stärkt wurde. Dam it würde Johansens These, daß schon in der Frühzeit ein 
landsmannschaftlicher Unterschied zwischen der Kaufmanns- und der H and­
werkerschicht bestand, noch nicht berührt sein. Sie wäre für das 14. und 13. Jh. 
nur dahin einzuschränken, daß das westfälische Element in der kaufmännischen 
Oberschicht führend war, in der handwerklichen Mittelschicht dagegen in einem 
breiteren Zustrom auch ostfälisch-niedersächsischer und ostniederdeutscher Zu­
wanderer aufging. Ein solcher Unterschied zwischen Ober- und Mittelschicht 
ist auch für Thorn im 14. Jh. belegt, und zwar hier in der Form, daß eine stark 
westfälische Kaufmannsschicht eine vor allem  schlesisch-ostmitteldeutsche Hand­
werkerschicht überlagerte (Penners, Untersuchungen, 60 ff. D ie stark westfälische 
Zusammensetzung der Kaufmannschaft bestätigt eingehender K arl-Otto A hn­
sehl, Thorns Seehandel und Kaufmannschaft um 1370 [W iss. Beiträge z. Gesch. 
u. Landeskunde Ost-M itteleuropas 53], 1961, 110 ff ). Es ist Johansen also 
darin zuzustimmen, daß das starke westfälische Elem ent in der Kaufmannschaft 
keineswegs zugleich auch eine entsprechende Stärke der W estfalen  in der H and­
werkerschaft bedeutet — in den livländischen Städten nicht und w ohl auch selbst 
in Lübeck nicht. Doch läßt sich daraus noch nicht auf ein U berw iegen der ost­
deutschen Handwerker schließen. W enn diese später — belegt für Riga — 
dominieren, so scheint das eine Entwicklung der frühen N euzeit zu sein. Jeden­
falls ist ein solcher Umschwung für D anzig vom  14. zum 16./17. und erst recht 
im 18. Jh. deutlich erkennbar (vgl. die Zahlen bei Penners, Untersuchungen,
46 ff., m it denen bei Penners-Ellwart, T afel I, und bei R. W alther, D ie Dan-
ziger Bürgerschaft im 18. Jh., in: Zs. d. W estpreuß. GV 73 (1937), 63 ff.

48 Penners, in: LünebBll. 2 (1951), 34 und 51 Anm. 27.
49 D ie Einwohnerzahlen s. ebd., 34 ff., 51 f. Anm. 27, 32.
59 Er ist schon wegen der Bevölkerungsfluktuation erforderlich, von der oben (24) 

die Rede war. V iele Zuwanderer werden in verschiedenen Städten doppelt er­
scheinen.

51 D as ergibt einen Jahresdurchschnitt von 600 Personen. — Obwohl die Aus­
w anderung nach Amerika im 19. Jh. ganz andere Voraussetzungen hatte, sei 
zum Vergleich angeführt: 1820— 1919 siedelten im Durchschnitt 55 000 Personen 
jährlich aus Deutschland nach Am erika über (W . W inkler, Statistisches H and­
buch des gesamten Deutschtums, 1927, 320).
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Das ist gewiß eine sehr grobe Schätzung; grob in dem Sinne, daß  sie 
auf Kosten der größtmöglichen Genauigkeit nur eine möglichst sichere 
M indestzahl gewinnt. D a die wirkliche Stärke erheblich größer gewesen 
sein kann, sagt sie nicht allzu viel. Im m erhin ist dam it aber die Basis 
für eine G rößenvorstellung gewonnen.

Welches Gewicht die Bewegung quantitativ  in den Ostseestädten, d. h. 
als Z u  W anderungsvorgang, hatte, w urde bereits erörtert. Ih re  zahlen­
m äßige Bedeutung im altdeutschen Ausgangsgebiet, als A b w an d eru n g s­
vorgang, ist für das Land Lüneburg — etwa den heutigen R egierungs­
bezirk — abschätzbar52. Von dort zogen im 14. Jah rhundert wenigstens 
4000 Personen in die Ostseestädte, also jährlich wenigstens 40, und zwar 
bei rund 80—90000 Einwohnern, die das L and um die M itte des 15. (!) 
Jahrhunderts hatte. W enn w ir diese Einwohnerzahl — trotz der Seuchen­
verluste (von denen w ir nicht wissen, in welcher Zeit sie w ieder aus­
geglichen wurden) — als ungefähre G rößenvorstellung auch fü r das
14. Jah rhundert gelten lassen, so bedeutet es, daß die jährliche A b­
w anderung zur Bevölkerungszahl im V erhältnis 1:2000—2300 stand. Diese 
Relation ist sicher sehr ungenau — in den Zahlen sowohl wie durch 
das zeitliche A useinanderfallen der beiden Vergleichsziffern. Ü berdies 
ist sie offenkundig alles andere als ein idealer W eg des statistischen V er­
gleichs. Doch steht eine andere Möglichkeit nicht zur V erfügung53.

Vergleichen w ir die Ostseewanderung des 14. Jahrhunderts schließlich 
noch m it dem gleichzeitigen Zug vom Lande in die Stadt, so ergibt 
sich auch hier eine beachtliche Stärke. D enn den mindestens 4000 A us­
w anderern des Landes Lüneburg, die im 14. Jah rhundert über die Elbe 
in die Ostseestädte zogen, stehen überschlägig etwa 9— 10000 L an d ­
bewohner des gleichen Gebiets gegenüber, die in die Städte des Landes 
und der Nachbargebiete abw anderten54. Die beiden Bewegungen lassen 
sich natürlich nicht scharf gegeneinander abgrenzen. Doch wird wenigstens 
soviel deutlich, daß die Ostseestädte eine erhebliche A nziehungskraft 
hatten.

Die zahlenm äßige Bedeutung der altdeutschen A bw anderung in den 
Ostseeraum läßt sich z. Z t. nur an dieser Stichprobe für das L and L üne­

52 Penners, in: LünebBll. 2 (1951), 39.
53 Zum Vergleich: 1830— 1861 wandern aus dem Landdrosteibezirk Lüneburg 

wenigstens 6243 Personen =  jährlich rund 200 Personen aus, und zwar bei 
(1858) 358 000 Einwohnern, so daß im Durchschnitt ein Auswanderer auf je  
1800 Einwohner pro Jahr zu redinen ist. Th. Penners, Entstehung und Ursachen  
der überseeischen Auswanderungsbewegung im Lande Lüneburg vor 100 Jah ­
ren, in: LünebBll. 4 (1953), 105 f.; die Einwohnerzahl nach H. Ringklib, S tati­
stische Übersicht der E intheilung des Königreiches H annover, 1859. Im gesam t­
deutschen Durchschnitt entfiel in der Zeit 1820— 1919 ein A uswanderer auf 
etwa 800 Einwohner.

54 Penners, in: LünebBll. 2 (1951), 57 Anm. 51. — Bei (M itte des 15. Jhs.!) rund 
70 000 Landbewohnern.
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bürg ermessen; und auch hier können die genannten Zahlen, das sei 
ausdrücklich betont, nur den W ert von A nhaltspunkten haben. D er Ost­
seezug wird in anderen Landschaften, vor allem im westfälischen 
Kerngebiet der Bewegung, vermutlich einen noch größeren Teil der Be­
völkerung erfaßt haben. A llerdings, die verhältnism äßig zahlreichen 
Nachrichten über die westfälische Abstam m ung der kaufmännischen Füh­
rungsschicht in den Ostseestädten vermögen dazu wenig auszusagen. Sie 
erfassen vor allem die Erfolgreichen unter den A usw anderern und er­
lauben keinen Rückschluß auf die Stärke der Gesamtbewegung. Zwar 
g ilt das — in eingeschränktem M aße — auch für die statistischen E r­
gebnisse nach den Herkunftsnamen, insofern in ihnen diejenigen Z u­
wanderer, die in der städtischen Unterschicht blieben, und darüber hinaus 
allgem ein die N icht-Bürger nur unzulänglich vertreten  sind. Doch ist 
in ihnen immerhin, jedenfalls von der m ännlichen Bevölkerung, der 
größte Teil repräsentiert. Die Ergebnisse sind fü r eine Reihe von Städten 
kartographisch veranschaulicht55 und lassen deutlich eine starke H äufung 
der O rte in W estfalen, vor allem um Lippe und Ruhr, erkennen. Die 
M assierung ist so dicht, daß m an danach auch eine relativ  stärkere 
Erfassung der Bevölkerung verm uten mödite. M ehr als eine Verm utung 
allerdings kann das nicht sein, da hier die Siedlungs- und Bevölkerungs­
dichte unbekannt ist.

Die Bedeutung, die die Ostseewanderung in ihrem nordwestdeutschen 
Ausgangsgebiet — als A b  W anderungsvorgang — zahlenm äßig gehabt 
hat, stimmt gut zu dem, was w ir auf der anderen Seite über den Z u­
wanderungsstau in den Ostseestädten des 14. Jahrhunderts feststellten. 
Die Stärke der Zuw anderung dort ging, wie w ir sahen, weit über die

55 Für Lübeck und Stralsund s. Hans Bahlow, Der Z ug nach dem Osten im Spiegel 
der niederdeutschen Namenforschung, insbesondere in Mecklenburg, in: Teu- 
thonista 9 (1933); für Stettin s. Aßm ann; für die Städte des Ordenslandes 
Preußen s. Penners, Untersuchungen; für Reval s. v. zur M ühlen; für Stock­
holm  s. Eberhard W einauge, D ie deutsche Bevölkerung im m ittelalterlichen  
Stockholm (Schriften zur polit. Gesch. u. Rassenkunde Schlesw ig-H olsteins 5), 
1942. — Als N egativ-B ild  sind von Belang die Karten für Krakau von Herbert 
Franze (Herkunft und Volkszugehörigkeit der Krakauer Bürger des 15. Jahr­
hunderts, in: Deutsche M onatshefte in  Polen 2 [1935/36], 438/39) und für Lem­
berg von W eczerka. — Faßt man die Karten der O stseestädte in einem Gesam t­
bild zusammen, so ergibt sich, daß sie sich im nördlichen A ltdeutschland w eit­
gehend decken. Dam it soll nicht gesagt sein, daß sie in allen  Einzelheiten  
stimmen. Im G egenteil, man kann mancherlei gegen  sie ins Feld führen; sie 
stecken mit Sicherheit im einzelnen voller Fehler und könnten ein Tum m el­
platz für M einungsfehden sein. W er sich bereits mit der Bestim m ung von 
Herkunftsnamen befaßt hat, wird nicht darüber erstaunt sein. Trotzdem  sind 
sie in dem, worauf es zunächst ankommt, im V or- und Zurücktreten der ver­
schiedenen Landschaften, sicher richtig. Sie bestätigen sich gegenseitig  in ihrer 
Übereinstimmung.
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in den Binnenstädten des nördlichen A ltdeutschland hinaus und erreichte 
ein Ausmaß, das zur Größe dieser Städte oder zu ihrem W achstum (D an­
zig) in keinem natürlichen V erhältnis m ehr stand.

Gewiß w aren an dem Z ulauf in den Ostseestädten auch und vor allem 
Leute aus der näheren und w eiteren Um gebung beteiligt. W enn  aber 
in Lübeck rund die H älfte der Z uw anderer und in den anderen größeren 
Seestädten im Durchschnitt etw a ein Viertel aus dem Raum westlich 
von Elbe und Saale stammte, aus einem A usw anderungsgebiet also, des­
sen westfälisches Zentrum  im M inimum 300 km entfernt war, dann 
zeigt dies deutlich, daß der Zuw anderungsstau in den O stseestädten auch 
mit dieser altdeutschen A usw anderungsbew egung in einem Zusam m en­
hang stand. Die Zahlen, die ich nannte, verm itteln wenigstens eine 
A hnung von der dynamischen Kraft, die diese Bevölkerungsvorgänge 
im Ostseegebiet, der dam aligen „Neuen W e lt“, hatten.

Diese Kraft scheint auch durch die ungeheuren Seuchenverluste seit 
der M itte des 14. Jahrhunderts nicht gebrochen worden zu sein. Es 
ließ sich zwar noch kein schlüssiger Beweis für diese A nnahm e führen. 
D afür w ären Bürgerbücher der Ostseestädte erforderlich, die über beide 
oder wenigstens Teile von beiden Jahrhunderthälften  hinwegreichen 
(Stralsund). Doch sprechen einige Indizien dafür, daß die altdeutsche 
N achwanderung auch in der zweiten H älfte  des 14. Jah rhunderts  kaum 
verm indert angedauert hat.

Das ist nicht so erstaunlich, wie es zunächst scheint, wenn m an die 
Ergebnisse in Rechnung zieht, die die Untersuchung der Seuchenfolgen 
auf die Zuw anderung in Lüneburg und H annover einbrachte. Es zeigte 
sich hier, daß die Seuchen — entgegen der allgem einen A nnahm e — 
nicht nur die Land-S tadtw anderung verstärkt haben, sondern auch die 
W anderung von Stadt zu Stadt. Die M obilität der Bevölkerung scheint 
also allgem ein erhöht worden zu sein. D ann konnte aber auch der Sog, den 
die Ostseestädte ausübten, ungebrochen fortdauern.

Z ur These, daß die Seuchen — indirekt über eine A grarkrise — den 
Anstoß zu einer Landflucht gegeben haben, ist dam it noch nichts gesagt. 
Sie w ird weder bestätigt noch w iderlegt und wird es auch dann  nicht, 
wenn Untersuchungen an weiteren O rten zu den gleichen Ergebnissen 
führen. N ur soviel läßt sich sagen, daß das ländliche Elem ent in L üne­
burg und H annover und (soweit erkennbar) auch in Lübeck von der 
ersten zur zweiten H älfte des 14. Jahrhunderts keineswegs in einem 
Ausmaß verstärkt worden ist, das m an überraschend nennen könnte. 
Z ur Frage nach einer Landflucht bedeutet aber auch das wenig, da 
h ierfür alle Vergleichszahlen fehlen. Selbst der Hinweis aus dem O rdens­
land Preußen, daß dort um die M itte des 14. Jahrhunderts gleichzeitig 
mit der verstärkten S tadtw anderung ein Siedlermangel spürbar wurde, 
besagt nur etwas über die ländliche Ü b e rs c h u ß b e v ö lk e ru n g . Sie w andte
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sich verm ehrt der S tadt zu. Ein Eingriff des städtischen Sogs in die S u b ­
s t a n z  der Landbevölkerung, wie ihn die W üstungen andernorts teilweise 
anzuzeigen scheinen, ist dam it noch nicht belegt.

Es sind ausschließlich quantitative Feststellungen, die hier vorgelegt 
wurden. Selbstverständlich ist „die Zuw anderung in den H ansestädten“ 
dam it nicht erschöpft. In W irtschaft, Politik und Kunst hat sie, vor allem 
die altdeutsche Zuw anderung in die Städte des Ostseeraumes, eine Rolle 
gespielt, die mit Zahlen nicht auszudrücken ist. W enn ich dennoch die 
Z ah len  in den V ordergrund gestellt habe, so deshalb, weil ich meine, 
daß h ier noch W esentliches der Untersuchung harrt. W ir kommen nicht 
darum  herum, uns von den Vorgängen, die w ir als solche kennen, auch 
eine G rößenvorstellung zu machen.

Gew iß, das W esen der Zahl ist Vereinfachung. Sie kann nur an die 
W irklichkeit heranführen, nicht in sie hinein. Doch gibt es historische 
W irklichkeiten allgem einer A rt, die nur von den Z ahlen  her greifbar 
sind. Dazu gehören die Folgeerscheinungen der Seuchen, die wirtschaft­
lichen Erschütterungen, die sie bewirkten, und deren Niederschlag in der 
Zuw anderung der Städte. Dazu gehört aber auch der Menschenstau, den 
w ir in den Ostseestädten kennenlernten. In V erbindung m it der Stärke 
des Zuzugs aus dem nördlichen A ltdeutschland verm ittelt er wenigstens 
eine A hnung von den Energien, die sich dam als in diesen Zentren der 
hansischen W irtschaftsexpansion ansammelten.

N a c h w o r t
Im  V ortrag w urde eine K arte der nam engebenden Städte und Flecken 

nach den Bürgerbüchern von Lübeck, W ism ar, Stralsund und Danzig 
gezeigt sowie eine gleiche K arte nach dem Lübecker Bürgerbuch m it Be­
zeichnung der ungefähren Zahl der N am enträger. In beiden K arten waren 
die Fernhandelsstraßen nach der Übersichtskarte im A tlas der Hansischen 
H andelsstraßen von Friedrich Bruns und Hugo W eczerka (Quellen und 
D arst. zur hansischen Gesch. N F X III  1, 1962, K arte A-B) eingetragen. 
Die zweite K arte zeigte, daß die einzelnen Städte W estfalens stärker 
in Lübeck vertreten w aren als die Ostfalens (an der Spitze M ünster mit 
86, Soest mit 69, Osnabrück m it 68 N eubürgern). Im übrigen bestätigten 
beide Karten die bereits von Paul Johansen fü r Riga kartographisch ver­
anschaulichte Feststellung (in: D er Raum W estfalen  IV 1, 1958, 273), 
daß zwischen Ausw anderung und Fernhandelswegen ein Zusam m enhang 
besteht. Das überrascht natürlich nicht. Denn wir wissen ohnehin, daß 
es der Kaufm ann war, der den Ostseeraum der nordwestdeutschen Aus­
w anderung erschloß; und da die K arte nur H andels- und Gewerbe­
plätze enthielt, w ar ein anderes Bild kaum zu erw arten. — Anders 
steht es mit den Landorten. Bei einer sorgsamen und vorsichtigen Be­
stim m ung der Herkunftsnamen bleiben in Nordwestdeutschland nur relativ
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wenige Landorte übrig, die eindeutig lokalisiert werden können. Eine 
entsprechende Untersuchung fehlt aber noch. Nach den späteren V er­
hältnissen erscheint es m ir am wahrscheinlichsten, daß auf dem L ande 
vorwiegend die nahe- oder nächstgelegenen Städte die A nreger und 
V erm ittler w aren (vgl. H edw ig und Th. Penners, Die L and-S tad t- 
w anderung im Spiegel der D anziger Bürgerbücher von 1640— 1709, in: 
Studien z. Gesch. d. Preußenlandes. Festschrift f. Erich Keyser, hrsg. 
von E. Bahr, 1963, 305 f.). Die ländliche A usw anderung in den Ostsee­
raum  hätte  sich danach hauptsächlich im Rahm en der S tadtw anderung 
vollzogen, die ja  vorwiegend zunächst in die nahe gelegenen S tädte der 
H eim at ging. Ihre Ursachen, soweit sie im Abw anderungsgebiet zu suchen 
sind, w ären dann dieselben gewesen wie bei der allgem einen L and- 
S tadtw anderung. Für die H inw endung zu den Ostseestädten sodann w ür­
den die G ründe nicht anders ausgesehen haben als bei den städtischen 
A usw anderern, vor allem bei denen aus der städtischen M ittel- und U n te r­
schicht. Die Ostseewanderung wäre danach im 14. Jah rhundert in erster 
Linie ein zwischenstädtischer, ein hansischer Vorgang, und die Frage nach 
ihren G ründen könnte sich auf den städtischen Bereich beschränken; und 
in ihm ließe sie sich räumlich zunächst auf eine ausgewählte Zahl von 
starken Zentren der A bw anderung einengen. Sachlich w ird sie dadurch 
allerdings nicht viel einfacher. Vor dem E in tritt in den Bereich der 
Kombination steht w eiterhin die nüchterne Faktensammlung, vor allem  
die zur Frage nach der sozialen und beruflichen Zusamm ensetzung der 
Ostseewanderer.
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I. D i e  A n f ä n g e  d e r  d i p l o m a t i s c h e n  u n d  k o n s u l a r i s c h e n
B e z i e h u n g e n

Vor  mehr als dreißig Jahren  schrieb Ludwig Beutin, daß unser Wissen 
über die Entstehung des Konsulatswesens „noch über längere Strecken 
hin im Dunklen ist“ b Diese Feststellung scheint m ir auch heute noch 
aktuell zu sein. Aufgabe dieses Beitrages soll es daher sein, für einen be­
stimmten Bereich das Dunkel anhand von konkreten Angaben aus bisher 
unbekanntem Aktenmaterial etwas zu erhellen. Die zeitliche Begrenzung 
ergab sich aus drei Gründen. Einmal waren die seit dem 17. Jahrhundert 
bestehenden diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Partnern  am 
Beginn des 18. Jahrhunderts  in Verfall geraten. Die beiden wichtigsten 
Konsulate in Cadiz und Malaga wurden erst seit dem letzten Jahrzehnt 
vor der Jahrhundertm itte  wieder regelmäßig und die „A gentie“ in Madrid 
um dieselbe Zeit neu besetzt. Ferner ernannte die spanische Regierung 
1740 ihren ersten Konsul in Hamburg.

Als im 16. Jahrhundert  die hansische Schiffahrt nach Spanien und Por­
tugal großen Umfang annahm, „begann sich bei den Hansen das Konsu­
latswesen auszubilden. Freilich waren diese Anfänge zunächst primitiv, 
sie waren auch keineswegs einheitlich, weil in jedem Hafen besondere 
Umstände berücksichtigt sein wollten.“ Bereits im Jah re  1570 wurde ein 
de Goes „von den Alterleuten der in Lissabon ansässigen Kaufleute" zum 
Konsul gewählt und danach vom König bestä tig t2. In Spanien wurden

1 Ludw ig Beutin, Zur Entstehung des deutschen Konsulatswesens im 16. u.
17. Jahrhundert, in: V SW G  21 (1928), 448.

2 Ebd., 439. — Zum Konsulatswesen, insbesondere hamburgischen, vgl. Josef 
Kulischer, A llgem eine Wirtschaftsgeschichte des M ittelalters und der Neuzeit, 
2. Aufl. München 1958, Bd. 1, 288; Otto Beneke, Zur Geschichte des Hambur­
gischen Consulatwesens. Gedruckter Archivalbericht v. 24. 11. 1866 im Staats­
archiv Hamburg (künftig: S tA H b g.), 1 ff.; A dolph Soetbeer, Das hamburgische 
Consulatswesen, in: Zs. d. Ver. f. deutsdie Statistik 1 (1847), 84; A lex, de M il­
titz, Manuel des Consuls, London u. Berlin 1837/38, T. 2, bes. 379 ff.; J. M. Lap­
penberg, Listen der in Hamburg residirenden, w ie der dasselbe vertretenden  
Diplom aten und Consuln, in: ZV H G  3 (1851), 526 ff.; H ans Pohl, D ie Bezie­
hungen Hamburgs zu Spanien und dem spanischen Am erika in der Z eit von 
1740 bis 1806 (VSW G , Beiheft 45), W iesbaden 1963, 2 ff.
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dagegen die Konsuln vom König ernannt. Diese Sitte übertrug man nach 
der Vereinigung Portugals mit Spanien (1580) auch auf Portugal.

Auf dem Hansetag im Jahre  1601 wurde vorgeschlagen, in Lissabon 
und Sevilla je  einen Konsul und in M adrid einen Agenten anzustellen3. 
Damit tauchte wohl erstmals der Gedanke auf, außer durch Konsuln noch 
durch einen diplomatischen Abgesandten am spanischen Hofe vertreten 
zu sein. Die Agenten gehörten seit der Mitte des 16. Jahrhunderts, als 
sich die Zweiteilung in Diplomaten höheren und niederen Ranges vollzog, 
zu denen des niederen Ranges4.

In den sogenannten „Privilegien“ von 1607 — Vereinbarungen, die 
zwischen der nach M adrid gekommenen hansischen Gesandtschaft und 
Philipp III. ausgehandelt worden waren — verzichtete die spanische Re­
gierung auf die Ernennung der Konsuln. Danach konnten die Hansestädte 
in Zukunft mehrere Konsuln an allen für den Handel wichtigen Orten im 
spanischen Mutterland einsetzen und einen Vertreter an den spanischen 
Hof entsenden, der von ihnen gewählt und ernannt und vom spanischen 
König bestätigt werden sollte. Spanien erkannte damit zugleich die H anse­
städte als vollgültigen Partner an und stellte sie den souveränen Staaten 
gleich. Dam it begann eine neue Entwicklung. Der Konsul war von nun an 
„Beamter der Hanse als Gesamtheit“. Er erhielt seine Instruktionen vom 
Hansetag und sein Gehalt aus einer gemeinsamen Kasse, in die die Spa­
nienhändler der Städte eine Abgabe, die „spanische Kollekte“, zahlten. Er 
war mehr als ein Agent, der nur entsprechend seinen Leistungen G eld­
geschenke e rh ie lt5. Die 1607 begonnene Entwicklung fand jedoch schon 
1614 ihr Ende und fiel in den Zustand des 16. Jahrhunderts  zurück.

In dem Vertrage zwischen Dänem ark und Spanien vom Jahre  1630 war 
die Stelle eines „Ministers“ in Glückstadt vorgesehen, der als Kommissar 
den Spanienhandel überwachen und den Spanienfahrern Zertifikate aus­
stellen sollte. Nach den Plänen des spanischen Rats und Finanzkommissars 
Gabriel de Roy „sollte in Lübeck oder Ham burg ein Kommissar oder Kon­
sul eingesetzt werden, der von dort aus den ganzen Seehandel der H anse­
städte mit Spanien zu überwachen hatte. Lübeck und H am burg wehrten

3 Beutin, 441.
4 V gl. Otto Krauske, D ie Entwickelung der ständigen D iplom atie vom 15. Jahr­

hundert bis zu den Beschlüssen von 1815 und 1818 (Staats- und socialw issen­
schaftliche Forschungen 5, 3. Heft), Leipzig 1885, 154 u. 156; Fritz Ernst, Über 
Gesandtschaftswesen und D iplom atie an der W ende vom M ittelalter zur N eu ­
zeit, in: AK ultG  33 (1951), 91; D ion isio  A nzilotti, Lehrbudi des Völkerrechts, 
Berlin u. Leipzig 1929, Bd. 1, 198 ff. u. 210 ff. — August W ilhelm  Heffter, Das 
europäische Völkerrecht der G egenwart, Berlin 1844, 363: „ .. . auch ist bekannt, 
daß es in älterer Zeit außer den Botschaftern blos A genten gab, deren d ip lo­
matische Eigenschaft jedennoch nie verkannt wurde.“ Um  einen solchen A genten  
handelte es sich wohl hier.

5 V gl. J. A. de Abreu y Bertodano, Colecciön de los tratados de paz, alianza, 
neutralidad etc. hechos por los pueblos, reyes . . .  de E sp an a . . . ,  M adrid 1740, 
Bd. 1, Fol. 381 f., Art. 43 u. 44; Beutin, 443; Pohl, 2 f.; Beneke, 10.
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sich d a g e g e n . . De  Roy nahm später als spanischer Resident bis 1645 den 
Posten in Glückstadt ein und kontrollierte auch die Schiffahrt von den 
Hansestädten nach Spanien. Nach seinem Tode wurde Jacob Rosales als 
spanischer Resident in Ham burg mit dieser Aufgabe betraut. Der spanische 
Gesandte am Hofe des Kaisers, Herzog von Terranova, unterstellte Rosa­
les der spanischen Gesandtschaft, die ihn auch besoldete. Terranovas 
Nachfolger beglaubigte ihn „noch einmal offiziell als spanischen Residen­
ten“. Da die spanische Regierung nicht genügend Mittel besaß, einen 
großen diplomatischen A ppara t zu unterhalten, ging sie auch nicht auf 
die Bitten um finanzielle Unterstützung von Rosales ein. Die Geldnot wird 
ihn wahrscheinlich zum Verlassen Hamburgs gezwungen haben. Sein 
Posten blieb zunächst unbesetzt6.

Ein kontinuierlicher Ausbau der diplomatischen und konsularischen Ver­
tretungen der Hansestädte und Spaniens setzte erst nach Erneuerung und 
Erweiterung der „Privilegien“ von 1607 durch den Vertrag  von 1648 ein. 
W ahl und Ernennung der hansischen konsularischen und diplomatischen 
Vertreter in Spanien sollten durch die Hansestädte vorgenommen werden. 
Sie sollten die Ernannten dann dem spanischen König präsentieren, der 
versprach, non seidement Nous le confirmerons de notre pleingre, mais 
Nous le fortifierons de notre aulorile, afin que nos officiers ayent plus de 
respect et de consideration pour lui et q u il  soit d ’autant plus autorise 
dans l'exercice de sa fonction. Aufgabe dieser Vertreter sollte es vor allem 
sein, zusammen mit dem Juez Conservador1 darüber zu wachen, daß beide 
Vertragspartner die Privilegien beachten, eventuelle zukünftige Abm a­
chungen einhalten und keine Verordnungen erlassen, die jenen wider­
sprechen 8.

Diese Abmachungen hatten dauernde Folgen. Seit 1649 waren die 
Hansestädte nicht nur stets am spanischen Hof vertreten, sondern es wur­
den auch in einer Reihe Hafenstädte Konsulate eingerichtet9. Von kurzen 
Unterbrechungen abgesehen, residierte aber nur in Cadiz, Malaga 
und Sanlücar ständig ein Konsul. Eigene Konsulate der Hansestädte waren 
in verschiedenen Plätzen überflüssig geworden; denn Seehandel und Schiff­

6 V gl. Hermann Kellenbenz, Unternehm erkräfte im Ham burger Portugal- und 
Spanienhandel 1590— 1625 (Veröffentlichungen der Wirtschaftsgeschichtlichen 
Forschungsstelle 10), Ham burg 1954, 21 ff. u. 292; ders., Sephardim  an der 
unteren Elbe. Ihre wirtschaftliche und politische Bedeutung vom  Ende des 16. 
bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts (VSW G , Beiheft 40), W iesbaden 1958, 144, 
342 ff. u. 367 f. Z itate 342 u. 367; Lappenberg, 517 u. 528.

7 D er Juez Conservador war ein zum rechtlichen Schutz der H anseaten eigens ein­
gesetzter Beamter. Er entschied in allen Streitsachen, in denen H anseaten Kläger 
oder Beklagte waren; denn die Angelegenheiten der ausländischen Kaufleute 
in Spanien waren der ordentlichen Gerichtsbarkeit entzogen.

8 J. Du Mont, Corps U niversel D iplom atique du Droit des Gens, T . 6, Part 1, 
Amsterdam  u. La H aye 1728, Fol. 415, Art. 42 u. 43, Fol. 421, Art. 43 u. 44.

9 E inzelheiten s. bei Pohl, 5 ff., und in der dort angeführten Literatur.



fahrt nach Spanien litten sehr unter den Auswirkungen der Kriege der 
europäischen Mächte und den Raubzügen der afrikanischen Barbaresken.

Die spanische Regierung war in H am burg während der zweiten Hälfte  
des 17. Jahrhunderts ebenfalls durch einen Diplomaten vertreten. Die von 
ihr ernannten und vom Hamburger Senat anerkannten diplomatischen 
Abgesandten standen im Range von Agenten, vielleicht auch Residenten, 
und bekleideten teilweise gleichzeitig diplomatische Posten im N ieder­
sächsischen Kreise oder in D änem ark10.

Die im 17. Jahrhundert beginnenden diplomatischen Beziehungen der 
Hansestädte, besonders Plamburgs, zu Spanien gewannen dann im 18. 
Jahrhundert festere Formen. Dieser Entwicklung ging jedoch eine genaue, 
gesetzlich festgelegte Unterscheidung der verschiedenen Ränge innerhalb 
der Diplomatie voraus. Der Ham burger Hauptrezeß vom Jahre  1712 führ­
te vier Gruppen diplomatischer und konsularischer Vertreter an. Diese 
Einteilung und die daran geknüpften Verordnungen über W ahl und G e­
halt der Diplomaten behielt man im wesentlichen während des gesamten 
18. Jahrhunderts  bei.

Die ordinarii, gemeine Hanse städtische ministri, womit wahrscheinlich 
die Ministerresidenten u , z. B. Andreoli in Madrid, gemeint waren, sollten 
vom Bürgermeister und Rath  der Städte Lübeck, Bremen und H am burg 
angenommen  werden. Das Geld für ihre Bezahlung sollte bei der A dm ira­
lität oder Kämmerei eingefordert w e rd e n 12.

Die ordinarii der Stadt besonders verpflichtete A genten, Procuratores 
und Correspondenten, d. h. also nahezu alle Vertreter am M adrider Hofe 
während des 18. Jahrhunderts, sollten vom Ham burger Senat angenomm en  
und von der Kämmerei bezahlt werden. Die hamburgischen Konsuln in 
Spanien, Italien und anderen Ländern, welche mere titulares sind und  
keine Salaria genießen, sollten von der Adm iralität  entweder ad instan- 
liam  et recommendationem des gem einen Ehrbaren Kaufmanns, oder motu  
proprio erwählet werden. Sothane W ah l sollte zu Rath gebracht und deren 
Conflrmation, auch die behuflge Vor Schreibung von demselben gesuchet 
werden. Außerdem war bei im portanten Vorkom m enheiten  die Ernennung 
extraordinairer, . . .  besonders zu em ployrender ac er editiert er Personen 
vorgesehen, wie etwa die Entsendung des Residenten im Haag, Klefeker, 
nach M adrid im Jahre  1752.
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10 Vgl. Kellenbenz, Sephardim, 347 ff.; Repertorium der diplomatischen Vertreter 
aller Länder seit dem W estfälischen Frieden (1648), hrsg. v. Ludw ig Bittner, 
Lothar Groß u. Friedrich Hausmann, 2 Bde., Berlin 1936 u. Zürich 1950; hier 
Bd. 1, 521, und Bd. 2, 172 u. 389; Lappenberg, 479 u. 526 ff.

11 Zum Begriff vgl. Krauske, 176 ff. — Nach einer Angabe aus dem Staatsarchiv 
Bremen (künftig: StA Bremen), B.9.b.4.a.3.f, Nr. 41, gehörte der Resident 
zur 3., der M inisterresident zur 2. Klasse der Gesandten.

18 Das Folgende nach: J. H. Bartels, N euer Abdruck der vier H aupt-G rundgesetze 
der Hamburgischen Verfassung, m it vorausgeschickter erläuternder Übersicht, 
Ham burg 1823, 212 f.

4 HGbll. 83
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Mit diesen Bestimmungen waren die Grundsätze für die W ah l und U n­
terscheidung der Ränge der Auslandsvertreter Hamburgs geschaffen. In 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts finden wir in Spanien Repräsen­
tanten jeder dieser vier Gruppen diplomatischer und konsularischer Ver­
treter aus den Hansestädten bzw. Hamburg.

II. D i e  h a n s e a t i s c h e n  V e r t r e t u n g e n  i n  S p a n i e n  i n  d e r  
z w e i t e n  H ä l f t e  d e s  18. J a h r h u n d e r t s

1. D i e  „ A g e n t i e “ bz w.  M i n i s t e r r e s i  d e n t u r  i n  M a d r i d
Die Vertretung der Hansestädte am Hofe des Königs von Spanien 

war zunächst wie alle Vertretungen bei ausländischen Höfen ein rein 
diplomatischer Posten. Da aber die Beziehungen zwischen den Hanse­
städten und Spanien fast ausschließlich kommerzieller Art waren, hatte 
diese Vertretung vor allem wirtschaftliche Angelegenheiten zu bearbeiten. 
Für den Hamburger Senat waren die politischen Begebenheiten, von denen 
er durch den Agenten in M adrid erfuhr, nur insofern von Interesse, als sie 
handelspolitische Folgen haben konnten. In ruhigen Zeiten und bei tüchti­
gen Konsuln hatte der Agent in M adrid  keine sehr großen Pflichten zu 
erfüllen, um so wichtiger war der Posten in Zeiten von See- und Handels­
kriegen, großer innenpolitischer Umwälzungen und hoher K on junk tu ren13.

Die Berichterstattung der hanseatischen Vertreter in M adrid  w ar sehr 
unterschiedlich und hing von den Personen und Zeitumständen ab. Eine 
genaue Ermittlung der Anzahl der monatlich eingesandten Berichte ist 
nicht mehr möglich. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts nahmen sie jedoch 
an Häufigkeit z u 14. Berichte über Angelegenheiten, die für alle Städte von 
Bedeutung waren, sandte der hanseatische Diplomat an Lübeck, das sie 
an Bremen und Ham burg weiterleitete. Außerdem berichtete der Agent 
oder Ministerresident jeder  Stadt über nur für sie interessante Fragen, 
etwa den Verlauf eines Prozesses eines ihrer Bürger bei einem spanischen 
Gericht oder den Raub eines unter der Flagge der Stadt fahrenden Schif­
fes. Die überragende Stellung, die das hamburgische Spaniengeschäft inner­
halb des gesamthanseatischen einnahm, die Tatsache, daß H am burg allein 
die Vertreter wählte, und der Umstand, daß Hamburg sie allein bezahlte, 
mögen bewirkt haben, daß Ham burg stets am besten informiert wurde. 
Außerdem richteten die Vertreter jede Bitte, sei es um Gehalt, Rang­
erhöhung, Urlaub etc., zuerst an H am b u rg 15.

13 Vgl. Ernst Baasdi, D ie Handelskam m er zu H am burg 1665— 1915, 2 Bde., H am ­
burg 1915, hier: Bd. 1, 436 f., u. Pohl, 15 f.

14 D ie an Hamburg eingesandten Berichte sind fast restlos verloren. D ie  H inw eise 
in den Senatsprotokollen in Hamburg auf eingegangene Berichte sow ie die zah l­
reichen in Bremen und Lübeck noch vorhandenen Schreiben lassen uns aber zu 
dieser A uffassung kommen.

15 D ie offiziellen Berichte gingen an den Hamburger Senat oder einen Syndikus. 
Daneben aber bedienten sich die Diplom aten des privaten Schreibens an den zu-
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D a die meisten hanseatischen Spanienhändler Ham burger Kaufleute 
waren, bemühte man sich in Hamburg, tüchtige Hamburger als Vertreter 
zu wählen. Der spanische Hof wünschte, daß grundsätzlich hanseatische 
Bürger die Städte vertraten. Aber nur selten fanden die Hanseaten einen 
geeigneten Landsmann. Aus diesem Grunde, aber auch weil die Bedeutung 
des Postens die „voll amtliche Entsendung eines Geschäftsträgers“ nicht 
rechtfertigte und die Bezahlung gering war, wählte man auch von ver­
schiedenen Seiten empfohlene Ausländer zu hanseatischen A gen ten16.

Der Senat in Hamburg wählte die hanseatischen und hamburgischen 
Vertreter in Madrid. Die Adm iralität  billigte die W ahl und tra f  auch die 
endgültige Entscheidung über die Höhe des G eha lts17. T ra ten  Lübeck und 
Bremen der W ahl bei, fertigte Lübeck als Direktorialstadt der drei Hanse­
städte die Litterae Credenliales13, Litterae Patentes™, das Bestallungs­
schreiben20, den Revers21 und das Schreiben an den betreffenden Vertreter

ständigen Syndikus oder ihnen bekannte Senatoren. D iese Form wählten sie 
häufiger bei schwierigeren Fragen oder vertraulichen M itteilungen. D ie Er­
ledigung der offiziellen Korrespondenz zwischen dem Senat in Ham burg und 
den Vertretern im Ausland oblag einem der Syndizi. Vgl. M artin Ewald, Der 
hamburgische Senatssyndicus (Abh. aus dem Seminar f. öffentliches Recht der 
U niversität Hamburg, H. 43), Ham burg 1954, 37.

16 Vgl. Georg Fink, Diplomatische Vertretungen der H anse seit dem 17. Jahr­
hundert bis zur Auflösung der Hanseatischen Gesandtschaft in Berlin 1920, in: 
H G bll. 56 (1931), 122 f.

17 D ie diplomatischen Vertreter wurden ohne M itwirkung der Commerzdeputation  
gewählt. D iese wurde jedoch nach erfolgter W ahl vom Senat unterrichtet. Vgl. 
Baasch, Bd. 1, 436. — D ie Bezahlung der hanseatischen A genten und Residenten  
erfolgte nur durch Hamburg, wozu die A dm iralität auf Vorschlag des Senats 
das G eld  bew illigte. Außerdem  wurden ihnen außerordentliche Ausgaben w ie 
Porti etc. anfangs nur von Hamburg, gegen Ende des 18. Jahrhunderts auch von  
Lübeck und Bremen — von diesen allerdings nur die Ausgaben, d ie der Agent 
eigens für diese Städte gehabt hatte — zurückerstattet. Bei besonderen A n ­
lässen w ie Thronwechsel, Trauerfällen und Hochzeiten in der königlichen Fa­
m ilie erhielten sie kleine Geldgeschenke der Städte.

18 D ie Litterae Credenliales (span. Carta Credencial) waren an den spanischen 
König gerichtet und in lateinischer Sprache abgefaßt. Sie entsprechen dem heu­
tigen Beglaubigungsschreiben. Jedoch wurden sie nicht w ie dieses dem Staats­
oberhaupt, also hier dem spanischen König, persönlich überreicht, sondern „durch 
die H an d “ des Premier- oder Außenm inisters dem König übergeben. In ihnen  
sprachen die Hansestädte die Bitte um Anerkennung des Vertreters durch den 
spanischen König aus. Vgl. u. a. Contys Schreiben an den Marques de V illarias  
v. 2. 2. 1740. A rdiivo General de Simancas (künftig: AG S), Estado 7596. S. auch 
A nzilotti, 201, und Heffter, 346.

19 D ie Litterae Patentes, ebenfalls in lateinischer Sprache abgefaßt, waren das P a­
tent für den Vertreter, also seine Vollmacht oder sein „A usw eis“. Sie wurden 
dem spanischen König bei der Akkreditierung vorgclegt.

20 Das in deutscher Sprache oder der Muttersprache des Vertreters ausgefertigte  
Bestallungsschreiben war nichts anderes als das offizielle Ernennungsschreiben  
der H ansestädte für den Diplom aten.

21 D er Revers, auch in deutscher Sprache oder der Muttersprache des Vertreters 
ausgestellt, war eine von den Städten vorgeschriebene Erklärung des Diplom aten  
an die Hansestädte, daß er das Am t annahm und es ordentlich zu führen be­
absichtigte. Er mußte den Revers unterschrieben nach Lübeck zurücksenden.

4 *
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mit Beilage dieser Papiere a u s22. Nach Überreichung der Kredentialen er­
teilte der spanische König dem hanseatischen Diplomaten das Exequatur, 
oder man sagte auch, der Vertreter erhielt die confirm atio23.

Doch nicht immer erkannte der spanische Hof den hanseatischen Diplo­
maten an, ohne Schwierigkeiten zu machen. Oft kam es zu langdauernden 
Verhandlungen zwischen den Hansestädten, ihrem Vertreter und der spa­
nischen Regierung über den Rang des betreffenden Diplomaten. In dem 
Vertrage zwischen Spanien und den Hansestädten aus dem Jah re  1648 
war diese Frage nicht entschieden w orden24. Deshalb hatten auch die ersten 
Vertreter der Hansestädte in M adrid verschiedene Titel: W a lte r  Del- 
brüggen war Procurator generalis et M inister Hansae Teutonicae, Joseph 
Delbrüggen Envoye, Joseph de Lauro y Mayo und Isidor de(l) Grado 
waren Agenten25. Es ist dabei zu beachten, daß erstmalig 1726 der Titel 
Agent vergeben wurde, während vorher die Vertreter einen höheren Rang 
hatten. Nach dem Tode des Agenten de(l) Grado (1739) wurde die Rang­
frage bei der Ernennung seines Nachfolgers Antoine de C on ty26 wieder 
akut.

Ham burg hatte Conty zum Agenten gewählt, da bey gegenwärtigen  
Conjuncturen die schleunige W iederbesetzung dieser Stelle höchst von 
jiöthen  sei und die Commerzdeputation auch sehr um die Wiederbesetzung 
des Postens angehalten hatte. Daß die W ahl gerade auf Conty fiel, lag 
wohl an den scheinbar ausgezeichneten Beziehungen Contys zum spanischen 
Hofe, über die H am burg gut orientiert zu sein glaubte. Conty werde daher 
für die Städte wertvolle Dienste leisten, besonders bei dem zunehmenden 
„Verständnis“ zwischen Frankreich und Spanien27. Doch trotz dieser guten 
Verbindungen Contys zu Hofkreisen begannen die ersten Schwierigkeiten 
bei seiner Akkreditierung. Zugleich offenbarte sich sein nicht allzu großes 
Geschick.

12 V gl. dazu u .a . StA  Bremen, B.9.b.4.a.3.d, Nr. 7— 10, u. B.9.b.4.a.3.f, Nr. 26— 30. 
— Eine Ausnahme von dieser Regel ist nicht bekannt. — Anrede und Schluß 
der Schreiben an den spanischen König waren bestimmte festgelegte Formeln, 
auf deren genaue E inhaltung der spanische H of sehr achtete. V gl. A G S, Estado 
7596.

23 V gl. u. a. StA Bremen, B.9.b.4.a.3.f, Nr. 60.
24 Du Mont, T. 6, P. 1, Fol. 406, 415, 421. — In einer Promemoria Lübecks v. 3. 1. 

1766 (StA Bremen, B.9.b.4.a.3.e) w ird angeführt, daß nach den Abmachungen 
von 1648 die H ansestädte keine bestimmten T itel für ihre D iplom aten in Spa­
nen fordern können.

23 Fink, 122f.; Lappenberg, 528; AG S, Estado 7596. — Nach dem Repertorium  
der diplomatischen V e r tr e te r ..., Bd. 2, 172f., war de(l) Grado P rocurator ge­
neralis.

20 Auch: Antonio Conti bzw. Conty. D ie richtige Schreibweise des N am ens ist wohl 
Conty, zumal er selbst so unterzeichnet.

27 Conty war angeblich in  der  b isp ec tio n  der M a r in e . . .  m it em plo iret, hatte viele  
Bekannte unter einflußreichen Personen und sich freyen  A ccess  erworben. StA  
Bremen, B.9.b.4.a.3.d, N r. 1. Vgl. auch Stichwort Conty bei Pohl, 357.
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Die Hansestädte ernannten Conty, um langwierige Erörterungen zu ver­
meiden, nicht zum Residenten, sondern in seinen Papieren stand Ablega- 
tus und A g e n t28. Conty selbst bezeichnete sich in dem Schreiben an den 
spanischen Staatssekretär Marques de Villarias als Diputado de las Villas 
A nseaticas29. Bei Hofe geriet man daher in einige Schwierigkeiten, weil 
sich herausstellte, daß bisher kein einziger hanseatischer Vertreter den Titel 
Diputado  führte. Villarias wußte sich nach längeren Überlegungen zu hel­
fen. Er teilte Conty seine Akkreditierung mit folgenden W orten mit: . . .  en 
creencia de haverle nombrado por su A gen te  en esta C orte . . .  adm ita a 
V M  al exercicio de este encargo . . . 30

Die Leistungen des Agenten Conty entsprachen nicht den Hoffnungen 
und Wünschen der Hansestädte, besonders Hamburgs. Es war bald mehr 
als zu viel überzeugt. . . ,  daß Conty der S tadt wenig oder gar nichts ge­
fruchtet h a t te 31. Obwohl bereits 1745 Konsul Dathe in Cadiz beauftragt 
wurde, sich nach einem tüchtigen Nachfolger für Conty umzusehen31a, 
wurde dieser erst 1748 von den Hansestädten abberufen32. Der Senat in 
H am burg war nämlich auch der Meinung, die Konsuln in Cadiz und 
M alaga seien am nächsten zur H a n d 33.

Die hanseatische „Agentie“ war nun offiziell unbesetzt, obwohl man 
anscheinend den spanischen König nicht von der Abberufung Contys unter­
richtet hatte. D a Conty aber sehr an seinem diplomatischen Rang hing, war 
er wahrscheinlich ehrenamtlich weiterhin als hanseatischer Agent t ä t ig 34. 
Allerdings hören wir erst zu Beginn der Krise35 zwischen Ham burg und 
Spanien im November 1751 wieder etwas von Conty, der dann  durch 
eifrige Berichterstattung versuchte, seine WiedeCernennung zu erreichen30. 
Doch wurde er 1752/53 durch die Gesandtschaft des hamburgischen Resi­
denten im Haag, Martin Michael Klefeker, dem eigens für seine Mission 
zur Beilegung des Konflikts zwischen Spanien und Ham burg der Titel 
eines Syndikus beigelegt wurde, nach M adrid  überflüssig37.

28 AG S, Estado 7596.
29 Conty an V illarias v. 2. 2. 1740. Ebd.
30 V illarias an Conty v. 7. 3. 1740. Ebd. — Lappenberg, 528: 1739. Auch Fink, 

123, irrt, wenn er 1743 angibt. Er kommt vermutlich zu der falschen Jahreszahl, 
w eil Conty seinen Revers erst am 16. 9. unterschrieben an Lübeck zurücksandte. 
Vgl. StA Bremen, B.9.b.4.a.3.d, N r. 33/34, und Hamburg an Lübeck v. 23. 4. 
1765, ebd. B.9.b.4.a.3.e.

31 StA Hbg., CI. V III, Nr. X , 1746, 15. 7.
31a Ebd., CI. V III, Nr. X , 1745, 21. 10.
32 Lübeck stimmte mit der Begründung zu, daß sein H andel nach Spanien von ge­

ringem Belang sei. StA Bremen, B.9.b.4.a.3.d, N r. 37.
33 Ebd., Nr. 38.
34 Fink, 123.
35 Ham burg hatte mit A lgier einen Vertrag abgeschlossen, den ihm Spanien sehr 

übel nahm. Es brach daher die Beziehungen zu Ham burg ab und verbot den 
H andel mit Hamburg. Vgl. Pohl. 20 ff.

36 StA Hbg., CI. V III, Nr. X , 1751, 17. 11.
37 Über diese Gesandtschaft vgl. Pohl, 24 ff.
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Bei der Ernennung Lepes durch Lübeck kam es zu verschiedenen Dis­
kussionen. W ährend  Lübeck Lepe in den Papieren die Titel Ablegatus  
und A gen t  beigelegt hatte, meinte Hamburg, Lepe müsse als Minister­
resident angestellt werden. Ham burg riet schließlich Lübeck, Lepe als 
Ablegatus m it Natnen eines A genten, als der nur gradu, aber nicht im  
wesentlichen, von jenem  differiret, zu ernennen. Lübeck kam diesem Vor­
schlag entgegen, ernannte Lepe am 30. März 1765 zum Ablegatus  und ließ 
das W ort  A gen t im Beglaubigungsschreiben weg. Er könne sich, so meinte 
man in den Hansestädten, dann besser beim spanischen Hof durchsetzen 
und besitze außerdem mehr Im m unitä t45. Die spanische Regierung aber 
w ar keineswegs bereit, Lepe als Ablegatus anzuerkennen, und so mußte 
er sich mit seiner Akkreditierung als Agent zufrieden geb en 46.

die Ausgaben ersetzt, bald jedoch statt dessen ein Fixum von 150 Reichstalern. 
Nachdem  ihm Hamburg 1767 weitere 50 Dukaten zugelegt hatte, belief sich 
sein G ehalt auf 600 Reichstaler, wovon er auch alle Ausgaben bestreiten 
mußte. Bei besonderen A nlässen (Hochzeiten, Trauerfällen etc. in der könig­
lichen Fam ilie) erhielt er von Hamburg kleine Geldgeschenke. V gl. dazu u. a. 
StA  H bg., CI. V III, Nr. X , 1765, 1. 7.; 1767, 19. 1., 6. 3. u. 24. 7.; CI. V III, 
N r. I, N r. 47, Fol. 176 ff.; CI. VI, Nr. 6, Vol. 4, Fasz. 1; CI. V II, Lit. Ka., 
N r. 2, V ol. 12; StA Bremen, B.9.b.2, N r. 27 u. 29. — Lübeck und Bremen 
zahlten ihm nichts. Sie begründeten ihre H altung damit, daß Ham burg stets 
die A genten allein bezahlt habe und sich auch bereit erklärte, Lepe zu be­
solden. Außerdem hätten sie keinen oder nur w enig H andel m it Spanien  
(vgl. StA Bremen, B.9.b.2, N r. 21, 22, 27 u. 29; Lübeck an Bremen v. 15. 11. 
1765, ebd., B.9.b.4.a.3.e). Lepe war also praktisch nur hamburgischer Vertreter. 
Dennoch legte gerade Ham burg stets W ert darauf, daß die D iplom aten han­
seatische und nicht bloß hamburgische waren, weil es sich von dem klang­
volleren T itel und der Tatsache, daß ein Vertreter, der im N am en der 
H ansestädte auftrat, mehr Erfolg haben müsse als einer, der nur eine Stadt 
vertrete, bessere Arbeitsmöglichkeiten für den A genten erhoffte. — Seit 1773 
ersetzten Lübeck und Bremen Lepe die Unkosten, die er speziell für jede der 
beiden Städte hatte. Ein Fixum  lehnten sie ab, da sie fürchteten, d ie übrigen  
hanseatischen Agenten könnten ein gleiches fordern, und schließlich werde 
sie Ham burg nicht mehr allein  bezahlen (vgl. Lübeck an Bremen v. 9. 1. 
1772, Bremen an Lübeck v. 23. 1. 1772 u. 7. 2. 1774. StA Bremen B.9.b.4.a.3.e 
sowie B.9.b.2, Nr. 86,5). 1780 erhöhte Hamburg Lepes Gehalt um weitere  
150 Dukaten. Doch sollte er in Zukunft keine Zuschüsse zu den Ausgaben  
bei außerordentlichen Anlässen erhalten. Trotzdem machten ihm die Städte 
auch späterhin noch kleine Geldgeschenke (vgl. u. a. StA  Hbg., Gl. V III, 
Nr. X , 1780, 28. 6.; 1789, 11. 5.; 1792, 3. 9.; ebenso Lübeck an Bremen v.
18. 5. 1789 und Bremen an Lübeck v. 8. 8. 1789. StA Bremen, B.9.b.4.a.3.e).

45 H am burg an Lübeck v. 23. 4. 1765, Lübeck an Bremen v. 13. 6. u. 15. 11.
1765 u. 6. 1. 1766 sowie Promemoria Lübecks v. 3. 1. 1766. StA  Bremen,
B.9.b.4.a.3.e.

48 Lübeck hielt diese Entscheidung des spanischen H ofes für gerechtfertigt; denn  
einm al wurde damals das Recht der Städte. Ablegati zu ernennen, auch an 
anderen H öfen  diskutiert, zum anderen war der spanische H of nach den P ri­
v ileg ien  im Recht; in diesen stand nichts von Ablegati. Bei der Annahm e von  
J. D elbrüggen als Ablegatus hatte man betont, daß dies eine ungewöhnliche 
Neuerung sei. Dennoch zogen die Hansestädte das für Lepe als Ablegatus 
ausgestellte Kreditiv nicht zurück, um sich nicht ausdrücklich des Privilegs 
zu berauben. V gl. Lepes Schreiben v. 17. 10. 1765, Lübeck an Bremen v. 15. 11. 
1765 u. 6. 1. 1766. StA Bremen. B.9.b.4.a.3.e; StA  Hbg., CI. V III, N r. X , 1765, 
11. 11., u. 1766, 23. 4.
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Diese Fragen der Etikette mußten von den Vertretern am spanischen 
Hofe genau beachtet werden, weil kleine Verstöße gegen diese zu ernsten 
Verstimmungen führen konnten. So hatte der Agent beispielsweise genau 
darauf  zu achten, welchen Personen vom Hof und von der Regierung ei­
serne Aufwartungen machen mußte und an welchen Personenkreis Gratu- 
lations- und Kondolenzschreiben zu richten waren. Z ur Zeit Lepes gratu­
lierten bzw. kondolierten die Hansestädte fast nur den Mitgliedern der 
königlichen Familie. Seit 1792, dem Amtsantritt Arandas, übermittelte der 
hanseatische Vertreter einem Minister bei seinem Amtsantritt  mündlich 
die Glückwünsche der H anses täd te47. Sowohl Lübeck, das die offiziellen 
Schreiben ausfertigte, als auch Lepe, der sie übergab, waren sich stets be­
wußt, daß man mit größter Höflichkeit und äußerster Vorsicht handeln 
mußte, weil man die Empfindlichkeit des spanischen Hofes in Etikette­
angelegenheiten kannte. In diesem Zusammenhang sei ein Vorkommnis 
erwähnt, das das Angeführte verdeutlicht und zugleich zeigt, welchen 
diplomatischen Rang unter den auswärtigen Staaten die spanische Regie­
rung den Hansestädten zuerkannte. Lübeck verfaßte 1771 auf Vorschlag 
Lepes ein Gratulationsschreiben an den spanischen König, weil die P rin ­
zessin von Asturien einen Infanten geboren hatte. Lepe händigte es dem 
spanischen Staatssekretär Marques de Grimaldi zur W eiterleitung an den 
König aus. Grimaldi, der Lepes Bitte nachzukommen versprochen hatte, 
sah sich großen Schwierigkeiten gegenüber, als er sein Versprechen halten 
wollte. So teilte er schließlich Lepe mit, que les Villes Anseatiques riayant 
pas coatume d ’ecrire de pareilles leltres au Roy; Elles ne se trouvoient pas 
elablies sur le Registre d ’Etiquettes et form ulaire de la correspondance de 
S. M. ni de Ses Augustes Predecesscurs; et q u a  cause de cela, le Roi: quoi 
que d ’ailleurs fort sensible ä cette leur premiere attention: n a v o it  pas 
fuge ä propos d ’y  repondre autrement. Lepe verteidigte vor Grimaldi das 
Recht der Hansestädte, mit dem König korrespondieren zu können, und 
erreichte schließlich, daß Karl III. in einem Schreiben an die Hansestädte 
für die Gratulation dankte. Außerdem setzte Lepe Venregislrement de Nos 
Villes Anseatiques sur le livre d ’Etiqueltes et correspondance Royalle pour 
Vavenir durch. W ir  dürfen Lepe glauben, daß es ihn einige Mühe kostete, 
die Aufnahme der Hansestädte in das Etiketteregister des spanischen H o­
fes zu erreichen. Die Senate der Städte drückten ihm deshalb auch ihren 
besonderen Dank aus48.

47 V gl. Fink, 122; Lübeck an Bremen v. 12. 4. 1792. StA Bremen, B.9.b.4.a.3.e.; 
StA Hbg., CI. V III, N r. X , 1792, 26. 4.

48 StA Bremen, B.9.b.2, N r. 61, 62, 64, 69— 72. — W ie alle am spanischen H ofe  
akkreditierten D iplom aten kämpfte auch Lepe 1771 um die A kzisefreiheit für 
sich. D a Konsul Sanpelayo in Ham burg sie vom  Hamburger Senat gleich­
zeitig forderte, riet Ham burg Lepe, er solle Grim aldi m itteilen, daß Hamburg  
sie Sanpelayo gewähre, wenn die spanische Regierung sie auch Lepe gestatte. 
Da wir nichts mehr davon hören, ist anzunehmen, daß die A ngelegenheit zur
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Die Leistungen Lepes für die Hansestädte überragten zweifellos bei 
weitem die seines Vorgängers Conty. Bereits 17(56 stellte H am burg fest, 
daß die Korrespondenz Lepes die seiner Vorgänger weit übertreffe49. 
Drei Jahre  später lobte es ihn erneut, weil er sieh in der Angelegenheit 
der spanischen W erbungen50 sehr eingesetzt und eifrig berichtet habe. 
Diese Bemühungen Lepes hob es besonders hervor, da es darauf ankam, 
die für Hamburgs Handlung so unschätzbare Königliche Gnade  nicht zu 
verlieren51. Auch bei der schwierigen Frage der Catastro-Angelegenheit52 
zeigte Lepe sein diplomatisches Geschick und seine Einsatzbereitschaft, 
wofür ihm sogar ein hohes Geldgeschenk zuteil w urde53. 1775 lobte H am ­
burg Lepes guten Credit, worin derselbe allenthalben s te h t54. Dieser Eifer 
Lepes ließ jedoch allmählich, wohl wegen seines hohen Alters, nach. Konsul 
Riecke in Cadiz beschwerte sich 1781, daß Lepe ihn nicht genügend unter­
richte. Der Ham burger Senat dachte 1785 an die Abberufung Lepes wegen 
seiner völligen Inaktiv itä t55. Anscheinend aber fand man keinen geeig­
neten Nachfolger. Andererseits aber wollte man die Stelle nicht unbesetzt 
lassen. Einige Jahre  später meinte Syndikus Faber aus Hamburg, daß 
Lepe, obgleich er nicht unter glücklichen Umständen lebe, bei der damals 
schwebenden Zollangelegenheit nützlich sein könne 5fi.Lepe sah jedoch 1795 
selbst ein, daß er wegen seines hohen Alters und seiner Krankheit zur 
Erledigung der anfallenden Geschäfte nicht mehr in der Lage war, und 
bat daher um seine Entlassung. Als Nachfolger schlug er seinen lang­
jährigen Freund Carl Andreoli vor, den Sekretär an der kaiserlichen Ge­

Zufriedenheit beider Partner geregelt wurde. V gl. StA Hbg., CI. V III, Nr. X , 
1771, 8. 4., 24. 4. u. 27. 6.

49 StA Bremen, B.9.b.2, Nr. 21 u. 22. — V gl. dazu auch Stichwort Lepe bei Pohl,
359.

50 In den Jahren 1766— 1770 ließ die spanische Regierung in Deutschland, u. a. 
auch in Hamburg, Rekruten anwerben und sie über Ham burg nach Spanien  
verschiffen. Vgl. darüber Pohl, 29 ff.

51 StA  Hbg., CI. V III, Nr. I, Nr. 47, 3. 3. 1769, Fol. 176 ff.
52 D ie ünica contvibuciön, auch Catastro  genannt, war eine Steuer, d ie in Spanien  

neu eingeführt wurde. D a die ausländischen Kaufleute deshalb auch Einblick 
in ihre Geschäftsbücher gewähren sollten, glaubte Konsul Riecke, man w olle  
a u f diese W e ise  d ie  U m stände der frem d en  K a u f leu te  in  E rfa h ru n g  bringen, 
w n  solche als dann  ebenfalls tax iren  zu  kö n n en  (StA Bremen, B.9.b.2, Nr. 34). 
Nach langen Verhandlungen des A genten Lepe und anderer ausländischer V er­
treter in M adrid wurden die ausländischen Kaufleute von dieser Ordre aus­
genom men (ebd., Nr. 58, 62, 67). Vgl. auch A ntonio M atilla  Tascön, La U nica  
Contribucion y el Catastro de la Ensenada, M adrid 1947, 105 ff.

53 Lübecks Schreiben v. 9. 1. 1772 u. 28. 2. 1774. StA Bremen, B.9.b.4.a.3.e.
54 StA Bremen, B.9.b.2, Nr. 86, 5.
55 StA Hbg., CI. V III, Nr. X , 1781, 12. 9.,* 1785, 7. 12. —  Dennoch wurden 

1774/75 Bewerbungen des Sohnes von Lepe und eines A ntonio Caveralobo  
abgelehnt. — Riecke glaubte, einer N eubesetzung stehe besonders die große 
Schwierigkeit im W ege, daß von dem niedrigen G ehalt niem and am H ofe  
leben könne, der nicht noch andere Einkünfte habe. StA H bg., Hanseatisches 
Konsulat, Cadiz 1. Vgl. StA Bremen, B.9.b.4.a.l .f, Nr. 35 u. 42

56 Faber an Bremen v. 8. 5. 1792. StA Bremen, B.9.b.4.a.3.e.
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sandtschaft in Madrid 57. Andreoli stammte aus Dresden und lebte bereits 
24 Jahre  in Spanien. Der kaiserliche Außenminister lobte seine guten 
Eigenschaften und das von demselben erworbene Zutrauen der spanischen 
N a tio n 58.

Schon öfters hatte Lepe in schwierigen Fragen den Beistand der kaiser­
lichen Gesandtschaft in M adrid  in Anspruch genommen. Verschiedentlich 
erhielt er auch Anweisung, sich in einer bestimmten Frage den Schritten 
des kaiserlichen Gesandten anzuschließen und nichts ohne vorherige Rück­
sprache mit diesem zu unternehmen. Deshalb meinte m an in Bremen, daß 
eine noch engere Verbindung, wie sie durch eine Bestallung Andreolis als 
hanseatischen Agenten entstehen würde, in vorkom m enden Fällen den 
Städten von gutem N utzen seyn m öchte59.

Andreoli, den die Städte am 5. Dezember 1796 zum Agenten ernannten, 
übte bis zum Tode Lepes — so war zwischen beiden vereinbart worden — 
das Amt unentgeltlich aus, da Lepe auf das Gehalt von H am burg ange­
wiesen war. Allerdings wollte Andreoli als Resident und nicht als Agent 
angestellt werden. Er begründete seinen Wunsch damit, daß in Hamburg 
sogar ein spanischer „Minister“ als diplomatischer Vertreter des spanischen 
Königs akkreditiert war und er sich als Resident für die hanseatischen 
Angelegenheiten unter den damaligen Zeitumständen weit besser ein- 
setzen könne60. Der Senat in Ham burg gab dem Wunsche Andreolis unter 
der Bedingung nach, daß er nur dann  von den für ihn als Residenten aus­
gestellten Papieren Gebrauch mache, wenn er sicher sei, daß seine A n­
erkennung keine Schwierigkeiten bereiten w erde61. Doch als Andreoli so­
gar Ministerresident werden wollte, meldeten die Städte ihre ernsten 
Bedenken gegen diesen Wunsch a n 62. Sie stimmten schließlich zu; denn der 
Titel Ministerresident war zwischen dem kaiserlichen Gesandten und dem 
spanischen Staatssekretär Manuel Godoy als Term inus medius zwischen 
denen eines bevollmächtigten Ministers, den der spanische Vertreter in

57 Ebd., Nr. 17.
58 V gl. ebd., B.9.b.4.a.3.f., N r. 5, 16, 17. A ndreoli erhielt auch noch verschiedene 

andere Empfehlungsschreiben.
59 Ebd., N r. 18.
60 Ebd., N r. 16, 22, 10 u. 11. —  D er kaiserliche Gesandte in M adrid war der

gleichen Meinung. Er hob hervor, daß die Vertreter, d ie den T itel eines
Agenten führten, mit geritiger Achtung angesehen und kaum von einem  M inister 
em pfangen würden. Ebd., N r. 12 u. 13.

61 Ebd., N r. 37 u. 38. — Am 2. März 1797 wurde er zum Residenten ernannt.
62 Ebd., N r. 41 u. 44. — Bremen machte darauf aufmerksam, daß der Resident

zur 3., der M inisterresident aber bereits zur 2. Klasse der Gesandten gezählt 
werde. Lübeck fürchtete, daß 1. der spanische H of Schwierigkeiten machen 
werde, 2. es zum Protest des diplomatischen Korps in M adrid, ja  sogar zum 
Streit zwischen den fürstlichen Gesandtschaften und A ndreoli kommen werde, 
wenn man ihn zum M inisterresidenten ernenne, 3. A ndreoli ein höheres Gehalt 
fordern werde, was dann die anderen hanseatischen Vertreter im Ausland  
ebenfalls beantragen würden. A ndreoli und der Ham burger Senat konnten 
diese Bedenken zerstreuen. Vgl. ebd., N r. 41, 52, 51 u. 55.



Hamburg, Orozco, führte, und eines Residenten ausgehandelt worden. 
Godoy wollte Andreoli sogar als bevollmächtigten Minister ernannt sehen, 
was Andreoli wegen des damit verbundenen nötigen Aufwands ab lehnte63. 
H am burg glaubte, daß die Ernennung Andreolis zum Ministerresidenten 
den Hansestädten zur Ehre und zum N utzen  gereichen w e rd e 64.

Andreoli erreichte ohne jede Schwierigkeit seine Akkreditierung als 
Ministerresident; denn er oder der kaiserliche Gesandte war ein guter 
Freund Godoys. Dieser teilte ihm deshalb noch am Tage der Sitzung, in 
der der König Andreoli anerkannt hatte, und vor Ausstellung des offiziel­
len Exequaturs, das vom 12. September 1797 datiert ist, die Annahme mit. 
In seiner Eigenschaft als Ministerresident konnte Andreoli auch, wie ihm 
Godoy gleichzeitig mitteilte, asistir al Circo del Rey, como los demas E m - 
bajadores y  M inistros guardando el rango que le pertenece en esta clase65.

Mit der Akkreditierung Andreolis als Ministerresident wurde für immer 
der Titel Agent für die hanseatischen Vertreter in M adrid abgeschafft. 
Alle Nachfolger standen im Range eines Ministerresidenten, bis 1837 die 
Ministerresidentur in ein Generalkonsulat umgewandelt w u rd e66. Dies 
kann zunächst einmal darauf zurückgeführt werden, daß  die Nachfolger 
Andreolis ebenfalls Mitglieder der kaiserlichen Gesandtschaft in M adrid 
waren. Außerdem wird es keine besondere Anstrengung gekostet haben, 
die Anerkennung als Ministerresident zu erreichen, nachdem der Posten 
einmal geschaffen war.

Die Anerkennung Andreolis, die, wie wir sahen, zum großen Teil auf 
seine Beziehungen zum Hofe zurückzuführen ist, zeigt aber auch, daß 
Spanien den Hansestädten, besonders Hamburg, infolge ihrer Bedeutung 
als internationale Handelsplätze in seiner Außenpolitik einen bedeu­
tenderen Rang zuerkannte als früher. Ferner wird der Umstand eine Rolle 
gespielt haben, daß Spanien in Hamburg durch einen „M inister“ und einen 
Generalkonsul vertreten war.

Mit Andreoli begann zugleich die Reihe der hanseatischen Vertreter in 
M adrid, die hauptamtlich Sekretäre an der kaiserlichen Gesandtschaft 
waren. Durch diese Personalunion waren die Hanseaten weit mehr als 
bisher dem Schutz der kaiserlichen Gesandtschaft anbefohlen, was sich ge­
rade in der damaligen Zeit, z. B. bei Prisenfällen, sehr günstig auswirkte. 
Ferner stieg damit das allgemeine Interesse der Gesandtschaft an allen 
Fragen, die für die Hansestädte von Belang waren. Außerdem konnte sich 
ein hanseatischer Vertreter, der sich des Schutzes durch den kaiserlichen 
„M inister“ sicher war, ganz anders durchsetzen als ein Agent.

Aber diese enge Verbindung hatte auch Nachteile. Der kaiserliche G e­
sandte und damit der W iener Hof erhielten nun tieferen Einblick in das

03 Ebd., N r. 44, 51 u. 52.
64 Ebd., N r. 55.
65 Ebd., Nr. 62.
60 Lappenberg. 529.
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Spaniengeschäft, besonders von Hamburg; das der beiden anderen Städte 
war für die W iener Regierung nicht so interessant. Dies war für Hamburg 
um so lästiger, als der Kaiser sich seit langem bemühte, den deutschen 
Export nach Spanien über Triest und Fiume zu leiten67. Ferner bestand 
die Gefahr, daß die Hansestädte sich bei Verstimmungen oder gar Kon­
flikten zwischen W ien und M adrid großen Schwierigkeiten aussetzten und 
mittelbar in derartige Streitigkeiten hineingezogen wurden. Von Nachteil 
war auch, daß jeder Wechsel auf dem Posten des Sekretärs der kaiserlichen 
Gesandtschaft notwendig den des hanseatischen Ministerresidenten mit 
sich brachte68. Dieser Fall tra t leider sehr bald ein, da Andreoli wegen 
seiner conduile [>eu convenable beim spanischen Hof in Ungnade fiel, der 
daraufhin um Andreolis Abberufung beim Kaiser und bei den Hanse­
städten nachsuchte60.

Diesem Verlangen kamen die Hansestädte am 4. September 1805 nach, 
obwohl sie es bedauerten, daß sie einen sehr an ihren Fragen interessierten 
Vertreter verloren70. Die Tätigkeit Andreolis muß, soweit das aus den 
in Bremen vorhandenen Berichten zu entnehmen ist, für die Hansestädte 
vorteilhaft gewesen sein. Seine freundschaftlichen Beziehungen zu einfluß­
reichen Personen der M adrider Regierung nutzte er verschiedentlich aus, 
um den Ausgang von Prozessen hanseatischer Kaufleute vor spanischen 
Gerichten zu beeinflussen oder gekaperte Schiffe wieder zurückzuerhalten71. 
Sein Interesse an den für den Handel wichtigen Fragen ersieht m an aus 
seinen Berichten, die zeigen, daß er meist gut informiert war. Sie sind 
ausführlich und sachlich. Daß auch in ihnen ständig die Bitten um Gehalts­
erhöhung auftauchen, ist nach dem, was wir von Lepe darüber gehört 
haben, nur verständlich72.

67 V gl. dazu Pohl, 126 u. 221 f.
68 V gl. Fink, 123 f.
69 StA Bremen, B.9.b.4.a.3.f, Nr. 265; Schreiben der spanischen Regierung an 

Rechteren v. 5. 8. 1805. Archivo H istorico N acional, M adrid (künftig: A H N ), 
Estado 61882; StA Hbg., CI. VIII, Nr. X , 1S05, 28. 8.

70 StA Bremen, B.9.b.4.a.3.f, N r. 238, 242, u. StA Hbg., CI. V III, N r. X , 1805, 
28. 8. — Vgl. dazu auch Stichwort A ndreoli bei Pohl, 356. — D a die H anse­
städte Andreoli noch vor dem Kaiser rekreditierten, führte er m it Erlaubnis 
des spanisdien H ofes, die v. 29. 11. 1805 datiert ist, bis zu seiner Abberufung 
durch den Kaiser im Februar 1806 die Geschäfte für die H ansestädte ohne 
diplomatischen Rang fort. StA Bremen, B.9.b.4.a.3.f, Nr. 238, 240 u. 242.

71 Pohl, 92 f.
72 Bis zum Tode Lepes erhielt A ndreoli lediglich die Ausgaben von den Städten 

ersetzt. Außerdem zahlten Ham burg und Bremen je zur H älfte die Miete 
für Andreolis Haus, die jährlich ca. 770 Gulden betrug (StA Bremen, 
B.9.b.4.a.3.f, Nr. 55, 91, 120, 2 u. a.). Nach Lepes T od  bat A ndreoli die 
Städte, ihm gem einsam  ein G ehalt von jährlich 5000 Mark Banco zu ge­
währen, wovon er auch a lle  Ausgaben bestreiten w ollte. Lübeck und Bremen 
lehnten ab und ersetzten ihm auch weiterhin nur die Ausgaben, die er für 
jede der Städte hatte. Flamburg dagegen gewährte ihm ein jährliches G e­
halt von 3 000 Mark Banco (StA Bremen, B.9.b.4.a.3.f, N r. 198, 217, 247 
u. 261). W ie seine Vorgänger, so erhielt auch er bei besonderen Anlässen  
Geldgeschenke der Städte (vgl. StA H bg., CI. VI, N r. 6, V ol. 4, Fasz. lb).
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Mit der Abberufung Andreolis endet die hier betrachtete Epoche. 
Sein Nachfolger, Wilhelm Ferdinand (de) Gennotte, t ra t  erst 1807 sein 
Amt als hanseatischer Ministerresident a n 73. Bremen und Lübeck hatten 
nämlich gewünscht, den Posten unbesetzt zu lassen. A uf Drängen H am ­
burgs, das wegen seiner individuellen Verhältnisse die Stelle nicht vakant 
lassen wollte, wurde dann Gennotte besta llt74.

2. D i e  K o n s u l a t e
Die Bedeutung einzelner Konsulate war für das Spaniengeschäft der 

Hansestädte viel größer als die der „Agentie“ bzw. Ministerresidentur in 
Madrid. Deshalb legte Hamburg bei der Besetzung dieser Vorposten sei­
nes Handels im Süden Europas größten W ert darauf, daß erfahrene Kauf­
leute Konsuln wurden. Praktisch wirkte sich das so aus, daß nahezu alle 
hanseatischen und hamburgischen Konsuln in Spanien in der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts Mitglieder der hanseatischen „N ation“ in 
dem betreffenden Hafen waren, in dem sie dann Konsuln wurden. A ußer­
dem verlangte die spanische Regierung, daß die Konsuln Bürger einer der 
Hansestädte waren. Die meisten Konsuln waren Ham burger Bürger, die 
sich in Spanien als Kaufleute etabliert hatten. Dies erklärt sich daraus, 
daß die W ah l der hamburgischen und hanseatischen Konsuln durch die 
Adm iralität  in Hamburg vorgenommen wurde. Außerdem hatten die 
Hamburger Kauf leute insofern Einfluß auf die W ahl, als die Commerz­
deputation in einem W ahlaufsatz dem Senat die Kandidaten für die Kon­
sulatsposten vorschlug und auch zu den betreffenden Personen Stellung 
n ahm 75. Diese Vorschläge leitete der Senat an die A dm iralität  weiter, die 
dann den Konsul wählte, den der Senat daraufhin als hamburgischen Kon­
sul bestätigte. Erst danach bat H am burg die beiden Schwesterstädte, der 
W ahl beizutreten, wenn der Gewählte als hanseatischer Konsul bestallt 
werden sollte. Nach deren Zustimmung fertigte Lübeck im Nam en der 
Hansestädte die Papiere aus, wie es sie für den Agenten ausstellte76.

73 Vgl. StA Bremen, B.9.b.4.a.3.g: D ie Ernennung erfolgte am 29. 1. 1807. G. blieb 
bis 1810 im Amt. — Vgl. dagegen: Fink, 124.

74 Ham burg an Lübeck v. 24. 10. 1806, Bremen an Lübeck u. H am burg v. 4. 10. 
1806. StA  Bremen, B.9.b.4.a.3.g. — D ie wahren Gründe, w eshalb die beiden  
Städte gegen eine W iederbesetzung der M inisterresidentur eingestellt waren, 
dürften einm al in ihrem geringen H andel mit Spanien zum dam aligen Zeit 
punkt und andererseits in den Unkosten, die die Vertretung mit sich brachte, 
gelegen haben.

75 Hierzu und zum Folgenden vgl. Baasch, Bd. 1, 429; Comm erzbibliothek H am ­
burg (künftig: CB Hbg.), N ucleus des Protokolls der Comm erzdeputation v.
1. 9. 1741; Pohl, 1 5 ff.; Hermann Langenbedk, Anm erkungen über das H am - 
burgische Schiff- und See-Recht, w ie solches in den X III , . . .u n d  X I X  T ituln  
des ändern T heils Stadt-Buchs en th a lten . . . ,  Ham burg 1740, 317, § 31; Beneke, 
11 f.

70 Soetbeer, 86.
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In M adrid übergab der hanseatische Vertreter oder ein privater Ver­
trauensmann des neu ernannten Konsuls dem spanischen Hof die Papiere 
und suchte möglichst schnell die Anerkennung zu erreichen, die manchmal 
allerhand Unkosten verursachte. Die Annahme erfolgte meist ohne Schwie­
rigkeiten; bei einigen sah der spanische Hof über manchmal geforderte 
Bedingungen für die Zulassung hinweg, bei anderen dagegen lehnte er 
eine Annahme ab.

Die Bezahlung der Konsuln war nur bei einigen Konsulaten üblich und 
erfolgte durch die Adm iralität in Hamburg. Außerdem erhielten sie A b­
gaben von den hanseatischen Schiffen77.

a) C a d i z
Das hanseatische Konsulat in Cadiz, das noch bis in die zweite Hälfte 

des 18. Jahrhunderts das Monopol des Handels mit den spanischen Kolo­
nien in Ubersee innehatte und auch danach seinen internationalen Rang 
als Umschlagplatz für den Amerikahandel nicht verlor, w ar der Bedeutung 
des Platzes für den hanseatischen, besonders hamburgischen, Spanienhan­
del entsprechend stets einer der wichtigsten Posten der Vertretungen der 
Hansestädte im Ausland. Die frühe Einrichtung dieses Konsulats (1668 
oder gar 1650?) erklärt sich aus diesem Umstand. Ham burg legte daher 
großen W ert  darauf, daß dieses Konsulat möglichst ständig und gut be­
setzt war. Handel und Schiffahrt nach und von Cadiz sowie die hanseati­
schen Kaufleute in Cadiz, die meist Korrespondenten der Ham burger H äu ­
ser waren, sollten dauernd unter dem Schutz eines Konsuls sein. Deshalb 
ist es auch nicht verwunderlich, daß H am burg dem Konsul in Cadiz das­
selbe Gehalt gewährte wie dem Agenten in M adrid. Außerdem hatte erste- 
rer noch Einnahmen durch die Konsulatsgebühren78.

Trotz der Wichtigkeit des Postens war er seit 1731 erstmalig vakan t79. 
Der holländische Konsul in Cadiz hatte auch die Vertretung der hambur­
gischen Kaufleute, vielleicht sogar aller hanseatischen, mit übernommen, 
ohne daß er unseres Wissens zum Konsul ernannt worden war. Als er 1741

77 N adi Soetbeer, 86, betrugen die Konsulatsabgaben, d ie „mißbräuchlich“ in 
spanischen und portugiesischen H äfen  „als Usanz zur G eltung gekommen 
w aren“, gewöhnlich lU °/o vom W ert der Ladung der Schiffe. — Ü ber die A uf­
gaben der Konsuln vgl. Pohl, 15 f.

78 Konsul Eiffler wurde von der A dm iralität das gleiche G ehalt zugebilligt wie 
Conty und anfangs auch Lepe, näm lidi jährlich 400 Reichstaler, obwohl doch 
die Repräsentationspflichten am M adrider H ofe w eit mehr Unkosten verur­
sachten. Vgl. Hamburg an Lübeck v. 9. 5. 1742. StA  Bremen, B.9.b.4.a.l.c. — 
Bremen und Lübedc zahlten nichts.

79 Zum gesamten Abschnitt vgl. Lappenberg, 526 f. — Über die N achfolge des 
1731 zurückgetretenen Konsuls Caspar Tamm herrschen einige Unklarheiten. 
Sicher ist jedoch, daß der als Nachfolger gew ählte N ikolaus M agens nie 
ernannt wurde und auch nicht sein Am t antrat. V gl. Baasch, Bd. 1, 429; Archiv 
der Hansestadt Lübeck (künftig: StA  Lübeck), Nachlaß H agedorn, N r. 10, 
Bl. 991; Hamburg an Bremen v. 6. 4. 1731. StA Bremen, K .l.m .2.S.3.: Poniso; 
CB Plbg., Nucleus des Protokolls der Commerzdeputation v. 19. 7. 1741.
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eine weitere Vertretung ohne Bezahlung ablehnte, war H am burg  der M ei­
nung, es sei besser, wenn ein Konsul von hiesiger (Hamburger) N ation  ein­
gesetzt werde. Man blieb bei dieser Auffassung, obwohl der holländische 
Konsul seinen Entschluß än d e r te80. Daher wurde im Mai 1742 der in Cadiz 
lebende Ham burger Kaufmann Theodor Eberhard Eiffler zum hanse­
atischen Konsul ernannt. Eiffler war mit W ilhelm Magens seit Jah ren  Chef 
und Associe des in Cadiz etablierten Kom m andits des großen Ham burger 
Handelshauses Stenglin81. Er erhielt seine Anerkennung nicht, weil, wie 
Conty erfahren haben wollte, sie einer königlichen Verordnung zuwider­
laufe, nach der kein Kaufmann an dem Orte Konsul werden könne, in dem 
er wohne und Handel tre ibe82. Tatsächlich aber war ein anderer Grund 
für die Ablehnung Eifflers entscheidend; denn der fast gleichzeitig er­
nannte Kaufmann Beetz aus Malaga und später auch Konsul Steetz w ur­
den anerkann t83. Die Junta  de Extranjeros  hatte ermittelt, daß Eiffler 
bereits über zehn Jahre  als Kaufmann in Cadiz lebte. Damit, so meinte 
sie, habe er die naturaleza und vecindad en estos Reynos (Spanien) e r ­
worben und müsse como Vassallo de S. M. betrachtet w erden84. Eiffler 
w ar also nach den spanischen Gesetzen durch seinen langen Aufenthalt in 
Spanien nicht mehr Ham burger Bürger, sondern spanischer U n te r ta n 85. 
Als solcher konnte er nicht Konsul der Hansestädte werden.

Interessant ist jedoch, welche Bedingungen Conty für die Anerkennung 
eines Konsuls angab: Die betreffende Nation muß bereits früher an dem 
Ort durch einen Konsul vertreten gewesen sein, an  dem sie einen Konsul 
anstellen will. Der Konsul muß na tif et sujct de la meine nation  sein, die 
er vertritt. Außerdem wird verlangt, daß er n a y e  jamais reside, n i fa it 
aucun Etablissement n i aucun commerce au meme l ie u 86. W ährend  der 
spanische Hof um die Mitte des 18. Jahrhunderts  auf der E inhaltung der

80 CB Hbg., N uclei der Protokolle der Commerzdeputation v. 19. 7. u. 1. 9. 1741.
81 StA  Hbg., CI. V III, N r. X, 1742, 9. 5.; CI. VI, Nr. 15, Vol. 1, Fasz. la , 

Bl. 163; Lübeck an Bremen v. 17. 5. 1742. StA Bremen, B .9.b .4.a.l.c; vgl. auch 
Repertorium der diplomatischen V er tr e ter ..., Bd. 2, 173, u. Stichwort Eiffler 
bei Pohl, 356.

82 StA Hbg., CI. V III, N r. X, 1743, 6. 11., 1745, 5. 2. — Eiffler kehrte 1750 
m it M agens nach Ham burg zurück, wurde vom Kaiser geadelt und zum Rat 
ernannt. A ls er 1788 starb, hinterließ er ein Vermögen von ca. 500 000 Mark. 
V gl. StA Hbg., CI. VI, N r. 15, Vol. 1, Fasz. la , Bl. 163.

83 Nach Angaben der Commerzdeputation hatte man bisher von keinem Konsul 
verlangt, daß er keinen H andel treibe. CB Hbg., N ucleus des Protokolls d. 
Commerzdeputation v. 6. 11. 1743.

84 U rteil der Ju n ta  de  E x tra n jero s  (ohne Datum ). AG S, Estado 7596.
85 Durch Gesetz v. 8. 3. 1716 war bestimmt worden, daß u. a. derjenige als vecino  

der spanischen Monarchie zu betrachten sei, que mora diez anos con casa
pob lada  en estos R eynos. N ovfsim a R ecopilacion de las Leyes de Espana, 6
Tomos, Madrid 1805— 1807, T. III, Libro VI, Tftulo X I, Ley III, 166 f.

88 StA Hbg., CI. VI, Nr. 6, Vol. 5a, Fasz. 6, Inv. 1, Bl. 13. — D ie Bestimm ung  
über die N ation  des Konsuls stammte aus dem Vertrag zwischen Spanien und 
Karl VI. Der Konsul der N iederlande in Barcelona wurde nicht bestätigt, 
weil er Schweizer war. V gl. StA Bremen, B.9.b.4.a.l.d , Nr. 11.
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ersten und zweiten Bedingung bestand, hatte er die dritte Forderung auf­
gegeben. Gegen Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts  ver­
zichtete er auch auf die Durchsetzung der ersten beiden Forderungen.

Immerhin hielt sich Hamburg bei der Bestallung des Nachfolgers von 
Eiffler an die von Conty berichteten Bedingungen. Dem Ham burger A n­
dreas Dathe übertrug man am 16. August 1745 das hanseatische Konsulat, 
nachdem er sich verpflichtet hatte, keinen Handel zu treiben. D afür  ge­
währte ihm Ham burg neben dem jährlichen Gehalt von 400 Reichstalern 
Banco noch einen außerordentlichen Zuschuß von 800 M ark Banco jä h r ­
lich87. Außerdem sollte er an Konsulatsgebühren einen Real per Dukat 
von der Fracht und 100 Reale für sich sowie 80 für den Vizekonsul von 
jedem hanseatischen in Cadiz einlaufenden Schiff e rha lten88.

W ährend man in M adrid von Dathe Bescheinigungen darüber verlangte, 
daß er hanseatischer Bürger sei und die Hansestädte zur Zeit Karls II. 
Konsuln in Cadiz hatten, die Junta de Extranjeros  sich auch genau über 
ihn beim Gouverneur in Cadiz informierte, fragte ihn dann in Cadiz nie­
mand nach all diesem und auch nicht danach, ob er Handel treibe oder 
nicht89.

Konsul Dathe übernahm das Amt zweifellos mit den ernstesten Absich­
ten, übte es aber nur kurze Zeit aus. Da er bereits in M adrid viele Aus­
gaben gehabt hatte, wo er sich zur Übergabe des Beglaubigungsschreibens 
länger aufgehalten h a t te 90, der Lebensunterhalt und die Verpflichtungen 
in Cadiz ebenfalls viele Unkosten verursachten, benötigte er ein höheres 
Gehalt, weil ihm der Handel untersagt war. Nach verschiedenen Bitten an 
den Senat in Hamburg, ihm das Gehalt zu erhöhen und ihm die Erhöhung 
der Konsulatsgebühren zu gestatten, versprach ihm dieser A bhilfe91. Dathe 
wiederholte seine Bittgesuche und bat schließlich 1747 um seine Entlas­
sung. weil er mit 2000 Mark Gehalt nicht auskam 92. Über die Erhöhung 
seiner Konsulatsgebühren hatte sich die H am burger Kaufmannschaft durch 
die Commerzdeputation schon im August 1746 beschwert93. W ahrschein­

87 StA  H bg., CI. V III, N r. X , 1745, SO. 6.; Bremen an Ham burg v. 19. 7. 1745. 
StA  Bremen, B .9.b .4.a.l.c u. d, Nr. 1 u. 2; A G S, Estado 7596. —  D athe ist 
Verfasser des „Essai sur l ’histoire de H am bourg“. Vgl. Lappenberg, 526 f.

88 StA Hbg., CI. V III, N r. X , 1745, 6. 8.
89 StA  Bremen, B.9.b.4.a.l.d , Nr. 4—6, 11; AG S, Estado 7596.
00 D ie  Bestätigung Dathes erfolgte erst im Februar 1746.
01 V gl. StA Bremen, B.9.b.4.a.l.d , Nr. 17; StA Hbg., CI. V III, N r. X , 1746, 15. 7., 

u. CI. VI, Nr. 6, V ol. 5a. Fasz. 6, Inv. 1, Bl. 8.
92 Das Rekreditiv wurde vor dem 18. 10. 1748 ausgestellt. V gl. StA  Bremen, 

B.9.b.4.a.l.d , N r. 14, 15 u. 17; StA Hbg., CI. V I, Nr. 6, Vol. 5a, Fasz. 6, 
Inv. 1, Bl. 8. —  Bereits im Herbst 1746 teilte er mit, daß er von seinem  
G ehalt die den Cadizer Ministris zu offerierendefi Geschenke nicht bestreiten  
könne. Vgl. StA Hbg., CI. V III, Nr. X , 1746, 3. 10.

03 Baasch, Bd. 1, 424, gibt an, daß die Commerzdeputation sich schon im Januar 
1744 gegen die Ernennung dieses Literaten gew andt habe, der nichts vom  
Geschäft verstehe. D ies ist zumindest zeitlich falsch, da 1744 noch nicht über 
D athe gesprochen wurde. W eiterhin führt B. an, der Senat habe D athe auf
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lieh konnte er daher auch nur wenige seiner in den A nm erkungen über 
das Reglem ent fü r  die Consules der Niederländischen N ation in Spanien 
geäußerten Gedanken verwirklichen94.

H am burg wollte den Posten bei jetzigen beschwerlichen Conjuncluren  
nicht unbesetzt lassen und wählte den in Cadiz lebenden Ham burger Kauf­
mann Joachim W ilhelm Steetz zum Nachfolger Dathes. Er wurde am 6. 
November 1748 zum hanseatischen Konsul ernannt und im F rüh jah r  1749 
vom spanischen König anerkannt. Ihm verbot man jedoch nicht wie seinem 
Vorgänger Dathe die Ausübung seines Berufs als K aufm ann95. In einer 
Instruktion teilte ihm H am burg mit, auf was er besonders zu achten habe. 
Vor allem sollte er über die Einhaltung der den Hanseaten 1648 gewähr­
ten Privilegien durch Spanien wachen. Hamburg wünschte auch, daß keine 
Nation, besonders nicht Holland, vor ihm in Spanien bevorzugt werde. 
Der Kaufleute und Schiffe möge er sich besonders annehmen. Ausführliche 
Berichte über die für Handel und Schiffahrt wichtigen Neuerungen sollte 
er einsenden. Allen Gouverneuren und anderen spanischen Beamten sollte 
er Hamburgs Gunst bezeugen und sie auf die vorteilhafte Lage Hamburgs 
sowie den Nutzen eines regen Güteraustausches zwischen beiden Staaten 
aufmerksam machen. Ham burg wünsche besonders die Erhaltung des A m e­
rikahandels. Es werde sich nie in Handelsprojekte einlassen, die Spanien 
schädlich sein könnten96.

Auch Steetz, der zur Zufriedenheit der Städte sein Amt ausgeübt zu 
haben scheint, blieb nur kurze Zeit Konsul. Er bat, da er von seinem U r ­
laub in H am burg nicht mehr nach Cadiz zurückzukehren wünschte, im 
Herbst 1761 um seine Entlassung97. Der am 25. Februar 1760 zum In ter­
ims- und Vizekonsul ernannte Franz Riecke, der während der Abwesen­
heit von Steetz m it B eyfall der Kaufmannschaft sein Am t ausgeübt hatte, 
wurde am 11. Dezember 1762 zum Nachfolger von Steetz e rn a n n t98. 
Riecke, Sohn des Hamburger Senators Riecke, lebte schon seit zehn Jahren

Grund einer Beschwerde der Commerzdeputation vom Jahre 1746 abberufen. 
Tatsächlich aber trat D athe freiw illig  zurück. A llerdings hatte die Commerz­
deputation 1745 den Wunsch geäußert, man möge D athe m itteilen , daß die 
Konsulatsgebühren einen Real per Dukat der Fracht und von jedem  Schiff 
100 Reale für den Konsul und 80 für den Vizekonsul betrügen. V gl. StA  
Hbg., CI. V I, Nr. 6, Vol. 5a, Fasz. 6, Inv. 1, Bl. 7.

94 StA Bremen, B.9.b.4.a.l.d , Nr. 19; vgl. auch Nr. 17. In diesen „Anm erkungen“ 
hatte er die Fragen der Konsulatsgebühren, der Beiträge für eine N ation a l­
kasse, aus der Geschenke, Zuschüsse für arme Hanseaten u. dgl. bezahlt werden  
sollten, erörtert und dabei Vergleiche mit den Einnahm en der übrigen aus­
ländischen Konsuln in Cadiz gezogen.

95 V gl. StA Hbg., CI. VI, N r. 6, V ol. 5a, Fasz. 6, Inv. 1, Bl. 8, u. StA  Bremen, 
B.9.b.4.a.l.e, Nr. 1— 4; Stichwort Steetz bei Pohl, 361.

90 StA Hbg., Hanseatisches Konsulat, Cädiz 1.
97 Ebd., CI. V III, N r. X , 1761, 25. 9. — Steetz erhielt noch vor dem 11. 2. 1762 

das Rekreditiv.
98 StA  Bremen, B .9.b .4.a.l.f, N r. 1, 17, 18; AG S, Estado 7476; Stichwort Riecke 

bei Pohl, 360.
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als Kaufmann in Cadiz. Er genoß einen guten Ruf, und man lobte seine 
E r fa h ru n g " .  Zweifellos war Riecke der bedeutendste Konsul der Hanse­
städte in Cadiz während des 18. Jahrhunderts. Als guter Kenner Spaniens 
und der Mentalität der Spanier sowie als erfahrener Kaufmann war er 
für diesen Posten sehr geeignet. Er setzte sich stets mit großer Energie und 
echtem Interesse, aber auch auf sehr geschickte Weise überall für die Be­
lange der Hansestädte ein. Sein gutes, teilweise sogar freundschaftliches 
Verhältnis zu den spanischen Behörden kam ihm dabei sehr zugute. Dies 
war in einer Zeit großer wirtschaftlicher Umwälzungen, wie sie die Regie­
rungszeit Karls III. mit sich brachte, um so notwendiger. Ihm verdanken 
wir auch eine Fülle handelspolitischer Nachrichten, die er während seiner 
mehr als 30jährigen „Dienstzeit“ den Hansestädten übermittelte, und zwei 
aufschlußreiche Instruktionen.

Die erste, 1782 verfaßte Instruktion ist eine Zusammenstellung von 
Verhaltensmaßregeln für die Kapitäne und die Besatzung der hanseati­
schen Schiffe, die in Cadiz anlegten. Sie erläutert im einzelnen, wie sich 
Schiffer und Schiffsvolk verhalten sollten, um sich vor Streitigkeiten und 
Schäden zu bewahren und um eine schnelle Abwicklung aller Formalitäten 
zu gewährleisten100.

Die zweite, wahrscheinlich 1786 abgefaßte Instruktion ist eine interne 
Dienstanweisung über die konsularischen Aufgaben und zugleich ein 
praktischer Ratgeber für jeden Interimskonsul und eventuellen Nachfol­
ger Rieckes. Er verfaßte sie aus Anlaß einer 1787/88 durchgeführten 
Deutschlandreise für seine Vertreter, die Deputierten der hanseatischen 
„N ation“ in Cadiz, Joachim Kähler und Johann Georg W ib e l101.

Einige darin angeführte Punkte seien in diesem Zusammenhang kurz 
betrachtet. Wie die Instruktion von Ham burg für Konsul Steetz besonders 
die Erhaltung der den Hansestädten 1648 gewährten Privilegien betonte, 
so empfahl Riecke seinen Nachfolgern die häufige Lektüre der Verträge 
und der im Consulat Protocoll dazu gegebenen Beispiele. Auch er wies 
auf die Gleichstellung der Hansestädte mit den N iederlanden hin. Bei 
der Verletzung von Privilegien durch die spanische Regierung solle man 
bei der zuständigen Stelle protestieren und bescheiden sein Recht fordern. 
Viele den anderen Nationen gewährten Vorrechte seien verblaßt und wür­
den nicht mehr beachtet, obwohl sie nie widerrufen wurden. Die Hanse­
städte hätten keinen Grund, sich zu beklagen. Es müsse betont werden, 
daß einzelne Personen manchmal unbedacht gehandelt hätten.

09 V gl. StA  Bremen, B.9.b.4.a.l.e, N r. 22; StA Hbg., CI. V III, N r. X , 1760, 14. u. 
28. 1. u. 4. 2.

100 StA  Hbg., Hanseatisches Konsulat, Cadiz 8. — D iese Instruktion galt auch 
noch unter Konsul Fesser.

101 Ebd., Cadiz 1. — Über Rieckes Reise vgl. StA Bremen, B .9.b .4.a.l.f, Nr. 27, 
28, 31, 32, 34—36 u. 44. — Kurz nach seiner Rückkehr nach Cadiz reichte 
Riecke im Februar 1789 ein Demissionsgesuch ein, das er im Juni 1789 wieder 
zurüdczog.



Auftretende Schwierigkeiten sollte der Konsul möglichst durch V erm itt­
lung zu beseitigen suchen. Das sei besser, als es erst zu einem Aufsehen 
erregenden Verfahren kommen zu lassen. Je weniger wir aber im  Stande  
sind uns durch Gewalt Recht zu verschaffen, m it so viel mehr Behutsam keit 
und Bedacht müssen dergleichen Di?ige gehandhabet werden. Deshalb hielt 
es Riecke für nötig, sich zu befleißigen, mit dem Gouverneur von Cadiz, 
auch wenn dieser in Zukunft nicht mehr der Juez Conservador der H anse­
städte sein sollte, dem Kommandanten der königlichen Rentas, dem K a­
pitän der Bucht, dem Präsidenten der Casa de la Contrataciön, dem Prior 
und den Consules des Tribunals des Consulado, vor dem alle Prozesse 
der Hanseaten in erster Instanz abgewickelt wurden, und schließlich allen 
spanischen und fremden Chefs ohne in einer gar zu großen Fam iliarität 
zu gerathen, in gutem Vernehm en zu stehen und sich bei denenselben ein 
gewisses Zutrauen zu erwerben. Bei schriftlichen oder mündlichen Vor­
stellungen solle m an nach gründlichen Überlegungen m it Freundlichkeit 
und Bescheidenheit sowie mit guten Argumenten sein Recht suchen. H arte  
Ausdrücke und unzeitige Drohungen  schadeten nur der Sache und blieben 
erfolglos. Andere Nationen könnten bei der spanischen alles m it G elindig­
keit, nichts aber m it Stretige erreichen, wenn auch in Cadiz fast im m er gute 
W orte m it etwas G eld begleitet werden müssen.

Bei schwierigeren Problemen sollte sich der Konsul beim kaiserlichen 
Generalkonsul oder gar beim Gesandten des Kaisers in M adrid Rat holen. 
Josef II. habe seine Diplomaten angewiesen, sich der Hanseaten beim spa­
nischen Hofe anzunehm en102. Riecke empfahl auch den dänischen und 
schwedischen Konsul als gute Ratgeber, die besser seien als die Advokaten, 
die die Vorgänge nur ve rw irr ten103.

In allen Angelegenheiten, die bei Hofe geregelt werden müßten, habe 
man sich der Vermittlung des Agenten zu bedienen. Von dem damaligen 
Agenten Lepe, der bereits sehr alt war, hielt Riecke nicht viel, da er weder  
edle nöthige Geschicklichkeit noch Credit und Ansehen genug  habe, bei
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102 Dem gegenüber erklärten die Senate der drei Städte, daß ihr Konsul bei 
hanseatischen Angelegenheiten zwar den kaiserlichen Generalkonsul um U n ­
terstützung bitten könne, aber dies sei nicht möglich in den Fällen, in denen 
das Kayserl. Commercium der Erblande mit dem Hämischen in Collision 
komme. Obwohl die H ansestädte Riecke für einen verständigen, thätigen und 
entschlossenen Mann hielten und seine Instruktionen lobten (vgl. StA  Bremen, 
B .9.b .4.a.l.f, Nr. 35 u. 42), glaubten sie doch einige Ergänzungen und Ä n d e­
rungen vornehmen zu müssen. Vgl. Lübeck an Riecke v. 7. 12. 1786. StA  H bg., 
Hanseatisches Konsulat, Cadiz 1.

103 Auch dabei rieten die Senate zur Vorsicht, da diese zunächst einm al darauf 
bedacht seien, den H andel ihrer N ationen  zu fördern. Ihr Rat und ihre 
V erm ittlung seien in Fragen des allgem einen H andels von Nutzen, nicht aber 
in den Fällen, in denen das Interesse ihrer eigenen Länder eine R olle spiele. 
Lübeck an Riecke v. 7. 12. 1786. StA Hbg., Hanseatisches Konsulat, Cadiz 1.
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H ofe  etwas anszuw ürken104. Riecke sandte daher viele Berichte an Lepe 
mit der Bitte, sie dem kaiserlichen Gesandten weiterzuleiten105.

Als eine der Hauptaufgaben des Konsuls bezeichnete es auch Riecke. 
daß er sich der ankommenden hanseatischen Schiffe annehme. Da bei 
der geringen hanseatischen Schiffahrt nach Cadiz kein eigener hanseati­
scher Vizekonsul, dem es oblag, alle Formalitäten für die in Cadiz 
anlegenden hanseatischen Schiffe zu erledigen, von diesen Einnahmen 
hätte leben können, hatte Riecke zur Zufriedenheit aller den hollän­
dischen Vizekonsul Carlos Hagm ann beauftragt, sich auch der hanse­
atischen Schiffe anzunehm en100. In Sanlücar nahm auf Rieckes Wunsch 
der holländische Konsul Fallon die Aufgaben eines hanseatischen Vize­
konsuls wahr. Erst 1792 wurde von Riecke für Sanlücar ein eigener 
hanseatischer Vizekonsul angestellt, der Lübecker Friedrich August Van- 
se lau107. Riecke hatte diese Vizekonsuln ernannt, ohne von den Senaten 
der Städte dazu ermächtigt worden zu sein. In  seinem Patent von 1762 
war ihm dies weder gestattet noch verboten worden. Als er die E r­
nennung Vanselaus mitteilte, berief er sich auf die allgemeine Gewohn­
heit und darauf, daß die Städte den Vorgänger Vanselaus in Sanlücar 
auch stillschweigend genehmigt h ä t te n 108.

Konsul Riecke hielt es für besonders wichtig, daß seine Nachfolger 
alle Schiffer hanseatischer Schiffe warnten, verbotene W aren  zu kaufen 
oder zu verkaufen; denn die Gesetze gegen Konterbande seien sehr 
streng. Der Konsul könne niemandem helfen, der sich dagegen ve rgehe100.

104 Vgl. StA Bremen, B .9.b.4.a.l.f, Nr. 35 u. 42.
105 D agegen aber m einten die Hansestädte, daß man mit gleicher Commerzialischer 

Vorsicht und Klugheit, mit denen man sich an den kaiserlichen G eneralkon­
sul wende, auch den kaiserlichen M inister um Rat und H ilfe  bitten müsse. 
In allen  Fragen, die nicht sofort zu entscheiden seien, solle der Konsul um 
nähere Instruktion und genaue Verhaltensm aßregeln bei den Senaten der 
Städte nachsuchen. Lübeck an Riecke v. 7. 12. 1786. StA  Hbg., Hanseatisches 
Konsulat, Cadiz 1.

100 D ie Einkünfte des Vizekonsuls bestanden in den Konsulatsgebühren, welche 
die ankommenden hanseatischen Schiffe zu zahlen hatten. Riecke forderte sie, 
da die Hansestädte nichts Näheres darüber bestimmt hatten, nach dem in 
Cadiz üblichen Brauch: 100 Reales peseta für den Konsul, 80 für den V ize­
konsul pro Schiff. Außerdem  erhielt Riecke noch von der Fracht eine bestimmte 
Summe sowie ein jährliches Gehalt von 500 Reichstalern, da er seit 1776 
keinen Handel mehr trieb. Vgl. auch StA  Bremen, B.9.b.4.a.l .f, Nr. 69, 1 u. 4.

107 D ie A ngelegenheit ist nicht ganz klar. W ährend Riecke in der Instruktion 
Fallon als Vizekonsul in Sanlücar, Hagm ann als Vizekonsul in Cadiz be­
zeichnet, nennt er 1792 Hagm ann als Vizekonsul in Sanlücar. V ielleicht nahm 
Hagm ann nach Fallon diese Stelle ein. Sicher ist, daß H agm ann 1792 starb 
und Vanselau im gleichen Jahr Vizekonsul in Sanlücar wurde. V gl. u. a. 
Riecke an Lübeck v. 13. 1. 1792. StA Bremen, B.9.b.4.a.3.e; StA Hbg., CI. VIII, 
Nr. X , 1792, 21. 3., u. CI. VI, Nr. 6, Vol. 5a, Fasz. 6, Inv. 3.

108 Lübeck an Bremen v. 21. 2. 1792. StA Bremen, B.9.b.4.a.3.e.
109 Deshalb hatte er auch 1782 die oben erwähnte Instruktion für die Schiffer 

abgefaßt, worin er darauf besonders eingeht.
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Als eine lästige Notwendigkeit sah Riecke die Geschenke an, die man 
in Cadiz am Dreikönigsfest den Beamten, allen voran dem Gouverneur, 
machte und die aus der Nationalkasse der hanseatischen Kolonie in Cadiz 
bezahlt wurden. Sie würden von diesen als eine A rt Tribut aufgefaßt. 
Dennoch hielt er sie für unumgänglich, weil dieses leider in diesem  
Lande zugleich das größte H iilfs-M itte l ist, sich das mögliche Recht zu 
verschaff en. Auf diese Weise habe man dann während des ganzen Jahres 
bei allen freien Zutritt  und werde freundlich und schnell bedient.

Besonders beschwerlich waren für einen Konsul, der zugleich Kaufmann 
war, die vielen Visiten, die er an Geburts- und Namenstagen der M it­
glieder der königlichen Familie beim Gouverneur und anderen Beamten 
zu machen hatte. Dazu kamen die Kojnplim ejit-V isiten  bei denselben 
Personen an deren und deren Frauen Namenstagen. Alle könne man, so 
meinte Riecke, nicht einhalten, aber auf keinen Fall könne m an sie alle 
abschlagen, da die Spanier großen W ert  darauf legten. Der Konsul müsse 
jedoch unbedingt mit allen bedeutenden Personen der Stadt bekannt sein.

Diese ins einzelne gehenden Erörterungen von Konsul Riecke waren 
für seine Nachfolger zweifelsohne von großem praktischen W ert. Sie 
zeigen uns zugleich, wie ernst Riecke sein Amt nahm. Sowohl mit den 
in Cadiz lebenden hanseatischen Kaufleuten als auch mit den spanischen 
Behörden und Kaufleuten stand er in engstem Kontakt, vermutlich sogar 
guter Freundschaft110.

Als Riecke am 12. August 1795 starb, war der Verlust für die Kaufleute 
in den Hansestädten und in Cadiz sehr groß, zumal sie gerade in jenen 
Zeiten einen tüchtigen und erfahrenen Konsul benötig ten111. Einen solchen 
zu finden, gelang jedoch Ham burg  nicht, weshalb es die Stelle unbesetzt 
zu lassen wünschte, zumal auch die Schiffahrt der Hansestädte nach 
Cadiz sehr unbedeutend  sei u2.

Gegen diesen Beschluß wandten sich die Deputierten der hanseatischen 
Nation in Cadiz, Bernhard H erm ann Biesterfeldt und Joachim Peter 
Hinrichsen, als Vertreter aller in Cadiz etablierten Hanseaten. Sie for­
derten eine rasche Wiederbesetzung des Konsulats, schlugen einen in 
Cadiz lebenden Hanseaten vor und begründeten ihre Forderung aus­
führlich. Sie führten unter anderem an, daß sie von der Regierung nicht 
anerkannt seien, daher z. B. auch nicht die jährliche Liste der Mitglieder 
der hanseatischen Kolonie aufstellen und an die spanische Regierung

110 Lediglich 1792 muß es zu U nstim m igkeiten zwisdien der hanseatischen „N ation “ 
in Cadiz und Riecke gekommen sein, die aber durch Verm ittlung des H am ­
burger Senats in Güte beigelegt wurden, ln  deren V erlauf erhielt Riecke 
ansdieinend einen Verweis von Hamburg. V gl. StA  Hbg., CI. V III, N r. X , 
1792, 10. 10. u. 21. 12.

111 Vgl. StA Bremen, B .9.b .4.a.l.f, N r. 47, u. StA Hbg., CI. V III, N r. X , 1795, 
28. 9.

112 StA Bremen. B .9.b.4.a.l.f, Nr. 81, u. StA Hbg., CI. V III, N r. X , 1795, 6. 11.



70 Hans Pohl

einreichen könnten, was unbedingt nötig sei, damit die Hanseaten in 
Kriegszeiten von M aßnahmen der Regierung gegen ausländische Kauf­
leute verschont blieben. Der Konsul müsse auch die Manifeste der La­
dungen bei ankommenden Schiffen unterzeichnen und beim Zoll abgeben. 
Ohne dessen Unterschrift aber seien sie ungültig. Er habe auch für 
die Privilegien der Hanseaten einzutreten und die vielen Besuche zu 
machen, wozu die Deputierten nicht die Zeit hätten. Außerdem  gebe es 
in Spanien keine „N ation“, die keinen Konsul habe. W enn  der Posten 
vakant bleibe, müßten sie sich unter den Schutz des Konsuls einer anderen 
„N ation“ begeben, womit sie die Privilegien der Hansestädte preis­
gäben m .

Dieser dringende Ruf nach einem Konsul resultierte wohl im wesent­
lichen daraus, daß die lediglich auf ihr Geschäft bedachten Kaufleute 
keine Zeit mit der W ahrnehm ung konsularischer Aufgaben vergeuden 
wollten und konnten, sondern vielmehr einen M ann wünschten, der ihnen 
in allen Fragen behilflich war und die Abwicklung ihrer Handelsunter­
nehmungen erleichterte. Der Hamburger Senat gab nach, fügte aber in 
seinem W'ahlantrag an die Adm iralität hinzu, er habe geglaubt, daß 
dieses Konsulat wenn nicht ganz eingehe, doch wenigstens vor der Hand  
füglich unbesetzt bleiben könne, da nur äußerst selten, ja  fast nie ein 
hanseatisches Schiff nach Cadiz auslaufe114.

Nach der W ahl des in Cadiz etablierten Kaufmanns Andreas Fesser 
zum Nachfolger Rieckes stellte sich heraus, daß dieser zwar der han­
seatischen „N ation“ in Cadiz angehörte, aber nicht Bürger einer der 
Hansestädte war, sondern aus dem Lauenburgischen stammte. Deshalb 
hatten der Senat und wohl auch Andreoli Bedenken wegen seiner A n­
erkennung durch den spanischen König115. Auf Bitten der Admiralität 
und auf Grund der vom Gouverneur in Cadiz geäußerten Ansicht, Fesser 
werde sofort anerkannt werden, ernannte man ihn dennoch am 21. August 
1797 zum hanseatischen Konsul. Bereits im Jan u ar  1798 wurde er aner­
kannt. 116

Aus dem sehr kurzen Konsulat von Fesser ist nur zu berichten, daß 
der von ihm zum Vizekonsul ernannte Enrique Am adeo Cartens am 
13. November 1798 offiziell vom spanischen König akkreditiert wurde. 
Dabei war ihm von der spanischen Regierung vorgeschrieben worden, 
daß er nur dann sein Amt ausüben könne, wenn Fesser krank, abwesend 
oder verhindert sei. ln Streitigkeiten zwischen Kaufleuten, Schiffern und 
Matrosen durfte er schlichtend eingreifen. Jede Einmischung in Rechts­

113 StA Bremen, B.9.b.4.a.l.g, N r. 4, u. StA Hbg., CI. V I, N r. 6, V ol. 5a, Fasz. 6, 
Inv. 1, Nr. 19 f.

114 StA H bg., CI. VI, Nr. 6, Vol. 5a, Fasz. 6, Inv. 1, N r. 16.
115 Ebd., CI. VIII, Nr. X , 1797, 1 1. u. 18. 1. sowie 10. 4.
110 Ebd., 19. 5. u. 28. 7.; Fesser an Ham burg v. 9. 2. 1798. S tA  Hbg., Hanseatisches 

Konsulat, Cadiz 1; StA Bremen, B.9.b.4.a.l.g, Nr. 1— 3, 5, 10 u. 24.
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angelegenheiten war ihm dagegen un tersag t117. Es ist dies der erste 
und einzige Fall, wenn wir von einem hanseatischen Interimskonsul in 
Malaga absehen, daß ein hanseatischer Konsul für einen Vizekonsul 
die Bestätigung in M adrid einholte.

Da das Haus Fesser & Co. in Cadiz 1799 Bankrott machte, hielt es 
Hamburg mit der Ehre des spanischen Hofes und der Hansestädte sowie 
den Aufgaben eines Konsuls, insbeondere auch mit seinen Repräsentations­
pflichten, für unvereinbar, daß Fesser weiter im Amt blieb. Fesser reichte 
daraufhin am 31. Dezember 1799 sein Gesuch um Entlassung ein, die 
am 29. Mai 1800 erfolgte118.

U nter dem am 29. Mai 1800 zum Nachfolger Fessers gewählten H a m ­
burger Kaufmann Johann August Rieß, der in Cadiz lebte und Associe 
des dort etablierten Hauses Sylingk, Lieneau, Rieß & Co. war, tauchte 
1803 die Frage der Konsulatsgebühren wieder a u f 119. Eine Beschwerde 
der Hamburger Kaufleute F. Doormann und J. C. Godeffroy, daß Rieß 
zu hohe Gebühren verlange, wurde von den Deputierten der hanseatischen 
„N ation“ zurückgewiesen. Sie stellten sich hinter ihren Konsul 12°. Leider 
übte auch Rieß, mit dessen Vertretung man wohl im allgemeinen zufrie­
den war, das Amt des Konsuls nur kurze Zeit aus, da er im Juni 1803 
s ta rb 121.

Der am 7. Januar  1804 zum Nachfolger ernannte und im Juli 1804 
vom spanischen H of anerkannte Johann Nicolaus Böhl war ein ange­
sehener Hamburger Kaufmann, der sich in Cadiz niedergelassen hatte, 
und zugleich ein berühmter L i te ra t122. W ie  Riecke setzte auch Böhl Vize- 
konsuln ein, u. a. 1805 Thomas Croker in Sanlücar. W ährend  Böhls 
Reise nach Deutschland 1805/06 vertrat ihn der Deputierte der H a n ­
seatischen „N ation“ in Cadiz, U. J. Misler. 1806 wurde er als Böhl 
von Faber in den Reichsadelsstand erhoben. Nach seiner Rückkehr nach 
Cadiz übte er das Konsulat bis zu seinem Tode am 9. November 1836 
au s123.

117 Urkunde des spanischen Königs v. 13. 11. 1798. StA Hbg., Hanseatisches Kon­
sulat, Cadiz 1.

118 V gl. ebd., Ct. V III, N r. X , 1799, 25. 11., u. 1800, 28. 2.; StA  Bremen, 
B.9.b.4.a.l.h, Nr. 2.

119 V gl. StA Bremen, B.9.b.4.a.l.h, N r. 11 — 14; S tA H b g., CI. V III, N r. X , 1801, 
30. 1.; vgl. auch Stichwort Rieß bei Pohl, 360.

120 Vgl. StA Plbg., CI. VIII, Nr. X , 1S03, 9. 5., 27. 7. u. 3. 8.
121 Vgl. u. a. ebd., 27. 7.
122 StA Bremen, B .9.b.4.a.l.i, Nr. 16, 9, u. H ans Juretschke, D ie D eutung und D ar­

stellung der deutschen Romantik durch Böhl in Spanien mit einem A nhang von  
Briefen an M artin Fernändez de Navarrete, in: Spanische Forschungen der 
Görresgesellschaft, 1. Reihe, Gesam m elte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spa­
niens, 12. Bd., Münster 1956, 147 ff.

123 V gl. Lappenberg, 527; StA  Bremen, B.9.b.4.a.l.i.; Pohl, 356, Stichwort Böhl.
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für sein Geschäft nachteiligen Zeitverlust müsse er auf sich nehmen; denn 
dafür genieße er die Achtung, die m an ihm als Konsul entgegenbringe, 
sowie einige Privilegien und Immunitäten und habe zweifellos von seinem 
Amt auch Vorteile für sein Geschäft129.

Obwohl also auch H am burg die Konsuln in M alaga nicht besoldete, 
wurden sie dennoch von der Ham burger Adm iralität wie die in Cadiz 
nach eingeholtem W ahlaufsatz  der Commerzdeputation gew äh lt130. Alle 
übrigen Fomalitäten wurden auch wie bei den Agenten in M adrid  und 
Konsuln in Cadiz erled ig t131. Die Anerkennung durch die spanischen 
Regierungen bereitete keine Schwierigkeiten, obwohl alle Konsuln Handel 
tr ie b en 132.

Die hanseatischen Konsuln133 in M alaga in der zweiten Hälfte  des 
18. Jahrhunderts  waren alle Ham burger Bürger und Kaufleute, die in

129 Lübeck an Bremen v. 11. 4. 1774, Bremen an Lübeck v. 16. 4. 1774, Hamburg 
an Lübeck v. 1. 9. 1774. StA Bremen, B.9.b.4.a.4.e u. B.9.b.2, N r. 132.

130 A ls 1762 der Senat der Comm erzdeputation das Recht zur A ufstellung einer 
K andidatenliste streitig madien w ollte, da es sich um ein hanseatisches Konsulat 
handelte, bestand die A dm iralität dennoch auf dem Wahlaufsatz der Commerz­
deputation. V gl. StA Hbg., CI. V III, Nr. X , 1761, 2. 10., 1762, 15. u. 27. 1.

131 Z .B . Papiere für Freyer v. 11. 2. 1762. StA Bremen, B.9.b.4.a.4.d. — N ur in 
der Bestätigungsakte für Konsul Beetz wird von einem Kreditiv gesprochen, 
das H am burg ausgestellt haben soll. D ies ist vermutlich ein Irrtum. Man sah 
wohl Hamburg, die bekannteste der H ansestädte, als deren Vertretung an. 
AG S, Estado 7596.

132 Konsul Beetz ließ seine Papiere durch einen privaten Verm ittler bei H ofe ab­
geben und erlangte so die Akkreditierung. V gl. StA Hbg., CI. VI, N r. 6, V ol. 5a, 
Fasz. 10a: Extr. v. Senatsprotokoll v. 8. 1. 1745. — Konsul Bahr erlaubte die 
A dm iralität, zur Erlangung seiner Bestätigung durch den spanischen König  
gehörigen Ortes einige Erkenntlichkeiten zu versprechen, die sie ihm ersetzen 
w ollte. Ob er davon Gebrauch machte, w issen wir nicht. Es ist auch unbekannt, 
ob das überhaupt nötig war. V gl. StA Hbg., CI. V III, N r. X , 1749, 24. 1. —  
D ie Anerkennung Meyers als Interim skonsul für den eine Reise antretenden  
Konsul Freyer bereitete einige Schwierigkeiten. Grim aldi teilte Lepe schließlich 
mit, der König werde in Zukunft keine Interimskonsuln b illigen, da mit diesem  
Posten zu viel Mißbrauch getrieben werde und zu vie le  Inkonvenientien  damit 
verbunden seien. Vgl. StA Bremen, B.9.b.2, Nr. 75.

133 D ie  Nam en und wichtigsten D aten seien hier kurz angegeben: Gerhard de 
la  Camp verw altete seit 1701 (?) das hanseatische (?) Konsulat, wurde am
2. 8. 1726 zum hamburgischen Konsul ernannt und am 18. 12. 1726 von  
dem spanischen König bestätigt. Anscheinend blieb er bis zu seinem Tode  
(1742) Konsul. — Hinrich Beetz, in M alaga als Kaufmann etabliert, wurde A n ­
fang N ovem ber 1742 zum hamburgischen Konsul gewählt, am 26. 7. 1743 zum  
hanseatischen Konsul ernannt und am 7. 1. 1744 von Philipp V. bestätigt (nach 
dem Repertorium der diplomatischen V e r tr e te r ..., Bd. 2, 173, überreichte er 
am 7. 7. 1744 das Beglaubigungsschreiben). W ährend seiner Reise nach H am ­
burg (1747/48) vertrat ihn sein H andelskom pagnon Hinrich Bahr. Im Herbst 
1748 suchte Beetz um seine Entlassung nach. — Hinrich Bahr wurde im Herbst 
1748 zum hanseatischen Konsul ernannt und am 28. 2. 1749 vom  spanischen 
König approbiert. Im Juli 1761 bat er um die Erlaubnis zu einer Reise nach 
Plamburg, einige Monate später um seine Entlassung, w eil er für immer nach 
Ham burg zurückkehren w ollte. Am  1 1 .2 . 1762 wurde er entlassen. — Johann  
G iese Freyer war seit vielen Jahren Nachfolger Bahrs in dem Handelshaus 
Beetz, Bahr & W endorff. Er wurde am 11. 2. 1762 zum hanseatischen Konsul
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Malaga ein eigenes Handelshaus besaßen oder an einem anderer Bürger 
aus den Hansestädten beteiligt w a re n 134. Dabei handelte es sich meist 
um angesehene Häuser. M an wählte deshalb nur Kaufleute für diesen 
Posten aus, weil man in den Hansestädten der Meinung war, daß sie 
nicht zur Erhaltung der Privilegien angestellt waren — dafür  hatte 
man den Agenten in M adrid  — , sondern wegen Schiffahrt und Handel. 
Dementsprechend war auch die Berichterstattung der Konsuln in Malaga 
selten und befaßte sich lediglich mit lokalen Handelsfragen. Sie schrieben 
nur, wenn etwas Außergewöhnliches vorgefallen w a r 135.

Mit Ausnahme von Konsul Meyer, der 34 Jahre  lang als Konsul 
tätig war, übten alle das Am t des Konsuls für einige Jah re  aus und 
kehrten dann nach H am burg zurück, wo sie den Rest ihres Lebens ver­
brachten.
c) Ü b r i g e  s p a n i s c h e  H a f e n s t ä d t e

Da sich der hamburgische und auch der geringe übrige hansestädtische 
Handel nach Spanien im 18. Jahrhundert im wesentlichen auf die Häfen 
an der Südküste Spaniens konzentrierte, finden wir auch dort die einzigen 
hanseatischen Konsulate. Cadiz und Malaga überragten alle anderen Häfen 
an Bedeutung für diesen Handel. Doch Sanlücar, das wegen seiner Nähe 
zu Sevilla und Cadiz auch gern angelaufen wurde, erschien Hamburg 
immerhin als so wichtig, daß dort der Hamburger Daniel Lepin wahr­
scheinlich bis zu seinem Tode (1 7 5 1 ) als hamburgischer Konsul ange­
stellt war. Danach fehlte wohl das Bedürfnis, den Posten neu zu be­
setzen. Vermutlich gliederte m an dann Sanlücar dem Geschäftsbereich 
des Konsuls von Cadiz an; denn von Konsul Riecke erfahren wir, daß 
ihm Hamburg auch die Sorge um die in Sanlücar anlegenden Schiffe 
übertragen habe. Riecke und Böhl ernannten daher Vizekonsuln für 
Sanlücar, so daß seit dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts  dieser 
Posten immer besetzt w a r 136.

ernannt und am 11. 9. 1762 vom  spanischen König anerkannt. 1772 trat er eine 
für mehrere Jahre geplante Reise an, die ihn vor allem  nach Ham burg führen 
sollte. A ls Interimskonsul wurde Freyers Kompagnon Hinrich M eno M eyer be­
stallt und im Juli 1772 vom spanischen König bestätigt. Freyer bat am 20. 8. 
1773 um seine Entlassung und erhielt am 30. 12. 1773 sein Rekreditiv. — H in­
rich M eno M eyer wurde am 8. 11. 1773 gewählt, am 30. 12. 1773 zum hanse­
atischen Konsul ernannt und am 19. 7. 1774 erhielt er die Bestätigung. Er blieb 
Konsul bis zu seinem  T ode am 9. 11. 1807. — D ie Daten wurden folgenden  
Q uellen entnommen: StA Bremen, B.9.h.4.a.4.b, c, d, e; StA H bg., CI. VI, Nr. 6, 
V ol. 5a, Fasz. 10a, u. CI. V III, Nr. X , 1742 ff.; AG S, Estado 7596; Langenbeck, 
346 ff.; entsprechende Stichworte bei Pohl, 356 ff.

134 Lediglich bei M eyer ließ  sich nicht ermitteln, ob er Ham burger war. Es ist j e ­
doch wahrscheinlich.

135 Bahr meinte 1749 selbst, daß wegen der durch die Türkengefahr gehemmten  
hanseatischen Schiffahrt in seinem Konsulat nicht viel anfalle. V gl. Bahr an 
Bremen v. 1. 4. 1749. StA  Bremen, B.9.b.4.a.4.b. — Lübeck beschwerte sich 1781, 
daß es schon seit 1774 keine Z eile von Mever erhalten habe. Ebd., B.9.b.2, 
Nr. 134.

136 StA Hbg., CI. V III, N r. X , 1751, 5. 7.; ebd., Hanseatisches Konsulat, Cadiz 1:
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Ausländer, der hanseatischer Konsul wurde. Außerdem war U rbieta  spa­
nischer Untertan. Dennoch erkannte ihn die spanische Regierung a n 110.

III. D i e  d i p l o m a t i s c h e n  u n d  k o n s u l a r i s c h e n  V e r t r e t u n g e n  
S p a n i e n s  i n  d e n  H a n s e s t ä d t e n  i n  d e r  z w e i t e n  H ä l f t e  

d e s  18. J a h r h u n d e r t s

Die spanische Monarchie war seit 1732 in Hamburg weder durch einen 
diplomatischen Agenten noch durch einen Konsul ve rtre ten141. Anscheinend 
hielt es die spanische Regierung trotz einer Anfrage beim spanischen 
Gesandten in W ien, Herzog von Bournonville, nicht für notwendig, einen 
Konsul zu e rnennen142. Ein Gesuch von Giacomo Poniso, Sekretär von 
Casado y Velasco, ehemaligem spanischem Gesandten im Niedersächsischen 
Kreis und nunmehrigem Gesandten am dänischen Hof, aus dem Jahre 
1734, in dem er um die Anstellung als Konsul in H am burg  bat, blieb 
unbeantw ortet143. Poniso, der weiterhin in Hamburg wohnte, sandte den­
noch seit 1734 ständig Berichte nach Madrid. Im Dezember 1738 ge­
stattete ihm die spanische Regierung die Ausgabe von Zertifikaten zum 
Schutz für die W arentransporte  von Hamburg nach S p an ien 144. Dies 
tat sie wohl mehr, um Poniso eine kleine Einnahme zu verschaffen, als 
zur Erleichterung der Kontrollen im spanischen Zoll. Bisher war man 
nämlich in Spanien mit den vom Ham burger Senat ausgegebenen Zertifi­
katen zufrieden gewesen und erkannte sie noch an, als Poniso seine 
bereits ausgab. Auch in M adrid wußte man, daß dies eigentlich Aufgabe 
eines Konsuls w a r 145. In dem daraufhin einsetzenden Ringen zwischen 
Poniso und dem Senat um die Ausgabe der Zertifikate146 verstand es 
Poniso, in seinen Beschwerden an die M adrider Regierung die Notwen­
digkeit eines spanischen Konsuls in H am burg zu betonen. Dieser sollte 
darüber wachen, daß keine englischen W aren  von H am burg nach Spanien

14° y g i  Lappenberg, 526 ff., u. StA  Bremen, B.9.b.4.a.2.c, Nr. 2 u. 19. Über Urbieta 
s. auch Pohl, 361, Stichwort Urbieta. — D ie Bewerbung des holländischen Kon­
suls Plante aus dem Jahre 1806, der hamburgischer Konsul in Santander wer­
den w ollte, wurde wahrscheinlich abgelehnt. CB H bg., Protokoll der Commerz­
deputation v. 11. 1. 1806.

141 V gl. im einzelnen: Renortorium der diplomatischen V e r tr e te r ...,  Bd. 2, 389; 
Lappenberg, 479 f.; Pohl, 17 ff. Zum 17. Jh. vgl. oben 47 ff.

142 Zettel, datiert v. 1 .6 .  1728, unterzeichnet v. Joseph Salbatory: A l  D uque de 
B ournonville  se rem ita  para que en su v isla  y  sobre su con ten ido , tom ando  
todas las noticias m as com benientes, d iga  lo que se le o freciere sobre la  necesi- 
dad  de  un C onsul en A m b u rg o , y  In fo rm e  con su d ic tam en . A G S, Estado 7596.

143 Poniso an Patino v. 29. 1. 1734. Ebd., Estado 7455. S. auch Stichwort Poniso 
bei Pohl, 360.

144 Kopie des Schreibens an Poniso v. 22. 12. 1738 u. Poniso an Syndikus Surland 
v. 14. 1. 1739. AG S, Estado 7462.

145 Kopie des Schreibens an Poniso v. 22. 12. 1738, J. de Grado an V illarias v. 26. 2. 
1739 u. Surland an Poniso v. 30. 1. 1739. Ebd.

148 Vgl. darüber Pohl, 97 ff.



verschifft würden. Außerdem sollte er den Handel zwischen Spanien und 
Nordeuropa fö rdern147.

Die Einrichtung eines spanischen Konsulats in Ham burg ging fast aus­
schließlich auf die Initiative Ponisos zurück, der sowohl den Titel zu 
besitzen wünschte als auch neben der Einnahme durch die Ausfertigung von 
Zertifikaten auf ein Gehalt hoffte. Dies beweist auch der Umstand, 
daß der spanische Staatssekretär, Marques de Villarias, unseres Wissens 
in dem Streit zwischen Ham burg und Poniso nicht einmal zugunsten 
Ponisos intervenierte. Mit der am 8. Juli 1740 erfolgten Ernennung 
Ponisos zum „Konsul Spaniens in H am burg“ begann die Zeit der direkten 
konsularischen Beziehungen Spaniens zu H a m b u rg 148. Der Senat in H a m ­
burg war jedoch keineswegs über diese Ernennung erfreut. Einmal wollte 
man lieber das ertragreiche Spaniengeschäft weiterführen, ohne einen 
spanischen Konsul in der Stadt zu haben, der seinem Hof über alles 
berichten würde, besonders über die A rt  und Weise, wie und in welchem 
U m fang der hamburgische Spanienhandel betrieben wurde. A nderer­
seits hatte sich Poniso durch seine Zertifikate bei den Kaufleuten und 
beim Senat bereits recht unbeliebt gemacht. Außerdem fürchtete man 
wohl, daß dann in Zukunft dieser Posten immer besetzt werden würde. 
Daher stieß Poniso bei seinem Bemühen, sofort nach seiner Ernennung 
in Ham burg anerkannt zu werden, auf den energischen W iderstand des 
zuständigen Syndikus und wohl auch des Senats. Dieser lehnte die Akkre­
ditierung Ponisos zunächst ab, weil er zwar in einer Promemoria seine 
Bestallung dem Senat mitgeteilt, jedoch nicht das Bestallungsschreiben 
des spanischen Königs abgegeben h a t te 149. D ann aber zögerte der Senat 
die Antwort auf Ponisos Vorstellungen h inaus150. Schließlich war die 
Angelegenheit, wie Poniso versicherte, Gesprächsstoff in allen U nterha l­
tungen in der Stadt, und alle ausländischen Gesandten sono scandalizati 
del procedere di queslo Seriato, e so?io inicio molto attenti e ne dano  
raguaglio alle loro Corti. Die Schuld trage, so erfuhr er vom holländischen 
Konsul, der erste Sydikus151. Der Senat beschäftigte sich recht eingehend
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147 Poniso an V illarias v. 15. 4. 1740 u. Beil. 2 zu Ponisos Schreiben v. 6. 2. 1741. 
AGS, Estado 7461 u. 7462.

118 Ponisos Schreiben v. 26. 8. 1740. A H N , Estado 4108, Nr. 4, u. AG S, Estado 
7461.

149 CB Hhg., N ucleus zum Protokoll der Comm erzdeputation v. 14. 9. 1740, Fol. 
83 f., 86, 88. — Poniso reichte dann dauernd Beschwerden bei H ofe ein. Vgl. 
u .a . Ponisos Schreiben v. 11. 11. u. 23. 12. 1740 (AG S, Estado 7461). Nach 
dem Repertorium der diplomatischen V ertreter. . . ,  Bd. 2, 389, w ar das Be­
glaubigungsschreiben Ponisos v 2. 4. 1752 datiert. Tatsächlich wurde er an 
diesem Tage zum Konsul in Bremen ernannt.

i;o p oniso an V illarias v. 6. 1. 1741. AG S, Estado 7462. — Bei der Zustellung  
einer Antwort kam es außerdem zu einem unliebsamen Zwischenfall, w eil der 
Bote der Senatskanzlei Poniso den Brief geöffnet überbrachte. Ders. an dens. 
v. 20. u. 30. 1. 1741. Ebd.

151 Poniso an V illarias v. 3. 2. 1741. Ebd.
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mit der Angelegenheit. Er führte gegen die Ernennung Ponisos und zur 
Rechtfertigung seiner Verzögerungstaktik an:
1. Man habe Poniso bereits früher unterrichtet, daß derjenige, der die 
Frage bearbeite, n en [a ffa ire] avait ete empeche, tant par une maladie, 
survenue a l’im proviste, que par d ’aulres incidens imprevus. Demgegen­
über bemerkte Poniso, daß der mit der Bearbeitung der Angelegenheit 
Beauftragte nie krank war, sondern stets an den Senatssitzungen teil­
nahm. Der Senat wolle lediglich Zeit gewinnen. Daß zumindest in diesem 
Punkte Poniso im Recht war, ist als sicher anzunehmen.
2. Der Senat verehre den spanischen König sehr und achte auch seine 
Erlasse und Beschlüsse, mais que pour plusieurs raisons il (Senat) a lieu 
de croire, quon  n a  pas bien presente ä Sa M ajeste ni a Son M inistere 
toutes les considerations que m erite cette a f faire. Dagegen wandte Poniso 
ein, daß der Senat keineswegs die Verfügungen des spanischen Königs 
achte, da er ihn nicht auf dem Posten anerkennen wolle, an den ihn 
Philipp V. berufen habe.
3. Qu il est notoire que dies toutes les Nations les Consuls ne resident 
que dans les lieux, ou ils se trouvent ou des Negocians de leur propre 
Nation, ou des vaisseaux qui en vienent, pour observer les interets, selon 
la teneur des Traites; mais q u ic i a Hambourg, oü ils se trouvent ni 
Negocians Espagnols, ni vaisseaux de cette Nation qui v ienent ici, on 
ne voit point dans quelle affaire on pouroit avoir besoin du M inistere  
d ’un Consul. Aussi ne s’est il jamais trouve ici, n i en tems de Guerre, ni 
en tems de paix, de Consul d ’Espagne. Poniso gab auch zu, daß keine 
Spanier in Hamburg wohnten und auch keine spanischen Schiffe nach 
Hamburg kamen, aber das waren seiner Meinung nach keine Gründe, 
die den spanischen König daran hindern konnten, einen Konsul zu er­
nennen. Da sich alle Verbindungen zwischen Spanien und Ham burg 
auf Handelsangelegenheiten bezogen, sei ein Konsul zur V ertretung der 
Interessen der U ntertanen des spanischen Königs unbedingt nötig. Der 
König habe außerdem das Recht, in allen Hansestädten Konsuln anzu­
stellen. W enn er bisher davon keinen Gebrauch machte, so sei das kein 
Grund, daß er nun nicht doch in einer der Städte einen Konsul einsetzen 
könne.
4. Die Zertifikate Ponisos seien völlig unnütz und belasteten lediglich 
den Hamburger Spanienhandel. Das sei besonders ungerecht, da man 
nur die Hamburger dadurch schädige; denn in keinem anderen deutschen 
oder hansestädtischen H afen sei ein spanischer Konsul tätig. Das Konsulat 
werde daher nur zur Erschwerung des Handels beitragen, weshalb man 
sich auch noch an den spanischen König wenden wolle. Poniso hielt 
dagegen die von ihm ausgestellten Zertifikate keineswegs für eine Be­
lastung der Kaufleute und des Handels. Viele seien auch bereit, von ihm 
die Zertifikate zu nehmen, aber sie fürchteten die Rache des Senats. Sie



tadelten dessen Verhalten in der Frage seiner Anerkennung, weil sie 
wüßten, daß sie dadurch die Gunst des spanischen Königs verlören. Im 
übrigen gehe die Verzögerung seiner Anerkennung auf le caprice d'un  
seul m em bre du Se?iat zurück152.

Nach verschiedenen Vertröstungen Ponisos durch den Senat teilte ihm 
Syndikus Klefeker im Mai 1741 mit, der Senat habe sich nicht länger 
dem W illen  des spanischen Königs widersetzen wollen (videndo la grand  
ostinatione dcl primer Sindico) und ihn an e rk a n n t153. Der Commerzdepu­
tation übermittelte der Senat auch seine Entscheidung. Alle Vorstellungen 
Contys seien vergeblich gewesen. Der spanische Hofe habe auf der Akkre­
ditierung Ponisos bestanden. Deshalb habe der Senat Poniso anerkennen 
„müssen“. In Holland und Frankreich seien auch spanische Konsulate 
eingerichtet worden, und so müsse es Ham burg ebenfalls in Kauf neh­
men 154.

Durch die Streitigkeiten in der Anerkennungs- und Zertifikatsfrage 
war das Verhältnis zwischen dem Senat und Poniso anfangs getrübt. 
Es besserte sich jedoch anscheinend während der vierziger Jahre  sehr. 
Als nämlich die spanische Regierung 1751 das Handelsverbot gegen 
H am burg erließ, setzte sich Poniso sehr für H am burg ein und war ihm 
mit Ratschlägen behilflich, soweit das mit seiner Stellung als Konsul 
Spaniens vereinbar war. Er wollte sogar solange incognito in Hamburg 
bleiben, bis der hamburgische Gesandte Klefeker in M adrid eingetroffen 
s e i155. Poniso verließ schließlich Ham burg im Februar 1752, weilte kurze 
Zeit im H aag  und wurde dann zum Konsul in Bremen ernannt. Bremen 
sah das als eine große Ehre an und wählte sogleich eine besondere 
Kommission, die mit Poniso Verhandlungen darüber führte, wie der 
bremisch-spanische Handel vermehrt werden könne156.

H am burg war über die Abberufung Ponisos froh. Es hoffte, er werde 
nicht mehr nach Hamburg zurückkehren, zumal Bremen ihn so gut auf­
genommen hatte, und das Konsulat werde damit unbesetzt bleiben. Im 
Mai 1752 wollte der Senat bereits bei Klefeker in M adrid anfragen, ob 
Poniso nach Hamburg zurückkehren werde. Klefeker sollte versuchen. 
Ponisos Rückkehr zu verhindern. Da zu diesem Termin die Beziehungen
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152 D ie Standpunkte des Senats und Ponisos sind ausführlich dargelegt in Ponisos 
Schreiben v. 6. 2. 1741, Beilagen 1 u. 2. Ebd.

153 Y gi Ponisos Schreiben v. 14. 4., 21. 4. u. 5. 5. 1741. Ebd.
154 V gl. CB Hbg., Nucleus zum Protokoll der Comm erzdeputation v. 1. 5. 1741, 

Fol. 100, u. Protokolle der Commerzdeputation v. 3. u. 5. 5. 1741.
155 V gl. StA  Hbg., CI. VIII, Nr. X , 1752, 14. 1., Fol. 38; 14. 2., Fol. 133; 16. 2., 

Fol. 146, u. 21. 2.. Fol. 182. — W ie sehr Poniso an seinem T itel hing, zeigt uns 
seine Bitte an den Senat, man m öge in seinem Paß den T ite l nicht weglassen. 
M an schrieb ihm deshalb in den Paß Poniso tanquam Consul Hispanicus antea 
hic commoratus.

156 Ebd., 10. 3., Fol. 207; Extr. aus dem W itth . Protokoll v. 26. 5., 9. u. 21. 6. 
1752. StA  Bremen, K.l.m.2.S.3: Poniso.



80 Hans Pohl

mit Spanien noch nicht wiederhergestellt waren, sah der Senat zunächst 
davon a b 157. Doch Poniso bat im Laufe des Jahres 1752 seinen Hof 
verschiedentlich, ihn nach Ham burg zurückkehren zu lassen, sobald wieder 
freundschaftliche Beziehungen beständen158. Als er im Jan u ar  1753 in 
Hamburg eintraf, war man dort sehr über seine Rückkehr erfreut, so 
berichtet e r 139. Obwohl sich Ponisos angegriffener Gesundheitszustand 
in den folgenden Jahren  ständig verschlechterte und deshalb sein Neffe, 
Giovanni Baptista Poniso, die Berichte an die spanische Regierung schrieb, 
blieb er bis zu seinem Tode 1758 im A m t100. Sein Neffe, Hamburger 
Bürger und Kaufmann, bewarb sich um die Stelle und sandte noch bis 
zum Ende des Jahres 1759 Berichte ein. Er wurde aber nicht zum Nach­
folger e rn an n t101.

Das Konsulat blieb im nächsten Jahrzehnt unbesetzt. Der spanische Hof 
hielt wahrscheinlich Ham burg für keinen so wichtigen Handelsplatz, daß 
er die Ernennung eines Nachfolgers für nötig erachtete, zumal sich auch 
noch kein spanischer Kaufmann in Hamburg niedergelassen zu haben 
schien und spanische Schiffe nur selten nach H am burg fu h re n 162.

Im Jahre  1766 ließ sich dann unseres Wissens der erste Spanier, der 
Kaufmann Antonio de Sanpelayo aus Bilbao, mit seinem Neffen in 
H am burg nieder. Der wegen der spanischen W e rb u n g 163 in Hamburg 
weilende Sebastian de Llano y de la Quadra schlug ihn 1768 zum Konsul 
vor. Sanpelayo wollte noch mehr spanische Kaufleute veranlassen, sich 
in Hamburg zu etablieren, damit die Kommissionsgeschäfte der H am ­
burger im hamburgisch-spanischen Handel allmählich in die H ände der 
Spanier übergingen. Ferner beabsichtigte Sanpelayo. den Handel Spaniens 
mit Hamburg besonders zu fördern. Llano y de la Quadra versprach sich 
auch von der Einrichtung des Konsulats eine Ermutigung der spanischen 
Reeder, ihre Schiffe nach Nordeuropa zu senden. Sanpelayo wollte jedoch 
das Amt nur annehmen, wenn er weiter Handel treiben d u r f te 164.

Sanpelayo wird uns als ein sehr tüchtiger, verschiedene Sprachen be­
herrschender Kaufmann geschildert, der gute Erfahrungen in allen H an ­
delsangelegenheiten besitze. Die Erkundigungen, die der spanische Staats­
sekretär Grimaldi bei zwei Privatleuten in M adrid  und Bilbao über ihn

137 Vgl. StA Hbg., CI. V III, N r. X , 1752, 24. 5. — Ob später K lefeker dahingehend  
instruiert wurde, ist nicht sicher, aber anzunehmen.

158 Vgl. z. B. AGS, Estado 7473, N r. 24 u. 33.
159 Ebd., Estado 7474, Nr. 6 u. 9.
160 Ebd., N r. 8 u. 27; Ponisos Schreiben v. 12. 5. 1758. Ebd., Estado 7478.
ici W egen Ponisos Krankheit hatte sich Carlos Fahrenholtz 1757 um das Konsulat 

beworben. Er war früher 20 Jahre in einem Handelshaus in M alaga tätig  ge- 
gewesen. Danach hatte er sich in Hamburg niedergelassen. Auch sein Gesuch 
blieb erfolglos.

162 V gl. Pohl, 71 f.
if>3 Ygj darüber ebd., 29 ff.
164 S. de Llano y de la Quadra an Grim aldi v. 10. 6. 1768. AGS, Estado 7655.
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einholen ließ, ergaben dasselbe Urteil. Sein Vater hatte in Bilbao ein 
angesehenes Handelshaus und hinterließ seinen vier Söhnen bei seinem 
Tode (1764) ein Vermögen von 70 000 Ducados. Das Haus in Bilbao 
lief unter dem Namen Sanpelayo, Sarria y Sarachaga165.

Die Vorgänge um die Ernennung von Sanpelayo beweisen, daß die 
spanische Regierung darauf bedacht war, nur eine Person zum Konsul 
zu ernennen, die mit allen Fragen des Handels und der Schiffahrt ver­
traut war. Sie verfolgte damit erstmalig dasselbe Ziel, das die H anse­
städte bei der Ernennung ihrer Konsuln stets im Auge hatten. Inzwischen 
hatte nämlich in Spanien die Reformpolitik Karls III. eingesetzt, deren 
Hauptabsicht im Außenhandel darin lag, diesen möglichst auszudehnen 
und dafür die Importe zu drosseln. Karl III. setzte alles daran, auch 
die spanische Handelsschiffahrt in Gang zu b r ingen106. Da außerdem 
Hamburgs Bedeutung als internationaler Warenumschlagplatz stieg, ist es 
verständlich, daß der spanischen Regierung sehr viel daran  lag, den 
Konsulatsposten mit einem erfahrenen M ann zu besetzen.

Konsul Sanpelayo, der am 4. November 1768 ernannt wurde, w ar der 
erste einer Reihe von Konsuln und Vizekonsuln, die Kaufleute waren. 
Er wurde für seine Tätigkeit nicht bezahlt, sondern erhielt nur die Aus­
gaben ersetzt. W enn sich aber auf Grund seiner Bemühungen andere 
spanische Kaufleute in Ham burg niederließen, sollte er dem König davon 
berichten. Er werde dann — so wurde ihm bedeutet — sicher ein G e­
schenk erhalten oder sogar ein G e h a l t167.

Am 9. Dezember 1768 wurde Sanpelayo durch den Ham burger Senat 
ohne jede Schwierigkeit anerkannt; denn der Senat erinnerte sich noch 
an die vergebliche Weigerung, Poniso zu akkreditieren 168. Ham burg sehe 
es als eine besondere Gunst an, so berichtete Sanpelayo an Grimaldi, 
daß der spanisdie König das Konsulat wieder besetzt habe. Es erhoffe 
sich davon eine Förderung des gegenseitigen Warenaustausches und der 
Schiffahrt109.

Konsul Sanpelayo bemühte sich tatsächlich sehr, zur Vergrößerung des 
gegenseitigen Handels beizutragen. Er machte auch gleich zu Beginn

105 V gl. Schreiben v. Pedro Francisco Goosens aus M adrid v. 5. 7. 1768 u. M anuel 
de M ollinedo y la Quadra v. Bilbao v. 15. 7. 1768. Ebd. — S. auch Stichwort 
Sanpelayo bei Pohl, 360.

106 Yg] J a ime Vicens Vives, M anual de H istoria Econom ica de Espana, Barcelona  
1959, 504 f.; Pedro Aguado Rleye y Gayetano A lcäzar M olina, M anual de 
H istoria de Espana, M adrid 1956, T . III, 344 f.; Teofilo Guiard y Larrauri, La 
Industria N aval Vizcaina, Bilbao 1917, 118 ff.

167 Zettel, datiert v. 30. 10. 1768, u. Schreiben an Sanpelayo v. 14. 11. 1768. AGS, 
Estado 7655.

168 StA Hbg., CI. VIII, N r. X , 1768, 7. u. 9. 12. — A ls A gent Lepe 1768 Ham burg  
m itteilte, Spanien w olle zur Unterstützung seiner W erbungen durch den Baron 
d’Herma einen Generalkonsul in Ham burg einsetzen, wies der Senat Lepe an, 
auf jeden Fall die Einrichtung eines G eneralkonsulats zu verhindern. V gl. ebd., 
1768, 28. 11. u. 5. 12.

169 Schreiben v. 12. 12. 1768. AG S, Estado 7655.
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seiner Tätigkeit als Konsul der spanischen Regierung verschiedene Vor­
schläge, wie man die spanische Schiffahrt nach Nordeuropa in Gang 
bringen und fördern könne170. Vielleicht genoß er deshalb auch am 
spanischen Hofe eine besondere Protektion, wie sich in der Frage der 
Akzisefreiheit zeigte. Grimaldi, der ihn sehr schätzte, nahm ihn stets 
in Schutz m .

N ur wenige Jahre  übte Sanpelayo sein Amt aus. Ursache seines frühen 
Abschieds war eine Skandalaffäre, in die er verwickelt war. Im Oktober 
1775 war ein G raf  Visconti aus Notwehr von dem preußischen Baron 
von Kaeslitz im Hause der Gräfin Visconti, die Sanpelayo unterhielt, 
getötet worden. In den sich daran  anschließenden Ermittlungen wurde 
auch Sanpelayo vernommen, der sich dabei recht merkwürdig verhalten 
haben muß. Er hatte zu Beginn der Affäre  zum Erstaunen aller erklärt, 
er werde alle Kosten tragen. Außerdem gab er an, er werde Hamburg 
bald verlassen; denn das Konsulat solle nach Altona verlegt w e rd e n 172.

Der hanseatische Vertreter in Madrid, Lepe, der auf Anweisung des 
Senats bei Grimaldi eine Beschwerde über das Verhalten Sanpelayos 
eingereicht hatte, meldete nach Hamburg, Sanpelayo sei bei Hofe sehr 
angesehen und habe viele Freunde. Er fürchtete deshalb ein großes 
Ungewitter. Im Februar übermittelte er dem Senat eine scharfe Note 
Grimaldis. Darin drückte der spanische König seinen Unwillen gegen­
über Hamburg aus, weil es in der Kaeslitzschen Affäre  Konsul San­
pelayo nicht die nötige Achtung entgegengebracht habe. Die spanische 
Regierung betrachtete die Erfolge Sanpelayos im Handelsgeschäft nicht 
gleichgültig. Hamburg bediene sich — so erklärte sie — dieser Gelegen­
heit, Sanpelayos Handel durch die großen Unkosten zu vernichten, die 
ihm durch den Prozeß entständen. Das Verhalten des Senats werde der 
spanischen Regierung als Maßstab dienen, wonach inan ins kün ftige  ge­
gen die sich in Spanien so sehr bereichernden Hamburger verfahren würde. 
Agent Lepe versuchte, beschwichtigend auf den sehr aufgebrachten G ri­
maldi einzuwirken, wünschte aber für die Antwort eine besondere In ­
struktion Hamburgs. Der Senat bat sogleich den preußischen H of um 
Unterstützung in dieser Angelegenheit. Freiherr von Binder, bevoll­
mächtigter Minister des Kaisers im Niedersächsischen Kreise, sollte sich 
beim kaiserlichen Gesandten in M adrid  für H am burg verwenden. Auch

170 Vgl. Pohl, 72.
171 A ls Sanpelayo die A kzisefreiheit für sich beanspruchte, lehnte H am burg zu­

nächst ab, gab aber dann nach, da Lepes Vorstellungen bei Grim aldi völlig  
erfolglos blieben. Konsul Riecke hatte außerdem berichtet, daß die ausländi­
schen Konsuln in Spanien auch freie Einfuhr hätten, obwohl dies nach M einung  
des ehem aligen Konsuls Steetz bei keinem Konsul so gehandhabt wurde. Vgl. 
StA Hbg., CI. VIII, Nr. X , 1769, 7. 6., u. 1770, 16. 2., 25. 7., 27. 7., 1. 8., 8. 8.,
7. 9., 21. 9. u. 23. 11.

172 Ebd., 1775, 20. 10.; 1776, 9. 2.
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an den spanisdien König und an Grimaldi wurden Schreiben abgelassen173. 
Die Befürchtungen der Commerzdeputation, die Sache könne üble Fol­
gen für den Spanienhandel haben, zerstreute der Senat. Er habe alles 
getan, um den Sachverhalt in M adrid k larzulegen174. Lepes Rat, die 
Gräfin Visconti auf freien Fuß zu setzen und aus H am burg zu ver­
weisen, konnte der Senat nach Beendigung des Prozesses im Mai 1776 
befo lgen175.

Inzwischen hatte Lepe alles unternommen, um Grimaldis Verärgerung 
über Ham burg zu besänftigen176. Grimaldi war besonders böse, weil 
durch die Gefangenhaltung der Gräfin Sanpelayo große Unkosten ent­
standen 177. Über die vom Senat getroffene Regelung der Sache war 
aber Grimaldi dann sehr erfreut und erteilte Sanpelayo einen kräftigen 
Verweis. Dieser hatte es allein Grimaldi zu verdanken, daß  er nicht 
sogleich abberufen w urde178. Grimaldi versicherte Lepe, der spanische 
H of sei vollkommen mit dem Verhalten Hamburgs einverstanden und 
zu fr ieden179.

Ende Dezember 1776 oder A nfang Januar  1777 wurde Sanpelayo plötz­
lich, angeblich auf eigenen Wunsch, vom Konsulat entlassen. Er sollte 
H am burg verlassen und nach M adrid zurückkehren180. Diese für H am ­
burg so günstige Abberufung eines lästigen Konsuls hatte  es wahrscheinlich 
auch dem Staatskanzler M aria  Theresias, dem Fürsten Kaunitz, zu ver­
danken, der die Abberufung Sanpelayos gefordert hatte, damit dieser 
in M adrid  Rechenschaft ab lege181.

Bereits A nfang  Februar 1777 traf  der Nachfolger Sanpelayos, der 
Bilbainer Kaufmann Manuel de Urqullu (Urcullu), in H am burg ein. 
Er stellte sich am 7. Februar dem Senat vor, dem seine Ernennung 
bereits am 29. Januar  mitgeteilt worden war. Im Mai 1779 schloß er 
sich mit dem angesehenen Ham burger Haus His zu einer Handelskom­
panie zusam m en182. Später wurde er Handelsassocie der de Chapeaurouge, 
deren Firm a dann unter dem Nam en de Chapeaurouge 8c Urqullu  l ie f183.

173 Ebd., 1776, 4. 3. — Binder glaubte, die A ngelegenheit sei nicht so ernst. D es­
halb erhielt wohl auch der kaiserliche „M inister“ in M adrid erst im Herbst
1776 A nw eisung, sich Hamburgs in dieser Frage besonders anzunehmen. Ebd., 
27. u. 29. 3. sowie 20. 11.

174 Ebd., 1776, 20. 3.
175 Ebd.. 1776. 1. 4. u. 13. 5.
170 Ebd., 1776, 22. 4. u. 1. 3.
177 Ebd., 1776, 27. 3.
178 Ebd., 1776, 24. 7. — Angeblich hatte Sanpelayo noch m it anderen Prozessen zu 

rechnen. V gl. ebd., 1776, 13. 5.
179 Ebd., 1776, 6. 11.
180 Ebd., 1777, 29. 1. u. 13. 2.
181 Ebd., 1777, 19. 2. — Sanpelayo starb am 28. 11. 1778 in Spanien. AGS,

Estado 7655.
182 StA  Hbg., CI. V III, Nr. X , 1779, 12. 5., u. 1777, 7. 2. — V gl. auch Stichwort 

Urqullu bei Pohl, 361.
183 Lappenberg, 479.
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Da Urqullu 1779 eine Reise antrat, ernannte er seinen Neffen Mariano 
de Arechaga, den späteren Konsul Siziliens in Hamburg, zum Vize­
konsul. Er sollte sein Am t lediglich im Falle einer Krankheit oder der 
Abwesenheit Urqullus ausüben. Seine Pflichten und Rechte entsprachen 
denen der hanseatischen Interimskonsuln in Spanien. Der Senat erkannte 
ihn an in der Hoffnung, daß seine Anstellung nach Urqullus Rückkehr 
hinfällig w ürde184. Arechaga war der erste Vizekonsul Spaniens in H am ­
burg. Spanien hielt den Posten des Konsuls in Ham burg nun anscheinend 
für so wichtig, daß es das Konsulat nicht für kürzere oder längere Zeit 
verwaist lassen wollte. Dabei ist zu berücksichtigen, daß wir einerseits 
am Beginn der Epoche stehen, in der Hamburgs Handel eine große 
Blütezeit erlebte und Ham burg als Im- und Exporthafen einen einzig­
artigen Ruf genoß, andererseits die W irkungen der wirtschaftlichen Re­
formen des aufgeklärten Absolutismus in Spanien deutlich zu spüren 
waren. Der spanische Kaufmann stieß in bisher für ihn unbekannte 
Gebiete vor und versuchte, einen großen Teil des Außenhandels Spaniens 
in seine Hände zu bekommen. Spanische Handelsschiffe befuhren selten, 
bald aber häufiger die nordeuropäischen Gewässer.

W ährend  seines M adrider Aufenthalts 1784/86 ließ sich Urqullu  von 
seinem Sohn Miguel M ariano de Urqullu vertreten, den er wie vorher 
Arechaga zum Vizekonsul e rn a n n te 185.

In Bremen war Konsul Urqullu auf Schwierigkeiten gestoßen, als er 
seinen Sohn dort zum Vizekonsul einsetzen wollte. Die Stadt weigerte 
sich, indem sie darauf hinwies, daß Urqullu nur Konsul in Hamburg 
sei und daher nidit Vizekonsuln ernennen könne in Gebieten, in denen 
weder er noch ein anderer spanischer Konsul angestellt se i186. Urqullu 
beugte sich zunächst diesem Argument. Aus diesem Grunde und w ahr­
scheinlich auch weil er der einzige Vertreter Spaniens in Norddeutsch­
land war, erweiterte Karl III. Urqullus Amtsbezirk und ernannte ihn 
am 6. April 1784 auch noch zum Konsul in Bremen, Lübeck und im 
Niedersächsischen Kreise. Außerdem  erhielt er das Recht, Vizekonsuln 
mit den Immunitäten und Privilegien zu ernennen, die diesem Rang 
zustanden187. Miguel M ariano de Urqullu wurde im Sommer zum Vize­
konsul in Lübeck und wohl auch in Bremen ernannt. Bis Juli 1786 blieb 
er jedoch in Hamburg, um seinen nach M adrid gereisten Vater zu ver­
treten.

Das Konsulat Urqullus ähnelte etwa den diplomatischen Vertretungen, 
die Spanien vor dem Jahre  1732 im Niedersächsischen Kreise und in Ham-

184 StA  Hbg., CI. V III, N r. X , 1779, 5. u. 9. 7.
185 StA Bremen, K.l.m .2.S.3: M anuel de Urqullu. Extr. aus d. W itth . Protokoll 

v. 6. 2. u. 16. 4. 1784.
186 Ebd., v. 23. 12. 1783, 21. 1., 6. 2., 16. 4. 1784; Bremen an Lübeck v. 16. 2. 1784 

u. Lübeck an Bremen v. 22. 3. 1784. Ebd., B.9.b.4.a.3.e.
187 Kopie des Bestallungsschreibens für Urqullu v. 6. 4. 1784. StA Bremen, B.9.b. 

4.a.3.e.



bürg gehabt hatte. Doch bestanden Unterschiede zwischen den damaligen 
Vertretungen und der Urqullus. W ährend  Urqullu auch nach 1784 Konsul 
blieb, waren seine Vorgänger vor 1732 Residenten, d. h. sie führten 
einen diplomatischen T i te l188. Das Interesse der spanischen Regierung 
an Norddeutschland beschränkte sich jetzt auf Fragen des Handels und 
der Schiffahrt. Die Vorrangstellung Hamburgs blieb bestehen; denn U r ­
qullu und seine Nachfolger residierten weiterhin in Hamburg.

Mit Urqullu hatte der Senat in Ham burg verschiedentlich kleine Streit­
fragen auszutragen, da er in allen Angelegenheiten, die Spaniens und 
seines Königs Ehre nach seiner Meinung irgendwie verletzten, sehr emp­
findlich war, oft mehr als seine Regierung189. Doch führten diese Streitig­
keiten nie zu Auseinandersetzungen, die eine Verschlechterung der Be­
ziehungen Hamburgs zu Spanien hätten verursachen können; denn der 
Senat lenkte meist ein. W ir  dürfen aber annehmen, daß Urqullu als 
Kaufmann sicherlich auch W ert  darauf legte, es zu keinen ernsthaften 
Verstimmungen zwischen Spanien und Ham burg kommen zu lassen und 
mit dem Senat und den anderen Behörden gute Beziehungen zu unter­
halten.

Urqullu machte 1791 eine Reise nach Spanien, von der er nicht mehr 
nach Ham burg zurückkehrte. Damit endete wohl sein Konsulat. Joaqufn 
de Romana wurde die Verwaltung des Konsulats bis zu seiner N eu­
besetzung übertragen. Er stand im Range eines Vizekonsuls und über­
reichte am 22. Juni 1791 sein Beglaubigungsschreiben 19°. Romana war 
1790 nach Ham burg gekommen, um die erste Faktorei der Cinco Gremios 
Mayores de M adrid  in Hamburg zu gründen. Er leitete sie seit dem 
21. September 1790 als D irek to r191. Diesen Posten bekleidete er auch
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188 Lappenberg, 479, u. Repertorium der diplomatischen V e r tr e te r ...,  Bd. 1, 521. 
— Urqullu führte jedoch nicht den offiziellen T itel eines Generalkonsuls, w ie  
aus seinem  Ernennungsschreiben hervorgeht, obwohl ihn die Städte und er 
selbst sich zeitw eilig  so nennen. Vgl. u .a . StA Hbg., CI. V III, N r. X , 1785, 
16. 9.; 1791, 10. u. 22. 6. — Bremen an Lepe v. 16. 2. 1784 u. Kopie des Be­
stallungsschreibens v. 6. 4. 1784. StA  Bremen, B.9.b.4.a.3.e; U rqullu an Lübeck 
v. 2. 1. 1788. StA Lübeck, A cta Hispanica, l i la ,  V ol. C, Fasz. 3.

189 Vgl. u .a . U rqullus Schreiben v. 9. 9., 16. 9. u. 23. 9. 1782 u. Floridabianca an 
Urqullu v. 2. 12. 17S2. A H N , Estado 38582; StA  Hbg., CI. V III, N r. X , 1782 
u. 1785; Baasch, Bd. 1, 642.

190 StA Hbg., CI. V III, Nr. X , 1791, 10. u. 22. 6. — Im Senatsprotokoll v. 14. 11. 
1791 (ebd., 1791, 14. 11.) wird Romana Konsul genannt, dagegen in dem v.
6. 10. 1794 (ebd., 1794, 6. 10.) Vizekonsul. — S. auch Stichwort Romana bei 
Pohl, 360.

191 Über die Cinco Gremios vgl. M iguel Capella y Antonio M atilla Tascon, Los 
Cinco Gremios Mayores de Madrid, M adrid 1957, 3 ff. — D ie Cinco Gremios 
Mayores von M adrid waren der Zusammenschluß der Zünfte der Juweliere, 
Kurzwaren-, Seiden-, Tuch- und Leinenhändler von M adrid. Später kamen 
die Drogisten und Gewürzkrämer hinzu. Sie spielten eine führende Rolle 
im W irtschaftsleben Spaniens und unterhielten auch eine Faktorei in Hamburg. 
Vgl. ebd., 273 f.
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weiterhin. Außerdem wurde er in den 90er Jahren  Comisionado der spa­
nischen Staatsbank San Carlos in H a m b u rg 192.

In seiner Eigenschaft als Direktor der Niederlassung der Cinco Gremios 
Mayores in Ham burg stand Romana sowohl mit U rqullu  als auch mit 
dem spanischen Staatssekretär G rafen Floridabianca und den zuständigen 
Stellen der spanischen Regierung in enger V erb indung193. Einen geeig­
neteren Vizekonsul hätte Spanien nicht finden können, weil Romana 
Fachmann in allen Wirtschaftsfragen war. Die Personalunion zwischen 
dem Direktor der Ham burger Faktorei der Cinco Gremios M ayores und 
dem Vizekonsul Spaniens in Ham burg  begegnet uns auch später noch 
verschiedene Male.

Auch der am 5. Mai 1794 ernannte Nachfolger Urqullus, Juan  Bautista 
Virio, war eine mit allen Fragen der Wirtschaft, insbesondere des Handels, 
vertraute Persönlichkeit. Virio hatte schon verschiedene Jahre  hohe Stel­
lungen in der königlichen Verwaltung in M adrid innegehabt. Er hatte 
entscheidenden Anteil am Aufbau der Secretaria de Balanza de Corner- 
c io 104. Außerdem war er ein sehr gebildeter Mann, der sich ständig 
bemühte, sein Wissen zu erweitern, und deshalb häufig die Universitäts­
bibliothek in Göttingen besuchte195. Die Besetzung der spanischen Ver­
tretung mit einem so tüchtigen Beamten der spanischen Monarchie be­
weist klar, welche Bedeutung Spanien H am burg und dem gesamten N or­
den als Handelspartnern zuerkann te19G.

So außerordentlich die Persönlichkeit Virios war, so neu und unge­
wöhnlich war der Titel, den ihm der spanische König zulegte. Virio 
führte als erster den Titel eines Consid General de la Nacion Espanola 
en el Puerto y  Ciudad de Plamburgo y  dcmds Puertos de toda la Costa 
del Bällico dcsde Holanda hasta R u sia 197. Virio war der erste General­
konsul Spaniens in Hamburg, d. h. die konsularische Vertretung war 
um einen Rang angehoben worden. Die Entwicklung, die mit der E r­
nennung Ponisos begonnen hatte, fand ihren ersten Höhepunkt. H am ­
burg ist damit als Mittelpunkt des spanischen Handels im europäischen 
Norden deutlich gegenüber den anderen H äfen hervorgehoben. In der 
Größe des Konsulatsbezirkes können wir eine weitere Entwicklungsphase

192 Romana an Floridabianca v. 4. 10. 1790 u. Orozco an G odoy v. 28. 8. 1797. 
A H N , Estado 38582. Romana an die Direktoren des Banco N acional de San 
Carlos v. 8. 6. u. 17. 8. 1792. Archivo General del Banco de Espana, Madrid  
(künftig: AGBE), Secretaria 1173.

193 Orozco an G odoy v. 28. 8. 1797 u. Joseph Gutierrez de Palacio an G odoy v.
7. 4. 1797. A H N , Estado 385S2.

194 Virio an Campo v. 27. 6., 22. 9. u. 25. 12. 1795. AGS, Estado 8159. — Über 
diese Behörde vgl. Jose Canga A rguelles, D iccionario de H acienda, con apli- 
cacion a Espana, 2 Bde., M adrid 1833/34, Bd. 1, 116 ff. — S. auch Stichwort 
Virio bei Pohl, 361.

195 Vgl. Virios Schreiben v. 30. 10. 1795. A H N , Estado 38582.
i9ß Virio an den Duque de A lcudia v. 14. 11. 1794. Ebd.
197 StA Bremen, K .l.m .2.S.3: Virio, N r. 12.
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feststellen. Poniso war für Ham burg zuständig, Urqullus Amtsbereich 
war 1784 auf alle Hansestädte und den Niedersächsischen Kreis ausge­
dehnt worden. Zu Virios Generalkonsulat aber gehörten alle Häfen an 
der N ord- und Ostseeküste von Holland bis Rußland. Die Erweiterung 
des Konsulatsbezirks ging auf die maritime und kommerzielle Expansion 
Spaniens in N ord- und Osteuropa zurück, die in den beiden letzten J a h r ­
zehnten des 18. Jahrhunderts stark einsetzte.

W egen der Anerkennung Virios empfahl Hamburg, daß Lübeck, wie 
schon 1784 bei Urqullu, im Namen der Hansestädte ein gemeinsames 
Exequatur erteile. Darin sollten Virio dieselben Vorrechte zugesprochen 
werden, die allen anderen Konsuln in den Hansestädten zustanden und 
die auch seinen Vorgängern gewährt worden waren. Diese allgemeine 
Formel schien Ham burg angebracht, um allen Anm aßungen von Jurisdik­
tions-Ausübung  des Generalkonsuls vorzubeugen198.

Virio nahm seine Amtspflicht als Generalkonsul sehr ernst, und bald 
nach seinem Amtsantritt stellte er als die Hauptaufgaben seiner Tätigkeit 
heraus:
1. die Unterstützung von Schiffern, Kapitänen und Seeleuten Spaniens, 

die nach Hamburg kamen, sowie die Schlichtung von Streitigkeiten 
zwischen diesen selbst und zwischen ihnen und Ausländern, z. B. H am ­
burgern;

2. die Ausstellung von Zertifikaten;
3. . . .  buscar las nolicias que necesitan los subditos fi-eles de S. M. para 

procurar sus aumentos en comercio y  al mismo tiempo para dar salida 
a los frutos Espaiioles que sirvan en cierto modo de balanza a las 
cantidades enormes de artefactos que salen de este puerto  (Hamburg) 
y  de Inglaterra para Espana . . . 199

Dieser letzten Aufgabe schenkte Virio seine besondere Aufmerksamkeit. 
Er war anscheinend der einzige Vertreter Spaniens für Handelsangelegen­
heiten im gesamten Norden. Zur näheren Erkundung seines Amtsbezirks 
unternahm er 1795 eine längere Reise durch einige bedeutende H afen ­
städte des N ord- und Ostseeraumes. Er besuchte dabei Rostock, Stralsund, 
Stettin, Danzig, Elbing, Königsberg, Stockholm und Göteborg. Auf dieser 
Reise lernte er viele Kaufleute kennen, von denen er einige zu Vize­
konsuln Spaniens ernannte. Mit diesem Kreis von Vizekonsuln, Korres­
pondenten und persönlichen Bekannten unterhielt Virio eine regelmäßige 
Korrespondenz 200. Vielleicht hat auch dieser Umstand dazu beigetragen, 
daß Virios Berichte an seine Regierung stets exakt und ausführlich waren

198 Ebd., N r. 11. — Lübeck erteilte am 6. 2. 1795 das Exequatur. Hamburg hatte 
ihn schon vorher anerkannt, da er in Hamburg das Beglaubigungsschreiben  
abgegeben hatte, anstatt es nach Lübeck zu senden,

i"  Virio an den Duque de A lcudia v. 14. 11. 1794. A H N , Estado 385S2.
200 Schreiben Virios v. 30. 10. 1795. Ebd.
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und wichtige Neuigkeiten zu melden hatten. Immer zeigte er sich gut 
informiert.

Das Generalkonsulat, dessen Sitz H am burg war, wurde zum Sammel­
platz für sämtliche Informationen über Handels- und Schiffahrtsfragen 
aber auch über politische und militärische Angelegenheiten aus dem ge­
samten Norden Europas. Insofern kommt dieser Vertretung innerhalb der 
spanischen Auslandsvertretungen entscheidende Bedeutung zu. Auf Virios 
Initiative hin gingen auch regelmäßig die wichtigsten hamburgischen und 
deutschen Zeitungen an das Staatssekretariat und Finanzministerium sowie 
an die Secretaria de Balanza de Cornercio201.

Die Aktivität Virios wurde lediglich durch die geringen ihm zur Ver­
fügung stehenden Mittel und durch seinen angegriffenen Gesundheitszu­
stand beeinträchtigt 202. Als ihn sein König Ende des Jahres 1795 schon 
wieder nach M adrid zurückberief, hinterließ er ein wahrscheinlich aus­
gezeichnet durchorganisiertes Generalkonsulat, dessen Aufbau und A uf­
gaben er seinem Vizekonsul Romana, der zum Geschäftsträger ernannt 
wurde, in einer besonderen Instruktion ausführlich e r läu te r te203.

Neben Romana muß jedoch Spanien einen nicht akkreditierten Ver­
treter, wahrscheinlich als Agenten, während der Jahre  1796/97 in H am ­
burg gehabt haben. Es sind uns nämlich seit März 1796 Berichte eines 
Teniente de Navio, des Caballero Tomäs de Nava, an die spanische 
Regierung erhalten 204. W ährend Romana fast ausschließlich über H andels­
und Schiffahrtsangelegenheiten berichtete, informierte N ava  die Madrider 
Regierung über politisch-militärische Fragen des Nordens, ab und zu 
auch über die sich daraus ergebenden allgemeinen Folgen für den Handel.

Diese Trennung der Sachgebiete in der Berichterstattung begegnet uns 
1796 das erste Mal. Bisher hatte der spanische Konsul stets über alle 
für Spanien interessanten Ereignisse berichtet. Dabei standen bei Poniso

201 V i r j[0 an Romana v. 7. 1. 1796. Ebd. — N eben den Zeitungen sandte er auch 
die Listen der Schiffe ein, die den Sund und Schleswig-H olsteinischen Kanal 
passierten, die Preiskuranten, die Schiffsankunfts- und -abfahrtslisten von 
Köncke. Außerdem lieferte ihm der Buchhändler Bohn a lle  wichtigen N eu ­
erscheinungen.

202 Schreiben Virios v. 30. 10. 1795. Ebd. Über das G ehalt Virios und auch 
seiner Nachfolger ist nichts Genaues bekannt. D ie  Ausgaben, d ie ihm die 
spanische Regierung ersetzte, waren im Vergleich m it denen zur Zeit Ponisos 
ungeheuer gestiegen. Vgl. A H N , Estado 61912. — Der bevollm ächtigte M i­
nister Orozco stetzte 1797 durch, daß er, w ie d ie spanischen D iplom aten im 
H aag, in Dänemark und an anderen H öfen  einen Fonds einrichten durfte, 
woraus er sämtliche Ausgaben für das Haus, die Kapelle etc. beglich, bis er 
sie am Ende des Jahres zurückerstattet erhielt. D afür beantragte er als 
Grundstock 6 000 Reichstaler. Orozco an G odoy v. 2. 10. 1797 (A H N , Estado 
61912) . Diese Kasse enthielt 1803 18 953 Kurantmark. Ocariz an Cevallos v.
11. 11. 1803 (ebd.).

203 V irio an Romana v. 7. 1. 1796. Ebd., Estado 38582. — V irio verließ die H an­
sestädte im Januar 1796.

2°4 N avas Schreiben v. 29. 3. 1796 u. a. in: A H N , Estado 38582.



die politischen und militärischen Begebenheiten, bei Virio und Romana 
Fragen des Wirtschaftslebens, insbesondere von Handel und Schiffahrt, 
im Mittelpunkt. Noch im gleichen Ja h r  wurde die offizielle Trennung 
der konsularischen von der diplomatischen Vertretung vollzogen, deren 
Aufgaben die erstere bisher mit wahrgenommen hatte.

Am 10. April 1796 wurde auf eigenen Wunsch Nicolas Blasco de 
Orozco, Ritter des Ordens Sancti Joannis H ieronosolym itani, anschei­
nend ein Berufsdiplomat, zum Ministerresidenten e rn a n n t205. Einige M o­
nate später, am 7. Oktober 1796, teilte er seine Bestallung zum M inistre  
plenipotentia ire206 bei den Hansestädten und beim Niedersächsischen 
Kreise m i t207. Der spanische Staatssekretär Godoy hatte  den Bitten 
Orozcos stattgegeben, der auf die Vorteile hingewiesen hatte, die eine 
solche Gesandtschaft in Norddeutschland für die Staatskasse und den 
Handel Spaniens mit sich bringen werde. Außerdem behauptete Orozco, 
Zeuge von dem Unrecht gewesen zu sein, das den unter spanischer 
Flagge fahrenden Schiffen dort angetan worden sei. Den Schaden, den 
die spanische Schiffahrt bereits erlitten habe, müsse m an gutmachen. Er 
hielt sich für geeignet, diesen Posten zu übernehmen, weil er sieben Jah re  
in Deutschland gelebt habe und daher das Land gut kenne208.

Orozco nahm  wie seine Vorgänger Hamburg zum ständigen Sitz seiner 
Gesandtschaft. Dort wurden ihm alle einem „Minister“ gebührenden 
Ehren zuteil. Als Geschenk überreichte ihm der Senat bei seiner Ankunft 
einen Zettel über 40 Stübchen Wein, bei seiner Beförderung einen w ei­
teren über 80 Stübchen. Die Wache erwies ihm die militärischen Honneurs 
durch Präsentieren des Gewehrs. Den Titel Exzellenz erhielt er jedoch
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2°s Orozco an G odoy v. 1 . 2 .  u. 16. 3. 1796. Ebd. — Ob er identisch ist mit dem  
N effen Floridabiancas, Chevalier de Orozco, ist nicht sicher, aber wahrschein­
lich. Vgl. StA Bremen, K.l.m .2.S.3: Virio, N r. 16. — S. auch Stichwort Orozco 
bei Pohl, 359.

206 Schreiben des spanischen Königs an die Hansestädte v. 10. 4. 1796. StA  Bremen, 
K .l.m .2.S.3: Orozco; StA H bg., CI. V III, Nr. X , 1796, 7. 10. — Der T itel 
M inisterresident lag rangm äßig zwischen dem des G eneralkonsuls und be­
vollm ächtigten M inisters. Orozco wünschte deshalb M in istre  p le n ip o ten tia ire  
zu werden, w eil seine com paneros — vermutlich sind damit die übrigen D ip lo ­
maten in H am burg gem eint — auch diesen T itel führten. U m  diesen Posten  
in Hamburg und im Niedersächsischen Kreise hatte er sich bereits 1793— 1796 
beworben. V gl. Orozco an Godoy v. 1. 2. 1796. A H N , Estado 38582; ebenso 
Lappenberg, 435 f., 444 u. 459.

207 Obwohl es im Senatsprotokoll v. 7. 10. 1796 (StA H bg., CI. V III, Nr. X ,  
1796, 7. 10.) heißt, Orozco sei M in istre  p len ip o ten tia ire  pres des Princes  
et E ta ts du  C ercle d e  la hasse Saxe, war er dennoch auch ausdrücklich bei 
den H ansestädten bestallt worden; denn der Hamburger Senat sandte das 
ihm statt Lübeck von Orozco irrtümlich zugestellte Beglaubigungsschreiben an 
Lübeck weiter. Er bestätigte ihn jedoch schon für sich a lle in , und später 
akkreditierte ihn auch Lübeck im N am en der H ansestädte. V gl. ebd., 1796,
12. u. 17. S., 14. 9.; Ham burg an Lübeck v. 18. 8. 1796 u. Lübeck an Bremen 
v. 22. 8. 1796. StA Bremen, K.l.m .2.S.3: Orozco.

208 Orozco an G odoy v. 1. 2. u. 16. 3. 1796. A H N , Estado 38582.
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nicht209. In dem in Hamburg akkreditierten diplomatischen Corps nahm 
er die gleiche Stellung ein wie der kaiserliche und englische „M inister“ 210.

Die Ernennung Orozcos zum M inistre plenipotentiaire  stellte einen wei­
teren Höhepunkt in der Geschichte der diplomatischen Beziehungen Spa­
niens zu Hamburg dar. Sie kennzeichnet die Bedeutung, die der spanische 
H of der Republik Hamburg zuerkannte, indem er einen Diplomaten mit 
so hohem Rang in Hamburg bestallte, auch wenn dieser für das ge­
samte Norddeutschland zuständig war. Zugleich aber war Orozco seit 
1732 der erste diplomatische Vertreter Spaniens, der in Ham burg resi­
dierte. D a das spanische Konsulat 1796 bestehen blieb, dessen Verwal­
tung bis zur Berufung eines Nachfolgers für Virio Vizekonsul Romana 
oblag, gab es seit diesem Jah r  erstmalig zwei offizielle Vertretungen des 
spanischen Königs in Hamburg: eine konsularische und eine diplomatische. 
Sie arbeiteten getrennt und sandten auch jede für sich Berichte an die 
Regierung in Madrid. Es ist selbstverständlich, daß sie sich gegenseitig 
informierten und auch dementsprechend ihre Tätigkeit aufeinander ab­
stimmten.

„Minister“ Orozco bat bald nach seiner Ankunft in Ham burg um die 
Bewilligung eines Sekretärs, der gleichzeitig Generalkonsul sein sollte211. 
Obwohl Godoy diesem Wunsche im September 1796 stattgab, traf  der 
für diesen Posten vorgesehene Virio erst im Juli 1798 ein, d. h. nach 
der Abberufung Orozcos212. Am 4. Februar 1798 erhielt Orozco die Re- 
kredentialien und wurde nach Mailand versetzt. Romana vertrat nun 
den Generalkonsul und den bevollmächtigten M inister213. Seit Ende 1798 
war dann Spanien durch zwei Diplomaten hohen Ranges in Hamburg 
vertreten: durch Generalkonsul Juan  Bautista Virio und Ministerresident 
Chevalier Joseph de O cariz214. Beide arbeiteten eng zusammen, und Oca- 
riz berichtete auch verschiedentlich über Fragen des Handels und der 
Schiffahrt, wozu er die Informationen meist von Virio erhielt.

Ocariz, der schon seit 1775 im diplomatischen Dienst des spanischen 
Königs stand, war bereits an einigen spanischen Auslandsvertretungen, 
z. B. in Kopenhagen und Paris, tätig gewesen215. W arum  er nicht wie

209 StA Hbg., CI. VIII, Nr. X , 1796, 12. 8. u. 19. 12.
210 Sie führten die gleichen T itel: vgl. Lappenberg, 444 u. 459.
211 Orozco an G odoy v. 2. 9. 1796. A H N , Estado 38582. — Auch die Vizekonsuln  

in Bremen u. Lübeck blieben im Am t. V gl. Orozco an G odoy v. 7. 8. 1797. Ebd.
212 Orozco an Godoy v. 28. 10. 1796, 7. 8. 1797 u. Schreiben V irios v. 7. 5. 1798. 

Ebd.
213 Rekredentialien f. Orozco v. 4. 2. 1798. StA Bremen, K .l.m .2.S.3: Orozco; 

StA Hbg., CI. V III, Nr. X , 1798, 7. 3.; Romana an G odoy v. 9. 3. 1798. A H N , 
Estado 38 582.

214 StA  Hbg., CI. V III, Nr. X, 1798, 11. 7. u. 3. 10.; Ocariz’ Schreiben v. 23. 11. 
1798. A H N , Estado 3S582. — Ob Virio, w ie Orozco 1796 vorschlug, zugleich 
Sekretär an der spanischen Gesandtschaft in Ham burg war, ist nicht bekannt.

215 Ocariz an Cevallos v. 30. 10. 1801. A H N , Estado 61871; s. auch Stichwort 
Ocariz bei Pohl, 359.
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sein Vorgänger zum bevollmächtigten Minister ernannt worden war, wis­
sen wir nicht. Vermutlich hatte er nicht so gute Beziehungen zum Hof 
wie Orozco. Auch er war außer im Niedersächsischen Kreis in allen drei 
Hansestädten akkreditiert, obwohl ihn der spanische und der preußische 
König als Ministerresidenten aupres du Senat d ’H am bourg et du Cercle 
de la Basse Saxe  bezeichneten216. Wahrscheinlich sah die spanische Re­
gierung H am burg als die Repräsentantin der Hansestädte an und formu­
lierte deshalb den Titel in dieser Form. Am 28. November 1798 über­
reichte Ocariz dem Senat in Ham burg das Beglaubigungsschreiben217. 
Auch er erhielt das übliche Geschenk von 40 Stübchen Wein. Die Wache 
mußte ihm die Honneurs erweisen218.

Im Konsulat wechselten in den folgenden Jahren  die Vizekonsuln, w äh­
rend der Posten des Generalkonsuls 1802 für einige Jahre  abgeschafft 
wurde. Romana verließ 1798 H a m b u rg 219. Sein Nachfolger Juan  Antonio 
de Santibanez, der Comisionado del Banco Nacional de San Carlos und 
seit 1. Januar  1798 Direktor der Faktorei der Cinco Gremios M ayores 
de M adrid  in Ham burg war und sich wohl auch als Kaufmann etabliert 
hatte, blieb auch nur von Februar 1798 bis Februar 1801 im A m t220. 
An seine Stelle im Vizekonsulat und ab 1. Januar  1801 im Direktorium 
der Faktorei der Cinco Gremios M ayores t ra t  Manuel Gerönimo de 
Bringas221. Generalkonsul Virio, der schon 1800 für eine längere Kur 
wegen seiner Rheumaerkrankung beurlaubt worden w a r 222, wurde 1802 
auf eigenen Wunsch wegen des schlechten Hamburger Klimas nach L i­
vorno versetzt223. Bei seinem Abgang wurden auf A nordnung des spa­

2,6 Kopie des Schreibens des spanischen Königs an Preußen v. 8. 7. 1798 u. 
Schreiben des preußischen Königs an Bremen v. 19. 12. 1798. StA  Bremen, 
K.l.m .2.S.3: Ocariz. — Obwohl nicht berichtet wird, daß Ocariz auch an 
Lübeck sein Beglaubigungssdireiben sandte, müssen wir aus seiner Reise, die 
er gem äß der Sitte der bei den Hansestädten akkreditierten „M inister“ 1801 
dorthin unternahm und bei der ihn der Lübecker Senat offiziell empfing, 
sow ie aus der Tatsache, daß er Lübeck 1803 auch seinen Abschied anzeigte, 
entnehmen, daß er nicht nur in Hamburg, sondern in allen  H ansestädten  
akkreditiert war. Vgl. Ocariz an Cevallos v. 20. 7. 1801 (A H N , Estado 61871) 
und Ocariz an Lübeck v. 4. 8. 1803 (StA Bremen, K .l.m .2.S.3: Ocariz).

217 Ocariz’ Schreiben v. 23. 11., 30. 11. u. 7. 12. 1798. A H N , Estado 38582.
218 StA Hbg., CI. V III, Nr. X , 1798, 28. 11.
219 Romana u. Santibanez an die Direktoren des Banco N acional de San Carlos

v. 1. 1. 1798. AG BE, Secretaria 1173.
220 StA  Hbg., CI. V III, Nr. X , 1799, 1. u. 4. 2.; Ocariz an U rquijo v. 9. 5. 1800. 

A H N , Estado 61872a; Lappenberg, 480; Pohl, 360, Stichwort Santibanez.
221 StA Hbg., CI. V III, N r. X , 1801, 20. 5.; Bringas u. Santibanez an die D irek­

toren des Banco N acional de San Carlos. AG BE, Secretaria 1173; Stichwort 
Bringas bei Pohl, 357.

222 Santibanez an Urquijo v. 16. 6. 1800. A H N , Estado 6187la.
223 £ r verabschiedete sich am 24. 3. 1802 in Hamburg. Virio an U rquijo v. 14.

3. 1800. Ebd., Estado 61872a; Ocariz an Cevallos v. 5. 2. u. 5. 4. 1802. Ebd., 
Estado 61S71. — Sieben Jahre später wurde er wieder nach H am burg ver­
setzt, das er dann erst 1814 w ieder verließ.
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nischen Königs beide spanischen Vertretungen in Ham burg zu einer ver­
schmolzen224. Alle Aufgaben des bisherigen Generalkonsuls übernahm 
nun der „Minister“, dem von da an auch die konsularischen Vertreter 
unterstanden. Bringas blieb Vizekonsul in Hamburg sous la direction de 
ce M in istre225, den er während dessen Reise nach Paris von September 
1802 bis Mai 1803 sogar v e r t ra t220.

Um  den übrigen in Ham burg akkreditierten Diplomaten gleichgestellt 
zu sein, wünschte Chevalier de Ocariz nach Kriegsende vom König zum 
bevollmächtigten Minister in Ham burg befördert zu werden. Sein Vor­
gänger Orozco habe ihn auf die Vorteile hingewiesen, die mit diesem 
Rang verbunden seien227. W enn er auch keine Beförderung auf seinem 
Ham burger Posten erreichte, so wurde er doch 1803 als Envoye Extra- 
ordinaire et M inistre Plenipotentiaire  an den schwedischen Hof nach Stock­
holm versetzt.228 Seine Bitte kam wahrscheinlich auch seinem Nachfolger, 
dem Grafen von Rechteren, zugute, der am 13. April 1803 zum bevoll­
mächtigten Minister bei den Hansestädten und im Niedersächsischen Kreis 
ernannt w urde229.

Mit der Ernennung des neuen Konsuls Ju an  Joseph Ranz de Roma- 
nillos zum Gesandtschaftssekretär unter Rechteren wird erstmalig die von 
Orozco 1796 bereits vorgeschlagene Personalunion offiziell bestä tig t230. 
1805 wurde er für die nächsten vier Jahre  sogar Geschäftsträger, da Rech­
teren Hamburg verl ieß231.

Fassen wir die wichtigsten Ergebnisse kurz zusammen. Die Hansestädte 
waren in der zweiten Hälfte  des 18. Jahrhunderts  in M adrid ständig durch 
einen Agenten bzw. seit dem letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts  sogar 
durch einen Ministerresidenten vertreten, während sie in Cadiz und M ala­
ga und seit Beginn des 19. Jahrhunderts auch in La  Coruna Konsulate unter­
hielten. Seit 1740 vertraten in Ham burg ein Konsul, später ein G eneral­
konsul und ein bevollmächtigter Minister bzw. Ministerresident die spa­

224 Ocariz an C evallos v. 5. 2. 1802. Ebd., Estado 61871.
225 StA  Bremen, K .l.m .2.S.3: Virio, Nr. 22.
226 Ocariz’ Schreiben v. 30. 8. 1802. A H N , Estado 61871.
227 Ocariz an Cevallos v. 30. 10. 1801 u. 16. 10. 1802. Ebd., Estado 61871.
228 Ocariz an Lübeck v. 4. 8. 1803. StA Bremen, K .l.m .2.S.3: Ocariz. — D ie Rekre- 

dentialien erhielt er am 13. 4. 1803. Er verließ  Ham burg im August 1803.
229 Deshalb teilte er seine Ernennung dem Senat in Ham burg nur durch eine 

N ote mit, der er die Kopie des Beglaubigungsschreibens beilegte (StA  Hbg., 
CI. V III, Nr. X , 1803, 7. u. 23. 9.). Das O riginal sandte er nach Lübeck (StA  
Bremen, K .l.m .2.S.3: Rechteren, Nr. 3). Er selbst nannte sich: M in istre  P len i­
po ten tia ire  pres des V illes A nsea tiques 8c les E ta ts  du  C ercle de  la Basse 
S a xe  (ebd., Nr. 4). — S. auch Stichwort Rechteren bei Pohl, 360. — Attache 
an der Gesandtschaft wurde sein Sohn Santiago de Rechteren.

230 Romanillos an C evallos v. 15. 7. 1803. A H N , Estado 61871; StA  Hbg., CI. 
V III, N r. X , 1803, 15. 7. — Er wurde am 20. 7. 1803 vom  Hamburger Senat 
anerkannt. — V gl. auch Stichwort Rom anillos bei Pohl, 360.

231 Lappenberg, 480.
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nische Monarchie. Diese Diplomaten hatten jedoch seit dem letzten 
Drittel des 18. Jahrhunderts  nur ihren Sitz in Hamburg, während ihr 
Dienstbezirk auch Bremen und Lübeck sowie den gesamten Niedersäch­
sischen Kreis umfaßte. Die im 16. Jahrhundert begonnenen konsularischen 
Beziehungen wurden in dieser Zeit des ausgehenden Ancien Regime syste­
matisch ausgebaut, und entsprechend der zunehmenden Bedeutung des 
gegenseitigen Handelsverkehrs wurden die diplomatischen und konsula­
rischen Vertretungen zu ständigen Einrichtungen, auf deren gute Besetzung 
beide Partner  W ert legten.



H A M B U R G E R  S C H I F F A H R T  N A C H  M E X I K O
1870— 1914-*

von

F R I E D R I C H  K A T Z

Als 1867 die französischen Bestrebungen zur Errichtung eines Kaiser­
reiches in Mexiko ihr Ende fanden, zählte zu den weniger bekannten 
Folgen dieser Niederlage eine eindeutige Vorherrschaft hanseatischer 
Kauf leute im mexikanischen Außenhandel. Nachdem Mexiko 1821 seine 
Unabhängigkeit von Spanien errungen hatte, waren englische Kaufleute 
ins Land geströmt und hatten sich entscheidende Positionen im Ein- 
und Ausfuhrhandel dieses Staates verschafft. Hanseatische Kaufleute ge­
sellten sich ihnen sehr früh als Juniorpartner zu. Noch vor der Ver­
kündung der mexikanischen Unabhängigkeit hatten sie schlesisches Leinen 
nach Mexiko eingeführt, und bereits 1827 hatten die Hansestädte Mexiko 
die Unterzeichnung eines Handelsvertrages (der allerdings 1831 neu 
formuliert und erst 1841 von Mexiko ratifiziert wurde) vorgeschlagen1. 
Ihre Rolle wuchs von T ag  zu Tag, und 1870 hatten sie die Engländer 
völlig aus dem mexikanischen Handelsgeschäft verdrängt. „Vor vierzig 
J a h re n “, schrieb ein deutscher Berichterstatter im Jahre  1889, existierten 
noch in Mexiko nicht weniger als neunundsiebzig bedeutende englische 
Importhäuser, welche in allen größeren Plätzen im I n n e r n . . .  Filialen 
und dementsprechenden Einfluß hatten. In der Politik spielten sie eine 
große Rolle, die Gesetzgebung beeinflußten sie zu ihren Gunsten, und 
die Zollbehörden waren ihre gehorsamen Diener. Vor zehn Jahren, also 
im Jah re  1879, war ihre frühere Anzahl auf drei reduziert, welche fast 
ausschließlich im Bankgeschäft tätig waren, also mit der Industrie Eng­
lands keinerlei Verbindungen mehr unterhielten“ 2.

Der Erfolg der hanseatischen Kaufleute war in sehr starkem Maße 
auf die Haltung der englischen und französischen Regierungen zurück­
zuführen, die sich eindeutig gegen den mexikanischen Präsidenten Juarez 
und seine Liberalen gestellt hatten (die Engländer durch Unterstützung

* Vortrag, gehalten auf der Pfingsttagung des Hansischen Geschichtsvereins in 
Osnabrück am 20. Mai 1964, ergänzt durch Anmerkungen.

1 M anfred Kossok, Im Schatten der H eiligen  A llianz, Berlin 1964, 154.
2 D er Export 1889, 218. — Das Problem der deutschen K aufleute in M exiko sowie 

der deutsch-mexikanischen Beziehungen überhaupt behandelt Verf. ausführlich 
in seinem  Buch „Deutschland, D iaz und die M exikanische R evolution“, Berlin 
1964.
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der Konservativen im mexikanischen Bürgerkrieg und die Franzosen 
durch Napoleons III. mexikanische Expedition).

Die deutschen Staaten hatten M aximilian zwar anerkannt, sich aber 
sonst nicht in irgendeiner Weise für ihn betätigt. Dadurch waren die 
deutschen Kaufleute die einzigen unter den im mexikanischen Wirtschafts­
leben eine Rolle spielenden Europäern (amerikanische Kaufleute gab es 
zur damaligen Zeit nicht in Mexiko), die nicht die Feindschaft der mexika­
nischen Behörden auf sich gezogen hatten.

Ihre Position wurde noch dadurch gestärkt, daß Mexiko w ährend des 
amerikanischen Bürgerkrieges eine große Rolle beim Schmuggel von 
Baumwolle aus den amerikanischen Südstaaten nach England spielte. 
Die deutschen Kaufleute waren an diesem äußerst gewinnbringenden 
Handel in nicht unerheblichem Maße beteiligt3. 1868 stellte der h a n ­
seatische Vertreter in Mexiko, Doormann, fest, daß „die Deutschen den 
Handel in Mexiko fast monopolisieren“ 4.

Diese bedeutende Position deutscher und vornehmlich hanseatischer 
Kaufleute im mexikanischen Außenhandel darf  keineswegs mit einer 
Vorherrschaft deutscher W aren  in Mexiko verwechselt werden. Der Anteil 
deutscher W aren  an der mexikanischen Einfuhr überstieg niemals 23 %> 
des Gesamtimports des L andes5. Die mexikanischen Käufer waren an 
englische und französische Produkte gewöhnt, und die hanseatischen 
Kaufleute hatten — sehr zum Ärger der Reichsbehörden — Einkäufer 
in England, von wo sie den größten Teil ihrer W aren  bezogen.6

Die Vorherrschaft hanseatischer Kaufleute im mexikanischen A ußen­
handel rief sehr bald die deutschen Schiffahrtsunternehmen auf den 
Plan. Schon 1820 hatten deutsche Segler einen Verkehr zwischen der 
Westküste Mexikos und Deutschland errichtet. Sie hatten Industriewaren 
nach Mexiko eingeführt und dafür vornehmlich Erze aus Mexiko be­
zogen. Angesichts der verkehrstechnischen Rückständigkeit Mexikos, welche 
die Exportmöglichkeiten der Erze stark einschränkte, wurden diese den 
deutschen Unternehmen zu äußerst günstigen Bedingungen angeboten. 
„Der Transport geschah meist in sehr billiger W eise“, schilderte 1913 
rückblickend der deutsche Geschäftsträger in Mexiko, Kardorff, „als Ballast 
auf Segelschiffen um das Kap Horn herum. Abnehmer waren größten­
teils die Hüttenwerke des Königreiches Sachsen. Auch die H ütten  des 
Harzes, in Klausthal, Sankt Andreasberg, etc. bezogen Silbererze von

3 Ernst v. H alle, Amerika. Seine Bedeutung für die W eltwirtschaft und seine w irt­
schaftlichen Beziehungen zu Deutschland, Leipzig 1905, 414 f.

4 Staatsarchiv Bremen, M. 6. b. 4. d. A usw ärtige Vertretungen, Consulate 4, 
Reichskonsulate im Ausland X . in M exico, Doorm ann an Schmidt, 11. 10. 1868.

5 Rudolf Darius, D ie Entwicklung der deutsch-mexikanischen H andelsbeziehungen  
von 1870 bis 1914, rechts- u. staatswiss. Diss. Köln 1927, 15 f.

6 Deutsches Zentralardiiv Potsdam  (von nun an als D Z A P bezeichnet), A A  II, 
Bd. 12279, W aecker-Gotter an Bismarck am 25. 4. 1881.
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Mexiko. Der Hauptverdienst der Vermittler bestand darin, daß sie die 
Erze und Barren in Mexiko nur auf ihren Silbergehalt bezahlten, den 
oft nicht unbedeutenden Gehalt an Gold und Kupfer aber nicht berück­
sichtigten. Drüben wurde indessen der Gehalt an Silber, Gold und Kupfer 
bezahlt“ 7. Diese Segler verkehrten allerdings sehr unregelmäßig und 
beförderten kaum Passagiere.

1879 errichtete die Ham burg-Amerika-Linie einen Liniendienst nach 
M exiko8, der sich trotz einiger Rückschläge immer weiter entwickelte. 
Eingeführt wurden vornehmlich Textilien, pharmazeutische Produkte, 
Eisenwaren und Maschinen, während die Ausfuhr nach Deutschland in 
dieser Zeit vor allem aus Blauholz, Silbererzen und Tabak bestand.

In diesen Jahren  hatte die Hamburg-Amerika-Linie mit einer Reihe 
von Konkurrenten zu rechnen, gegen die sie sehr ungleich vorging: diese 
Konkurrenten waren englische und französische Linien, die mexikanische 
Regierung und die mexikanische Schiffahrt, der Norddeutsche Lloyd und 
zeitweilig die Reichsregierung.

Die französische Compagnie Generale Transatlantique und die eng­
lische Harrison-Line, die den Dienst zwischen Mexiko und Europa ver­
sahen, nahm die Ham burg-Amerika-Linie als gegeben hin. Mit ihnen 
führte sie niemals einen Tarifkrieg, sondern zog es vor, Abkommen 
sowohl über Frachttarife als über ein gemeinsames Vorgehen gegen neu 
hinzukommende Konkurrenten zu treffen9. Völlig anders lagen die Dinge 
im Hinblick auf die mexikanische Regierung. Kurz nach Errichtung des 
Mexiko-Dienstes der Ham burg-Amerika-Linie kam es zu scharfen Aus­
einandersetzungen zwischen ihr und den mexikanischen Behörden. Diese 
hatten zunächst in dem Bestreben, den H andel mit Europa zu erweitern, 
die Absichten der Hamburg-Amerika-Linie, einen Liniendienst Mexiko- 
Deutschland zu errichten, mit großem W ohlwollen betrachtet und der 
Ham burg-Amerika-Linie eine monatliche Subvention von 7500 Mark 
g ew ährt10. Es stellte sich aber sehr bald heraus, daß die Hamburg- 
Amerika-Linie und die mexikanische Regierung völlig verschiedene A uf­
fassungen darüber hegten, was unter einem Liniendienst nach Deutsch­
land zu verstehen sei. W ährend die mexikanische Regierung der Auf­
fassung war, daß die Ham burg-Amerika-Linie in regelmäßigen Abstän­
den Dampfer zwischen Ham burg und Mexiko und zurück verkehren 
lassen solle, wie das die französischen Schiffe mit ihren Heimathäfen

7 Staatsarchiv Hamburg, Deputation für H andel und Schiffahrt, A llgem eine H an­
delsbeziehungen M exikos zu anderen Staaten, Kardorff an Bethm ann-H ollw eg  
am 18. 6. 1913.

8 D Z A P , A A  II, Bd. 12278, Le M aistre (dt. M inisterresident in M exiko) an Bis­
marck am 16. 6. 1879.

9 Ebd., A A  II, Bd. 12282, H am burg-A m erika-Linie an O'Swald (Hamb. Senator) 
am 16. 12. 1883.

10 Ebd., A A  II, Bd. 12278, Generalpostmeister an A uswärtiges Amt am 8. 4. 1879.
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taten, hatte die Hamburg-Amerika-Linie eine etwas andere Vorstellung u . 
Ihre Schiffe fuhren bereits seit längerer Zeit — in sehr unregelmäßigen 
Abständen — nach dem dänisch-westindischen Hafen St. Thomas. Die 
Ham burg-Amerika-Linie schickte nun jeden M onat den Dampfer „Lotha- 
r ing ia li, der nach Aussagen ihrer Direktion völlig unterbeschäftigt war, 
von St. Thomas zum mexikanischen Hafen Veracruz. Passagiere, die 
diesen W eg nach Deutschland nehmen wollten, konnten sich allerdings 
auf erhebliche Schwierigkeiten gefaßt machen. In St. Thomas angelangt, 
mußten sie oft wochenlang auf einen unregelmäßig verkehrenden Dampfer 
der Ham burg-Amerika-Linie warten, um dann vielleicht noch zu e r ­
fahren, daß dieser keine Passagiere befördere12. Dasselbe galt für W aren, 
die oft monatelang in St. Thomas lagern konnten.

Die Hamburg-Amerika-Linie hatte allen Grund, mit dieser Regelung 
zufrieden zu sein. „Bin ich gut unterrichtet“, schrieb der deutsche M inister­
resident in Mexiko 1879 an Bismarck, „so decken die obigen 15 700 
M ark auch die Kosten der Fahrt eines größeren Schiffes von Santo 
Thomas nach Veracruz und Tampico vollkommen und würde die Com­
pagnie nicht dabei verlieren, selbst wenn die betreffenden Schiffe in 
Ballast hin- und hergingen“ 13.

Die mexikanische Regierung zahlte trotz großer Bedenken ein J a h r  lang 
ihre Subventionen an die Hamburg-Amerika-Linie und bemühte sich 
vergeblich, diese zur Ä nderung ihrer Haltung zu bew egen14. Letztere 
erklärte kategorisch, daß sie die vorgesehene Linie nach Deutschland 
geschaffen habe. Schließlich strich die mexikanische Regierung trotz schar­
fer Proteste des deutschen Ministerresidenten in Mexiko diese Subven­
t io n 15.

Einige Zeit danach bewirkte der wachsende deutsch-mexikanische H a n ­
del, daß die H A PA G  sich doch entschloß, einen regelmäßigen Linien- 
clienst nach Mexiko zu errichten. Eine Subvention seitens der mexikanischen 
Regierung erhielt sie allerdings nicht mehr. Dieser Dienst führte zu 
neuen, diesmal auf anderer Grundlage basierenden Konflikten mit der 
mexikanischen Regierung.

Um nicht ganz von ausländischen Verkehrsgesellschaften abhängig zu 
sein, hatte die mexikanische Regierung eine mexikanische Schiffahrts­
linie, die den Dienst von Veracruz nach Le Havre und Spanien ver­
sehen sollte, auf das tatkräftigste unterstützt. Dies geschah sowohl in 
Form von Subventionen als vor allem durch einen zweiprozentigen Z oll­
nachlaß auf alle durch die Schiffe dieses Unternehmens geführten W a r e n 16.

11 Ebd., A A  II, Bd. 12278, Le M aistre an Bismarck am 16. 6. 1879.
12 Ebd.
13 Ebd.
14 Ebd.
15 Ebd.
16 Ebd., A A  II, Bd. 12282, H am burg-A m erika-Linie an O’Sw ald  am 16. 12. 1883 

7 HGbll. 83



98 Friedrich Katz

Diese Linie konnte sich trotz dieser Konzessionen nicht gegen die 
Konkurrenz der finanziell weit überlegenen europäischen Linien halten 
und mußte 1883 den Dienst einstellen17.

Die mexikanische Regierung übertrug nun deren Zollvergünstigungen 
auf eine spanische Linie, die Lopez-Linie, die sich bereit erklärt hatte, 
der mexikanischen Regierung größere Konzessionen in Frachtfragen zu 
gew ähren18. Diese H altung der mexikanischen Regierung führte zu einem 
scharfen koordinierten Druck der englischen und französischen Linien 
und der Ham burg-Amerika-Linie auf ihre Regierungen, so daß diese 
einen geharnischten diplomatischen Protest bei der mexikanischen Re­
gierung gegen diese Zollvergünstigung ein leg ten19. Diese Proteste blie­
ben wirkungslos. Seit der Vertreibung der Franzosen aus Mexiko be­
fürchtete die mexikanische Regierung keine bewaffnete europäische In ter­
vention mehr.

W as man durch scharfe Proteste nicht erreichte, versuchte man nun, 
durch wirtschaftlichen Druck zu erzielen. In den achtziger Jahren  begann 
europäisches Bankkapital nach Mexiko einzudringen, und andererseits 
w ar die mexikanische Regierung bestrebt, nach jahre langer  Unterbrechung 
ihrer finanziellen Beziehungen zu Europa Anleihen auf den europäischen 
Börsen zu tätigen. Dieser Druck erwies sich als erfolgreicher als der 
diplomatische Protest. Im Jahre  1888 zogen die mexikanischen Behörden 
die Zollvergünstigungen für die spanische Linie zurück20.

Nicht weniger Erfolg als in ihrem Kampf gegen ihre mexikanischen 
Gegner erzielte die Ham burg-Amerika-Linie in diesen Jah ren  in den 
Auseinandersetzungen mit ihren deutschen Konkurrenten und mit der 
Reichsregierung selber.

Die Reichsregierung nahm in den Jahren  1871 bis etwa 1890 eine 
sehr zwiespältige H altung gegenüber der hanseatischen und vor allem 
der Hamburger Handels- und Schiffahrtsexpansion nach Mexiko und 
anderen lateinamerikanischen Staaten ein. Auf der einen Seite löste die 
enge Verbindung Ham burger Kaufleute und Reeder mit britischen Kauf­
leuten und der britischen Industrie ein nicht unerhebliches Mißtrauen 
bei der Reichsregierung a u s21. Dieses M ißtrauen verstärkte die Wirkung 
der Proteste und Reklamationen verschiedener binnenländischer deutscher 
Industrie- und Handelsunternehmungen an die Reichsregierung gegen 
die hohen Fracht- und Vermittlungsgebühren der H a m b u rg e r22 und ver-

17 Ebd., A A  II, Bd. 12285, Konsul in Lc H avre an Bismarck am 13. 4. 1886.
18 Ebd.
10 Ebd., Aktennotiz des Auswärtigen Amtes vom 18. 5. 1886, Botschafter in Paris 

an Bismarck am 29. 5. 1886.
20 Ebd., A A  II, Bd. 12287, Zedw itz (dt. M inisterresident in M exiko) an Bismarck 

am 7. 7. 1888.
21 Ebd., A A  II, Bd. 12279, Kusserow (Geh. Legationsrat im Ausw . Amt) an Staats­

sekretär H atzfeldt am 22. 12. 1SS1.
22 Ebd., A A  II, Bd. 12284, Gesandter in Hamburg an Bismarck am 13. 12. 1885.
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anlaßte die Reichsregierung, immer wieder neue Vermittler für den 
Handel nach Lateinamerika in Deutschland zu suchen23.

Die Reichsbehörden waren sich andererseits der Tatsache durchaus be­
wußt, daß trotz allen Mißtrauens den Hanseaten gegenüber diese die 
bedeutendste Grundlage für den deutschen Handel in Lateinamerika 
bildeten. Deshalb unterstützten sie die Hanseaten rückhaltlos gegenüber 
jedem ausländischen Angriff, versuchten aber, von innen her ihre Position 
wenn nicht zu unterhöhlen, so doch zu schwächen.

Diese Zwiespältigkeit kam schon deutlich darin  zum Ausdruck, daß 
die Reichsregierung bemüht war, neben der Hamburger Schiffahrt auch 
diejenige Bremens in das Mexiko-Geschäft einzuschalten und damit das 
Monopol der Hamburger zu brechen. 1879 forderte das Auswärtige Am t 
nachdrücklich Bremer Schiffsunternehmer auf, eine Linie nach Mexiko 
zu errichten, und es war sehr ungehalten darüber, daß die Bremer mit 
dem Hinweis auf den schlechten Zustand mexikanischer Hafenstädte und 
die hohen Plafengebühren dieses Ansinnen ablehnten24.

Die Hamburg-Amerika-Linie blieb zunächst das einzige große deutsche 
Unternehmen, das eine regelmäßige Schiffahrtslinie nach Mexiko e r ­
richtete.

Der erste Konflikt dieser Linie mit den Behörden in Berlin fand aus 
demselben Anlaß wie derjenige mit der mexikanischen Regierung statt: 
wegen der Schiffahrtslinie über St. Thomas. Genau so wie die mexi­
kanische Regierung hatte auch die Reichsregierung durch das Reichs­
postamt der Hamburg-Amerika-Linie eine Subvention von 7500 M ark 
gewährt, für die sie keinen praktischen Gegenwert erzielte. Die Ursache 
dieses Verhaltens der Hamburg-Amerika-Linie lag nicht zuletzt in der 
Tatsache begründet, daß die hanseatischen Kaufleute in weitgehendem 
Maße englische W aren  führten und die Schiffe der Ham burg-Am erika- 
Linie deshalb fast mehr W aren  von England nach Mexiko als von 
Deutschland nach Mexiko brachten.

Das Reichspostamt kündigte aus diesen Gründen schließlich den Sub­
ventionsvertrag mit der Hamburg-Amerika-Linie. „Durch diese Vorliebe 
(hanseatischer Kaufleute in Mexiko — F. K.) für englische W aren  erklärt 
sich wohl die vor einigen Monaten erfolgte Kündigung eines erst im 
Vorjahre abgeschlossenen Vertrages der H A P A G  mit dem Generalpost­
meister wegen einer . . .  Subvention“, berichtete voller Erbitterung der 
preußische Gesandte in H am burg an das Auswärtige A m t25. All dies 
hinderte das Auswärtige Amt allerdings nicht daran, die Forderungen 
der Hamburg-Amerika-Linie auf Gewährung einer Subvention seitens 
der mexikanischen Regierung auf das energischste zu vertreten.

23 Ebd.
24 Ebd., A A  II, Bd. 12279, Preußischer Gesandter in Mecklenburg und den H anse­

städten an Bismarck am 3. 4. 1879.
25 Ebd., A A  II, Bd. 12279, Kusserow an H atzfeldt am 22. 12. 1881.

7*
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Viel gefährlicher für die Ham burg-Amerika-Linie als diese Subven­
tionsprobleme w ar ein Anschlag, hinter dem höchstwahrscheinlich der 
Norddeutsche Lloyd stand. Im Jahre  1885 war die erste Eisenbahnlinie 
zwischen Mexiko und den USA fertiggestellt worden. Der deutsche Kon­
sul im texanischen Hafen Galveston errechnete, daß es billiger sein würde, 
deutsche W aren  nicht — wie bisher — von H am burg nach Veracruz und 
von dort per Bahn nach der Hauptstadt Mexiko zu befördern, sondern 
über die USA zu schicken. Die Schiffe sollten ihre Ladung in Galveston 
löschen und sie von dort nach Mexiko per Bahn schicken. Der Konsul wies 
nach, daß auf Grund der hohen Frachtsätze der Eisenbahnlinie Veracruz— 
Mexiko dieser W eg billiger w ä re 26. Für die Ham burg-Am erika-Linie wäre 
dies ein schwerer Schlag gewesen; denn nach Galveston fuhr der N ord­
deutsche Lloyd, der diesen Verkehr gänzlich oder mindestens zum Teil 
an sich gerissen hatte. Es überrascht deswegen nicht, daß  der Hamburger 
Senat einen Beschluß faßte, wonach „der naturgemäße W eg für die Ein­
fuhr deutscher Erzeugnisse nach Mexiko nach wie vor derjenige über Vera­
cruz w äre“ 27. Im Auswärtigen Amt wurde dieser Entschluß sehr unfreund­
lich aufgenommen; man sah sich aber gezwungen, ihn zur Kenntnis zu 
nehmen.

Ihre Unzufriedenheit mit der Haltung der hanseatischen Kaufleute 
brachte die Reichsregierung allerdings noch auf einer anderen Ebene zum 
Ausdruck. 1881 hatten sich hanseatische Kaufleute an die Reichsregierung 
gewandt mit der Bitte, die britischen Bemühungen, mit Mexiko wieder 
diplomatische Beziehungen aufzunehmen, zu unterstützen28. Die Reichs­
regierung weigerte sich energisch, diesem Drängen stattzugeben29.

Hatte  die Ham burg-Amerika-Linie ihre Konkurrenten in Mexiko und 
Deutschland in Schach gehalten, mußte sie dennoch einen Schlag hinneh­
men, gegen den sie machtlos war: die Verdrängung der hanseatischen 
Kaufleute aus ihrer Vorherrschaft im mexikanischen Außenhandel. Die 
durch die französische Eroberungsexpedition nach Mexiko unterbrochenen 
französisch-mexikanischen Beziehungen hatten sich in den achtziger Ja h ­
ren des 19. Jahrhunderts  wieder vertieft. Französische Banken etablierten 
sich als erste in Mexiko und nahmen enge Verbindungen zur mexikanischen 
Regierung a u f 30. Vor allem unterstützten sie die bisher nur im Detail­
handel tätigen französischen Kaufleute, denen es nun gelang, ihre deut­
schen Konkurrenten aus dem entscheidenden Zweig des mexikanischen 
Einfuhrhandels, dem Textilgeschäft, zu verdrängen. Betrübt stellte 1889

26 Ebd., A A  II, Bd. 12283, Konsul in G alveston an Bismarck am 10. 7. 1885.
27 Staatsarchiv Hamburg, CI VI, Nr. lö*1, Vol. 3 a, Fase. 14, Beschluß des Senats

vom 17. 11. 1885.
28 D Z A P, A A  II, Bd. 12279, W entzel (preuß. Gesandter in Ham burg) an Bismarck 

am 14. 12. 1881.
29 Ebd., A A  II, Bd. 12279, Aktennotiz vom 15. 12. 1881.
30 Ebd., A A  II, Bd. 12283, W entzel an Bismarck am 2. 5. 1884.
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der deutsche Ministerresident in Mexiko fest: „Nach der unter den hiesigen 
deutschen Kaufleuten herrschenden Ansicht kann eine Änderung des durch 
die Konkurrenz der Südfranzosen. . .  und einige andere ungünstigere Fak­
toren geschaffenen Zustandes jetzt nicht mehr erreicht w erden“ 31. Diese 
Verdrängung stellte einen schweren Schlag für die Hamburg-Am erika- 
Linie dar, die nun einen beträchtlichen Teil ihrer Frachten an die f ran ­
zösische Compagnie Generale Transatlantique verlor.

Ein weiterer Schlag für den deutschen Handel in Mexiko war die sprung­
hafte Zunahme des mexikanisch-amerikanischen Handels nach der Fertig­
stellung der ersten mexikanisch-amerikanischen Eisenbahnverbindung im 
Jahre  1885. Noch 1879 hatte der deutsche Ministerresident in Mexiko die 
G efahr einer bedeutenden Erhöhung des mexikanisch-amerikanischen 
Handels für unmöglich und illusorisch gehalten. Er schrieb damals, daß 
Mexiko lediglich zwei bis drei Millionen Konsumenten zähle, die an euro­
päische W aren  gewöhnt seien und sich kaum auf amerikanische umstellen 
würden. Er verwies darauf, daß die amerikanische Einfuhr in Mexiko 
weniger als 10%  der Gesamteinfuhr des Landes be trug32. Zehn Jahre  
später erwies sich dieser Optimismus bereits als illusorisch, da amerika­
nische W aren  schon damals 56 ,6%  der Gesamteinfuhr Mexikos betrugen33.

Diese Schläge waren aber für die deutschen Kaufleute nur von vorüber­
gehender Natur. Sie hatten sich zwar vom Textilgeschäft zurückgezogen, 
konzentrierten sich aber auf andere Zweige der Wirtschaft, den Handel 
mit Chemikalien, Maschinen, Spielzeug usw. Diese W aren, deren Anteil 
an der Gesamteinfuhr Mexikos in den 70er Jahren  nur von untergeord­
neter Bedeutung war, spielten ab 1890 eine immer größere Rolle im mexi­
kanischen Import. Damit erhöhte sich wiederum die Bedeutung der deut­
schen Kaufleute in Mexiko. Sie trugen den veränderten Verhältnissen in ­
sofern Rechnung, als sie in immer größerem Maße amerikanische W aren  
führten. Trotzdem gewährten sie bei gleichen Preisen deutschen Produkten 
den Vorrang.

So bedeutend das amerikanische Eindringen in Mexiko war, so verhin­
derte es doch nicht einen ebenfalls sprunghaften Anstieg des deutschen 
Mexiko-Handels in den Jahren  1890— 1914. Der absolute W ert  der deut­
schen Ausfuhr nach Mexiko stieg in den Jahren  1890 bis 1914 von 4 335324 
Pesos auf 25 562 189 Pesos und der relative Anteil von 6 ,6 %  auf 12,4 °/o3*-

Dementsprechend kam es auch zu einer großen Verstärkung der deutsch­
mexikanischen Schiffahrt. Ein regelmäßiger Passagierdienst, der einmal 
wöchentlich verkehrte, wurde nun von der H A P A G  eingerichtet35. So

31 Ebd., A A  II, Bd. 122S8, Zedw itz an Bismarck am 30. 12. 1889.
32 Ebd., A A  II, Bd. 12279, Le M aistre an Bismarck am 12. 2. 1879.
33 Estadi'sticas Economicas del Porfiriato. Comercio Exterior de M exico 1877—  

1911, M exiko 1960, 524.
34 Ebd.
35 W . Eversbusch, D ie deutsche M exiko-Schiffahrt, Berlin 1941, 41 ff.
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wichtig dieser Dienst war, so fehlte ihm dennoch eine der großen Ein­
nahmequellen der deutschen Amerika-Schiffahrt: der Auswanderungsver­
kehr. A uf Grund seiner wirtschaftlichen Rückständigkeit und des äußerst 
niedrigen Lebensstandards war Mexiko kein Einwanderungsland. Trotz­
dem gehörte der Mexiko-Dienst der H A P A G  nach dem USA-Dienst zu 
deren bedeutendsten Linien. Der Erfolg der Ham burg-Amerika-Linie 
war ein solcher, daß sie die französische Compagnie Generale Transatlan- 
tique nach Aussagen des französischen Gesandten in Mexiko bei weitem 
überflügelte. „Ich führe diesen bedauerlichen Z ustand“, erklärte er, „auf 
die Nachlässigkeit unserer Transportunternehmen zurück, die keinerlei 
Bemühungen unternehmen, um die Verbindungen zwischen Europa und 
Mexiko zu entwickeln, und die den Deutschen und Engländern, deren 
Schiffahrtslinien in Mexiko immer größer werden, das Feld überlassen1' 36.

An der Westküste Mexikos und Südamerikas verkehrte eine mit der 
H A P A G  verschmolzene Linie, die Kosmos-Linie, in deren H änden nicht 
nur der Verkehr dieser Gebiete mit Deutschland, sondern auch miteinan­
der und mit den USA weitgehend lag 37.

Die Politik, die die H A P A G  ihren Konkurrenten im Mexiko-Verkehr 
gegenüber in den achtziger Jahren  angewandt hatte: Verständigung mit 
den Stärksten und Kampf bis aufs äußerste gegen die Kleineren, wurde auch 
diesmal erfolgreich durchgeführt. Die bereits bestehende Zusammenarbeit 
mit der französischen Compagnie Generale Transatlantique und der briti­
schen Harrison-Linie und Royal Mail wurde durch den Abschluß eines 
Kartells zur Aufrechterhaltung der Kaffeefrachten nach Europa, der so­
genannten Coffee-Conference, im Jahre  1908 vertieft38.

Ein neuer Gegner drohte allerdings der H A PA G , diesmal von seiten der 
sich äußerst rasch entwickelnden USA. Das amerikanische Bankhaus Mor­
gan plante die Errichtung einer großen Schiffahrtslinie zwischen Europa 
und Amerika. Um dieser G efahr vorzubeugen, schloß die H A P A G  1902 
ein Abkommen mit Morgan, das eine weitgehende Zusammenarbeit und 
Abgrenzung der gegenseitigen Einflußsphären vorsah39. Dadurch wurde 
Morgan jede Möglichkeit genommen, eine Schiffahrtslinie zwischen Mexi­
ko und Europa zu errichten. Dieses Abkommen rief bei der H A P A G  neue 
ehrgeizige Pläne hervor. Sie gelangte zu einer Übereinkunft mit der ame­
rikanischen Kansas City and Oriental Railway, die eine Eisenbahnlinie 
zwischen der Stadt Kansas City und dem mexikanischen H afen Topolo- 
bampo plante, um dadurch weitgehenden Einfluß auf den Verkehr nach

38 Archives du M inistere des Affaires Etrangeres, Correspondance Commerciale, 
M exique, Bd. 17, B londel an Außenm inister Delcasse am 7. 11. 1901.

37 D Z A P, AA II, Bd. 12292, H eyking (dt. Gesandter in M exiko) an Reichskanzler 
Bülow am 20. 8. 1901.

38 Ebd., A A  II, Bd. 12292, Bünz (dt. Gesandter in M exiko) an Reichskanzler Beth- 
mann H ollw eg am 4. 3. 1910.

39 Bernhard Hulderm ann, A lbert Ballin, Berlin 1922, 61 ff.
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Ostasien auszuüben. „Unsere Flagge wird mit der amerikanischen auf dem 
Stillen Ozean konkurrieren und verhindern, daß der letztere ein amerika­
nisches Binnenmeer w ird“, schrieb voller Erwartung dazu der deutsche 
Generalkonsul in New Y ork40. Das Projekt nahm allerdings niemals kon­
krete Formen an, da dessen amerikanische Urheber noch vor Beendigung 
der Eisenbahnlinie bankrottierte41.

Durch all diese Abkommen w ar die H A P A G  bezüglich des Mexiko- 
Verkehrs zu einer weitgehenden Einigung mit ihren französischen, eng­
lischen und potentiellen amerikanischen Konkurrenten gelangt. Die mexi­
kanische Regierung war Ende des 19. und A nfang des 20. Jahrhunderts  
in eine derartig  starke Abhängigkeit vom Ausland geraten, daß sie keiner­
lei Pläne mehr für eine selbständige mexikanische Überseeschiffahrtslinie 
hegte.

N ur aus Deutschland drohte der H A P A G  noch ernste Konkurrenz. Hier 
ging sie viel härter  vor. Der Norddeutsche Lloyd hatte, nachdem sein V or­
stoß im Jah re  1885 gescheitert war, die Hoffnung nicht aufgegeben, in 
Mexiko Fuß zu fassen. 1902 errichtete er in direkter Konkurrenz zur 
H A P A G  eine Linie Bremen—H av an n a—Mexiko. Die Antwort der 
H A PA G  war ein scharfer Tarifkrieg, der sich über ein Jah r  lang hinzog 
und den Norddeutschen Lloyd daran  hinderte, irgendwelchen Gewinn aus 
der neuen Linie zu ziehen. Schließlich kam es zwischen beiden Gesellschaf­
ten zu einem Kompromiß. Der Lloyd tra t aus Mexiko den Rückzug an, 
wofür die H A P A G  sich bereit erklärte, daß er weiterhin den Dienst nach 
Kuba ve rsah42.

Mit weit größerer H ärte ging die H A P A G  gegen eine andere konkur­
rierende deutsche Reederei, die Jebsen-Linie, vor, die eine Linie zwischen 
den USA und der Westküste Mexikos und Zentralamerikas errichtet hatte. 
Damit stellte sie eine schwere Konkurrenz für die mit der H A P A G  ver­
bundene Kosmos-Gesellschaft dar. „Der Generalmanager der Kosmos in 
San Francisco“, schrieb der deutsche Konsul in San Jose, „will, wie ich 
höre, sich diesen Einbruch nicht gefallen lassen“ 43. A uf Betreiben der 
Kosmos wurde die Jebsen-Linie vom Kaffeekartell ausgeschlossen und war 
schließlich gezwungen, ihren Liniendienst einzustellen. „Wie Sie wissen“, 
schrieb darüber der Leiter des Unternehmens, Jebsen, an  den deutschen 
Konsul in Seattle, „haben wir sehr viel unter der Konkurrenz, vor allem 
von seiten der Kosmos, zu leiden gehabt und viel Geld verloren“ 44.

Nicht die Konkurrenz anderer Linien, sondern die Frage der Rückfracht 
bildete das Hauptproblem, vor dem die H A P A G  ab 1890 stand. Das

40 D Z A P , A A  II, Bd. 8829, Bünz an Bülow am 21. 1. 1903.
41 O. Pletcher, Rails, Mines and Progress, Ithaca 1958, 286.
42 Jahresbericht des Norddeutschen Lloyd 1904, Bremen 1905.
43 D Z A P, A A  II, Bd. 17947, M örgenthaler (dt. Konsul in San Jose, Costarica) an 

Bülow am 5. 6. 1909.
44 Ebd., A A  II, Bd. 17947, Jebsen an Konsul in Seattle am 9. 6. 1910.
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Wachstum des deutsch-mexikanischen Handels war kein harmonisches. Es 
gab eine immer größere Diskrepanz zwischen Ein- und Ausfuhr. 1900 be­
trug der W ert  der nach Mexiko eingeführten deutschen W aren  fast das 
Dreifache dessen, was Mexiko nach Deutschland l ie fer te45. W ie  konnte 
man hier entsprechende Rückfrachten erhalten? Die Schiffe mußten ent­
weder unausgelastet nach Europa zurückkehren oder in W estindien bzw. 
in den USA anlegen, wodurch die Fahrt erheblich verteuert und verlän­
gert wurde. Dabei gab es eine potentielle Rückfracht, die diese Probleme 
weitgehend gelöst hätte. Das w ar Kaffee, der auf deutschen Plantagen an 
der Westküste Mexikos und vor allem Zentralamerikas angebaut wurde 
und von dem ein Großteil wegen der zu hohen Frachtspesen nicht nach 
Deutschland gebracht werden konnte. Es gab keine Verbindung zum A tlan­
tik. Der Panama-Kanal war noch nicht errichtet, so daß  diesem Kaffee, 
um nach Europa befördert zu werden, nur der weite W eg über Kap Horn, 
bzw. per Eisenbahn über Panama, übrig blieb.

Für die H A P A G  wurde dieses Problem und damit die ganze Frage der 
Rückfracht gelöst, als 1907 eine englische Eisenbahnlinie am Isthmus von 
Tehuantepec gebaut wurde, die die Ost- und Westküste Mexikos mit­
einander verband. Der Kaffee gelangte nun von Zentralam erika und der 
Westküste Mexikos aus an die westlichen Ausläufer der Bahn, von wo er 
an die Ostküste Mexikos gebracht wurde. Von dort beförderten ihn die 
H A PA G -D am pfer  nach Deutschland46.

1913 schien die H A P A G  im Mexiko-Verkehr einen Höhepunkt ihrer 
Entwicklung erreicht zu haben. Ein Ja h r  später, 1914, tra t  ein Ereignis ein, 
das noch vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges dem HA PA G -D ienst 
nach Mexiko einen entscheidenden Schlag versetzte: das w ar  der Fall „Ypi- 
ranga“. Dieser hing aufs engste mit der inneren Entwicklung Mexikos zu­
sammen.

1910 war in Mexiko eine tiefgreifende soziale Revolution gegen die seit 
34 Jahren  an der Macht stehende Diktatur von Porfirio Diaz ausgebro­
chen. Nachdem Francisco M adero als Vertreter der Revolutionäre bis A n­
fang 1913 die Macht ausgeübt hatte, wurde er im Februar dieses Jahres 
durch einen Anhänger von Diaz, den Konservativen Victoriano Huerta, 
gestürzt47. Die Lage wurde dadurch erschwert und kompliziert, daß sich 
die Großmächte in die Kämpfe Mexikos eingemischt hatten. Seit der Ja h r­
hundertwende hatte sich Mexiko immer mehr zu einem der wichtigsten 
ölproduzierenden Länder der W elt  entwickelt. Über 5 0 %  der Ölfelder 
lagen in Händen eines britischen Unternehmens, der Pearson-Gesellschaft. 
Die Interessen dieses Unternehmens und der englischen Flotte, die sich

43 Comercio Exterior de M exico, 524, 546.
46 D Z A P, A A  II, Bd. 1747/1, Konsul in Tapachula an Ausw ärtiges A m t am 27. 8.

1908.
47 Dazu siehe u. a. Stanley R. Ross. Francisco I. M adero, N ew  York 1955; Silva

H erzog, Breve H istoria de la Revoluciön M exicana, 2 Bde., M exiko 1960.
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A nfang des 20. Jahrhunderts von der Kohlen- auf die Ö lfeuerung um ­
gestellt hatte  und weitgehend von mexikanischen Lieferungen abhängig 
war, bewirkten, daß sich die englische Regierung eindeutig h in ter H uerta  
stellte, der seine Sym pathien für G roßbritannien  sehr stark bekundet hatte. 
D ie A m erikaner wiederum  unterstützten die G egner H uertas, die Revo­
lutionäre V illa und Carranza, auf die sie sich verlassen zu können g laub­
ten.

Die anglo-amerikanischen Spannungen bezüglich Mexiko erreichten im 
Oktober 1913 ein derartiges Ausm aß, daß die britische Regierung sich 
angesichts des wachsenden Gegensatzes zu Deutschland gezwungen sah, 
nachzugeben. Im Novem ber 1913 verpflichtete sich der A bgesandte des 
britischen Außenm inisterium s T yrre ll bei V erhandlungen mit dem am eri­
kanischen Präsidenten W ilson, H uerta  jede  diplomatische und m aterielle 
U nterstützung sowohl seitens der britischen Regierung als auch britischer 
Banken und U nternehm en zu en tz iehen48. Die englischen Ölproduzenten 
und Bankiers w aren allerdings m it dieser Regelung nicht einverstanden 
und suchten einen W eg, um H uerta  zu unterstützen, ohne die anglo-am eri- 
kanischen Differenzen zu verschärfen oder in Gegensatz zu ihrer eigenen 
Regierung zu gelangen. Dabei ersannen sie ein sehr geschicktes M anöver.

H uerta  brauchte dringend W affen. Seine englischen Geldgeber, an deren 
Spitze N eville Cham berlain stand, deponierten daraufh in  Bons im W erte  
von zwei M illionen Pfund Sterling in einer Schweizer Bank, die als K äufe­
rin  der W affen auftreten so llte49.

Es w ar anzunehmen, daß die Ü berbringung dieser W affen nach M exiko 
bei den USA alles andere als W ohlw ollen auslösen würde. W ie konnte 
m an diese L ieferung gestalten, ohne die antienglische Stimmung in den 
USA zu verstärken? Die britischen Bankiers glaubten, dazu einen guten 
W eg gefunden zu haben. Die W affen sollten auf deutschen Schiffen be­
fördert werden. Dadurch hoffte m an die W ut der A m erikaner auf Deutsch­
land zu richten, das, wenn auch in weit geringerem  M aße als England, die 
H uerta-R egierung unterstützt hatte. Die Schiffahrtslinie, die für diese 
Zwecke ausersehen war, w ar die H A PA G . Um  die Teilnahm e englischer 
U nternehm en noch m ehr zu verschleiern, w urde ein Teil der W affen in den 
USA gekauft, wobei man dort Rußland als Bestimmungsort angab. Von 
New York w urden die W affen nach Odessa gebracht und von dort nach 
H am burg. D ort w urden sie auf die D am pfer „Y piranga“, „B avaria“ und 
„D ania“ der H A PA G  geladen, von denen als erste die „Y piranga“ Kurs 
auf V eracruz n ah m 50.

48 B. J. Hendrick, The Life and Letters of W alter H. Page, 3 Bde., N ew  York  
1923— 26, hier Bd. 1, 256 f.

49 Politisches A rdiiv des Auswärtigen Am tes Bonn (von jetzt an A A  Bonn), M exiko  
7, Bd. 1, Gesandter in M adrid an A uswärtiges Am t am 21. 3. 1917.

50 A A  Bonn, M exiko 1, Bd. 45, H ans A d olf v. Bülow (preuß. Gesandter in Ham­
burg) an Bethmann H ollw eg am 23. 4. 1914.
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Die amerikanische Regierung hatte  tatsächlich von dieser L ieferung er­
fahren, und W ilson beschloß, den H afen von Veracruz einen T ag  vor der 
angekündigten Ankunft der „Y piranga“ durch amerikanische T ruppen  be­
setzen zu lassen, um die E ntladung des H A PA G -D am pfers zu verhindern. 
Es kam zu einer scharfen Auseinandersetzung zwischen mexikanischen und 
amerikanischen T ruppen, die über hundert O pfer forderte  und schließ­
lich mit der amerikanischen Besetzung von Veracruz ende te51.

Als am 22. A pril die „Y piranga“ in der H afenstadt ein traf, fand  sie die 
A m erikaner im Besitz des Zollhauses vor. Sie konnte ihre L adung nicht 
m ehr den H uerta-B ehörden übergeben, lieferte sie aber auch nicht den 
A m erikanern ab, die davor zurückschreckten, die W affen einfach zu be­
schlagnahmen. Angesichts der Tatsache, daß sie Mexiko nicht offiziell den 
Krieg erklärt hatten , bestand völkerrechtlich keine gesetzliche H andhabe 
dafür. Es wäre dadurch auch zu erheblichen Auseinandersetzungen m it den 
deutschen Behörden gekommen. Durch die Besetzung von Veracruz hatten 
die Am erikaner die Entladung der „Y piranga“ vorläufig verhindert. Zwei 
Tage später bat A ußenm inister Bryan die deutsche Regierung, dafü r zu 
sorgen, daß die W affen nach Deutschland zurücktransportiert w ürden52. 
Die Reichsregierung w andte sich an den D irektor der H A PA G , Ballin, der 
ihr erklärte, daß er die W affen tatsächlich zurücknehmen würde, da er mit 
dem Ausbruch eines mexikanisch-amerikanischen Krieges rechne53. Die 
deutschen Behörden teilten der amerikanischen Regierung darau fh in  mit, 
daß die W affen nicht entladen werden w ürden54. Die A m erikaner waren 
dam it zufriedengestellt und hielten es nicht für notwendig, andere m exi­
kanische H äfen zu besetzen.

Es kam allerdings anders, als sie erw artet hatten. Der von Ballin voraus­
gesagte mexikanisch-amerikanische Krieg fand nicht statt, da die A m eri­
kaner nicht w eiter nach Mexiko vordrangen. D araufh in  d rängten  die 
W affenlieferanten erneut die H A PA G , ihre Ladung in einem  noch in 
H änden von H uerta-T ruppen  befindlichen H afen zu löschen. Dieses Vor­
haben war um so leichter zu realisieren, als die H A PA G -D am pfer nicht 
nach Europa zurückgekehrt waren, sondern von der Reichsregierung für 
den Flüchtlingsdienst requiriert w urden55.

D er deutsche G esandte in Mexiko und spätere S taatssekretär im A usw är­
tigen Amt, K onteradm iral Paul von Hintze, ha tte  teilweise die britischen 
M anöver durchschaut und bezeichnete eine mögliche E ntladung  der W af­
fen als äußerst ungünstig für die allgem einen Zielsetzungen der deutschen

51 Arthur S. Link, W oodrow  W ilson  and the progressive Era, N ew  York 1954, 
122 f.

52 A A  Bonn, M exiko 1, Bd. 45, Bernstorff (dt. Botschafter in den U SA ) an A us­
wärtiges Amt am 24. 4. 1914.

53 Ebd., M exiko 1, Bd. 45, Bülow an Bethmann H ollw eg  am 23. 4. 1914.
54 Ebd., Mexiko 1, Bd. 46, Bryan an Bernstorff am 28. 4. 1914.
55 Ebd., Mexiko 1, Bd. 48, Kapitän der „Dresden“ an W ilhelm  II. am 28. 4. 1914.
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Diplom atie. „Unsere Rivalen w ürden nicht zögern“, schrieb er nach Ber­
lin, „die A blieferung der W affen und der M unition aus ‘B avaria’ und 
'Y piranga ' als eine Verleugnung unseres bisherigen korrekten Verhaltens 
hinzustellen und es in W ashington auszubeuten unter dem T ite l ‘Zw ei­
deutigkeit' und ‘Heuchelei’. Besonders habe ich dabei England im Auge, 
das G rund hat, die Aufm erksamkeit von den mehrfachen Fiaskos seiner 
hiesigen Politik abzulenken. Schon hat der hiesige englische G esandte sich 
anderen gegenüber in einem Sinne geäußert, der meine obigen Befürchtun­
gen rechtfertig t“ 56.

H intze fragte in Berlin an, was er tun solle, und erhielt — offenbar auf 
G rund des Druckes der H A PA G  auf die Reichsregierung — die diplom a­
tische A ntw ort, daß die Entscheidung über eine eventuelle Löschung der 
W affen eine Privatsache der H A PA G  sei, w orüber die Reichsregierung 
nicht zu entscheiden habe57. Er verstand den W ink und bemühte sich nun, 
die W affen H uerta  zukommen zu lassen. Er ging dabei sehr geschickt vor. 
A uf G rund der Requisition der Reichsregierung galten die H A PA G - 
D am pfer als Teil der deutschen Flotte. Solange dies der Fall war, konnten 
w eder amerikanische Behörden noch mexikanische Aufständische irgend­
etwas gegen sie unternehmen, ohne einen schweren internationalen Zw i­
schenfall heraufzubeschwören. H intze ließ nun die „Y piranga“ aus V era­
cruz auslaufen, ohne den A m erikanern, die vielleicht nun eingegriffen 
hätten, mitzuteilen, daß die Requisition aufgehoben sei und die „Y piran­
g a “ von nun an wiederum als P rivatdam pfer galt.

„Als am 17. M ai“, schildert er in einem Bericht, „‘Y p iranga’ von m ir 
als für den Flüchtlings- und A ufnahm edienst entbehrlich aus dem Reichs­
dienst entlassen wurde, wies ich den Kaiserlichen Konsul in Veracruz an, 
diese Entlassung den amerikanischen und anderen Behörden gegenüber 
geheim zuhalten, um dem Schiffe und uns U nannehm lichkeiten zu ersparen, 
die ihm aus seiner Ladung erwachsen ko n n ten . . .  Die Reichsdienstflagge 
wurde niedergeholt, als das Schiff von Veracruz nach Puerto Mexico ab­
ging, am 25. M ai“ 58.

Am 26. Mai landeten die „Y piranga“ und nach ihr die H A PA G -D am p- 
fer „B avaria“ und „D ania“ über 20 000 Gewehre, 15 000 Kisten m it P atro ­
nen und einige hundert M aschinengewehre in dem von der H uerta-R egie­
rung beherrschten H afen Puerto M exico59. Das bedeutete ein völliges G e­
lingen der englischen Pläne. Als der britische Gesandte in  Mexiko, Carden, 
von der Entladung erfuhr, w ar seine Reaktion sehr bezeichnend: „Carden 
springt auf und ruft trium phierend aus: ‘Then H uerta  will stick’“ 00, schil­
dert H intze in seinem Tagebuch.

56 Ebd., M exiko 1, Bd. 49, Hintze an Bethmann H ollw eg  am 3. 5. 1914.
57 Ebd., Mexiko 1, Bd. 49, Hintze an Bethmann H ollw eg am 3. 6. 1914.
58 Ebd.
59 Ebd.
00 Ebd., Tagebuch Hintze. 25. 5. 1914.
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Ü ber die H A PA G  brach nun ein Sturm  aus, der drohte, sie aus den 
mexikanischen Gewässern hinwegzufegen, wobei die Reichsregierung auch 
nicht ungeschoren blieb. „Nicht nur die hiesigen Regierungskreise, sondern 
auch die öffentliche M einung empfindet die H andlungsweise der deutschen 
D am pferlinie peinlich“, berichtete der deutsche M arineattache in den USA, 
Boy Edd. „Besonders erregt über den Y piranga-Fall ist m an in der Armee 
und M arine“ 61. „Alle hiesigen Zeitungen von gestern abend und heute 
frü h “, schrieb der deutsche Konsul in New York, „die ich zu Gesicht be­
kommen habe, zeigen große Erregung darüber, daß die der H am burg- 
A m erika-Linie gehörenden D am pfer ‘Y piranga’ und ‘B avaria’ während 
der letzten Tage im H afen von Puerto Mexico für den G eneral H uerta 
bestimmte W affen und M unition gelandet haben sollen“ 62. Als die „Ypi­
ran g a“ nach der Entladung ihrer W affen w ieder in den von den A m erika­
nern  besetzten H afen Veracruz gelangte, verhängten diese eine Zollstrafe 
in Höhe von 118 000 M a rk 63.

Nicht nur die A m erikaner griffen nun die H A PA G  an. Dem deutschen 
M arineattache in W ashington erklärte ein V ertreter der mexikanischen 
Revolutionäre, „daß die H am burg-A m erika-L inie fü r ihre H andlungs­
weise unter einem Konstitutionalistensystem  durch H andels- und Schiff­
fahrtserschwerungen stark zu büßen haben w erde“ 64.

D am it hatte die britische D iplom atie einen entscheidenden Erfolg er­
rungen, und die H A PA G  hatte  gleichzeitig einen großen Schlag ertragen 
müssen. Es ist sehr fraglich, ob sie sich von diesem Schlag, wenn der W elt­
krieg nicht ohnehin kurze Zeit später den deutschen M exiko-V erkehr un­
terbrochen hätte, leicht erholt hätte.

61 Ebd., Mexiko 1, Bd. 49, Boy Edd an Reichsmarineamt am 2. 6. 1914.
62 Ebd., M exiko 1, Bd. 48, Konsul in N ew  York an Bethmann H ollw eg  am 29. 5. 

1914.
83 Ebd., Mexiko 1, Bd. 49, H intze an Auswärtiges Am t am 31. 5. 1914.
64 Ebd., Boy Edd an Reichsmarineamt am 11. 6. 1914.
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Ü B E R  Z W E I  G E S A M T D A R S T E L L U N G E N  D E R  
H A N S E G E S C H I C H T E

von

H E I N R I C H  S C H M I D T

Noch immer ist die neueste deutsche G esam tdarstellung der H anse­
geschichte das Budi von Karl Pagel. Es erschien 1942 in erster, 1952 
— m it unverändertem  T ext — in zweiter A uflage; es füllte, wie m an so 
sagt, eine Lücke und weckte dennoch keineswegs nur reine Begeisterung. 
Pagel ist kein eigentlicher „Hanseforscher“ ; er schrieb sein Buch nicht 
nach einem Studium der Quellen — er hätte  es dann vermutlich gar 
nicht geschrieben —, sondern auf G rund der Sekundärliteratur. Er schrieb 
sein voluminöses W erk gewissermaßen als ein M ann, der das Gebirge 
von außen übersieht und sich nicht durch seine Schluchten tastet: m it 
dem M ut des Laien, der die Hem m ungen des Fachmannes überspringt. 
Das Ergebnis w ar eine respektable Leistung, die große A nerkennung 
verdient. A ber da diese subjektive Leistung nun einmal in der objektiven 
G estalt des Druckwerkes vorlag, m ußte sie sich eine Kritik gefallen lassen, 
die sich nicht am Verfasser, sondern nur m ehr an der Sache zu orientieren 
hatte. So widmete ihm vor allem A. v. B randt einige recht kritische 
B em erkungen1. Dennoch hat Pagels Buch, eher für den gebildeten Laien 
bestimm t als für den Fachhistoriker, offensichtlich — was jedenfalls den 
V erkauf betrifft — Erfolg gehabt: 1963 konnte eine dritte, die hier zu 
besprechende Auflage erscheinen2. W ie die A uflage von 1952, ist sie 
wiederum  hervorragend ausgestattet, dieses M al aber auch „neubear­
beite t“. M an findet einen Großteil von der K ritik m onierter Sachfehler 
beseitigt; m itunter geschah das durch sanftes U m form ulieren oder schlich­
tes W eglassen beanstandeter Sätze. H ie und da w urde der alte T ex t 
gestrafft. Grundsätzlichere Ä nderungen in Inhalt, A ufbau und C harakter 
der D arstellung zeigt die neue A uflage gegenüber früher indessen nicht.

Entsprechend sind grundsätzlichere, kritische Bedenken gegen Pagels 
Buch w eiterhin gültig oder zu erneuern. Die Klage A. v. B randts etwa,

1 Grenzen und M öglichkeiten einer hansischen Gesamtgeschichte, in: H G bll. 72 
(1954), 91 ff.

2 Karl Pagel, D ie Hanse. Braunschweig 1963, W esterm ann. 3., neubearb. Aufl., 
380 S., 179 Abb.
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daß der D arstellung ein solider Nachweis der benutzten L ite ratu r feh le3, 
kann nur w iederholt werden. Die sehr sinnvolle Anregung, „kapitelweise 
geordnete Zusam m enstellungen des W esentlichen“ an Nachweisen zu 
geben, fand keinen W iderhall. Das Literaturverzeichnis am Schluß des 
Buches wurde zwar erw eitert, läßt aber noch immer wichtige T ite l ver­
missen. So bleibt vielfach unklar, in welchem G rade Pagel die seit 1952 
publizierten Forschungsergebnisse im Bereich der Hansegeschichte zur 
Kenntnis genommen und verarbeitet hat — etwa W . Ebels A rbeiten 
zur Geschichte des lübischen Rechts oder die neueren Untersuchungen 
über die sozialen Bewegungen und inneren Konflikte in den spätm ittel­
alterlichen Hansestädten. Ob das Buch von P. Heinsius über das Schiff 
der hansischen Frühzeit für die N euauflage benutzt wurde, ist einiger­
m aßen zweifelhaft; daß Pagel das Buch von Pölnitz über Fugger und 
H anse gelesen haben könnte, läßt sich mühsam erschließen. Sein U rteil 
über das städtische Leben im slawischen Bereich vor der deutschen Ost­
bewegung (S. 26) spiegelt keineswegs den gegenw ärtigen Stand der For­
schung, und bessere L iteraturkenntnis hätte Pagel vielleicht auch die 
Rolle der Friesen im vorhansischen Ostseehandel erw ähnen lassen. Mehr 
als dürftig  sind seine Ä ußerungen über die Frühgeschichte des S täd te­
wesens, die Entwicklung städtischen Lebens und städtischer V erfas­
sungsformen bis in das hohe M ittelalter hinein; der gewaltige Strom 
neuer Erkenntnisse in diesem Forschungsbereich scheint gewissermaßen 
an seiner Aufm erksam keit vorbeigerauscht zu sein. Eine genauere K ennt­
nis der allgemeinen, frühen Stadtgeschichte gehört aber zu den unab­
dingbaren Voraussetzungen für eine Beschäftigung m it der H ansege­
schichte. Auch sollte, wer ein Buch über die Hanse schreibt oder neu 
herausgibt, intensiver — und nicht nur in einer Bemerkung im Nachwort — 
verwerten, was die skandinavische Forschung in letzter Zeit neu e ra r­
beitet hat. Denn die H anse ist als historisches Phänom en wie als Objekt 
der Forschung kein nationales, sondern ein internationales, zumindest 
ein nordeuropäisches Them a.

Pagel hat sich einst als einen D ilettanten auf dem Gebiet der H anse­
forschung bezeichnet4, und für einen D ilettanten bleibt sein Buch m ehr 
als bemerkenswert, in der Fülle und W eite des gebotenen Stoffes sowohl 
wie in mancherlei überzeugenden Einsichten und klugen U rteilen. Audi 
w ird jede Kritik zu bedenken haben, daß sie es nicht m it einem wissen­
schaftlichen W erke zu tun hat, daß Pagel vielm ehr fü r den „historisch 
interessierten L aien“ schrieb5; er bemühte sich in der verdienstvollsten 
W eise, in faßlicher Sprache und doch auf gutem N iveau ein allgem eineres

3 A. a. 0 . ,  95.
4 Vorwort der Erstauflage; in der N euauflage 5.
5 V gl. Pagels in Verbindung mit der N euauflage als Separatdruck erschienenen 

„Entwurf zu einem Nachwort: G esam tdarstellung und Forschungslage“, 6.
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Bewußtsein von Geschichte und W esen der H anse zu verm itteln und 
zu beleben. Sein Buch erfüllt eine wichtige Funktion in der notwendigen 
Bew ahrung des Geschichtsbewußtseins außerhalb des engen Kreises reiner 
„Fachleute“, und die Möglichkeit einer dritten  A uflage bestätigt den 
Erfolg von Pagels guter Absicht. A ber auch jene „L aien“, an die sein 
Buch sich wendet, können beanspruchen, nach dem jew eils neuesten For­
schungsstand unterrichtet zu w erden — sie um so mehr, als ihnen w eit­
gehend die Möglichkeit fehlt, nachzuprüfen. Gewiß, abzuwarten, bis die 
Forschung gestattet, ein so umfassendes Them a wie die Hansegeschichte 
„abschließend“ darzustellen, hieße, eine G esam tdarstellung dieser G e­
schichte auf unabsehbare Zeit verschieben, und m an w ird Pagel zustim­
men können, wenn er meint, eine solche G esam tdarstellung werde nie 
abschließend, vielm ehr stets nur eine „Zwischenbilanz“ se in6. Das W ag­
nis zu dem großen Them a ist durchaus zu rechtfertigen. A ber wenn die 
„Zwischenbilanz“ nach Pagels Einsicht „morgen überholt sein w ird “, sollte 
m an doch das Gefühl haben können: sie stim mt wenigstens für heute. 
U nd eben dieses Gefühl verm ittelt auch die N euauflage des Pagelschen 
W erkes nicht. W enn Pagel 1963 bekennt, daß ihm bei seiner reichlichen 
Lektüre in den Jahren  zuvor nichts begegnet sei, was ihn genötigt hätte, 
seine D arstellung „von G rund aus zu verändern“ 7, dann  hat er ganz 
offensichtlich nicht bemerkt, welche großen W andlungen  in den J a h r­
zehnten seit dem Erscheinen der Erstauflage seines Buches unser Bild 
vom M ittela lter allgemein und zugleich auch das U rteil über die H anse 
erfahren  hat. Es sei etwa an die Städteforschung erinnert; m an mag 
auch daran  denken, wie sehr das nationale M oment für die Bewertung 
m ittelalterlicher Entwicklungen und V erhältnisse verblaßt ist.

Schon 1942 wußte Pagel: „Das nationale M oment ist der Zeit (nämlich 
dem M ittelalter) im allgem einen nicht wesentlich“ 8. Dennoch hat er 
nicht die Konsequenz gezogen, zu prüfen, welche „M om ente“ der Zeit 
sta tt dessen wesentlich waren, nach welchen K ategorien also sie beurteilt 
w erden muß. Für ihn selbst ist das nationale M oment im Blick auf die 
Hansegeschichte jedenfalls nicht unwesentlich geblieben. D a ist denn 
etwa — um nur einige Beispiele herauszugreifen — die Rede von der 
„Bedeutung der Ostsee für das Gesamtdeutschtum “, die sich den römischen 
Königen nicht erschlossen habe (S. 13); da w ird (S. 59) von der „A uf­
gabe“ des deutschen Volkes in Europa und in der W elt gesprochen — 
m an frag t sich etwas ratlos nach ihrem Inhalt; es w ird (S. 112) beklagt, 
daß die von der Hanse errungene „deutsche V orgew alt zur See“ ver­
lorengegangen sei; das deutsche Volk „hat es zu spüren bekommen, daß 
Reich und H anse sich nicht haben finden können“ (S. 313), und Bismarck

6 Ebd., 7.
7 Ebd., 5.
8 V gl. die unveränderte 2. A ufl., 1952, 16; in der N euaufl. 15.
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w ird zitiert, der die Bedeutung der H anse „für die deutsche W elt­
geltung“ gewürdigt hat (S. 349). Das sind Em pfindungen und Begriffe, 
die dem nationalen Bewußtsein des 19. und früheren 20. Jahrhunderts 
entsprechen, die aber fragw ürdig  Werden, wenn m an sie auf das M ittel­
a lter zurückprojiziert — die H anse ist ihrem W esen nach etwas anderes 
als ein Vorläufer deutscher W eltgeltung  nach 1870, und die Vorstellung 
vom „Gesamtdeutschtum“ kann m an kaum m it m ittelalterlicher Königs­
politik in eine quellengerechte Beziehung bringen. Auch dürfte  ein E r­
eignis wie die Schlacht bei Bornhöved 1227 in seinem tatsächlichen Aus­
maß wie in seiner nationalen Bedeutung überschätzt sein, wenn es (S. 44) 
von ihr heißt, das „deutsche Schwert“ der „Ritter, Bürger und Bauern 
des deutschen N eulandes“ habe eben dieses N euland deutsch bleiben las­
sen: die damalige A useinandersetzung mit W aldem ar von D änem ark 
ist ganz sicher nicht in erster L inie als ein Ringen zweier N ationalitäten  
zu verstehen.

In seinem Nachwort verm erkt Pagel, daß sich nur eine kritische Stimme 
gegen eine „angebliche Ü berbetonung des N ationalgefühles“ in seinem 
Buche gewandt habe; er habe keinen G rund gesehen, seine Form ulie­
rungen zu ändern, sie könnten auch kaum m ißverstanden w erden (S. 355). 
U nd gewiß: an seiner noblen G esinnung ist nicht zu zweifeln; N ationalis­
mus w ird man ihm nicht vorw erfen können. A ber es geht hier nicht um 
W ert oder Unw ert des N ationalgefühls an sich; es frag t sich nur, in 
welchem G rade nationale Em pfindungen und Kategorien noch zur Deu­
tung m ittelalterlicher Ereignisse und Strukturen beitragen können. Das 
Bemühen, den „Geist der H anse . . . z u m Segen für unser V olk“ zu be­
schwören (S. 7), ist letzten Endes nur möglich bei dem G lauben an eine 
wesensmäßige Iden titä t des m ittelalterlichen Deutschland m it dem 
Deutschland der m odernen Zeit. A ber das Reich des M ittelalters ist nicht 
der N ationalstaat des 19. und 20. Jahrhunderts, und die politischen 
W erte und Empfindungen m ittelalterlicher Menschen w aren anders akzen­
tuiert als ihre neuzeitlichen Entsprechungen. D aß sich schon der bloße 
Begriff „die Deutschen“ nicht in germanische Z eit zurückverlängern läßt, 
liegt auf der H and. Es geht also nicht an, von einem „Zurückström en“ 
der Deutschen in den Ostseeraum, von dem sie seit der V ölkerw anderungs­
zeit abgeschnitten gewesen seien, zu sprechen (S. 173): in der Völker­
wanderungszeit gab es zwar zahlreiche germanische Stämme, aber noch 
keine Deutschen. Auch hat K arl der G roße nicht so sehr „den deutschen 
Hoheitsanspruch bis an die O der vortragen“, als vielm ehr den H err­
schaftsbereich seines fränkischen Königtums über Sachsen hinaus aus­
dehnen können (S. 25). A ber auch für das hohe M ittelalter, für das V er­
ständnis der deutschen Expansion im Ostseeraum sollte m an sich einer 
N ationalitätenperspektive nu r m it Vorsicht bedienen. In  seinem Aufsatz 
über „Schweden und Lübeck zu Beginn der H ansezeit“ setzt K jell Kum-
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lien gegen die ältere Auffassung, nach der die schwedisch-deutschen Kon­
takte „häufig genug vor allem als Begegnungen zweier N ationalitä ten  
aufgefaßt w orden“ seien, den Hinweis: „W eniger anachronistisch und 
wissenschaftlich fruchtbarer dürfte  es sein, darin  das Zusam m entreffen 
zweier artverschiedener, für ihre Zeit typischer Gesellschaftsformen zu 
sehen: des heranwachsenden fürstlichen Ständestaates nämlich m it der 
souveränen Reichsstadt, der Kaufmannsgem einde m ittelalterlichen Typs 
innerhalb des alten, lose gefügten römisch-deutschen Reiches“ 9. Tatsäch­
lich reflektiert diese Bemerkung ein Forschungsinteresse, das sich an 
sozialen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten eher als an N ationalitä ten  
orientiert und das die politischen V erhältnisse in „ständischen Entwick­
lungsvorgängen und Gegensätzen“ scharfkantiger ausgeprägt findet als 
in nationalen Form en10. Ein solches Interesse ist nicht nur „m odern“, 
sondern es erscheint vor allem der W irklichkeit angemessener, die sich 
in den Quellen spiegelt. Von dieser W irklichkeit kein schiefes Bild zu 
bieten, ist A ufgabe einer historischen D arstellung — eine A ufgabe, die 
ständige Selbstprüfung und lebendigen K ontakt m it der Forschung ein­
schließt und voraussetzt. Pagels Bild von der Hansegeschichte ist an einigen 
Stellen schief, und manche Form ulierungen seines Buches gehören in ein 
Stadium , an dem die Forschung schon w eitgehend vorbeigezogen ist.

Pagel ist m it starkem subjektiven Gefühl bei seiner Sache — m an 
spürt das bis in seinen Stil hinein. W ie dieser Stil gelegentlich das 
persönliche Erlebnis der Geschichte reflektiert, berührt durchaus sym ­
pathisch; trockene Gelehrsam keit w ürde dagegen manchen Leser lang­
weilen. M an ist auch gern bereit, über leicht mißglückte Bilder, wie das 
vom Kaiser als dem „A nkergrund“ der Kaufleute (S. 40) oder von der 
sich im Kreise drehenden hansischen Führung (S. 303) hinwegzusehen; 
dergleichen bleibt selten, und Pagel bietet im ganzen ein gut lesbares 
Buch. Hie und da freilich gleitet er in ein Pathos über, das der Sache 
G ew alt antut. W enn er von Livland spricht als von einem „deutsch 
geform ten L a n d “, das „nicht deutsches Land w erden konnte“, stutzt 
m an zunächst (S. 58). Prüft m an eine W endung wie die, daß  „näher 
jedenfalls als irgendein Kaiser Geist und W erk der H anse der Löw e“ 
stehe, auf ihren sachlichen Gehalt, so klingt sie einigerm aßen hohl (S. 41). 
Die großtönenden Sätze häufen sich in Abschnitten, die von Erschei­
nungen der Kunst, von kirchlichem und bürgerlichem Bauen handeln  — 
m an hätte  sta tt dessen gern einige handgreifliche Fakten m ehr darüber 
gehabt. G anz richtig bringt Pagel das Bauen in den m ittelalterlichen 
Städten in enge W echselbeziehung zum bürgerlichen Selbstgefühl jener

9 HGB11. 78 (1960), 62.
10 V gl. dazu A. v. Brandt, D ie H anse und die nordischen Mächte im M ittelalter  

(Arbeitsgemeinschaft f. Forschung des Landes N ordrhein-W estfalen , G eistes- 
wiss., H. 102), Köln/Opladen 1962, 12.

8 HGbll. 83
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Zeit. A ber Form ulierungen wie die vom „aufrechten Geschlecht, das 
nicht gern den Nacken beugt“ (S. 262), von den Bürgern, die „stolz 
und erhobenen H auptes durch ihre T age gehen“ (S. 254), bieten doch 
nur m oderne Gefühlsklischees, ohne die differenziertere W irklichkeit 
m ittelalterlichen Stadtlebens zu kennzeichnen; der A lltag  jenes Lebens 
ist nicht an seinen Repräsentativbauten abzulesen. Es gibt gewiß keinen 
Grund, sich über eine Erlebniskraft zu mokieren, der die Geschichte 
der Hanse „strahlend und geheim nisvoll“ erscheint; ein subjektiver, p ri­
vater Erlebnisbereich kann nicht Ziel einer Kritik sein. In  der D ar­
stellung jedoch sollte die Sprache in erster Linie der Sache dienen, und 
sie muß daher angreifbar sein, wo sie die Sache nicht trifft, vereinfacht, 
im Klischee stecken bleibt oder gar falsche Vorstellungen suggeriert.

Es ist immer leichter, an einem Buch herumzumäkeln, als es zu schreiben. 
A ber die Leistung anzuerkennen, zu bekennen, daß m an aus einer D ar­
stellung lernen kann, muß nicht bedeuten, daß m an vor ihren Schwächen 
stumm bleibt. Die Schwächen von Pagels Buch haben ihren G rund zum 
guten Teil in der Sache selbst, in der so schwer zu um reißenden G estalt 
der Hanse. Natürlich hat Pagel recht, w enn er die Hanse eine „historische 
Potenz hohen Ranges“ n e n n t11; sie ist der großen D arstellung wohl 
würdig. Aber indem A. v. B randt davon schreibt, wie der Begriff ,H anse4 
„bei näherer B etrach tung ... bisweilen fast unter den H änden zu zer­
fließen scheint“ 12, deutet er die große Schwierigkeit an, diesen Begriff 
und die auf ihn bezogene W irklichkeit in einer klaren W eise zu um ­
reißen und zu beschreiben. Es w äre das viel einfacher, wenn die Hanse 
tatsächlich als fest gegründeter Städtebund, als ein Phänom en der m ittel­
alterlichen Verfassung existiert hätte, wenn der hansische C harakter das 
eigentliche W esen aller H ansestädte ausgemacht hätte  und nicht für 
viele von ihnen nur ein Akzidenz, eine Schicht in ihrem vielschichtigeren 
Leben gewesen wäre, wenn m an von der H anse als von einer statischen 
Erscheinung sprechen könnte, die dem m odernen Rückblick nicht das Bild 
einer gewissermaßen schwankenden Vorläufigkeit bietet. D er fließende 
C harakter des Begriffes H anse macht es so schwierig, eine Hansegeschichte 
sachlich exakt zu umgrenzen; sie führt immer w ieder auch in Gegeben­
heiten der Politik, der Verfassungsentwicklung, der sozialen Strukturen, 
der geistigen Kultur hinein, die nicht eigentlich hansisch sind, uns aber 
doch der Hansegeschichte zugeordnet erscheinen. A. v. B randts zitierter 
V ortrag  spiegelt in extrem en Form ulierungen, wie beweglich die V or­
stellung von der H anse geworden ist — ein Vorgang, der letzten Endes 
den Bewegungen und W andlungen unserer Vorstellungen vom M ittel­
a lter überhaupt in den letzten Jahrzehnten  entspricht. Eine der wesent­
lichen Schwächen von Pagels H ansedarstellung, bis in  den Stil hinein

11 Entwurf zu einem Nachwort, 6.
12 D ie H anse und die nordischen Mächte, 11.
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zu verfolgen, ist darin  gegeben, daß sie ein zwar solid erscheinendes, aber 
nicht m ehr in allen Zügen gültiges Geschichtsbild zeigt.

Für das Verlegenheitsgeständnis indessen, m an müsse das Buch Pagels 
benutzen, „weil w ir etwas anderes nicht haben“ 13, gibt es neuerdings 
keinen A nlaß  mehr, es sei denn ein rein sprachliches M otiv. Die jüngste 
G esam tdarstellung der hansischen Geschichte ist französisch geschrieben 
und in Frankreich erschienen: Philippe Dollinger, La H an se14. Ihre Ü ber­
setzung ins Deutsche ist dringend zu wünschen. D enn dieses Buch ist 
der D arstellung Pagels überlegen in der Auswahl, Fülle und sicheren 
Einordnung der m itgeteilten Fakten, in der übersichtlichen, klaren G lie­
derung des großen Stoffes, in seinen klugen, ausgewogenen U rteilen. 
Auch hier w urde auf den wissenschaftlichen „A pparat“ verzichtet. A ber 
den einzelnen Kapiteln sind doch Bibliographien beigegeben, die zwar 
Ausw ahlcharakter haben, in denen m an daher manchen T ite l verm ißt, 
die aber m ithelfen, die ganze A rbeit als ein Produkt gründlicher L ite ra tu r­
studien auszuweisen, als eine umsichtige A usw ertung und Zusam m enfas­
sung dessen, was in vielen Jahrzehnten im weit ausgefächerten Bereich 
„hansischer“ Geschichtsforschung erarbeitet wurde. Intensiver als Pagel 
hat sich D ollinger auch m it den Quellen selbst beschäftigt; ein geschickt 
zusam m engestellter A nhang von besonders kennzeichnenden Ouellen- 
stücken — ins Französische übersetzt — vertieft zudem den Eindruck, 
den die D arstellung von Entwicklung und W esen der H anse verm ittelt. 
M an w ird freilich das französische Hansebuch m it dem W erk  Pagels 
nicht vergleichen dürfen, ohne sich der ungleich günstigeren handw erk­
lichen Voraussetzungen bewußt zu sein, von denen aus D ollinger an 
seinen Stoff ging: der Professor an der U niversität S traßburg  ist vom 
Fach her ein Spezialist im Bereich der m ittelalterlichen Stadt- und Sozial­
geschichte. Sein Buch bestätigt auf nahezu jeder Seite den Eindruck wis­
senschaftlicher Solidität, ohne dabei vom Staube trockener G elehrsam ­
keit überzogen zu sein. Es ist ein im besten Sinne m odernes Buch — frei 
vor allem  von nationalstaatlichen V orurteilen und Schablonen.

In Pagels U rteil über die „unvergängliche geschichtliche Leistung der 
deutschen H anse“ schwingt imm er wieder ein nationales Pathos m it — 
etwa, w enn es heißt, daß „der Deutsche den O stseeraum . . .  dem euro­
päischen W esten zugeführt“ habe „als seine Schöpfung“ (S. 64). Sehr 
viel nüchterner urteilt Dollinger: „La fonction historique de la Hanse 
fut effectivement de fournir ä l'Occident les produits orientaux qu’il 
reclam ait — et inversement d ’apporter ä l’Est les produits occidentaux 
les plus nccessaires. . . “ (p. 8). U nd w ährend für Pagels Empfinden h a n ­

13 Ebd., 43.
14 Philippe D ollinger, La H anse (X IIe— X V IIe siecles). Paris 1964, Aubier, 

fiditions M ontaigne (Collection historique dirigee par P. Lemerle). 559 S., 
8 Abb., 3 Ktn.
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sische Geschichte „alles andere“ ist „als nur eine Städtegeschichte oder 
gar nur Wirtschaftsgeschichte“ (S. 59), ist sie für D ollinger eben gerade 
ein in erster Linie wirtschaftsgeschichtliches Phänom en. Er beginnt seine 
D arstellung nicht, wie Pagel, vorgreifend m it dem Stralsunder Frieden 
von 1370, dem „H öhepunkt hansischen Lebens überhaup t“, sondern 
schlicht m it einer Übersicht über die wirtschaftliche, politische, bevölke­
rungsgeschichtliche Situation des nördlichen Europa in der ersten H älfte  
des 12. Jahrhunderts, m it den Voraussetzungen für Entstehung und A uf­
stieg der Hanse in enger W echselwirkung zur „m igration allem ande vers 
l’E st“.

Schärfer als Pagel zeichnet D ollinger dabei die Bedeutung nach, welche 
die universi mercatores im perii Rom ani G otlandiam  freqnentantes für 
die Hansegeschichte haben; die Bildung ihrer Gemeinschaft bezeichnet „en 
quelque sorte la naissance de la H anse“ (p. 40). Gewiß klingt das auch 
bei Pagel an. Aber D ollinger zieht die Linien der Entwicklung klarer, 
ordnet und beurteilt die Fakten sorgfältiger, und das ist nicht nur eine 
Frage des Stils, des Verzichts etwa darauf, den „Geist des Löw en“ zu 
beschwören: sein Buch spiegelt ganz einfach den Stand der neueren For­
schung genauer als die dritte  A uflage der D arstellung Pagels. Das trifft 
in besonderer W eise zu für die differenzierende Skizzierung der frühen 
Städtegeschichte im nördlichen Deutschland, m ag sie immer von den in 
einer Zusammenfassung wohl unverm eidlichen Vereinfachungen nicht frei 
sein; das gilt, um ein auffälliges Beispiel der überlegeneren Form u­
lierung Dollingers zu nennen, für die behutsam e Beurteilung der G rün­
dungsgeschichte Lübecks.

U nd Dollingers größere Genauigkeit g ilt nicht nur für die hansische 
Frühgeschichte, die Zeit einer „Hanse der K aufleute“, sondern fü r das 
Gesam tbild der Hansegeschichte. Sofern m an sie in einer entwicklungs­
geschichtlichen Perspektive sieht, darin  der Begriff H anse einen festen 
W ert bildet, scheinen die großen Linien dieses Bildes halbwegs festzu­
liegen: die Entwicklung zu einer „Hanse der S täd te“ um die M itte des 
14. Jahrhunderts, die H öhe der hansischen Geschichte in der zweiten 
H älfte  dieses Jahrhunderts m it dem Sym boljahr 1370, der zähe Kampf 
um die Privilegien der K aufleute in den ausw ärtigen Kontoren, um die 
hansische M onopolstellung gegen die aufkom m ende Konkurrenz — D ol­
linger w ird hier stärker auch der Bedeutung des oberdeutschen H andels 
für den niederdeutschen Bereich gerecht —, der N iedergang endlich im 
16. Jahrhundert und bis in das 17. Jah rh u n d ert hinein. M it einer ge­
wissen Vorsicht spricht D ollinger davon, daß die Jah re  nach dem S tral­
sunder Frieden „comme l’epoque de l’apogee de la H anse“ angesehen 
w erden können (p. 107); sehr deutlich zeigt er, daß die H anse seither 
in die Verteidigung ihrer Positionen gedrängt ist, in eine Situation eifer­
süchtiger und konservativ w irkender P riv ilegienw ahrung — die Ge­
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fährdung des hansischen Handelsm onopols, der Zw ang zur Abw'ehr der 
K onkurrenten habe zum guten Teil schon die U m w andlung der Kauf- 
leute-H anse in eine „association de v illes“ bewirkt (p. 9). Ausführlicher 
und genauer als Pagel stellt D ollinger auch die Geschichte des hansischen 
N iedergangs in den politischen und wirtschaftlichen W andlungen  Europas 
seit dem Spätm ittelalter dar. M an m ag vielleicht darüber streiten, ob 
eine Hansegeschichte unbedingt bis 1669, dem Ja h r des letzten H anse­
tages, geführt werden muß — daß D ollinger es in seiner soliden A rt 
tut, ist ein unbestreitbares V erdienst: manche eher verschwommenen V or­
stellungen im allgemeinen W issen von der Spätzeit der H anse können 
durch sein K apitel über „renouveau et effacement (1550— 1669)“ größere 
K larheit gewinnen.

In sorgfältig-behutsam er W eise bemüht sich D ollinger darum , W esen 
und C harakter der Hanse zu kennzeichnen. Er grenzt sie deutlich ab 
von den anderen, stärker politisch bestimmten Städtebünden des M ittel­
alters, will den Begriff „Bund“, der eine ausgeprägtere O rganisation vor­
aussetze, überhaupt vermeiden, hä lt es für das Beste, den m itte la lter­
lichen W endungen vom gemenen kopman entsprechend von einer „han­
sischen Gemeinschaft“, „communaute hansetique“, zu reden (p. 11). Stets 
bleibt in seiner D arstellung gegenwärtig, daß die H anse eine auf w irt­
schaftliche Z iele gerichtete Gemeinschaft ist, deren S tädte imm er auch 
jeweils eigene Interessen haben, in unterschiedlichen politischen und recht­
lichen Situationen existieren und von daher in ihrem  V erhalten  bestimmt 
sind; so ist die Geschichte der H anse notw endig von inneren Konflikten 
durchzogen, von gleichsam wesensmäßig zugehörigen, häufigen, ernst­
haften  M einungsverschiedenheiten: „et le fait est typiquem ent hanseati- 
que“ (p. 147). Eine solche Form ulierung erscheint keineswegs überspitzt; 
sie entspricht dem Charakter der Hanse, die eben kein politischer S tädte­
bund, keine geschlossene E inheit war, sondern ein wirtschaftlicher Zweck- 
und Privilegienschutzverband. Das erk lärt ihre relativ  dürftige  O rgani­
sation, die letzten Endes auf den Schutz der wirtschaftlichen Interessen 
begrenzt blieb und die Möglichkeit einer unterschiedlichen In terpreta tion  
dieser Interessen offen ließ.

Der O rganisation der hansischen Gemeinschaft, zugleich den Möglich­
keiten und M ethoden ihrer Politik widm et D ollinger ein kluges Kapitel. 
Er skizziert w eiter die wirtschaftliche, soziale, politische S truktur der H an ­
sestädte und w arn t dabei sehr richtig vor einer V erallgem einerung im 
U rteil über die inneren, sozialen Konflikte in den spätm ittelalterlichen 
Stadtgem einden. Ü berhaupt träg t es entscheidend zu dem positiven W ert 
seines Buches bei, daß er unnötige A bstraktionen Vermeidet; das zeichnet 
namentlich sein Kapitel über die hansischen Kaufleute aus: e r gibt hier 
keine Klischees, sondern sucht lebendige G estalten zu begreifen. Die h an ­
sische W irtschaftspolitik, die Beschreibung von Stil und Inhalt des h an ­
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sischen H andels bilden naturgem äß zentrale Kapitel des Buches. Sie 
sind in dem Reichtum der Fakten, aber auch schon in der klaren G lie­
derung, der übersichtlichen O rdnung des Stoffes den entsprechenden Ab­
schnitten bei Pagel durchaus überlegen. D ürftiger erscheint dagegen Dol­
lingers Kapitel über die „civilisation hanseatique“. Z w ar bleibt er im 
Bereich des nachprüfbar Konkreten, wo Pagel, vom nachempfindenden 
Gefühl angespornt, m itunter in die N ähe der Phrase gerät. A ber wenn 
es tatsächlich so etwas wie eine spezifisch hansische K ultur gibt — Dol­
linger selbst bekennt (p. 324) sein Zögern —, dann verdiente sie eine 
intensivere W ürdigung; die A ngaben etwa über L iteratu r und Geschichts­
schreibung im hansischen Bereich m üßten nicht gar so dünn sein. W ie 
lebendig indessen Plansekaufleute und Plansestädte im nördlichen Europa 
K ultur verm ittelt haben mögen: L iteratu r und Kunst gehören nicht zum 
W esenskern der Hanse; sie sind eher, auch wo m an einen hansischen 
C harakter an ihnen zu erkennen m eint, als Anreicherungen zu verstehen. 
Im Rahm en einer G esam tdarstellung der Llansegeschichte kann daher — 
da die Hanse nun einmal vor allem als eine wirtschaftsgeschichtliche E r­
scheinung, mit bestimmten politischen, sozialgeschichtlichen, auch geistigen 
Konsequenzen, gesehen werden muß — ein Abschnitt über ihre kulturellen 
V erhältnisse nur m ehr akzidentiellen Rang haben.

Die Bücher von Pagel und D ollinger m arkieren zwei verschiedene 
Ebenen, des Stiles sowohl wie des W ertes. Es wird sicher w eiterhin an 
der H anse interessierte Leser geben, die sich von Pagels D arstellungsart 
eher angesprochen fühlen. U nd sie w erden dabei — das bleibt trotz 
mancher Bedenken zu sagen — gar nicht so schlecht über die Hanse 
unterrichtet. Im sachlichen E rtrag  freilich wie in der grundsätzlichen A uf­
fassung der hansischen Geschichte ist die D arstellung Pagels von der 
Dollingers überholt. Freilich: die Problem atik einer „richtigen“ H anse­
geschichte bleibt wohl auch nach dem Buche von D ollinger bestehen; 
sie w ird vermutlich — und das ist letzten Endes ein T rost für das aktive 
Interesse an der Geschichte — nie zu lösen sein, solange die Forschung 
„fließt“.
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D ie Berichterstattung umfaßt, w ie in den Vorjahren, im wesentlichen den 
hansischen Bereich und hansische Belange, wobei der Begriff des „Hansischen“ 
räumlich, zeitlich und auch sachlich w eit gefaßt ist: nur so kann der geschicht­
liche Zusam menhang, in den die Erscheinung der Hanse gehört, hinreichend 
sichtbar gemacht werden. D ie G liederung lehnt sich wiederum  locker an die alten  
geschichtlichen Räume an.

D er gesam te Besprechungsteil der Hansischen Geschichtsblätter ist, w ie schon 
in  Band 82 (1964), in der „Hansischen Umschau“ zusam mengefaßt. Für ausführ­
liche Auseinandersetzung m it besonders wichtigen W erken zur Hansegeschichte 
bleibt aber die Form der M iszelle Vorbehalten (s. o. 109 ff.).

D ie Umschau w ird im wesentlichen auf Grund eingesandter Besprechungs­
exem plare zusam m engestellt. A lle  Interessenten werden daher gebeten, diese an 
die Redaktion zu senden oder auch auf besprechenswerte T ite l hinzuweisen. W o  
dies unterlassen wird, trifft die Redaktion für das Fehlen eines T itels kein Ver- 
verschulden.

Autorenregister und Mitarbeiterverzeichnis finden sich am Schlüsse der U m ­
schau.

A LLG EM EIN ES U N D  H A N SISC H E G E SA M TG ESC H IC H T E
(Bearbeitet von Carl Haase, 

für Schiffbau und Schiffahrt von Paul Heinsius)

D ie Sowjetische Historische Enzyklopädie bringt in Band 4 einen von A. L. 
C h o r o s k e v i c  verfaßten Artikel über die Hanse (Sovetskaja Istoriceskaja 
Enciklopedija. N aucnyj sovet izdatel’stva „Sovetskaja E n cip loped ija“, otdelen ie  
istoriceskich nauk Akadem ii Nauk SSSR. Hauptredaktor E. M. 2  u k o v. Bd. 4, 
Moskau 1963, Gosudarstvennoe nauönoe izdatel’stvo „Sovetskaja Enciklope­
d ija “. Art. „G anza“, Sp. 96— 99). Abgesehen davon, daß von deutscher und zu­
dem nichtmarxistischer Seite in manchen Punkten die Akzente etwas anders ge­
setzt worden wären, ist der Artikel als sachlich einwandfrei zu bezeichnen. Er 
skizziert die Grundlagen der Hanse und ihre Entstehung, ihre Organisation und 
ihre Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung Europas. D iese Bedeutung 
wird unterschiedlich bewertet: die Hanse habe die Tuch- und Bergbaupro­
duktion in W est- und M itteleuropa angeregt, gleichzeitig aber die Entwicklung 
dieser W irtschaftszweige in Osteuropa ein w enig verzögert. Anderseits ver­
dankten die osteuropäischen Länder dem H ansehandel die Rohstoffe für die



120 Hansische Umschau

Entwicklung der m etallverarbeitenden H andwerke; besonders wichtig sei der 
Import von Edelm etallen gewesen. — A m  Schluß werden historiographische 
Angaben und eine Bibliographie geboten. A ls H aupt der Hanseforschung in der 
Bundesrepublik wird Paul Johansen (nebst seiner „Schule“) bezeichnet; dessen 
grundlegende Arbeit „Umrisse und A ufgaben der hansischen Siedlungsgeschichte 
und Kartographie“ (H G bll. 73, 1— 105) verm ißt man allerdings in der Biblio­
graphie, zumal neben bekannten älteren W erken weniger bedeutende Spezial­
untersuchungen aufgenom m en worden sind. E ine Karte zeigt die Hansestädte 
und ihre auswärtigen N iederlassungen (die „Baie“ wird fälschlich in der N or­
m andie lokalisiert und zudem als „Kontor“ der H anse bezeichnet), eine N eben­
karte bringt ein Schema der wichtigsten Landverbindungen; bemerkenswert ist 
die historisch korrekte W iedergabe der ostdeutschen Städtenamen in der deut­
schen Form, also Breslau, D anzig, M em el usw. —  D i e s e l b e  Autorin hat den 
A ufsatz von Paul Johansen über den hansischen Rußlandhandel (vgl. H G bll. 82,
85) unter dem T itel Der russisch-hansische Handel im Urteil eines westdeutschen 
Gelehrten rezensiert (Russko-ganzejskaja torgovlja  vocenke zapadnogermans- 
kogo ucenogo. In: VIst. 1964, 6, 204— 205); ihre Einwände gegen manche Aus­
führungen Johansens beruhen anscheinend auf einem M ißverständnis.

H. W.

Geschichte der deutschen Länder. „Territorien-Ploetz“. 1. Bd.: Die Territo­
rien bis zum Ende des alten Reiches, herausgegeben von G e o r g  W i l h e l m  
S a n t e  und A.  G.  P l o e t z - V e r l a g  (W ürzburg 1964, A . G. Ploetz. X V I, 
843 S.), ist das Gemeinschaftswerk von 28 M itarbeitern, vorw iegend Archivaren, 
und stellt die neu gegliederte und bearbeitete sow ie stark erweiterte und nun 
erstm alig selbständig publizierte Zusam m enfassung „Geschichte der deutschen 
Länder“ dar, die früher im A nhang des alten „Ploetz, Auszug aus der G e­
schichte“ w iedergegeben war. Z iel der H erausgeber ist es, die vielen  bestehen­
den landesgeschichtlichen Arbeiten zu einer G esam tdarstellung zu vereinigen. 
Außerdem  soll die Landesgeschichte als gleichwertiger T eil der deutschen G e­
schichte mehr als bisher „in das Blickfeld“ gerückt und der „Blick auf die a ll­
gem einen Zusam m enhänge“ gelenkt werden (X V ). Zwei allgem eine Abschnitte 
von Sante beschäftigen sich m it den „zentralen und föderativen Potenzen in der 
Reichsverfassung“, wobei es S. weniger auf die Institution als auf „ihr Funktio­
nieren innerhalb der V erfassung“ ankommt (X IV ), und m it der Entwicklung 
der Reichs- und Territorialgew alten vom W estfälischen Frieden bis zur A uf­
lösung des Reiches 1806. In den beiden übrigen T eilen  des W erkes werden 27 
historische Räume je  zweim al behandelt. Einm al w ird die Geschichte eines Ter­
ritoriums ausführlich erörtert, zum anderen gibt S. einen knappen Überblick 
über die wichtigsten Fakten der geschichtlichen Entwicklung derselben Territo­
rien unter Verwertung des Stoffes der ausführlichen Abschnitte als „Quintessenz“. 
D iese kurzen Inhaltsangaben dienen der raschen Orientierung und entsprechen 
also wohl mehr einem  Prinzip des P loetz-V erlages, als daß sie dazu dienen, 
„die M orphologie der historischen Räume über Deutschland hin schärfer her­
auszuarbeiten“ (X IV ), als es in den ausführlicheren Beiträgen der M itarbeiter 
geschieht. Geographisches Auswahlprinzip sind die Grenzen des A lten Reiches. 
D ie Entwicklung der in den Randzonen gelegenen Territorien Schweiz, Elsaß, 
Lothringen, Luxemburg und N iederlande wird nur für die Zeit berücksichtigt,
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während der sie zum Reich gehörten. Im übrigen wurden nur die wichtigeren 
Territorien aufgenom men und dabei nicht als Einzelterritorien, sondern ver­
schiedene zusam mengefaßt als historische Räume behandelt. Es ist unmöglich, 
auf die Beiträge im einzelnen einzugehen. Hervorgehoben sei hier lediglich der 
Abschnitt über die Hanse und die Städte Lübeck, Hamburg und Bremen von  
H e r m a n n  K e l l e n b e n z ,  der auf knappem Raum (446— 458) einen vor­
züglichen Überblick über die Geschichte der H anse sowie Lübecks, Hamburgs 
und Bremens von den A nfängen bis zum W estfälischen Frieden gibt. Im A n ­
schluß daran schildert er noch kurz die Entwicklung der drei H ansestädte bis 
zur napoleonischen Zeit. Aber auch zahlreiche andere Beiträge dürften den 
Hansehistoriker interessieren, so etwa die über die Rheinlande, Niedersachsen, 
W estfalen-L ippe, Ostfriesland, Schlesw ig-H olstein, Thüringen, (Ober)-Sachsen  
und die Lausitzen, M agdeburg-W ittenberg, Brandenburg, M eddenburg, Pom ­
mern, Deutschordensland Preußen und Schlesien. Behandelt werden außerdem  
noch die M ittelrheinlande (Hessen und M ainz), Franken, d ie Pfalz, das Saar­
land, die Oberrheinlande, Schwaben, Bayern und die deutschsprachigen L and­
schaften der Donaumonarchie. W ährend der vorliegende Band lediglich ein 
Register enthält, soll Bd. 2 Karten, Stam m tafeln und Literatur bringen. W ir  
müssen Herausgebern und V erlag dankbar sein, daß nach langen Bemühungen  
dieses umfangreiche W erk zustandegekomm en ist, m it dem in der T at eine 
wichtige Lücke in den G esam tdarstellungen unserer Geschichte geschlossen ist, 
und hoffen, daß der 2. Band bald folgt. H. P.

Festschrift Percy Ernst Schramm. Zu seinem siebzigsten Geburtstag von Schü­
lern und Freunden zugeeignet (2 Bde. W iesbaden 1964, F. Steiner. 504 u. 
321 S.) — D ie Festschrift spiegelt in den ihm gewidm eten A rbeiten die ganze 
Breite der eigenen Forschungen des Jubilars; wir können nur E inzelnes heraus­
greifen. Aus der ersten Gruppe des ersten Bandes m it 16 A rbeiten unter dem  
Leitthem a „Königtum, Herrschaftszeichen, Staatssym bolik“ nennen w ir: B e r  e n t  
S c h w i n e k ö p e r ,  Zur Deutung der Magdeburger Reitersäule (117— 142), wo 
wahrscheinlich gemacht wird, daß die Säule bald nach 1238 aufgestellt wurde, 
und zwar als Sym bol für den Königsbann, aus dem die H oheits- und Gerichts­
rechte des geistlichen Stadtherrn abgeleitet waren. Besondere Selbstverw altungs­
organe der Stadtgem einde sind vor dem letzten Jahrzehnt des 13. Jhs. nicht zu 
erkennen. D ie Figur wendet sich m it der rechten H and zum Rathaus, der ur­
sprünglichen Gerichtslaube für das stadtherrliche Hoch- und Niedergericht. Da  
die stadtherrlichen Rechte vornehmlich auf Privilegien Ottos I. beruhten, dürfte 
es sich, fa lls überhaupt ein bestim mter König dargestellt werden sollte , um die­
sen Herrscher handeln. — D ie zw eite Aufsatzgruppe, „Recht und Herrschaft“, 
um faßt 12 Arbeiten. W ir nennen: F r a n c o i s  L.  G a n s h o f ,  Bemerkxingen 
zu einer flandrischen Gerichtsurkunde (268— 279), die A nalyse einer Urkunde 
von 1120, in welcher die A btei St. Peter bei Gent den G enter Bürger Ever- 
wadcer, wahrscheinlich einen Tuchfabrikanten, verklagt, wobei er, m it H ilfe  be­
freundeter A deliger, gegen das U rteil des gräflichen H ofgerichtes W iderstand  
leistet. G. kommt zu dem Schluß, „daß in Flandern zu A nfang des 12. Jhs. die 
Schranken zwischen den Ständen nicht unüberwindlich w aren“. A r t h u r  S u h l e  
behandelt Das Miinzrecht des deutschen Königs in Bischofsstädten (280— 288). 
J o s e p h  R. S t r a y e r ,  Pierre de Chalon and the origins of the French customs
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Service (334—339), untersucht die Bedeutung Pierres de Chalon für die Ent­
wicklung der französischen Z ölle, deren Entstehung mit dem W oilexportverbot 
von 1277 eingeleitet wurde. Etwa seit 1311 scheint er eine Stellung gehabt zu 
haben, die der eines Außenhandelsm inisters entspricht. Verf. nimmt an, daß die 
englische Zollpolitik  bis ca. 1320 stärker fiskalisch, die französische stärker po­
litisch orientiert gew esen sei. H e r m a n n  H e i m p e l ,  Fischerei und Bauern­
krieg (353— 372), zeigt, welche Bedeutung sowohl faktisch als auch sinnbildlich 
für die Bauern die Fischereirechte besaßen und was die Einschränkung dieser 
Rechte durch die Herrenschicht, die im Spätm ittelalter ständig zunahm, be­
deutete. — Aus der dritten, neun A ufsätze um fassenden Gruppe, „Kultus, 
Kunst, T radition“, nennen wir: G e o r g  S c h n a t h ,  Drei niedersächsische Sinai­
pilger um 1330. Herzog Heinrich von Braunschweig-Gruhenhagen, W ilhelm  von 
Boldensele, Ludolf von Sudheim  (461— 478). Boldensele stamm te aus der Bremer 
Stiftsm inisterialenfam ilie von N ienhüsen, Sudheim war geborener Osnabrük- 
ker. —  Der zweite Band beginnt mit der vierten Gruppe von vier Aufsätzen  
über „Hamburg und das Bürgertum “. G enannt seien: E r i k  A m b u r g e r ,  
Aus dem Leben und W irken von Hamburgern in Rußland (3— 25), wo über 
die Z eit vom A nfang des 17. Jhs. bis 1918 eine Fülle von N am en und Fakten 
ausgebreitet ist. Kaufleute, Schiffszimmerer, Seeleute, Beamte, Fabrikanten, 
Handwerksm eister, Pastoren, Ärzte und Künstler zogen von Ham burg nach 
Rußland, insbesondere nach Moskau, Archangelsk und Petersburg, aber auch 
nach Schlüsselburg und N arva. S i g f r i d  H.  S t e i n b e r g ,  The Correspondent 
of the Times in Hamburg-Altona in ISO7 (26— 47), gibt nicht nur eine Fülle 
von Fakten zur hanseatischen Geschichte im Z eitalter N apoleons, sondern führt 
uns m it dem Journalisten H enry Crabb Robinson auch einen M ann vor, der bahn­
brechende Anregungen für die auswärtige Berichterstattung gab. E r n s t  H i e k e ,  
Ein Hamburger Kaufmann erlebt 1837 England und Frankreich. Aus dem Ta­
gebuch von Eduard W ilhelm  Berckcmeyer (48—60), verm ittelt interessante T a­
gebuchauszüge eines Mannes, der für England und sein parlamentarisches Sy­
stem vie l Lob, für Frankreich und seinen König manchen T adel hat. W ichtig 
sind die H inw eise auf die verschiedenen Eisenbahnbauten in beiden Staaten und 
ihre Bedeutung aus der Sicht des Zeitgenossen. G o t t f r i e d  S c h r a m m  behandelt 
Nationale und soziale Aspekte des wiedererstarkenden Katholizismus in Posen 
(1564— 1617) (61-71) und zeigt, daß von Posen und seiner Handwerkerschicht aus die 
Erneuerungsbewegung für ganz Polen begann. D er Reform ation hing ursprüng­
lich auch die polnische Oberschicht an. — D ie fünfte Aufsatzgruppe, „Göttingen 
und der gelehrte Stand“, um faßt drei Arbeiten. —  Aus der sechsten Gruppe 
mit vier Arbeiten über „Ausgriff über S ee“ seien erwähnt: R i c h a r d  K o ­
n e  t z k e , Grundzüge der spanischen Gesetzgebung über die Auswanderung nach 
dem amerikanischen Kolonialreich (105— 113), betont d ie P lanm äßigkeit der Aus­
wanderungspolitik besonders zu A nfang des 16. Jhs. Sträflinge durften nicht 
auswandern. D ie Auswanderer sollten möglichst Spanier und Katholiken sein, 
wenn nicht wirtschaftliche Interessen eine A usw eitung des Kreises geboten. Inter­
essant ist das Zigeunerproblem. H e r m a n n  K e l l e n b e n z ,  Ein Asiento des 
Grafen von Ortenburg mit Anton Fugger und seine Rückzahlung (114— 123), be­
handelt die Kapitalbeschaffung Karls V. auf dem W ege des Rentenverkaufs 
und -Weiterverkaufs in  den Jahren 1536/37. E r n s t  S c h u l i n ,  Gerard de
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Malynes, der erste englische Handelsschriftsteller (124— 137), behandelt einen  
Mann, dessen Hauptwerk von 1622, „Consuetudo vel Lex M ercatoria“, noch 
heute für den W irtschaftshistoriker von Bedeutung ist. M. trat für stärkere 
staatliche Eingriffe in den H andel ein. —  „Zur europäischen Geschichte des 19. 
Jahrhunderts“ werden fünf Beiträge veröffentlicht, auf die w ir hier nicht ein- 
gehen können. —  Aus der letzten Aufsatzgruppe, „Deutschland in unserer Z e it“, 
nennen w ir nur den Beitrag von J ü r g e n  B o i l a n d ,  Kriegszieldebatten der 
hansestädtischen Senate am Ende des Jahres 1917 (216— 225). Es g in g  vor allem  
um den Besitz Belgiens (Antwerpen) und um die deutsche Seegeltung. D er A n ­
stoß scheint vom  Großherzog von Oldenburg ausgegangen zu sein, der eine 
entsprechende Eingabe an den Kaiser machen w ollte. D ie H ansestädte, beson­
ders aber Ham burg, hielten sich jedoch zurück. — Den Abschluß der schönen 
Festschrift b ildet eine Zusam m enstellung der Veröffentlichungen des Jubilars 
von A n n e l i e s R i t t e r .  C. H.

Das  Hilfswörterbuch für Historiker. Mittelalter und Neuzeit von E u g e n  
H a b e r k e r n  und J o s e p h  F r i e d r i c h  W a l l a c h  (Bern u. München 1964, 
Francke. 678 S.) liegt in seiner zweiten, neu bearbeiteten und erweiterten A u f­
lage mit etwa 30 000 Stichwörtern vor. D ieses wichtige H ilfsm ittel w ird in sei­
ner neu gestalteten Form sicherlich allgem ein begrüßt werden. H. P.

R. C. v a n  C a e n e g e m  unter M itarbeit von F. L. G a n s h o f ,  Kurze 
Quellenkunde des westeuropäischen Mittelalters. Eine typologische, historische 
und bibliographische Einführung (G öttingen o. J. [1964], Vandenhoeck & Rup­
recht. 365 S.), aus dem akademischen Unterricht hervorgegangen, soll vor a l­
lem der Einführung der jungen H istorikergeneration dienen. D ie  E inteilung:
I. T ypologie der m ittelalterlichen Quellen, II. Bibliotheken und Archive, III. 
Große Quellensam m lungen und -Verzeichnisse, IV. H ilfsw erke zum Studium  der 
m ittelalterlichen T exte, V. Bibliographische Orientierung auf dem G ebiet der 
Hilfswissenschaften zur Geschichte. — D ie Spannweite des Buches w ird hiermit 
schon deutlich. Auch der erfahrene H istoriker wird beträchtlichen Profit aus den 
weitgespannten Q uellen- und Literaturangaben, die mit kurzen W ertungen der 
einzelnen W erke verbunden sind, ziehen können. Dem Aufbau des Buches ent­
sprechend, kann man ein H anse-K apitel nicht erwarten. Manches steckt in den 
Abschnitten „Fiskalische und sozialökonomische Dokum ente“ (84— 110) und 
„Große Q uellensam m lungen“ (218). C. H.

D as jetzt auch in deutscher Sprache vorliegende Buch des berühmten Archi­
tekten und Städteplaners L e w i s  M u m f o r d ,  Die Stadt. Geschichte und Aus­
blick (K öln-Berlin o. J. [Copyright 1961, Printed in Germany 1963], K iepen­
heuer & Witsch. 800 S. T ext, 64 S. Abb.), sollte man vorher lesen, wenn man 
die Geschichte von „Neustadt an der K natter“ schreiben w ill. Nicht daß es diese 
Geschichte überflüssig machen könnte — aber es setzt die universalhistorischen  
M aßstäbe, mit denen man sich auseinandersetzen sollte, bevor man sich schließ­
lich doch entschließt, „Neustadt an der K natter“ für den N abel der W elt zu 
halten. —  Natürlich gibt es manches zu beanstanden: D ie H anse w ird nicht g e ­
nannt, N ord- und Osteuropa kommen zu kurz, N ovgorod und Kiew erscheinen 
nicht einmal im Register, der pädagogisch-soziale Zug des Buches ist manchmal 
zu stark herausgearbeitet, im Literaturverzeichnis verm ißt man prom inente N a ­
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men (Ammann, Planitz!) und findet dafür manches Buch, das von der heutigen  
deutschen Forschung fast vergessen ist —  und was es an M ängeln in einem  
universalhistorisch angelegten W erk noch geben m ag. U nleugbar bleibt: Unsere 
G esam tdarstellungen wirken dagegen provinziell. —  A uf E inzelheiten des In­
halts einzugehen, ist fast unmöglich. Dem  M ittelalter sind gut 100 Seiten ge­
w idm et (285—400). D ie Rolle der Klöster („Das stärkste B indeglied  zwischen 
antiker und m ittelalterlicher S tadt“, „neue Art von P o lis“) wird betont, die 
R olle der Stadtbefestigung seit den N orm annenüberfällen sehr stark hervorge­
hoben, die Stellung der Kaufleute gebührend berücksichtigt. A llerd ings sieht 
Verf. bei der Entstehung des m ittelalterlichen Städtewesens den H andel nur 
als ein Symptom, nicht als die Ursache der Erneuerung an und betont daneben 
die Bedeutung politischer Einigungen in der Norm andie, Flandern, Aquitanien, 
Brandenburg (?), die entscheidende R olle der Rodungen und schließlich die 
riesigen Bauprogramme der Kirchen. D er Fernhandel schaffe keine Städte, son­
dern fördere sie nur. D ie Planung der Städte sei von den N otw endigkeiten  
diktiert worden. — A lle  Linien werden bis zur G egenwart durchgezogen, wobei 
die m ittelalterliche Stadt nicht gar so schlecht wegkommt. Das Buch von W olf  
Schneider (vgl. H G bll. 79, 132) wird dadurch w eit in den Schatten gestellt.

C. H.

Von großer Bedeutung für die Stadtgeschichtsforschung ist die durch P e t e r  
S c h ö l l  e r  besorgte Zusam m enstellung von Referaten und Diskussionsbeiträ­
gen über Das Marktproblem im Mittelalter auf der dritten A rbeitstagung des 
Kreises für Stadtgeschichte 1960 in Konstanz (W estF 15, 1962, 43—95). H. 
B ü t t n e r  hob den Zusammenhang des Marktes m it Zoll und Im m unität geist­
licher und weltlicher Grundherrn hervor, deutete das schwierige Problem  des 
Schutzes für die Kaufleute an und g ing auf die Bedeutung der Begriffe mer- 
catum und forum ein. —  O. F e g e r  betonte besonders die R olle der Kirchen­
feste für das m ittelalterliche M arktleben und meinte, daß eine königliche Privi­
legierung nötig gew esen sei, weil zum Markt (seit dem 9. Jh.) das Münzrecht 
gehört habe, das ein Regal war, und w eil die M arktimmunität nur durch den 
König verliehen werden konnte. W eitere Ausführungen F.s galten dem ausge­
bauten Markt des 11 /12 . Jhs. als Keim zelle der Stadt. — In ausführlicher D is­
kussion wurde versucht, mit den verschiedenen Bezeichnungen für den Markt (mer- 
catum, forum, feria und nundinum) bestim mte rechtliche, wirtschaftliche und 
topographische Verhältnisse zu verknüpfen —  etwa m it mercatum den fluktuieren­
den Markt des 10. Jhs. und mit forum den festen Marktplatz m it zugehöriger Sied­
lung im 11./12. Jh. Aber nicht jedes Beispiel fügte sich in dieses Schema. — 
Unterschiedliche M einungen ergaben sich auch in der Frage, ob es unprivilegierte  
Märkte gegeben habe oder nicht. H . Büttner vertrat die einleuchtende A uf­
fassung, daß in den alten civitates keine Privilegierung n ötig  war, w eil in ih ­
nen seit alters Königsrecht galt; auf Grundherrschaften habe es zahlreiche un­
privilegierte Märkte gegeben, von denen dann seit dem 9. Jh. einige mit könig­
lichen Rechten ausgestattet und damit zum mercatus publicus erhoben worden  
seien. —  Ungeklärt blieben die tieferen Gründe für die Abnahm e königlicher 
M arktprivilegierungen seit dem 11. Jh. — Ein Vortrag von E. N a u  beschäftigte 
sich m it Münzstätten des frühen und hohen M ittelalters im südwestdeutschen 
Raum. Überraschend und noch ohne abschließende Begründung ist die Tatsache,
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daß die Prägungen der südwestdeutschen Münzorte des 9./10. Jhs. in  Osteuropa 
gefunden wurden, obwohl die Handelsbeziehungen nach Italien orientiert w a ­
ren. — In der Diskussion war aufschlußreich, w ie oft institutioneile und w irt­
schaftliche Fragestellungen isoliert nebeneinander standen. —  Für uns ist w eiter­
hin der Vortrag von H. S t o o b ,  in dem er die M arktsiedlung auf sächsischem 
Boden zu periodisieren versuchte, von großer Bedeutung. S. begann mit einem  
Überblick über die neueren Forschungen zur hamburgischen und bremischen 
Frühgeschichte, ergänzt durch kurze H inw eise auf andere sächsische Orte. A ls 
Ergebnis zeigte sich, daß der „W ik “-Periode (deren frühes Stadium  etwa 850 
endete) im A nfang des 10. Jhs. die W eiterentwicklung zum fiskalisch genutzten  
Markt mit den A nfängen einer Nahm arktfunktion folgte. D ie 1. H älfte  des
11. Jhs. brachte dann den wichtigsten Orten Sachsens den Ausbau einer topo­
graphisch eigenständigen M arktanlage mit M arktplatz, gewerblichen K leingrund­
stücken und Marktkirche (mit Pfarrechten). A ls Initiator des Ausbaus möchte S. 
die Kaufmannschaft ansehen, die sich mit dem Marktherrn vertraglich einigte. 
Dam it war bereits die Vorform  der Stadt des 12. Jhs. gegeben. — In der D is­
kussion wurde noch der Rechtsunterschied zwischen Kaufm annssiedlung („W ik “) 
und M arktsiedlung hervorgehoben, der freilich nur selten nachweisbar ist. W enn  
auch die folgende Diskussion in Einzelfragen des Stadt- und Marktrechts (bes. 
über die Restbestände königlicher Rechte) abglitt, wurde doch klar, daß die von  
S. vorgeschlagene Periodisierung allgem eine Anerkennung fand. — P. S c h ö l -  
1 e r entwarf eine Typisierung der m ittelalterlichen Märkte nach ihrer wirtschaft­
lichen Funktion. Er unterschied 1. den Umschlagsmarkt (Fernhandelsm arkt im 
„W ik“), 2. den Zentralmarkt (Nahm arkt für das unm ittelbare H interland), 3. 
den Gewerbemarkt (Verteiler einheimischer Gewerbeprodukte an den Fernhan­
del), 4. den Stationsmarkt (Rastort für den Fernverkehr) und 5. den Sam m el­
markt (Ablieferungsort für Abgaben der Grundherrschaft). D iese M arktfunktions­
typen kamen selten rein vor, häufiger in Kombination. D er Zentralmarkt war 
besonders stabil und konnte damit tragendes Elem ent der Stadt w erden. — Im 
ganzen zeigten die Vorträge und Diskussionsbeiträge hohes N iveau  und deuteten  
an, wo die Probleme der Marktgeschichtsforschung heute liegen. H. Schw.

R i c h a r d  L a u f n e r  stellte die Referate und Aussprachen über Die Frage 
der Kontinuität in den Städten an Mosel und Rhein im Frühmittelalter auf der 
vierten Arbeitstagung des Kreises für landschaftliche deutsche Städtefor­
schung 1962 in Trier zusammen (W estF 16, 1963, 52— 78). Auf der Tagung  
wurde näher ausgeführt, in  welcher Form sich die wirtschaftlichen, rechtlichen 
und kirchlichen Verhältnisse der antiken Stadt im frühen M ittelalter w eiterent­
wickelten, wobei archäologische Quellen eine besonders große R olle spielten. 
Immer w ieder wurde mit Recht auf die regionale D ifferenzierung hingew iesen, 
die Untersuchungen von Ort zu Ort nötig machte. H. Schw.

Allm ählich schält sich der Typus der ottonischen Stadt, der Stadt des 10. 
und beginnenden 11. Jhs., vor dem Entstehen der geschlossenen umm auerten  
Bürgerstädte mit ihren Stadtrechten, deutlicher heraus. E r i c h  H e r z o g  legt 
nunmehr seine 1952 als Habilitationsschrift entstandene, aber fortgeführte bau- 
und kunstgeschichtliche Arbeit zu diesem Them a vor: Die ottonische Stadt. Die 
Anfänge der mittelalterlichen Stadtbaukunst in Deutschland (Frankfurter For­
schungen zur Architekturgeschichte, Bd. II. Berlin o. J. [Copyright 1964], Gebr.
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Mann. 256 S., 37 Abb. im T ext, 21 Tfn.). Untersucht werden aus unserem Rau­
me die Städte M agdeburg, Halberstadt, Quedlinburg, Merseburg, Naum burg, 
H alle, Goslar, Lüneburg, Bremen, Paderborn, M inden. H inzu kommt eine A n ­
zahl von Städten südlich der M ainlinie. D as Buch liegt auf der Linie von Ed­
gar Lehmann (vgl. H G bll. 81, 153) und Kurt Junghanns (vgl. H G bll. 79, 154 f.). 
A udi H . sieht als Kern der ottonischen Stadt die Domburg mit der K aufleute­
siedlung und als drittes Elem ent in weitem  Abstand darum herum einen — oft 
kreuzförmig angelegten — planm äßigen Kranz von Klöstern und Stiften. Jede 
dieser außerhalb liegenden Kirchensiedlungen hat ihre eigene Befestigung. Dem  
W egenetz des Fernhandels mißt auch H., w ie Junghanns, große Bedeutung 
für das weitere Schicksal der Stadt und für die Gruppierung der verschiedenen 
Kerne zu. Er gibt dazu eine Anzahl von W egeskizzen. Für die Stadtplananalyse 
zieht er den jew eils ältesten H ausstellenplan heran, indem  er davon ausgeht, 
daß man aus ihm, w ie bei einer Zw iebel, die früheren Schichten herausschälen 
kann. — Der Ü bergang dieser ottonischen Stadt zur ummauerten Bürgerstadt, 
die dann häufig die weiter entfernten Kirchensiedlungen ausklammert, w ird zwar 
noch gelegentlich in den Einzeluntersuchungen, aber nicht mehr zusammen­
fassend behandelt (vgl. H G bll. 82, 91). D ie Literatur ist im allgem einen für 
die Einzelstädte gut verwertet; doch fehlt das E ingehen auf manche Ansätze 
der allgem einen Forschung des letzten Jahrzehnts, vor allem  aber eine 
Aufnahm e des leider bisher nur auszugsweise veröffentlichen A nsatzes von
H. Stoob (vgl. W estfF  15, 1962, 73— 83; s. o. 125), der nicht nur Dom burg und 
Kaufleutesiedlung, sondern drei Elem ente, Domburg, K aufleutesiedlung und 
Gewerbesiedlung unterscheiden w ill, denen sich d ie um liegenden Kirchen als 
viertes Element anschließen würden. C. H.

E ine Stellungnahm e zu den Rezensionen seines Buches „D ie Entstehung der 
westfälischen Städte“ (vgl. H G bll. 79, 119— 121) schrieb C a r l  H a a s e  unter 
dem T itel Zur Entstehungszeit der westfälischen Städte (W estfF  16, 1963, 125— 
160). N eben mancher Korrektur am D etail betrafen die Besprechungen auch 
grundlegende Fragen. Naturgem äß mußte die als Kommentar zu einer Karte 
gedachte Arbeit auf größere Zusam menhänge — etw a eine Einbettung in die 
allgem eine Territorial-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte —  verzichten. Aber 
eine Städtekarte verm ag doch einen A nfang zu geben, dem Untersuchungen zu 
Einzelfragen nach und nach hinzugefügt werden können. Über ein ige Fragen 
wird des Streitens kein Ende sein: es ist oft schwierig zu entscheiden, wann ein 
Ort als „Stadt“ bezeichnet werden darf, weil die Quellen spärlich fließen und 
w eil nicht eindeutig festliegt, welche Eigenschaften von einer m ittelalterlichen  
„Stadt“ unbedingt zu fordern sind (der Term inus „stadtähnliche S ied lung“ 
bietet in Z w eifelsfällen  eine A ushilfe!). M it Recht vertritt H. einen „kombinier­
ten“ Stadtbegriff, der sich m it der Zeit w andelt und der dazu noch landschafts­
gebunden ist. — Ebenso umstritten ist auch die Periodisierung der Stadtent­
stehung. D er erste Einschnitt, den H. auf 1180 verlegt, wurde kaum angefochten  
(wenn H. auch vielleicht den Sturz Heinrichs des Löwen in seiner Bedeutung 
für die Städte überschätzt); aber die weiteren Etappen stießen durchweg auf 
W iderspruch, denn es ließe sich mancherlei für andere Einschnitte anführen. 
Periodisierungen sind immer gewaltsam , lassen sich jedoch für statistische M e­
thoden nicht ganz verm eiden. H. Schw.
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B e r n d  D i s t e l k a m p ,  Welfische Stadtgründungen und Stadtrechte des
12. Jahrhunderts (ZSRG. GA 81, 1964, 164— 224), greift noch einm al, unter 
H ereinziehung der voraufgehenden und nachfolgenden Zeit, das Problem  der 
Städtepolitik Heinrichs des Löwen, vor allem  vom rechtsgeschichtlichen Stand­
punkt aus, auf. Er glaubt, daß sich im Augenblick der Befestigung die Inter­
essen der Kaufmannschaft und des Herzogs kreuzten und daß dieses Moment
unter dem Aspekt des Ausbaus der Landesherrschaft, für den Herzog, das ent­
scheidende gewesen sei. Ohne die M itarbeit der Kaufleute und ihr Verkehrs­
und H andelsinteresse hätten sich die P läne des Herzogs allerdings nicht verw irk­
lichen lassen. C. H.

H ingew iesen sei auf den wichtigen A ufsatz von H e k t o r  A m m a n n ,  Vom  
Lehensraum der mittelalterlichen Stadt. Eine Untersuchung an schwäbischen Bei­
spielen (Berichte zur deutschen Landeskunde, 31. Bd., 1963. 284— 316, 30 Ktn.). 
Der Wirtschaftsraum und die Zuwanderung sind die Them en, die vor allem  am 
Beispiel von Konstanz, Augsburg, U lm  und kleineren Städten untersucht w er­
den. Verf. unterscheidet das engere M arktgebiet, ein weiteres M arkt- und W irt­
schaftsgebiet und schließlich den Bereich des Fernhandels. W ichtiges Ergebnis: 
D ie Zuwanderung findet ihre Grenze einerseits in der romanisch-deutschen 
Sprachgrenze, zum anderen aber auch gegen den engeren hansischen Raum. W irt­
schaftlich führen zwar Fäden auch in den Hansebereich, aber im ganzen kommt 
die scharfe Scheidung zwischen hansischem und oberdeutschem W irtschaftsraum  
doch w ieder deutlich heraus. C. H.

E l i s a b e t h  N a u  gibt einige Betrachtungen zum Them a Stadt und Münze 
in spätem Mittelalter und beginnender Neuzeit (BDLG 100, 1964, 145— 158) 
und bezieht dabei auch zahlreiche norddeutsche Städte ein. Sie kommt zu dem  
Ergebnis, daß für die Städte die Aufsicht über die in ihrem Bereich um laufen­
den Münzen von sehr v ie l größerem Interesse gewesen sei als der Besitz des 
Münzrechtes selbst. A ls Beispiel dient ihr dabei insbesondere Bremen, das das 
Münzrecht n ie besessen hat. Sie sieht im Münzrecht für die Städte eher eine 
Q uelle von Ausgaben und Risiken als von Einnahmen. Daß diese Städte trotz­
dem im 13., 14. und 15. Jh. M ünzstätten erworben haben, möchte sie eher auf 
den fürstlichen Finanzbedarf, der zur Verpfändung oder zum V erkauf der 
fürstlichen Münzstätten führte, als auf das Bestreben der Städte selbst zurück­
führen. — Über diese Thesen wird man wohl noch weiter diskutieren müssen.

C. IL

W eitgehend N euland erschließt der tiefdringende Aufsatz von O t t o  B r u n ­
n e r ,  Souveränitätsproblem und Sozial Struktur in den deutschen Reichsstädten 
der frühen Neuzeit (VSW G  50, 1963, 329— 360). Im M ittelpunkt stehen H am ­
burg, Lübeck und Bremen, bei denen Verf., w ie auch Schramm, echte Kontinuität 
von den A nfängen bis in die Gegenwart feststellt, sowie Frankfurt/M ain. T h e­
matisch geht es vor allem um Ursprünge und Charakter der innerstädtischen  
Unruhen, die in allen Jahrhunderten immer w ieder aufflammen. V erf. w ill sie 
— ohne diese Komponenten zu unterschätzen — nicht auf wirtschafts- und sozi­
algeschichtliche Ursachen zurückführen, sondern sieht den Kern in dem G rund­
verhältnis von  obrigkeitlichem Rat und Bürgerschaft, das er auch über die R efor­
m ation und das lutherische Obrigkeitsdenken hinaus als eine A rt Treueverhältnis




















































































































































































































































































































